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1. Kinderschutz am Ort Schule  

Die vielfach gewonnen Erkenntnisse aus unterschiedlichen Missbrauchs-
skandalen untermauern, dass unterschiedliche Formen von Gewalt oder Ver-
nachlässigung sich negativ auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendli-
chen auswirken. Außer Frage steht aus heutiger Sicht, dass derartige Erfah-
rungen und das Leiden daran die Persönlichkeits- und Lernentwicklung von 
Heranwachsenden prägen und folgenreich für ihren Lebensalltag sind. Umso 
wichtiger ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen vor solchen Ge-
fährdungen zu schützen. So haben Jugendämter zur Sicherung des Kindes-
wohls in Deutschland einen staatlichen Schutzauftrag. Entsprechend sind 
diese verpflichtet, Verdachtsmeldungen zu Gefährdungen des Wohls von 
Kindern und Jugendlichen zu prüfen und im Gefährdungsfall abzuwenden. 
Hierfür sind sie auf Hinweise von Kindern und Jugendlichen selbst oder von 
Personen, die eine pädagogische Verantwortung für sie tragen, angewiesen. 
Schulen stellen gemeinhin einen Ort dar, den alle Kinder und Jugendlichen 
im Laufe ihres Lebens aufgrund der bundesweit bestehenden Schulpflicht 
besuchen. Folglich kommt den an Schulen tätigen pädagogischen Fachkräf-
ten1 eine besondere Rolle zu. Sie sind dafür verantwortlich, Gefährdungsan-
zeichen bei ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen. 
Schulen, so die Grundannahme der vorliegenden Studie, kommt somit eine 
Schlüsselposition für einen aktiven und gelingenden Kinderschutz zu. 

Doch welche Gefährdungsanzeichen können an Schulen überhaupt sicht-
bar werden? Und unter welchen Umständen können und sollten diese als 
Interventionsanlass verstanden werden? Diese Fragen tangieren eine Reihe 
von rechtlichen, strukturellen und professionellen Dimensionen, die zunächst 
erläutert und später hinsichtlich handlungsleitender Orientierungen (sozial-)  
pädagogischer Fachkräfte im Kinderschutz an Schulen empirisch analysiert 
werden. 

 
1  Als übergeordneter Begriff wird hier die Bezeichnung „pädagogische Fachkräfte“ verwen-

det. Dies umfasst überwiegend Lehrkräfte und Sozialarbeiter:innen an den Schulen, schließt 

aber auch andere Professionen nicht aus (z. B. Sonderpädagog:innen). 
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1.1 Anerkennung der Kinderschutzrelevanz 

Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen in Form von Gewalt, Misshand-
lungen und Vernachlässigungen zu schützen, wurde Ende des 20. Jahrhun-
derts zum erklärten Ziel vieler Länder weltweit (UN-CRC 1989). Bis dahin 
war es ein langer Weg: Bereits Ende des 18. Jahrhunderts wiesen frühe re-
formpädagogische Schriften darauf hin, dass Schläge kein geeignetes Erzie-
hungsmittel und Kinder als vernunftbegabte Wesen anzusehen sind (u.a. 
Rousseau 1762). Zwar gründeten sich Ende des 19. Jahrhunderts erste Kin-
derschutzvereine in den Vereinigten Staaten und Europa (Fink 1968, S. 2), 
jedoch wurde noch Ende der 1950er Jahre in Deutschland ein tagelanger 
Essensentzug als elterliche Erziehungsmaßnahme gerichtlich nicht als straf-
barer Missbrauch anerkannt (Zenz 1981, S. 40). Auch das Schlagen von Kin-
dern wurde zu dieser Zeit gebilligt (DeMause 1980, S. 70; Bange 1996, S. 
14). Letztendlich trugen sowohl pädiatrische Untersuchungen, die komplexe, 
schädigende Auswirkungen auf die spätere Entwicklung durch Misshandlun-
gen im Kindesalter nachwiesen (u.a. Kempe und Helfer 1972) als auch die 
Etablierung des „battered-child syndrom“ (BCS) als medizinisches Diagno-
sekriterium (Kempe et al. 1985) mit dazu bei, dass seit Ende der 1960er Jahre 
ein gesellschaftliches Umdenken stattfand (Bujok-Hohenauer 1982; Blum-
Maurice und Martens-Schmid 1990; Sucherdt 2021). Diese Veränderung 
manifestierte sich nicht zuletzt in der Verabschiedung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (KJHG) im Jahr 1990 und in dem Ziel, durch ein Ange-
bots- und Leistungsgesetz mehr Unterstützungs- und Hilfsangebote für Kin-
der, Jugendliche sowie ihre Sorgeberechtigten zu schaffen. Dennoch wurden 
maßgebliche Regelungen zum Schutz des Kindeswohls erst weitere 15 Jahre 
später im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes 
(KICK) verabschiedet. Das gilt auch für den in § 8a SGB VIII verankerte 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, der in seiner „entscheidungsvorbe-
reitenden Funktion“ mit dazu dient, sozialstaatliche Schutz- und Hilfemaß-
nahmen für Kinder und Jugendliche sicherzustellen (Wapler 2022 Rd. 3). 

Zugleich besteht gegenwärtig – auch international und nicht zuletzt auf-
grund der UN-Kinderrechtskonvention – ein klares gemeinsames Grundver-
ständnis, was unter Kindesmisshandlungen (engl. child-maltreatment) zu 
verstehen ist. 2011 trat darüber hinaus das „Haager Übereinkommen“ bzw. 
„Kinderschutzübereinkommen“ in Deutschland in Kraft, das auch 27 weitere 
Staaten unterzeichnet haben. Die Vertragsstaaten verständigen sich darin auf 
das anzuwendende Recht sowie die Anerkennung, Vollstreckung und Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der zu tref-
fenden Maßnahmen zum Schutz von Kindern (BGBl 2009 II S, 602). Dabei 
stellt die Reduzierung von Gefährdungen und Misshandlung von Kindern 
und Jugendlichen ein länderübergreifendes Ziel dar, wie nicht zuletzt der 
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europäische Aktionsplan zur Prävention von Kindesmisshandlung untermau-
ert (WHO 2015). 

Seither ist der Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen für ein 
gesundes Aufwachsen vermehrt in den Fokus der Wissenschaft und (sozi-
al)staatlicher Interessen gerückt. Neben (inter)nationalen Debatten um Kin-
derrechte erlangten zu Beginn der 2000er Jahre auch medial aufgegriffene 
Kinderschutzfälle eine stärkere öffentliche und politische Aufmerksamkeit. 
Allein die hinsichtlich der letzten beiden Jahrzehnte durchgeführte Dis-
kursanalyse zum Kinderschutz in deutschen Printmedien von Görgen et al. 
(2018) umfasst zwei große Diskursstränge: Einerseits die medial präsenten 
Vernachlässigungsfälle zu Beginn der 2000er Jahre und andererseits die seit 
2010 virulenten Veröffentlichungen zu vielfachen Fällen sexualisierter Ge-
walt. Die Autor:innen halten dazu fest, dass in der medialen Öffentlichkeit 
das Kindeswohl als kollektives Orientierungsmuster vor allem dann ein „rhe-
torisches Mittel der medialen Aufmerksamkeitserzeugung“ darstellt, wenn es 
um ein „Spannungsverhältnis aus erzieherischem Privatraum und staatlichem 
Kontrollraum“ respektive „versagender Kontroll- und Machtausübung“ gehe 
(Görgen et al. 2018, S. 50). Die Analyse verdeutlicht zugleich – insbesondere 
durch das Aufzeigen von Defiziten und Beispielen gescheiterter Bemühun-
gen, in denen das Kindeswohl missachtet wurde – die hohe Bedeutung eines 
funktionierenden Kinderschutzes. Die weitreichenden, drastischen Konse-
quenzen eines Scheiterns im Kinderschutz werden dabei besonders plastisch, 
wenn extreme Fälle aufgezeigt werden, in denen zum Beispiel Missbrauch zu 
psychischen Belastungs- und Angststörungen oder Vernachlässigung zum 
Tod durch Verhungern führen.  

Der Diskurs und die Thematisierung von Kinderschutz auf unterschiedli-
chen Ebenen mündeten in politischen Reformen. Dazu zählen vor allem wei-
tere kinder- und jugendhilferechtlichen Verankerungen, wie das im Jahr 2012 
verabschiedete Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) sowie das zuletzt – im 
Juni 2021 – in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG). 
Beide konkretisieren vor allem Informations- und Beteiligungspflichten im 
Zuge des Gefährdungseinschätzungsverfahren. 

Das Thema Kinderschutz ist derweil in verschiedene, sich weiterausdiffe-
renzierende Diskursstränge eingebettet, wie u.a. Forschungen zur Aufarbei-
tung zurückliegender Missbrauchsfälle in Institutionen (u.a. Kessel 2021; 
Pöter 2018) sowie im Kontext der Prävention von (sexualisierter) Gewalt 
(bspw. BMBF 2022) oder in Fallstudien zu Fehlern im Kinderschutzhandeln 
(u.a. Gerber 2011). Deutlich wird, dass die Zusammenarbeit zwischen Perso-
nen und Organisationen im Kinderschutz einen zentralen Faktor für einen 
aktiven, gelingenden Kinderschutz darstellt (u.a. Gerber und Lillig 2014; 
Seckinger und van Santen 2024). So zeigte eine Studie zu Hausbesuchen des 
Jugendamts im Rahmen der Gefährdungseinschätzung, dass insbesondere zur 
Informationsgewinnung häufig mit Kitas und Schulen kooperiert wurde (Alb-
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recht et al. 2016). Jugendämter sind auf Gefährdungshinweise von betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen selbst oder Personen angewiesen, die im re-
gelmäßigen Kontakt zu ihnen stehen. Dabei kommt Schulen eine Schlüssel-
position zu – so eine zentrale Grundthese dieser Arbeit. 

1.2 Schulen als zentrale Orte des Aufwachsens von Kindern 
und Jugendlichen 

Zwar stellt die Familie nach wie vor einen bedeutenden Ort des Aufwachsens 
junger Menschen dar, dennoch sind in den letzten Jahrzehnten deutliche 
Verlagerungen von privaten hin zu öffentlichen Bildungs- und Lebensorten 
erkennbar: Erstens startet die (frühe) institutionelle Bildung, Betreuung und 
Erziehung in Kitas deutlich früher (Autor:innengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2022, S. 102). Zweitens dauert die anschließende Schulzeit insgesamt 
deutlich länger (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 133). Und 
drittens ist der zeitliche Umfang, den Kinder und Jugendliche unter der Wo-
che täglich am Ort Schule verbringen – nicht zuletzt durch die Einführung 
und dynamische Entwicklung von Ganztagsschulen – deutlich gestiegen (u.a. 
StEG-Konsortium 2015, S. 9). Diese Entwicklungen verdeutlichen zuneh-
mende Anforderungen an den modernen Wohlfahrtsstaat, die (weitere) An-
näherung bzw. das Zusammenspiel von Kinder- und Jugendhilfe und Schule 
erfordern. 

Bereits zu Beginn der 2000er Jahre griff der 12. Kinder- und Jugendbe-
richt unter dem Motto „Bildung ist mehr als Schule – Schule ist mehr als 
Bildung“ die Anfänge dieser Entwicklung auf (BMFSFJ 2005). Der fortwäh-
rende gesellschaftliche Wandel im Alltag von Kindern und Jugendlichen 
wurde 2013 vom 14. Kinder- und Jugendbericht als Notwendigkeit einer 
neuen Form der Verantwortungsübernahme angesehen. Hierbei wurde betont, 
dass Schule vermehrt von einem „Lern- zu einem Lebensort“ geworden ist 
(BMFSFJ 2013, S. 53-78). Damit kommen nicht nur Veränderungen in den 
quantitativ zu bemessenden Zeitstunden, die Kinder und Jugendliche dort 
verbringen, zum Tragen, sondern auch die Bedeutung von und Auswirkungen 
auf Strukturen, Abläufe und Prozesse am Ort Schule selbst. „Schulen als 
Bildungs- und Lebensorte stehen [folglich] unter gesellschaftlichem Druck 
und Modernisierungsanfragen“ und müssen „diverse Funktionen erfüllen, u.a. 
zukunftsfähige Bildung ermöglichen, ein gegenwärtiger, sozialkommunikati-
ver Erfahrungsort sein und teilweise Hilfen zur Lebensbewältigung in er-
schwerten sozialen Lagen bieten“ (Thimm 2015, S. 203). Gleichzeitig wurde 
durch die festgestellte gesellschaftliche Relevanz des Ortes Schule auch die 
Notwendigkeit für ein neues Paradigma in der Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule deutlich. 
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Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen und zum Teil neuen Aufgaben-
felder sind die Kinder- und Jugendpolitik, Schulen und die Kinder- und Ju-
gendhilfepraxis vor Ort zunehmend gefordert, die (Bedingungen der) Soziali-
sation von Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu gestalten und zu schüt-
zen. Diese Sozialisation ist nun mehr „ein gleichermaßen privat geregeltes 
und öffentlich organisiertes Aufwachsen“ (Böllert 2008, S. 12). Dies zeigt 
sich auch in der seit Jahren steigenden Inanspruchnahme und dem Ausbau 
von Kita- und Ganztagsangeboten (Autor:innengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2022, S. 94, 102, 135). Während für diese Angebote mittlerweile 
Rechtsansprüche bestehen (KiföG; GaföG) und von vielen, aber nicht allen 
Kindern und Jugendlichen besucht werden2, besteht im Hinblick auf den 
Schulbesuch für alle Kinder im Schulalter in Deutschland eine Schulpflicht. 
Die Schule stellt also einen Ort dar, den alle Kinder und Jugendlichen vor der 
Volljährigkeit durchlaufen3 und der damit einen nicht zu unterschätzenden 
Teil jugendlicher Lebenswelten ausmacht. Nichtsdestotrotz sind Fürsorge 
und Erziehung oberstes Recht und zugleich Pflicht der Eltern bzw. Personen-
sorgeberechtigten. Das Wohl von Kindern und Jugendlichen im Schulalter 
liegt somit in gemeinsamer Verantwortung von Familien, Schulen und der 
Kinder- und Jugendhilfe mit ihrer staatlicher Wächter- und Unterstützungs-
funktion (vgl. Kap. 2.2).  

Rauschenbach sah in dieser Allianz von Familie, Jugendhilfe und Schule 
bereits 2009 Zukunftschancen für die Bildung. Alle drei stellen „wichtige 
Komponenten und Bestandteile im Leben von Kindern und Jugendlichen 
dar“ und „konturieren zu wesentlichen Teilen das Koordinatensystem des 
Auswachsens“ im 21. Jahrhundert (Rauschenbach 2009, S. 37). Hummrich 
und Graßhoff (2011) veranschaulichen diese Allianz in einem Dreiecksver-
hältnis, das das Aufwachsen junger Menschen prägt. Sie heben zugleich 
unterschiedliche pädagogische Aufgaben und Handlungslogiken zwischen 
den drei Instanzen Schule, Jugendhilfe und Familie hervor (siehe Abbildung 
1). Entsprechend kann in dieser ,idealtypischen‘ Verhältnisbestimmung 
durchaus ein Spannungsgefüge entstehen (Hummrich & Graßhoff 2011, S. 
21). So können beispielsweise Familie und Schule hinsichtlich ihrer Primä-

 
2  Kurz vor dem Schuleintritt besucht die Mehrheit aller Kinder mittlerweile eine Kita, dabei 

variiert das Einstiegsalter in Kindertagesbetreuung. Zudem ist sowohl im Kita- als auch im 

Ganztagsbereich der Bedarf aktuell höher als das zur Verfügung stehende Angebot (für De-

tails siehe Kap. C und D3 in: Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022). In den 

kommenden Jahren ist eine weiterhin steigende Inanspruchnahme dieser Angebote annzu-

nehmen. 

3  Die Schulpflicht ist aufgrund der föderalen Struktur des Bildungswesens in Deutschland in 

den Landesgesetzen geregelt. Deshalb kann bspw. der Stichtag des Einstiegsalters zwischen 

den Bundesländern variieren. Dabei liegt das Einstiegsalter zwischen 5 und 7 Jahren und die 

verpflichtenden Schuldauer zwischen 9 bis 12 Jahren. 
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rinteressen, ihrer Weltanschauung oder ihren Zielvorstellungen komplemen-
tär, aber auch in Widersprüchen zueinanderstehen. Die Jugendhilfe wird in 
diesem Verantwortungsdreieck eher in einer unterstützenden Funktion hin-
sichtlich der pädagogischen Aufgaben von Familien und/oder Schulen darge-
stellt, die in Form eines ‚Backups‘ oder Sicherheitsnetzes einspringt oder bei 
Bedarf Aufgaben übernimmt. Gleichzeitig hat die Kinder- und Jugendhilfe 
neben ihrer helfenden Funktion hinsichtlich des Kinderschutzes auch eine 
schützende Funktion als Ausführungsorgan des gesellschaftlichen/staatlichen 
Schutzauftrages. Darüber hinaus hat sie auch eine fördernde Funktion bei-
spielsweise in Form von Angeboten und Leistungen der Kinder- und Jugend-
arbeit und/oder Familienbildung (Hansbauer et al. 2020, S. 50). 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Hummrich und Graßhoff (2011, S. 22) 

 
Das strukturtheoretische Modell (Abbildung 1) verdeutlicht, dass Kinder-
schutz mit in Teilen homogenen, gleichzeitig aber auch in Teilen heterogenen 
Interessenslagen konfrontiert sein kann. Dabei können unterschiedliche Per-
spektiven (z. B. der Akteur:innen oder der Adressat:innen) eingenommen 
werden, die sich gegenseitig tangieren und in ihrem Zusammenspiel von 
Bedeutung sind. Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist das pädagogische Han-
deln von Eigenlogiken und perspektivischen Eigenarten der Familie, Schule 

Abbildung 1: Strukturtheoretische Bestimmung von Familie, Schule und 
Jugendhilfe 
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und Jugendhilfe geprägt. Wenngleich diese unterschiedlichen Handlungslo-
giken und Perspektiven in Teilen antagonistisch zueinanderstehen können, 
steht zumeist ein vorrangig am Kindeswohl orientierter Blick im Vorder-
grund, der ganzheitlich betrachtet werden muss. 

Dass das Zusammenspiel dieser drei Akteure gerade für das Kinder-
schutzhandeln zentral ist, wurde bereits vielfach betont (u.a. Meiner 2011, 
Bohler & Franzheld 2014) und wird auch im Ergebnisteil dieser Arbeit deut-
lich (vgl. Kap. 8). Dennoch gehen damit unweigerlich Implikationen und 
Herausforderungen in der Zusammenarbeit einher, wie empirische Studien 
zur Zusammenarbeit im Kinderschutz zeigen: So weisen beispielsweise 
Marks et al. (2018) auf die fehlende Beteiligung von Familien in der jugend-
amtlichen Kinderschutzpraxis hin. Eine geringe Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen seitens der Kinder- und Jugendhilfe in schutzrelevanten Ent-
scheidungsverfahren konstatieren auch Witte et al. (2021). Bohler (2023) 
befasst sich mit verschiedenen Aspekten der elterlichen Sicht auf Kinder-
schutzmaßnahmen und Unterstützungsbedarf. Thieme (2017) zeigt dagegen 
divergierende Strukturlogiken von Jugendhilfe und Schule am Beispiel des 
Kinderschutzes auf – eine der wenigen aktuelleren empirischen Studien, die 
sich mit dem Kinderschutz an Schulen befasst (vgl. Kap. 4).  

An diese Forschungsperspektive knüpft die vorliegende Arbeit an und 
konzentriert sich dabei auf Aspekte der schulischen Gefährdungseinschät-
zung im Zusammenspiel mit Angeboten und Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Diese Arbeit widmet sich somit nur einem Ausschnitt kinder-
schutzrelevanter Aspekte, indem sie Kinderschutz an Schulen an der Schnitt-
stelle von Jugendhilfe und Schule aus der Fachkräfteperspektive in den Blick 
nimmt. 

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit 

Die Fokussierung auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen ist für das 
Agieren im Kinderschutz grundlegend. Doch wie sich diese in der Zusam-
menarbeit von Schulen und Jugendhilfe gestaltet, wurde bislang kaum empi-
risch untersucht. Es fehlt somit an einer empirischen Überprüfung bzw. Ver-
hältnisbestimmung der zugeschriebenen pädagogischen Aufgaben zur Siche-
rung des Kindeswohls und der gemeinsamen Verantwortung von Schule und 
Jugendhilfe im Kinderschutz. Thieme (2017) verdeutlichte anhand der (De-
)Konstruktion eines Kinderschutzfalls in einer schul- und sozialpädagogi-
schen Teambesprechung bereits, dass Gefährdungseinschätzungen im schuli-
schen Alltag in einem Konglomerat aus vielen Themen mitverhandelt wer-
den. Hier setzt die vorliegende Arbeit an, indem schulische Kinderschutzori-
entierungen anhand von Gruppendiskussionen rekonstruiert werden (vgl. 



19 

Kap. 6). Konkret geht es darum, Facetten und Orientierungen innerhalb schu-
lischer Gefährdungseinschätzungen anhand von Gruppendiskussionen mit 
pädagogischen Fachkräften zu rekonstruieren und diese anschließend im 
Hinblick auf die an das Jugendamt gemeldeten Gefährdung zu diskutieren.  

Zum Aufbau der Studie: Bevor der Fokus auf den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Gefährdungen für ihr Wohl am Ort Schule gerichtet wird, 
werden zunächst grundlegende Begriffe erläutert und zentrale Entwicklungs-
stränge für diese Arbeit skizziert (Kap. 2.1) – insbesondere die Fachtermini 
„Kindeswohl“ (Kap. 2.2) und „Kindeswohlgefährdung“ (Kap. 2.3). Diese 
Begriffe stellen die Basis des intervenierenden Handelns im Kinderschutz dar 
und bilden damit einen zentralen Referenzrahmen für die Einordnung der 
Ergebnisse des empirischen Teils dieser Arbeit.  

Um die Dimensionen von Verfahren zu Gefährdungseinschätzungen der 
Jugendämter einordnen zu können und die Relevanz des Forschungsthemas 
zu verdeutlichen, gibt Kapitel 3 einen Überblick zu den jährlich bundesweit 
festgestellten Kindeswohlgefährdungen sowie deren Erfassungsmöglichkei-
ten und -einschränkungen.  

Das Leben von Kindern und Jugendlichen ist zunehmend schulisch ge-
prägt (vgl. Kap. 1.2), wodurch Schulen als Orte im lebensräumlichen Sinn 
und als prägende Instanz für die Persönlichkeitsentwicklung bedeutsamer 
werden. Der aktuelle Forschungsstand zum Zusammenspiel von Schule und 
Jugendhilfe im Kinderschutz wird deshalb in Kapitel 4 aufgegriffen. Der 
Schwerpunkt liegt dabei im Wesentlichen auf normativen und fachlichen 
Regelungen der Gefährdungseinschätzung (Kap. 4.1) sowie auf bisherigen 
empirischen Befunden zur Prävalenz im Schulkontext und zu schulischen 
Gefährdungsmeldungen an das Jugendamt (Kap. 4.2).  

Bevor das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit (Kap. 6) unter der Berück-
sichtigung der methodologischen Verortung (Kap. 7.1) näher erläutert wird, 
wird im Besonderen auf Kinderschutzentwicklungen in Nordrhein-Westfalen 
(Kap. 5) Bezug genommen, da der empirische Teil der Arbeit auf Gruppen-
diskussionen an nordrhein-westfälischen Schulen beruht (Kap. 7.2). Die 
Ausführungen zu den vorgenommenen Auswertungsschritten (Kap. 7.3) und 
der methodischen Reflexion (Kap. 7.4) dienen der Einordbarkeit der gewon-
nen empirischen Daten.  

Der Ergebnisteil (Kap. 8) besteht aus zwei Teilen: Erstens aus inhaltsana-
lytisch gewonnenen Erkenntnissen aus den zehn Gruppendiskussionen (Kap. 
8.1) und zweitens aus rekonstruktiven Analysen ausgewählter Fallportraits 
(Kap. 8.2). Unter Rückbindung an die zuvor dargestellten fachlichen Ent-
wicklungen und Studienbefunde sowie daraus resultierende Forschungsdesi-
derata werden die Ergebnisse anschließend diskutiert (Kap. 9). Die letzten 
beiden Kapitel der Arbeit umfassen eine Schlussbetrachtung zum Kinder-
schutz an Schulen (Kap. 10) sowie Impulse für die (sozial-)pädagogische 
Forschung. Dabei rekurrieren diese abschließenden Ergebnisse auf Definitio-
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nen und Operationalisierungen des Kindeswohls und betonen deren Notwen-
digkeit und Fortschreibung. 

2. Begriffsklärungen zum Kinderschutz – 
Kindeswohl(gefährdung) als soziales Konstrukt4 

Der Kinderschutzbegriff ist in Deutschland durch viele Facetten gekenn-
zeichnet und wird häufig nicht einheitlich verwendet. Eine fehlende rechtli-
che Definition sowie ein enges, eher reaktives Verständnis und ein weites, 
eher proaktives Verständnis des Begriffs erschweren die eindeutige Verwen-
dung. Das breitere Verständnis von Kinderschutz schließt alle Aktivitäten, 
die grundsätzlich oder auch präventiv ein geschütztes Aufwachsen ermögli-
chen, mit ein. Kinderschutz im engeren Verständnis meint hingegen eher eine 
intervenierende Funktionsweise bei einer vorliegenden Kindeswohlgefähr-
dung (Schone & Struck 2015, S. 791). Da sich diese Arbeit mit dem interve-
nierenden Kinderschutz bzw. dem Vorgehen im Verdachtsfall befasst, liegt 
ihr vorrangig ein Verständnis im engeren Sinne zu Grunde. Wie der Ergeb-
nisteil dieser Arbeit (Kap. 8) jedoch zeigen wird, scheint eine definitorische 
Abgrenzung zwar sinnvoll, im pädagogischen Alltag gestalten sich Übergän-
ge zwischen diesen Verständnissen und Orientierungen jedoch oftmals flie-
ßend. Schone (2024) spricht sogar von der „Erosion eines Leitbegriffs in der 
Kinder- und Jugendhilfe“ und kritisiert, dass Kinderschutz als Trendbegriff 
beliebig verwendet wird:  

„Beide [Kinderschutz]Verständnisse werden heute nebeneinander und oft durcheinander 
kommuniziert. Dabei werden insbesondere mit den Begriffen der Frühen Hilfen (breites 
Verständnis) und des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen von ihren Nut-
zer_innen (Sozialpädagog_innen, Lehrer_innen, Mediziner_innen, Politiker_innen, Bür-
ger_innen, Adressat_innen) je eigene – manchmal konträre – Inhalte verknüpft“ (Schone 
2024, S. 36) 

Auch Merchel (2011) gab im Zuge des Gesetzgebungsverfahren zum Bun-
deskinderschutzgesetz zu bedenken: 

„Je weiter die Anwendung des Begriffs ,Kinderschutz‘ wird und je mehr (fach-)politische 
Akteure sich (…) diese[n] Begriff politisch zu Nutze zu machen, desto schwieriger wird es, 

 
4  In dieser Arbeit wird häufiger vereinfachend auf die in der Fachdebatte etablierten Begriffe 

„Kinderschutz“ und „Kindeswohl(gefährdung)“ zurückgegriffen; auch wenn diese dem ge-

nuinen Wort nach Kinder in den Fokus stellen und Jugendliche in den Termini nicht expli-

ziert – jedoch mitgedacht – werden (Böllert & Wazlawik 2012, S. 20 sowie Kap. 2). Es geht 

somit stets um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen für ihr Wohl. 
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[…] verständnisorientierte Kommunikation über den jeweils gemeinten Sachverhalt herzu-
stellen“ (Merchel 2011, S. 192). 

Folglich bedarf es einer begrifflichen und konzeptionellen Differenzierung 
und Verständigung über Aufgaben und Handlungsbereiche im Kinderschutz 
(u.a. Schone 2024, S. 37). 

Der Kinderschutzbegriff kann auch von dem erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz – gemäß § 14 SGB VIII – abgegrenzt werden, da dieser eher 
präventiv darauf ausgerichtet ist, junge Menschen vor gefährdenden Einflüs-
sen (z. B. Gewalt-, Medien- oder Suchgefährdungen) zu schützen (siehe auch 
Struck 2022, S. 294-297; Nikles 2015). Der Begriff ,Jugendschutz‘ stellt 
ebenfalls kein Pendant zum ‚Kinderschutz‘ dar, sondern „beschreibt die ord-
nungspolitischen Vorschriften zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit. 
Er umfasst dabei nicht die grundgesetzlichen und sozialpolitischen Regelun-
gen zum Umgang mit Gefährdungen von Jugendlichen und daran anknüpfen-
de Handlungsaufforderungen für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe“ 
(Böllert 2013, S. 99). Böllert (2013) empfiehlt daher den Terminus „Schutz 
von [Kindern und] Jugendlichen vor Gefährdungen“ als Äquivalent zum 
Kinderschutzbegriff zu nutzen. 

Die Komplexität des Kinderschutzes wird auch anhand verschiedener 
strategischer Perspektiven deutlich. Hinsichtlich der Ausgestaltung der Kin-
derschutzpraxis in Deutschland unterscheiden Wolff et al. (2013a, S. 27) drei 
konzeptionelle Ausrichtungen:  

(1) Gemeinwesensorientiert: Schaffung/Erhalt förderlicher Lebensbe-
dingungen durch niedrigschwellige Unterstützungsangebote. 

(2) Familienorientiert: Einzelfallbezogene Unterstützungsangebote zur 
Versorgung, Bildung und Erziehung der Kinder bei speziellen Prob-
lemlagen. 

(3) Gefährdungsorientiert: Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
unmittelbaren Gefahren für ihr Wohl durch Maßnahmen und Hilfen 
in Krisen. 

Diese ähneln auch internationalen Kinderschutzorientierungen5, die gemäß 
Biesel & Urban-Stahl (2018, 24f.)6 zwischen gefährdungsorientiert (Strafta-
ten sanktionieren, Folgen von Gefährdungen verringern), kindfokussiert 
(Stärkung des Wohlbefindens durch Förderung und Erfüllung von Rechten 
und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen) und familienunterstützend 
(Stärkung und Förderung von Eltern/Familienbildung) differenzieren. Diese 
verschiedenen Konzepte bzw. Kinderschutzorientierungen verdeutlichen die 
Komplexität eines umfassenden Schutzgedankens. Sie zeigen ein Span-

 
5  Für einen Überblick verschiedener internationaler Typologien siehe auch Gautschi (2021). 

6  Biesel & Urban-Stahl beziehen sich hier auf die Analyse von Gilbert et al. (2011) und haben 

diese ins Deutsche übersetzt. 
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nungsverhältnis bezüglich der Möglichkeiten und Handlungsorientierungen 
pädagogischer Fachkräfte auf, die in dieser Arbeit näher im Kontext Schule 
untersucht werden (vgl. Kap. 6). Gleichzeitig sind diese Orientierungen stark 
von gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt. 

Derartige gesellschaftliche Entwicklungen und wissenschaftliche Diskus-
sionen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie ihre Bedeutung für 
ein unversehrtes Aufwachsen haben eine lange Tradition. Entwicklungsetap-
pen werden in dieser Arbeit nachfolgend kursorisch nachgezeichnet, um 
später bilanzierend auf zurückliegende Veränderungsprozesse und gleichzei-
tig auf künftige Weiterentwicklungspotenziale blicken zu können (Kap. 10).  

Eine Zusammenstellung dokumentierter Fälle von Gewalt gegen Kinder, 
die fragmentarisch bis in die Antike zurückgeht, findet sich bspw. bei Zenz 
(1981) oder Bange (2005). Insgesamt zeigt sich darin, dass lange Zeit das 
Paradoxon überwog, dass einerseits Gesetze zum Schutz von Kindern gegen 
Gewalt erlassen wurden, andererseits gewaltsame Züchtigungsmethoden als 
legitime und adäquate Erziehungsform angesehen wurden (u.a. Ammon 
1979, S. 93-98). Erst Ende 1960er Jahre lässt sich ein Wendepunkt nach-
zeichnen, ab dem in Deutschland erste sozialpädagogische Forschungen und 
Projekte stattfanden, die Einflussfaktoren und Folgen von Gewalt gegen 
Kinder aufzeigten und die Rolle der Jugendämter bzw. Kinder- und Jugend-
hilfe diskutierten (Mende & Kirsch 1968; Sommer 1996, S. 10). Auch Stu-
dien in den Folgejahren warfen einen kritischen Blick auf die „Folgen der 
Prügelerziehung für die Persönlichkeitsstruktur des Kindes und für die Ge-
sellschaft“ (Claaßen & Rauch 1980, S. 32), sodass die „Marginalisierung von 
Gewalt in der Familie“ vermehrt moniert wird (Merten 1982). Das folgende 
Kapitel gibt einen Überblick zu Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit. 

2.1 Kinderschutz als Teil der Wohlfahrtserbringung 

In das 1990 in Kraft getretene Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
flossen einige Grundsätze und Konzepte ein, die im vorherigen Absatz prä-
sentiert wurden (Wüstendörfer 1995). Rauschenbach (1999) zieht am Ende 
des 20. „sozialpädagogischen“ Jahrhunderts7 insofern eine positive Bilanz, 
als dass „die gesetzliche Verankerung der Sozialen Arbeit und der Kinder- 
und Jugendhilfe mittelfristig nicht mehr beliebig hintergehbar [sind]“. 
Gleichzeitig zeigen sich zum einen eine dynamische Fachkräfteentwicklung, 
die „die wachsende Bedeutung dieses Feldes“ markiert, und zum anderen 
eine „stabilisierende Wissenschafts- und Forschungskultur“ (Rauschenbach 

 
7  Die Bezeichnung des 20. Jahrhundert als „sozialpädagogisches Jahrhundert“ geht auf einen 

Beitrag von Thiersch (1992) zurück. 



23 

1999, S. 32). Bode und Turba (2014, 26f.) weisen in diesem Zusammenhang 
auf eine im 20. Jahrhundert „deutlich gestiegene Sensibilität für die Folge-
wirkungen ,pathologischer‘ [Herv. i Org.] Sozialisationsprozesse – von der 
Gewaltanwendung in der Erziehung bis zur Ignoranz gegenüber kindlichem 
Entwicklungsbedarfs“ hin. Diese sei in „zunehmenden gesellschaftlichen 
Erwartungen an die Sicherstellung basaler Entwicklungschancen, zur Not 
auch außerhalb der Primärfamilie“ gemündet (ebd.). 

Dieser Logik folgend betonte der 12. Kinder und Jugendbericht Mitte der 
2000er Jahre: „Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesell-
schaft.“ Die damalige Bundesregierung verwies auf den „breiten Konsens in 
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft darüber, dass Kinder eine bessere Förde-
rung brauchen“ (BMFSFJ 2005, S. 6). Hinsichtlich dieses Unterstützungs- 
und Förderungsgedanken galt nach Bode & Turba (2014, S. 27) „lange Zeit 
ein Konsens über die Fähigkeit entsprechend geschulter Fachkräfte, durch 
bestimmte Interventionen in den privaten Lebensraum systematisch Einfluss 
auf Sozialisationsprozesse von Kindern zu nehmen“. Darauffolgend sehen 
die Autoren einerseits eher gesellschaftliche Dynamiken, die sich auf die 
„Durchsetzung der Grundrechtsidee“8 konzentrieren, und andererseits eher 
steuerungsorientierte Entwicklungen, die sich auf die (objektive) Messung, 
Bewertung und Konzeptionierung zur Veränderung gesellschaftlicher Prob-
leme berufen.  

Die zunehmende Bedeutung und konzeptionelle Entwicklung des Kinder-
schutzes in Deutschland sind zudem eng mit der enormen Expansion der 
Kinder- und Jugendhilfe insgesamt verknüpft. Nicht zuletzt durch die im 
letzten Jahrzehnt gestiegene Anzahl unter 18-Jähriger in Deutschland von 
13,1 Mio. (2012) auf 14,3 Mio. (2022) ist die Gruppe der Adressat:innen von 
Jugendhilfeleistungen deutlich gewachsen. Dies spiegelt sich auch in einem 
Anstieg der Beteiligungsquoten in einzelnen Handlungsfeldern der Kinder- 
und Jugendhilfe wider, wie beispielsweise der Kindertagesbetreuung oder 
den Hilfen zur Erziehung (Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatis-
tik 2024). Folglich stehen heute Fragen rund um ein unversehrtes Aufwach-
sen und Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung umso 
mehr im gesamtgesellschaftlichen und pädagogisch-fachlichen Fokus.  

Mit den sowohl qualitativ als auch quantitativ zunehmenden Aufgaben 
geht ein wachsender Personalbedarf (vor allem im Jugendamt/ASD) einher 
(Pothmann & Tabel 2024). Böllert wies in diesem Zusammenhang bereits 
2013 auf die damit verbundenen stark steigenden Kosten für den Kinder-
schutz hin und betonte, dass diese seitens der Kinder- und Jugendhilfe einge-
fordert und wirkungsorientiert legitimiert werden müssen (Böllert 2013, S. 
108). Entscheidend dafür, welche Hilfe- und Unterstützungsleistungen Kin-
dern und Jugendlichen in bestimmten Lebenslagen gewährt werden, hängt 

 
8  Zur jüngeren Entwicklung der Diskussion um Kinderrechte ins Grundgesetzt siehe Kap. 2.2.  
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davon ab, „welche Form der Wohlfahrtserbringung9 auf der Grundlage wel-
cher Problemdefinition und Interventionsmöglichkeit zum Tragen kommt“ 
(Böllert 2015, S. 1353). Dabei stehen nicht zwangsläufig wirtschaftliche 
Ressourcen im Vordergrund. Vielmehr sind „die in der Wohlfahrtserbringung 
immanenten Anerkennungsprozesse Spiegelbild weltanschaulicher, gesell-
schaftlicher Normen sowie übergeordneter politischer und soziokultureller 
Vorstellungen“ (ebd.). 

Folglich braucht es für den Kinderschutz einen politischen und gesell-
schaftlichen Konsens dazu, was unter der Sicherung des Kindeswohls ver-
standen wird und bei welchen Risiken, staatliche Unterstützungs- und Hilfe-
leistungen gewährleistet werden. Um besser zu verstehen, was Kinderschutz 
als Teil der Wohlfahrtserbringung genauer leistet, sind die Begriffe Kindes-
wohl und Kindeswohlgefährdung als eigene soziale Konstrukte zu unter-
scheiden. 

2.2 Kindeswohl als interdisziplinärer10 
Orientierungsmaßstab 

Die Phasen der Kindheit und Jugend werden spätestens seit Beginn des 21. 
Jahrhunderts deutlich intensiver hinsichtlich Fragen des (individuellen) 
Wohlergehens von Kindern und Jugendlichen diskutiert (u.a. Andresen 
2012). Die gesellschaftliche Anerkennung schädigender Auswirkungen von 
Gewalt auf das Leben und damit auch das Wohlergehen der (jungen) Men-
schen wurde, wie in Kapitel 1.1 dargelegt, in den 1960er Jahren vor allen 
durch medizinische Diagnostik erreicht.  

Gleichzeitig ist der Begriff des Kindeswohls stets aus verschiedenen dis-
ziplinären Perspektiven zu betrachten, sodass eine „allgemeingültige Defini-
tion des Begriffs (…) nicht vorgenommen werden“ kann (Biesel & Urban-
Stahl 2018, S. 34). Grundsätzlich lassen sich verschiedene disziplinäre Per-
spektiven differenzieren, die als Bezugspunkte herangezogen werden können, 
um den Begriff dennoch genauer zu fassen. Nach Dettenborn (2021) ist das 
Kindeswohl „kein empirischer Begriff, der beobachtbare Fakten benennt, 

9  Unter Wohlfahrt wird nach Kaufmann (2005, S. 220) „die politische Aufgabe, gesellschaft-

liche Verhältnisse herzustellen oder zu gewährleisten, in denen der individuelle Nutzen und 

der gemeine Nutzen nicht auseinandertreten, sondern im Sinne synergetischer Effekte anei-

nander verstärken“, verstanden. 

10  Der Abschnitt greift ausgewählte Beiträge verschiedener Disziplinen auf, um die Vielschich-

tigkeit und Verwobenheit des Konstruktes Kindeswohls aus intra- und innerdisziplinären 

Perspektiven zu verdeutlichen. Dabei wird nicht der Anspruch erhoben, einzelne disziplinäre 

Diskurse in einzelnen Facetten oder inhaltlichen Tiefen darzustellen.  
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sondern ein hypothetisches Konstrukt, ein alltagstheoretischer Begriff.“ Er 
betont, dass es keine wissenschaftlichen „Konzepte zum ,Wohl‘ [gibt]. Allen-
falls (…) zum Wohlbefinden oder zur Gesundheit, die aber nicht unmittelbar 
nutzbar sind“ (Dettenborn 2021, S. 48). 11,12 Damit ist gemeint, dass ein Kon-
glomerat des Begriffs aus den verschiedenen disziplinären Betrachtungswei-
sen schwer zu operationalisieren und damit nicht ohne Weiteres empirisch 
messbar ist. Entsprechend bezeichnet Dettenborn den Begriff des Kindes-
wohls aus wissenschaftstheoretischer Perspektive zugespitzt als „definitori-
sche Katastrophe“ (Dettenborn 2021, S. 47).  

Aus Sicht der Ethik widmet sich beispielsweise Bagattini (2017, S. 109) 
der Frage, inwiefern Paternalismus aufgrund der Verletzlichkeit von Kindern 
in Teilen gerechtfertigt ist und Autorität in der Erziehung sich aus der Ab-
hängigkeit von Kindern in der Verwirklichung ihrer Interessen ergibt. Er 
stellt dabei verschiedene situative und institutionengebundene Aspekte (Fa-
milie vs. pädagogische Berufsrollen) gegenüber. Er betont letztlich die Be-
deutung sensibler, vertrauensvoller pädagogischer Beziehungen, die durch 
Standardisierung und öffentliche Einflussnahme nicht gefährdet werden dürf-
ten (Bagattini 2017, S. 124). Einen etwas anderen Fokus legt Krappmann 
(2013), der – ebenfalls aus einer ethischen Perspektive – auf Basis der UN-
Kinderrechte kritisiert, dass das Kindeswohl nicht nur ein Prinzip sein sollte, 
bei dem leicht zu argumentieren sei, es werde bereits berücksichtigt, sondern 
vielmehr gesetzt sein müsse, dass Handlungen mit den Erwartungen des 
Kindes abgestimmt werden. Ähnlich argumentiert auch Riedl (2017) mit 
einem theologischen, sozialethischen Blick, indem sie die „fehlende Wahr-
nehmung der kindlichen Subjekthaftigkeit“ in der theologischen Auseinan-
dersetzung mit dem Kindeswohl(begriff) kritisiert. Diese würde bis heute 
vorrangig „im Rahmen der Familie“ eher idealisierend behandelt und die 
Gefahr von Machtasymmetrien außer Acht lassen (Riedl 2017, S. 3).  

Zugleich rekurrieren die theoretischen Überlegungen zum Kindeswohl 
auf Definitionen, die sich auch in anderen Disziplinen wiederfinden. So ver-
eint Maywald (2008) in seiner vielfach zitierten Definition13 des Kindes-
wohls, die juristischen und psychologischen Aspekte des Konstrukts. Er 
beschreibt ein „am Kindeswohl ausgerichtetes Handeln“ als dasjenige, „wel-
ches die an den Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern orientier-
te, für das Kind jeweils günstigste Handlungsalternative wählt“. Dies erfor-

 
11  Laut DUDEN (2024) bezeichnet der Begriff „Wohl“ einen „Zustand, in dem sich jemand in 

seinen persönlichen Verhältnissen wohlfühlt“ und das Wort „Wohlergehen“, einen „Zu-

stand, in dem es jemandem gut geht“ und der Begriff „Wohlbefinden“ ein „gutes körperli-

ches, seelisches Befinden“. 

12  Zum Wohlbefinden von Kindern bzw. Child Well-Beeing siehe bspw. Joos (2028), Betz 

(2018) und Andresen (2018). 

13  U.a. zu finden in: Schone & Struck 2015; Biesel & Urban-Stahl 2018. 
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dert folglich einen „Wechselbezug zwischen normativen Setzungen und de-
skriptiven Beschreibungen dessen, was für eine gesunde Entwicklung unab-
dingbar ist“ (Maywald 2008, S. 57). Und auch Dettenborn (2021, S. 50) plä-
diert für eine eigene familienrechtspsychologische Definition, nach der „als 
Kindeswohl die für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes oder Ju-
gendlichen günstige Relation zwischen seiner Bedürfnislage und seinen Le-
bensbedingungen zu verstehen [ist]“ (Dettenborn 2021, S. 50). Letztere Defi-
nition ist mit der juristischen Positionierung Balloffs (2022) insofern nicht 
gänzlich zu vereinbaren, als dass dieser für eine vollumfängliche Berücksich-
tigung des Kindes als Träger von verfassungsrechtlich geschützten Grund-
rechten eintritt. Er beruft sich u.a. auf Urteile des Bundesverfassungsgerich-
tes, wie beispielsweise, dass „Interessen der Eltern da zurückstehen müssen, 
wo sie mit den Kindeswohlinteressen des Kindes in Widerspruch treten“ 
(BVerfGE 60, 79, 94 zitiert nach Balloff 2022, S. 77). Dabei wird dem Kin-
deswillen eine besondere Bedeutung beigemessen: „Die Grundrechte des 
Kindes gebieten, bei der gerichtlichen Sorgerechtsregelung den Willen des 
Kindes zu berücksichtigen, soweit das mit seinem Wohl vereinbar ist“, wobei 
das Kind mit „der Kundgabe seines Willens (…) von seinem Recht zur 
Selbstbestimmung Gebrauch [macht]. Hat der Kindeswille bei einem Klein-
kind noch eher geringes Gewicht, kommt ihm im zunehmenden Alter des 
Kindes vermehrt Bedeutung zu“ (u.a. BVerfG 1 BvR 1914/17 – 1 BvR 
1914/17). Die Relevanz des Kindeswillens unter Berücksichtigung des Kin-
deswohls sieht Dettenborn (2021) in einem in Teilen antithetischen Verhält-
nis (vgl. Abbildung 2). 

 

Quelle: Dettenborn (2021, S. 82) 

Abbildung 2: These und Antithese zum Verhältnis von Kindeswohl und 
Kindeswille 
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Gleichzeitig stellt dieses (Spannungs-)Verhältnis eine zentrale Herausforde-
rung dar, wenn es um Entscheidungen und Fragen zur Sicherung des Kin-
deswohls bzw. der Feststellung einer Kindeswohlgefährdung geht (vgl. Kap. 
2.3). Zugleich wird deutlich, dass die Definitionen nicht zwangsläufig trenn-
scharf zwischen Disziplinen zu verorten sind, sondern im Gegenteil interdis-
ziplinäre Bezugspunkte genutzt werden. Zum Teil auch um sich innerdiszip-
linär abzugrenzen oder Positionen zu unterstreichen. So argumentiert Balloff 
(2022, S. 48) aus der Rechtsperspektive – ähnlich wie Bagattini (2017) aus 
ethischer Sicht – unter anderem mit entwicklungspsychologischen Aspekten 
wie der Beziehungsqualität und der Bindungsforschung (u.a. Zimmermann et 
al. 2017). 

In der Umsetzung des Kindeswillens und/oder Maßnahmen zum Kindes-
wohl bedarf es darüber hinaus organisations- und berufsübergreifend einer 
interdisziplinären Verständigung zur Bedeutung bzw. interpretativen Ausdeu-
tung des Konstrukts für die eigene Handlungspraxis. Dies veranschaulicht 
auch Franzheld (2013) anhand der polizeilichen Sprachpraxis bei Kindes-
wohlgefährdung sowie Bagattini (2014), indem er exemplarisch moralisch-
rechtliche Interessenskonflikte zur Medizin und Bildungswissenschaft hin-
sichtlich des kindlichen Wohlergehens aufzeigt (Franzheld 2013). Aus einer 
soziologischen Metabetrachtung identifiziert Sutterlüty (2017, S. 68) „para-
doxale Effekte“ des Kindeswohlkonzepts „in seiner institutionellen Umset-
zung“, die „durch familiengerichtliche Verfahren und Eingriffe in die Familie 
durch die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe Wirkungen eintre-
ten, die den normativen Prinzipien zuwiderlaufen“. Dazu zählt beispielweise 
die „Subsumptionsparadoxie“, nach der in familiengerichtlichen Verfahren 
anhand „vorab typisierter Tatbestände“ die Sicherung des Kindeswohls bzw. 
dessen Gefährdung überprüft werden (Sutterlüty 2017, S. 71). Das heißt trotz 
der geltenden gerichtlichen Einzelfallprüfung, die als wichtiger fachlicher 
Anspruch gilt (Zitelmann 2000, S. 242), die Gefahr besteht, dass bis dato 
nicht bekannte Gefährdungen durch die Anwendung bestehender Rechtsnor-
men nicht verhindert werden (können) (Sutterlüty 2017, S. 71). Für die juris-
tische Einzelfallprüfung ist zunächst der rechtliche Bezugsrahmen als Grund-
lage zu sehen. Für das Kindeswohl werden dabei vor allem rechtliche (Kap. 
2.2.1) und sozialpädagogische (Kap. 2.2.2) Orientierungsmaßstäbe aufgegrif-
fen, während für die Gefährdung des Kindeswohls (Kap. 2.3) neben rechtli-
chen vor allem auch psychologische und medizinische Kriterien ausschlag-
gebend sind. 

2.2.1 Rechtliche Rahmungen als gemeinsame Basis 

Aus gesetzlicher Perspektive gelten Kinder und Jugendliche in erster Linie 
als Träger von Grundrechten. Damit einher gehen verschiedene Rechte wie 
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die in der 1992 in Deutschland in Kraft getretenen UN-
Kinderrechtskonvention (UN-KRK)14 formulierten Grundsätze oder das im 
Jahr 2000 eingeführte Recht auf gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs. 2 BGB). 
Letzteres bildet zugleich auch die Basis für weiterführende Regelungen im 
Familien- und Fürsorgerecht. Zentral für die Diskussion um die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen ist der Artikel 3 der UN-KRK15, nach dessen 
Grundsatz das ,Wohl des Kindes‘ bei Maßnahmen, die Kinder betreffen, 
vorrangig zu berücksichtigen ist. Dies gilt sowohl für öffentliche und private 
soziale Einrichtungen als auch für Verwaltungsbehörden und Gesetzge-
bungsorgane. In Artikel 12 der UN-KRK wird darüber hinaus auch die Be-
rücksichtigung des Kindeswillens16 aufgegriffen: Die Meinung von Kindern 
solle alters- und reifeentsprechend berücksichtigt und gehört werden. 

Hinzu kommen Schutz und Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig 
und zwingend zu gewährleisten sind. Im Grundgesetz finden Kinder bislang 
zwar Erwähnung (Art. 6 Abs. 2 GG), werden darin jedoch nicht als eigen-
ständige Rechtssubjekte, sondern lediglich als „Regelungsgegenstand“ be-
handelt (DKHW 2022). Da die UN-Kinderrechtskonvention „als völkerrecht-
licher Vertrag im Range eines einfachen Bundesgesetzes unter dem Grundge-
setz [steht]“ (ebd.), wird seither gefordert, Kinderrechte ebenfalls explizit in 
das Grundgesetz aufzunehmen (Aktionsbündnis Kinderrechte 2023). Die 
Einführung der Kindergrundrechte im deutschen Verfassungsrecht könnte die 
Ansprüche von Kindern und Jugendlichen auf Förderung, Fürsorge, Schutz, 
Bildung und Selbstbestimmung stärken, anstatt – wie bislang – den primären 
Rechtsfokus auf die staatliche Überprüfung des elterlichen Erziehungsauftra-
ges zu setzen. Wenngleich aus einer ethisch-moralischen Perspektive vieles 
für die Aufnahme in das Grundgesetz spricht, erschwert die komplexe Frage 
der Kostenfolgeabschätzung dieser Verfassungsänderung sicherlich nach wie 
vor die Umsetzung und politische Einigung (Wiesner 2008). Zu Beginn des 
Jahres 2021 hat sich die Bundesregierung diesbezüglich auf einen Gesetz-
entwurf zur Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz verständigt (BT-
Drs. 19/28138), der jedoch vielen vorherigen Forderungen von Expert:innen 
und Fachverbänden nicht entspricht (z. B. BJK 2021; Deutsches Institut für 

 
14  Wenngleich die 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete 

UN-Kinderrechtskonvention derweil von 196 UN-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, gelten 

nicht alle 54 Artikel der Charta in allen Mitgliedsstaaten (bpb 2019). 

15  In einem im Jahr 2020 erstellten Sachstandsbericht des wissenschaftlichen Dienstes des 

deutschen Bundestages zum Begriff des Kindeswohls wird, neben den zuvor erwähnte Aus-

führungen in der UN-Kinderrechtskonvention und dem deutschen Recht, auch auf Art. 24 

der EU-Grundrechtecharta verwiesen, der sich jedoch im Wesentlichen an Art. 3 UN-KRK 

orientiert (WD9–3000-039/20). 

16  Zum Fachdiskurs zu den Begriffen Kindeswohl und Kindeswille siehe vertiefend bspw. 

Gautschi 2021. 
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Menschenrechte 2021). Letztlich ist die Formulierung einer Verfassungsän-
derung Anfang Juni 2021 an der Zweidrittelmehrheit gescheitert und wurde – 
anders als im Koalitionsvertrag von CDU und SPD aus dem Jahr 2017 ver-
einbart – nicht umgesetzt. Abzuwarten bleibt, ob die neue Bundesregierung, 
dieses im Koalitionsvertrag 2021-2025 erneut festgelegte und sogar erweiter-
te Ziel künftig umsetzen wird (Bundesregierung 2021).  

In der Diskussion einer rechtlichen Verankerung gibt Wapler (2017, S. 
47) zu bedenken, dass „der Begriff des Rechts keines der Probleme, die im 
Zusammenhang mit dem Kindeswohl diskutiert werden, [löst]“ und die Her-
ausforderung „zwischen einer Schutz- und einer Autonomiedimension zu 
differenzieren“ nach wie vor bestehe. An einem Beispiel verdeutlicht: 

„Das Recht auf körperliche Unversehrtheit verlangt beispielsweise, Kinder vor Gefahren 
für ihre Gesundheit zu schützen, kann aber unter Umständen auch erfordern, Jugendliche 
an medizinischen Entscheidungen zu beteiligen oder sie selbst bestimmen zu lassen. Das 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit begründet also ein Recht auf Selbstbestimmung 
über den eigenen Körper und eine staatliche Schutzpflicht, die in ähnlichen Spannungsver-
hältnissen stehen wie die Schutz- und die Autonomiedimension des Kindeswohlbegriffs“ 
(Wapler 2017, S. 47). 

Im Zuge dessen argumentiert die Rechtsphilosophin Wapler für eine fortbe-
stehende Bedeutung des weitgehenden Kindeswohlbegriffs im deutschen 
Recht: 

„Die Grund- und Menschenrechte des Kindes legen Mindestbedingungen fest, die der Staat 
einerseits gegenüber Dritten zu schützen hat, andererseits selbst nicht antasten darf. Der 
Kindeswohlbegriff benennt mehr als einen solchen Mindeststandard. Geht es darum, zwi-
schen mehreren grundsätzlich möglichen Alternativen für ein Kind zu entscheiden, muss 
die Lebenssituation des Kindes umfassend in den Blick genommen werden. Das Kindes-
wohl dient in diesen Fällen als Chiffre für ein Optimum: für das gute Leben des Kindes. 
Als übergeordneter Maßstab für staatliche Entscheidungen über Belange des Kindes bleibt 
ein pluralistisch verstandener und für die subjektive Perspektive des Kindes offener Kin-
deswohlbegriff daher unverzichtbar“ (Wapler 2017, S. 47). 

Insgesamt verdeutlichen die rechtlichen Entwicklungen im Kinderschutz, 
dass die Begriffsbestimmung zum Kindeswohl immer wiederkehrenden ge-
samtgesellschaftlichen Verständigungsprozessen bedarf – insbesondere des-
sen, was eine Gefährdung charakterisiert und gesellschaftlich nicht toleriert 
wird. Damit kommt dem Agieren zur Sicherung des Kindeswohls zwischen 
Kindeswohl und Kindeswille bzw. Autonomie- und Schutzbestrebungen eine 
hohe fachliche Deutungsrelevanz zu. An dieser Deutung wirkt die Kinder- 
und Jugendhilfe/Sozialpädagogik aufgrund ihres gesetzlichen Schutzauftrags 
(vgl. Kap. 2.1) wesentlich mit. Für diese fachlichen Deutungen sind diszipli-
näre Perspektiven und Grundsätze zum Kindeswohl zentral. Hier kommt der 
Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik eine zentrale Rolle zu, da sie ein hohes 
fachliches und umsetzungspraktisches Expert:innenwissen zur Kinder- und 
Jugendhilfe vorweist. 
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2.2.2 Sozialpädagogische Konzeptualisierungen  

Das ,Wohl‘ von Kindern und Jugendlichen wird im sozialpädagogischen 
Diskurs als gelingendes Leben oder Aufwachsen von Kindern und Jugendli-
chen beschrieben (u.a. Andresen et al. 2010; Schone 2011; Clark et al. 2018). 
Zugleich ist es eine der zentralen Funktionsbestimmungen Sozialer Ar-
beit/der Sozialpädagogik, „Hilfe zur Selbsthilfe [zu] leisten, indem sie einen 
gelingenderen Alltag ermöglicht“ (Böllert 2018, S. 436). Der Kindeswohlbe-
griff fungiert dabei als „Grenzbegriff [herv. i. O.], der sich auf das Verhältnis 
von Öffentlichem und Privatem, oder genauer von Familie und Staat bezieht“ 
(Ziegler 2019, S. 173). Ziegler (2019) gibt dabei zu bedenken, dass sich mit 
diesem Begriff „nur sehr vermittelt eine Ungleichheitskritik“ betreiben lässt 
und stattdessen eher „Erziehungs- und Care-Praktiken von Eltern“ kritisiert 
werden (ebd.). Er moniert zugleich, dass der Einfluss sozialpolitischer und -
wissenschaftlicher Reformbemühungen in Bezug auf das Kindeswohlver-
ständnis zu wenig in die Kinderschutzdebatten und -entwicklungen einfließe 
und plädiert deshalb dafür „die Rechte und den Schutz der Kinder weiter 
auszubauen“ und das „Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern neu zu 
definieren“ (ebd., S. 205). 

Grundlegende sozialpädagogische Theorieansätze17, die auch Fragen des 
Kindeswohlbegriffs tangieren, finden sich beispielsweise im Konzept der 
Lebensweltorientierung sowie dem Konzept der Lebensbewältigung. Sie 
zeichnen sich durch eine partizipative Grundhaltung bzw. Anerkennung und 
Einbeziehung der Adressat:innenperspektive aus. Letzteres unterscheidet sich 
nicht zuletzt aufgrund der zum Ausdruck gebrachten inneren Antriebskraft 
der Adressat:innen und Handlungsmöglichkeiten innerhalb bestimmter (ge-
sellschaftlicher) Gesetzmäßigkeiten (Böhnisch 2023, S. 134). Das Konzept 
der Lebensbewältigung nimmt stärker kritische Lebenslagen in den Blick, 
während die Favorisierung einer „einseitige[n] Hinwendung zu einer bedürf-
nisorientierten Beziehungsgestaltung“ im Konzept der Lebensweltorientie-
rung zuvor häufiger kritisiert wurde (Lambers 2020, S. 95).  

Wenngleich die hier beschriebenen sozialpädagogischen Perspektivierun-
gen den Bezug zum Kindeswohlbegriff eher implizit aufgreifen, stellen diese 
Konzeptualisierungen wichtige Interpretationsfolien für die Analyse der 
empirischen Ergebnisse dieser Arbeit bzw. zu Handlungsorientierungen im 
Kinderschutz dar (vgl. Kap. 8). Zugleich bauen sie auf Grundkenntnissen der 
sozialpädagogische Theorieentwicklung auf, die für die spätere Einordnung 
der sozialpädagogischen Überlegungen relevant sind.  

 
17  Theoriebezüge zu dieser Thematik sind hier deutlich verkürzt dargestellt; ausführliche 

Zusammenstellungen zur Theorieentwicklung finden sich bspw. bei Lambers (2020), Füs-

senhäuser (2018) oder Engelke et al. (2009).  
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Dazu zählt beispielsweise die Idee der Verzahnung des Kindeswohlbe-
griffs mit dem Capabilities-Ansatz18 (Oelkers & Schrödter 2008). Der auf 
Nussbaum & Sen (2002) zurück gehende Capability-Approach (übersetzt: 
Befähigungsansatz) berücksichtigt neben Grundbedürfnissen und -rechten 
auch Ermöglichungsaspekte. Dabei stehen Fähigkeiten (capabilities) bzw. 
Kompetenzen im Vordergrund. „[F]ür die Betrachtung des Kindes und seines 
Wohls macht sich [ein] zukunftsbezogener Blick insofern bezahlt, als sich die 
Zukunft des Kindes als Erwachsener grundlegend von seiner Gegenwart als 
Kind unterscheide“ (Nussbaum 2010, S. 253) 

Hinsichtlich der intervenierenden Umsetzung im Kinderschutz scheint der 
Transfer dieser Bezugstheorie, jedoch noch praktische Hürden zu bergen. 
Folglich ist die dahingehend kritische Frage von Gautschi (2021) durchaus 
nachvollziehbar: Er fragt, wie dieser erweiterte Begriff „als orientierungslei-
tender Maßstab bei den [in Bezug auf] Kinderschutz im engeren Sinn rele-
vanten Fragen nach dem legitimen Eingriff in die Rechte Eltern und Kinder 
genutzt werden kann“ (ebd., S. 36). Diese Kritik ließe sich auch hinsichtlich 
des Konzepts der Lebensweltorientierung aufwerfen. Dennoch greift der 
Ansatz von Oelkers und Schrödter (2008) eine wichtige Komponente auf, die 
Handlungsorientierungen im Kinderschutz für alle Beteiligten immer wieder 
vor Herausforderungen stellt: Die Frage der Vereinbarkeit von Kindeswohl 
und Kindeswille. Dem liberalen Anliegen, die „subjektive Vorstellung von 
einem guten Leben (…) im Zusammenhang mit den objektiven Bedingungen 
ihrer Realisierung [zu betrachten], ohne weder ausschließlich an den externen 
Bedingungen menschlichen Lebens orientiert zu sein, noch eine schlichte 
Präferenzorientierung zu setzen oder auf Verfahren, die das Wohlergehen 
von Personen mit der Selbsteinschätzung der Betroffenen identifizieren“ 
(ebd., S. 143) kann somit zunächst wenig entgegengesetzt werden. Damit ist 
die Positionierung Dettenborns (2021, S. 82) zu diesem ggf. antithetischen 
Begriffsverhältnis zumindest in Teilen kritisch in Frage gestellt. Er legt – wie 
eingangs aufgegriffen – diesbezüglich zwei Positionen dar: „Kindeswohl 
kann nicht gegen den Willen des Kindes gewährleistet werden, so lautet die 
eine Position. Den Kindeswillen um jeden Preis umzusetzen, kann dem Kin-
deswohl schaden, lautet die andere.“ Er spricht sich selbst klar für die zweite 
Position aus und begründet dies damit, dass „Menschen unter bestimmten 
Bedingungen etwas anstreben, was objektiv nicht zu ihrem Besten ist 
und/oder unter dem Einfluss anderer Personen zum eigenen Ziel wurde.“  

Demgegenüber verdeutlichen Oelkers & Schrödter (2008, S. 151), dass 
sowohl das Kindeswohl als auch der Kindeswille eine subjektive und eine 
objektive Komponente haben. Aus diesem Umstand leiten sie Modelle ab, die 
das Verhältnis von Kindeswohl und -wille bestimmen. Primär geben sie an-

 
18  Zu grundlegenderen Ausführungen des Capabilities-Ansatzes in der Erziehungswissenschaft 

siehe Otto & Ziegler (2008). 
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hand dieser für Debatten um das Kindeswohl zu bedenken, dass die Berück-
sichtigung des Kindeswillens für das Kindeswohl nicht leichtfertig untergra-
ben werden sollte 

– „sei es durch Fachkräfte, die das Kind wie einen Geschäftspartner betrachten und dem 
Kind in seiner Überforderung rhetorisch geschickt in den Mund legen, was dann als Ver-
handlungsergebnis gilt (Aushandlungsmodell), sei es durch Fachkräfte, die der Überzeu-
gung sind, ,das Gute‘ [Herv. i. O.] für alle Ewigkeit erkannt zu haben und sich daher stets 
genötigt sehen, den Kindeswillen zu ignorieren (Prioritätenmodell) oder den ,wahren 
Willen‘ aus dem Kinde herauszukitzeln (Kongruenzmodell)“ (Oelkers & Schrödter 2008, 
S. 155). 

Dabei betrachten die Autor:innen keines der dargestellten Modelle als vor-
rangig oder handlungsweisend. 

Trotz der genaueren theoretischen Ausdifferenzierung und der damit ein-
hergehenden sozialpädagogisch-fürsorglichen und am Wohle des Kindes 
ausgerichteten Dimension bergen diese Rahmungen nach wie vor Risiken 
durch hohe Interpretations- und Ausgestaltungsspielräume. So hält Busch-
horn (2012, S. 33) auch fest, dass der „Übergang zwischen Kindeswohl und 
dessen Gefährdung (…) individuell sehr vielschichtig sein kann“. Diese 
Spielräume können insbesondere professionell Tätige, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten und ihre Rechte vertreten, vor fachliche Fragen und 
Herausforderungen stellen (Münder 2008, S. 14), wenngleich im letzten Jahr-
zehnt durch gesetzliche und fachliche Vorgaben weitere Klärungsschritte 
vollzogen wurden (vgl. Kap. 4.1). Bislang beschränkt der Kindeswohlbegriff 
der Kinder- und Jugendhilfe sich jedoch auf den Bereich „familialer Erzie-
hungsprozesse“, „in dem ihr – alleine verfassungsrechtlich – nur bedingt 
anspruchsvolle Gestaltungsspielräume für die Sicherung eines ,gelingenden 
Aufwachsens‘ zur Verfügung stehen“ (Ziegler 2019, S. 179). 

Wie im Verlauf der Arbeit deutlich werden wird (vgl. Kap. 8), kann allein 
anhand der gesetzlichen Entwicklungen zu Verfahrensschritten der Gefähr-
dungseinschätzung gezeigt werden, dass die Grundzüge der vorgestellten 
Theorieansätze, in den letzten Jahren – zumindest in seiner normativen ge-
setzlichen Ausrichtung – stärkere Berücksichtigung finden, da die Beteili-
gung der Kinder und Jugendlichen am Verfahren von Beginn an explizit 
vorgesehen ist (vgl. Kap. 4.1.4). Gleichzeitig bekräftigen die empirischen 
Ergebnisse auch die Dilemmata und die Notwendigkeit der (Neu-) bzw. 
(Weiteraus-)Gestaltung von Erziehungsprozessen, die in diesem Kapitel 
allein durch theoretische, begriffliche Vergewisserungen deutlich wurden.  

Da es bisher in Bezug auf den Kindeswohlbegriff keine explizite positive 
Gesetzesnorm für ein gelingendes Aufwachsen gibt (Schone 2011), definiert 
sich der Kinderschutz bzw. das Handeln zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor Gefährdungen für ihr Wohlergehen bislang an dessen negati-
ver Ausprägung, der Kindeswohlgefährdung, was Coester (1983, S. 171) 
bereits als „negativer Standard“ der „Kindeswohl-Norm“ bezeichnet. Ziegler 
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(2019, S. 181) sieht darin die formale begründete „sehr reduzierte Leistungs-
tiefe von wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen“ Da es „nicht [herv. i. O.] um 
das gute oder gelingende Aufwachsen geht“, wie ein Beschluss des Oberlan-
desgerichtes Hamm verdeutlichte, indem es klarstellt: „Der Kindeswohlbe-
griff (…) sei nicht an den Idealen oder Höchststandards auszurichten“ (Be-
schluss 4 UF 186/15 zitiert nach Ziegler 2019, S. 181). Stattdessen geht es 
bei dem Gefährdungsbegriff zur Sicherung des Wohls von Kindern und Ju-
gendlichen um einen im Kern engeren Schutzgedanken als Mindeststandard. 

2.3 Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen 

Bei dem Begriff der Kindeswohlgefährdung handelt es sich – ebenso wie 
beim Begriff Kindeswohl – um einen „unbestimmte[n] Rechtsbegriff, [der] 
die Auseinandersetzung mit normativen Konzepten und Vorstellungen über 
gelingende Erziehung und Bildung von Kindern“ voraussetzt (Biesel & Ur-
ban-Stahl 2018, 39f.). Um dem Ziel eines gemeinsamen 
(Sprach)Verständnisses bzw. eines Konsens darüber, was als Kindeswohlge-
fährdung gilt, näher zu kommen, erscheint es sinnvoll, „gleiche Bilder, Inhal-
te und rechtliche Rahmenbedingungen“ zu nutzen (Hensen und Schone 2019, 
S. 12). Gleichzeitig erfordert jede Anwendung des Begriffs eine Bewertung 
des jeweiligen Einzelfalls und stellt somit (juristisch) immer nur einen Ent-
scheidungsmaßstab dar (Halbig-Lugani 2020). Durch die staatliche Pflicht, 
das Kindeswohl vor Gefährdung zu schützen, statt das Wohlergehen zu för-
dern, spricht man beim Kindeswohl von einem negativ bestimmten Rechts-
begriff (Bagattini 2014, S. 346). Diese Norm ist im § 1666 BGB geregelt. 
Demnach liegt eine Kindeswohlgefährdung dann vor, wenn „das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl des Kindes“ gefährdet ist.19  
Zunächst sind die „Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht“ 
und zugleich Pflicht der Eltern (Art. 6 Abs. 1, 2 GG; § 1625 BGB). Entspre-
chend stehen das Elternrecht und die Familie unter besonderem (staatlichen) 
Schutz und werden im Recht vorrangig berücksichtigt. Nur bei Verstößen 
gegen die elterliche Sorgepflicht, über die „die staatliche Gemeinschaft 
wacht“ (vgl. Art. 6 Abs. 3 GG), sind staatliche Eingriffe wie zeitweise Inob-
hutnahmen von Kindern oder Jugendlichen gegen den Willen der Eltern mög-
lich. 

 
19  Erstmals wurde der Begriff am 01.01.1900 mit Inkrafttreten des BGB im § 1666 festgehal-

ten, der sich damals vorrangig an den Vater als fürsorgeberechtigte und -zuständige Person 

richtet, und eine Eingriffslegitimation für das Vormundschaftsgericht festhält. Scheiwe 

(2013, 2018) – zur detaillierteren historisch-rechtlichen Entwicklung des Begriffs. 
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Eine zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe (als staatliches Organ) 
ist es, gemäß § 1 Abs. 3 SGB VIII, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für 
ihr Wohl zu schützen. Eine konkrete Verfahrensvorschrift zum Vorgehen und 
zu Beteiligungsschritten von Personen oder weiterer Stellen bei einem Ge-
fährdungsverdacht sowie die eigenständigen Aufgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe sind in § 8a SGB VIII, dem „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-
dung“, verankert. Dieser Schutzauftrag richtet sich an die örtlichen öffentli-
chen Träger der Jugendhilfe – also die Jugendämter20. Sie haben das Gefähr-
dungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen und die 
Erziehungsberechtigten sowie das Kind/den:die Jugendliche:n in die Gefähr-
dungseinschätzung einzubeziehen, soweit der wirksame Schutz des Kin-
des/Jugendlichen dadurch nicht gefährdet ist. Wenn dies nach fachlicher 
Einschätzung erforderlich ist, muss sich das Jugendamt einen unmittelbaren 
Eindruck vom Kind und seiner persönlichen Umgebung verschaffen. Wenn 
zur Gefährdungsabwehr Hilfsangebote oder -leistungen geeignet erscheinen, 
müssen diese den Erziehungsberechtigten angeboten werden (§ 8a Abs. 1 
SGB VIII). Diese familienunterstützenden Hilfen können auch familienge-
richtlich angeordnet werden, wenn vorherige Bemühungen nachweislich 
gescheitert sind, unterstützende Hilfeleistungen in der Familie zu installieren. 
Erst in letzter Konsequenz kann das zuständige örtliche Jugendamt bei einer 
Gefährdung des Schutzes von Minderjährigen das Familiengericht anrufen (§ 
8a Abs. 2 SGB VIII), um über einen Sorgerechtsentzug zu entscheiden und 
eine Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII vorzunehmen. Wichtig ist in die-
sem Kontext, dass es sich hierbei um den letztmöglichen Schritt bei einer 
akuten Gefährdung handelt. Vorausgehend müssen die in § 8a SGB VIII 
definierten Verfahrensschritte eingehalten werden.  

Radewagen (2017b, S. 284) definiert drei Interventionsanlässe bei Kin-
deswohlgefährdung, bei denen aufgrund der Unfähigkeit oder Unwilligkeit 
der Eltern zukünftige Gefahren für das Wohl des Kindes bestehen: 

(1) „Die Eltern sind eine konkrete Gefahr für das körperliche, geistige 
oder seelische Wohl des Kindes“ (z. B. sind sie ihrem Kind gegen-
über gewalttätig, versorgen es nicht ausreichend mit Nahrung, sper-
ren es ein und/oder beaufsichtigen es nicht). 

(2) „Die Eltern sind nicht in der Lage oder gewillt, ihr Kind vor einer 
Gefahr, die von Dritten ausgeht zu schützen“ (z. B. gegenüber sexu-
ellen Übergriffen, Gewalt oder Drohungen von Nachbarn, Verwand-
ten, Lebenspartnern o. Ä.). 

 
20  Vereinfacht wird hier zur leichteren Verständlichkeit vom Jugendamt gesprochen, wenn-

gleich der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) bzw. kommunale Sozialdienst (KSD) – die Be-

zeichnung kann regional variieren – des Jugendamts als konkret ausführende Stellen ge-

meint sind. 
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(3) „Die Kinder/Jugendlichen gefährden andere Rechtsgüter“ und ihre 
Eltern ziehen keine „erzieherischen Konsequenzen“ (z. B. Kin-
der/Jugendliche stehlen, dealen oder werden gewalttätig gegenüber 
Anderen). 

Schone (2012) lenkt den Fokus dagegen eher auf den fachlichen Entschei-
dungsprozess (siehe Kap. 4.1.4 zur ausführlichen Erörterung) zu Sachverhal-
ten und Lebensumständen, die zur Feststellung einer Kindeswohlgefährdung 
bzw. prognostischen Schädigung herangezogen werden. In Anlehnung an 
Schone (2012) zählen dazu:  

▪ Erheblichkeit der Gefährdungsmomente und des zu erwartenden 
Schadens 

▪ Entwicklungseinflüsse der Schädigung 
▪ Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts 
▪ Schutzfaktoren (z. B. Fähigkeiten/Bereitschaft der Eltern, die Gefahr 

abzuwenden) 

Diese Orientierungsmaßstäbe schließen auch an den Fachdiskurs zu Schutz- 
und Risikofaktoren an, die ebenfalls als Hinweise in der Gefährdungsbeurtei-
lung berücksichtigt werden (u.a. Alle 2017, S. 57 sowie Kap. 4.1.4).  

Eine geläufige Definition des Begriffs Kindeswohlgefährdung findet sich 
in einer Veröffentlichung des Kinderschutzzentrum Berlins von 2009, das 
bereits in seiner Erstauflage 1979 vom Bundesministerium für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit – im Internationalen Jahr des Kindes – gefördert wurde 
und Jahrzehnte später grundständig überarbeitet wurde.  
Seitdem wird diese Definition interdisziplinär häufig als Arbeitsgrundlage 
genutzt: 

„Kindeswohlgefährdung ist ein das Wohl und die Rechte eines Kindes (nach Maßgabe 
gesellschaftlich geltender Normen und begründeter professioneller Einschätzung) beein-
trächtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge 
durch Eltern oder andere Personen in Familien oder Institutionen (wie z. B. Heimen, Kin-
dertagesstätten, Schulen, Kliniken oder in bestimmten Therapien), das zu nicht zufälligen 
Verletzungen, zu körperlichen und seelischen Schädigungen und/oder Entwicklungsbeein-
trächtigungen eines Kindes führen kann, was die Hilfe und eventuell das Eingreifen von 
Jugendhilfe-Einrichtungen und Familiengerichten in die Rechte der Inhaber der elterlichen 
Sorge im Interesse der Sicherung der Bedürfnisse und des Wohls eines Kindes notwendig 
machen kann.“ (Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009, S. 32) 

Folglich geht eine Gefährdung nicht zwangsläufig mit einer Schädigung 
einher, sodass der Begriff der Kindeswohlgefährdung „auch präventive Im-
plikationen“ beinhaltet (Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009, S. 29). Hinrei-
chend für eine Feststellung einer Kindeswohlgefährdung muss also bereits 
eine plausible Beeinträchtigung der Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen sein. Die Gefährdungsfolgen (vgl. Kap. 2.3.2) können dabei auf unter-
schiedlichen Gefährdungsformen zurückgeführt werden. 
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2.3.1 Gefährdungsformen 

Im Wesentlichen werden im Fachdiskurs vier Gefährdungsformen benannt – 
wenn auch zum Teil in leicht unterschiedlicher Bezeichnung: 

▪ Körperliche/physische Misshandlung21 
▪ Seelische/psychische/emotionale Misshandlung22  
▪ Vernachlässigung23 
▪ Sexualisierte/sexuelle Gewalt – häufig auch als „sexueller Miss-

brauch“ oder „sexuelle Misshandlung“ bezeichnet24 
(u.a. Kindler et al. 2006; Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009, S. 38-50; 
Schorn 2011, S. 9-12; Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 95; Jud 2023).  

Diese sind auch an den internationalen Diskurs mit den Bezeichnungen „phy-
sical abuse“, „sexual abuse“, „emotional and psychological absue“ and 
„neglect“ anschlussfähig (WHO 2016, S. 47). Münder, Mutke & Schone 
(2000) untersuchten Ende der 1990er Jahre Jugendamtsakten und Gerichts-
entscheide von Familiengerichten dahingehend, wie Einschätzungen einer 
Kindeswohlgefährdung begründet wurden. Neben den vier bereits genannten 
Formen ergänzen die Autor:innen: 

▪ Elternkonflikte um das Kind sowie 
▪ Autonomiekonflikte25 

als weitere Gefährdungsarten, die sich in den Dokumenten als Begründung 
zeigten (Münder et al. 2000). Biesel & Urban-Stahl (2018) zählen diese bei-
den Konflikte mit zur Gefährdungsform der ,seelischen Misshandlung‘. Sie 
weisen ergänzend zum einen psychisch kranke Eltern und zum anderen Ge-
fahren durch die Nutzung neuer Medien als weitere spezifischere Arten von 
Gefährdungen aus. Alle (2017, S. 26) hebt, neben den zuvor benannten vier 
,klassischen‘ Formen, als besondere Gefährdungsform, – das Münchhausen-
by-proxy-Syndrom hervor, bei dem beim Kind/Jugendlichen durch ein El-
ternteil gesundheitliche Beschwerden vorgetäuscht oder erzeugt werden. Es 
beruht meist auf einer psychischen Erkrankung. Insgesamt sind Kinder psy-
chisch kranker Eltern in den letzten Jahren zunehmend auch in Kinderschutz-
Fortbildungen und -tagungen sowie Fachbeiträgen als besondere Herausfor-
derung aufgegriffen worden (bspw. Kinderschutz-Zentren 2023; Renner et al. 
2020; Clemens et al. 2018). Entsprechend weisen auch Kadera & Kindler 
(2023a) auf die Erziehungsfähigkeit im Sinne der Kompetenz zur Regelver-

 
21  Vertiefend siehe bspw. Berthold und Kindler (2023). 

22  Vertiefend siehe bspw. Clemens et al. (2023). 

23  Vertiefend siehe bspw. Ziegenhain und Kindler (2023). 

24  Vertiefend siehe bspw. Gerke et al. (2023). 

25  Vertiefend siehe bspw. Kindler (2023a). 
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mittlung als wichtiges Kriterium hin. Auch Zumbach & Oster (2021) beton-
ten, dass die Befriedigung der kindlichen Entwicklungsbedürfnisse in einem 
engen Zusammenhang mit den elterlichen Kompetenzen steht. Auch Partner-
schaftsgewalt oder häusliche nennen Deegener & Körner (2016) neben be-
stimmten Erziehungsstilformen als potenzielle Gefährdungsmerkmale. 

An diesen Ergänzungen wird bereits deutlich, dass die gesellschaftliche 
Bewertung des Schutzbedarfs von Kindern und Jugendlichen bzw. dem, was 
eine Gefährdung für das Wohl von Kindern und Jugendlichen darstellt, sich 
über die letzten Jahrzehnte hinweg immer weiterentwickelt hat (vgl. auch 
Kap. 2.1). Folglich ist es wahrscheinlich, dass eine Auflistung von Gefähr-
dungsmerkmalen sich im Laufe der Zeit durch wissenschaftliche Erkenntnis-
se und Erfahrungswerte weiter ausdifferenzieren wird. Welche Anzeichen für 
die diagnostische Feststellung einer Gefährdung und der einzelnen Gefähr-
dungsarten berücksichtigt werden, wird in Kapitel 4.1.3 näher erläutert. 

Festgehalten werden kann an dieser Stelle, dass verschiedene Arten und 
Formen der Gefährdung sowohl singulär als auch multifaktoriell auftreten 
können und daher nicht immer getrennt zu betrachten sind. So hält Deegener 
(2011, S. 56) auf Basis seiner empirischen Analyse fest: „Je ausgeprägter und 
früher nun multiple bis chronische und sich überlagernde Belastungsfaktoren 
vorliegen, umso eher müssen komplexere, tiefgreifende Störungen der kogni-
tiven, emotionalen, sozialen und neurobiologischen Entwicklung erwartet 
werden.“ Entsprechend heterogen gestalten sich Folgen, die diese Gefähr-
dungen ausgelöst haben. 

2.3.2 Gefährdungsfolgen 

Im Kontext der Erfassung und Bewertung von Kindeswohlgefährdungen hat 
die Anwendung von entwicklungspsychologischen Theorien und Instrumen-
ten eine hohe Bedeutung: Zum einen müssen regelmäßig bereits eingetretene 
Entwicklungsverzögerungen oder psychische Auffälligkeiten sowie individu-
elle kindliche Entwicklungsbedürfnisse bestimmt werden. Zum anderen muss 
eine Prognose über den weiteren Entwicklungsverlauf unter bestimmten 
Bedingungen getroffen werden (Zumbach-Basu 2023). Für erzieherische 
Vernachlässigungen halten Gerber und Kindler (2020) fest, dass sich zwar 
Schädigungseffekte nachweisen lassen, die Grenzziehung zwischen proble-
matischen und letztlich gefährdenden Erziehungssituationen jedoch schwierig 
sei.  

„Wenn sich jedoch bei betroffenen Kindern bereits Beeinträchtigungen der Befindlichkeit 

oder Fehlentwicklungen zeigen, kann die Schwelle zu einer mit ziemlicher Sicherheit 

vorherzusehenden erheblichen Schädigung überschritten sein“ (Kadera & Kindler 
2023a).  
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Dies verdeutlicht den schmalen Grat, auf dem sich Fehleinschätzungen mit 
sich führen können.  

Sehr umfassend hat sich Kindler bereits 2006 mit den Folgen von körper-
licher, psychischer und sexueller Misshandlung sowie Vernachlässigung 
befasst; diese umfassend belegt und in einen Erklärungszusammenhang ge-
bracht (Kindler et al. 2006; vgl. Kap. 8).26 Ein Review findet sich auch bei 
Moggi (2005) sowie für den internationalen Diskurs (auch im Zusammen-
hang mit ökonomischen Determinanten) bei Berger & Waldfogel (2011). 
Jüngere durch die OECD (2024) veröffentlichte Zusammenstellungen mit 
Verweis auf Anda et al. (2010), Danese & McEwen (2012) und Gottschalk 
(2019) halten fest, dass  

„negative Erfahrungen in der Kindheit, einschließlich Missbrauch, Vernachlässigung und 
Miterleben häuslicher Gewalt, (…) mit negativen gesundheitlichen Folgen und Verhal-
tensweisen im späteren Leben in Verbindung [in Zusammenhang gebracht werden], wie 
z. B. chronische Krankheiten, psychische Störungen, hohes Stressempfinden, Beziehungs-
probleme und Drogenmissbrauch. Traumatischer Stress in der Kindheit kann sich auf die 
Neuroentwicklung auswirken, und Kindesmisshandlung wurde mit langfristigen Verände-
rungen der Gehirnstruktur und -funktion in Verbindung gebracht. Kinder sind besonders 
anfällig für Traumata und Stressoren, da dies eine sensible Zeit für die Gehirnentwicklung 
ist. Studien haben negative Kindheitserfahrungen mit Veränderungen des Nervensystems, 
des Hormonsystems und des Immunsystems bei Kindern und Erwachsenen in Verbindung 
gebracht, während auf der anderen Seite einfühlsame, unterstützende Beziehungen und 
konsequente Routinen mit einer positiven Entwicklung und besserem Lernen in Verbin-
dung gebracht werden.“ 27 

Deegener (2013) mahnt, dass „die Folgen nach Traumatisierungen durch 
Kindesmisshandlungen individuell äußerst verschieden sein können und 
vielfach eine sehr viel breitere Symptomatik vorliegt, als es die diagnosti-
schen Kriterien der gängigen Klassifikationssysteme zu Traumafolgestörun-
gen aufweisen“. Darüber hinaus stellt Deegener (2013, S. 390) unter Berück-
sichtigung der Befunde von Kindler (2006) und der Übersichtsarbeit von 
Moggi (2005) Folgeerscheinungen nach einzelnen Altersphasen wie folgt 
dar: 

 
26  Das beachtliche Maß an zusammengetragenen Einzelbefunden wird an dieser Stelle nicht 

rezitiert, sondern darauf als weiterführende Literatur verwiesen. 

27  Eigene Übersetzung aus dem Englischen. 
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Tabelle 1: Entwicklungsabhängige Folgen von Kindesmisshandlung 

 

Quelle: Deegener 2013, S. 390, modifiziert nach Moggi (2005) 

Vorschulalter Schulalter  Adoleszenz 

Gefrorener Blick (weit offene Augen 
in unbeweglichem Gesicht: Kind hat 
gelernt nicht zu schreien, um nicht 

erneut bestraft zu werden) 

  

Emotionslose Reaktion bei Tren-

nung von den Eltern 

  

Mangelndes Vertrauen in wichtige 
Bezugspersonen 

  

Übermäßiges Vertrauen in Fremde  
  

Entwicklungsrückstand (motorisch, 

kognitiv, emotional, sozial) 

Entwicklungsrückstand (moto-

risch/kognitiv/emotional/ soz.) 

 

Essstörungen  Essstörungen  Anorexie/Bulimie/Adipositas 

Schlafstörungen Schlafstörungen Schlafstörungen 

Ängstliches Verhalten  Ängstlichkeit Angststörungen 

Depressive Symptome Depressive Symptome Depression 

Davonlaufen Davonlaufen Davonlaufen 

Aggressives/hyperaktives Verhalten Aggr./hyperaktives Verhalten Aggressives Verhalten 

Unfallneigung  Unfallneigung 
 

Nicht altersgemäßes sexuelles 

Verhalten 

Nicht altersgemäßes sexuelles 

Verhalten/Detailwissen über 
sexuelle Aktivitäten 

Prostitution 

 
Fehlendes Selbstvertrauen  Selbstentwertung 

 
Suizidalität  Suizidalität 

 
Soziale Isolation Vergehen gegen das Gesetz 

 
Schulschwierigkeiten  Schulschwierigkeiten 

 
Vergehen gegen das Gesetz Vergehen gegen das Gesetz 

 
Bettnässen/Einkoten 

 

 
Psychosomat. Beschwerden (z. 

B. chronische Kopf, Bauch-
schmerzen) 

Psychosomatische Be-

schwerden (z. B. chronische 
Kopf-, Bauchschmerzen) 

  
Substanzgebundenes Sucht-

verhalten   
Entwicklung von Persönlich-

keitsstörungen 
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Zudem hält er explizit als Folgen von Vernachlässigung bei Kindern und 
Jugendlichen im Schulalter kognitive Probleme (z. B. Bewältigung schuli-
scher Anforderungen, schlechte Leistungen und Klassenwiederholungen) 
sowie soziale und emotionale Verhaltensauffälligkeiten (negative mentale 
Repräsentationen, kein Vertrauen in Andere, sozialer Rückzug, Aggression 
und weitere) fest (Deegener 2013, S. 392). Neben diesen psychologischen 
Erkenntnissen lassen sich negative Folgen und Auswirkungen nicht zuletzt in 
den bereits erwähnten Aufarbeitungsstudien zu Missbrauchsskandalen aus 
biografischen Erzählungen ablesen (vgl. Kap. 1.1). 

Das Erkennen von Gefährdungsfolgen ist auch für die Risikoanalyse und 
Gefährdungseinschätzung von pädagogischen Fachkräften zentral (Kap. 
4.1.3). Dafür skizziert Radewagen (2020, S. 28) in Form einer Kinder-
schutzmatrix unterschiedliche Folgen mangelnder Erziehungsfähigkeit und 
Bedürfnisvernachlässigung. Darin beschreibt er unter anderem körperliche, 
psychische und Situationen von Kindern und Jugendlichen sowie Formen des 
Sozial- und Interaktionsverhalten, die eine Bedürfnisvernachlässigung andeu-
ten. Unter Einbezug (Entwicklungs-)Psychologische Befunde von Brazelton 
& Greenspan (2002) sowie Schmidtchen (1989) listet Radewagen in dieser 
Matrix zudem Grundbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aufgelistet 
(z. B. Liebevolle Beziehung, körperliche Unversehrtheit, Selbstverwirkli-
chung, entwicklungsgerechte Erfahrungen, u. w.), die zu berücksichtigen und 
listet zudem Dimensionen (eingeschränkter) Erziehungsfähigkeit und Risiko-
faktoren28, die wiederrum Rückschlüsse auf die in Kapitel 2.3.1 dargelegten 
Gefährdungsformen bzw. -merkmale zulassen. Daran anknüpfend stellt sich 
die Frage, wie häufig Gefährdungen und Anzeichen von Gefährdungsfolgen 
auftreten bzw. wahrgenommen und registriert werden. 

3. Prävalenz von Kindeswohlgefährdungen 

Die vorherigen Ausführungen zu den Begriffen Kindeswohl und Kindes-
wohlgefährdung (Kap. 2) lassen bereits die Herausforderung der empirischen 
Messbarkeit dieser sozialen Konstrukte erahnen. Dass es sich bei Kindes-
wohlgefährdungen und -misshandlungen um ein globales Problem handelt, 
veranschaulichen nicht zuletzt Daten des europäischen Sachstandberichts zur 
Prävention von Kindesmisshandlung der World Health Organization (WHO) 
(Sethi et al. 2018) sowie fortwährende Berichterstattungen zum Wohlergehen 
von Kindern und Jugendlichen im internationalen Vergleich der OECD 
(2019a) oder unicef (2020).  

 
28  Ausführlichere Ausführungen zu Schutz- und Risikofaktoren finden sich in Kap. 4.1.3. 
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Die empirische Studienlage ist komplex. Nach wie vor liegen in vielen 
Teilen der Welt keine Daten zu Kindesmisshandlungen vor (Fluke et al. 
2021). Dort, wo Daten zur Verfügung stehen, handelt es sich überwiegend 
um Selbstauskunftsstudien, seltener um Meldestatistiken (Stoltenborgh et al. 
2015). Damit stellt die deutsche Kinder- und Jugendhilfestatistik auf der 
Basis amtlicher Meldedaten der Jugendämter international eine Besonderheit 
dar. Darüber hinaus konstatieren Witte et al. (2022) in ihrer Vergleichsstudie 
zu Kindesmisshandlungsfällen, die englischen, niederländischen und deut-
schen Behörden gemeldet wurden, Länderunterschiede in den Meldestrate-
gien bzw. der systemischen Zusammenarbeit im Kinderschutz. So würden 
beispielsweise in Deutschland häufiger Meldungen von Kindern oder Famili-
enmitgliedern registriert, in England dagegen häufiger von Gesundheitsdiens-
ten (Witte et al. 2022). Stoltenborgh et al. (2015) kommen in international-
vergleichende Meta-Analysen zu weltweit weitgehend ähnlichen Prävalenz-
raten, dennoch ergeben sich sowohl aufgrund der unterschiedlichen (wohl-
fahrts)staatlichen Grundmodelle und Kinderschutzsysteme als auch der Da-
tenerfassung zahlreiche zu berücksichtigende Faktoren, um die Ergebnisse 
angemessen interpretieren zu können. Im Folgenden stehen deshalb amtliche 
Daten zu Kindeswohlgefährdungen in Deutschland im Fokus.  

Eine erste Orientierung zu gemeldeten Straftaten bietet die polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS). Sie erfasst beispielsweise Straftaten wie den sexuel-
len Missbrauch oder die Misshandlung von Schutzbefohlenen (vgl. Tabelle 
2). Hierbei zeigt sich, dass allein im Jahr 2022 in Deutschland rund 26.000 
Straftaten an unter 18-Jährigen registriert wurden, bei denen Kinder und 
Jugendliche Opfer von Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch gewor-
den sind. Damit lässt sich ein leichter Anstieg der gemeldeten Straftaten im 
letzten Jahrzehnt erkennen, die 2012 bei rund 23.000 lag – darunter 5.000 im 
Bereich der Misshandlung und 18.000 Straftaten zu sexuellem Missbrauch 
(BKA 2013). 
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Tabelle 2: Unter 18-jährige Opfer ausgewählter Straftaten (Deutschland, 
2022, Angaben absolut) 

  
Misshandlung von 
Schutzbefohlenen 
§ 225 StGB 

Sexueller 
Missbrauch §§ 
176-176e, 182, 
183, 183a StGB 

Sexueller Missbrauch 
Schutzbefohlener, unter 
Ausnutzung einer Amts-
stellung/eines Vertrauens- 
verhältnisses § 174 StGB 

unter 6-Jährige 1.842 2.277 0 
6- bis unter 14-
Jährige 

2.534 14.891 0 

14- bis unter 
18-Jährige 

669 2.521 502 

unter 18-
Jährige insge-
samt 

5.045 19.689 502 

 

Quelle: BKA 2022: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022, Opfer nach Alter und Ge-
schlecht (T91)  

Diese seit Jahren jährlich erfassten BKA-Daten geben erste Anhaltspunkte 
zur Frage, in welchem Ausmaß Kinder und Jugendliche Opfer von Misshand-
lungen und sexuellem Missbrauch werden.29 Letztlich zeigt die PKS jedoch 
nur einen Ausschnitt der zur Anzeige gebrachten Fälle von Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche. Sie lässt nahezu keine Rückschlüsse über den Auf-
deckungsprozess zu sowie zu Fällen, denen nachgegangen wurde, aber die 
nicht zur Anzeige gebracht wurden.  

Seitens der Kinder- und Jugendhilfestatistik liegen generell umfangreiche 
Daten zu geleisteten Hilfen zur Erziehung vor, die hier im Detail nicht näher 
betrachtet werden (siehe dazu bspw. Fendrich et al. 2024). Darüber hinaus 
werden im Rahmen der KJH-Statistik gemäß §§ 98 bis 103 SGB VIII seit 
1995 die vorläufigen Schutzmaßnahmen/Inobhutnahmen erfasst. Dabei han-
delt es sich um ein sozialpädagogisches Instrument zur (vorläufigen) Krisen-
intervention, bei der zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen elternunab-
hängig und unmittelbar gehandelt wird, indem das Jugendamt das Kind in 
seine Obhut nimmt (Dürbeck 2022).  

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 66.444 Inobhutnahmen von unter 18-
Jährigen durch das Jugendamt durchgeführt. Dabei wurde insbesondere bei 
den 6- bis unter 14-Jährigen eine Kindeswohlgefährdung und/oder Überfor-

 
29  Weitere Hinweise können auch die Todesursachenstatistik zu Kindstötungen sowie die 

Statistik zu den familiengerichtlichen Verfahren des Statistischen Bundesamtes liefern  

(siehe auch Goldberg 2011, Fendrich 2014), die hier jedoch nicht näher betrachtet werden. 
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derung oder Trennung der Eltern als Grund für die vorläufige Schutzmaß-
nahme angegeben (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Inobhutnahmen nach Anlass der vorläufigen Schutzmaßnahme 
(Deutschland, 2022, Angaben absolut und in %) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Durch die Möglichkeit von Mehrfachnennungen beim Anlass der Maßnahmen überstei-
gen die ausgewiesenen prozentualen Anteile 100%. Die Grundgesamtheit stellten die 
absoluten Werte dar ohne Mehrfachnennungen. 

2) Dazu zählen: Integrationsprobleme im Heim/in der Pflegefamilie, Jugenddelin-
quenz/Straftaten des Kindes, Wohnungsprobleme und sonstige Probleme 

Quelle: Destatis (2023): Statistik der vorläufigen Schutzmaßnahmen; eigene Berech-
nungen 

Wenngleich die Kinder- und Jugendhilfestatistik zu den Inobhutnahmen zu 
vielen Fragen Auswertungsperspektiven bietet30, zeigen diese Daten ebenso 
wie die zur Anzeige gebrachten Straftaten der PKS nur einen kleinen Aus-
schnitt, sozusagen ,die Spitze des Eisbergs‘. Aus diesem Grund forderten 
Rauschenbach und Pothmann (2008) eine Statistik zu den dem Jugendamt 
gemeldeten Gefährdungseinschätzungen gemäß § 8a SGB VIII. Durch diese 
Statistik kann die Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen insofern 
sichtbarer gemacht werden, als dass nicht nur die seitens des Jugendamts 
entschiedenen Sorgerechtsentzüge – die in Form eines staatlichen Eingriffs in 
die Erziehung das letzte zur Verfügung stehende Instrument der Kriseninter-
vention darstellt (Kap. 0) – abgebildet werden.  

Darüber hinaus würde so der an die Kinder- und Jugendhilfe gerichtete 
Handlungsbedarf zum Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen auf 
der Grundlage gemeldeter Gefährdungshinweise deutlich. Aus diesen Hin-
weisen kann die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung resultieren sowie 

 
30  Vertiefende Analysen zu Inobhutnahmen finden sich bspw. bei Mühlmann (2022) oder im 

Kinder- und Jugendhilfereport der Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 

(2024). 
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eine Inobhutnahme, wenn die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, 
eine Entscheidung zum Wohl für das Kind zu treffen. Da die Inobhutnahme 
nur eine von vielen Interventionsmöglichkeiten darstellt, ist die im Jahr 2012 
eingeführte Statistik zu den Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII 
somit zielführender für Fragen des Schutzbedarfs und damit auch des Er-
kenntnisinteresses dieser Arbeit (siehe Kap. 6). 

Die Statistik zu den Gefährdungseinschätzungen erfasst Verdachtsmel-
dungen sowie infolgedessen eingeleitete Einschätzungsverfahren, die seitens 
des örtlichen Trägers der Kinder- und Jugendhilfe bzw. des dortigen allge-
meinen sozialen Dienstes (ASD)31 durchgeführt werden. Zuletzt wurden für 
das Jahr 2022 bundesweit insgesamt 203.717 Verfahren zur Gefährdungsein-
schätzung gemäß § 8a SGB VIII durchgeführt. Davon kamen 62.279 (31 %) 
zu dem Ergebnis, dass eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung32 be-
steht. Die übrigen zwei Drittel stellen etwa hälftig entweder keine Kindes-
wohlgefährdung, aber einen Hilfebedarf (34 %) fest oder keine Gefährdung 
und auch keinen Hilfebedarf (36 %). 

In der zeitlichen Entwicklung zeigt sich damit seit Einführung der Statis-
tik zu den Gefährdungseinschätzungen im Jahr 2012 eine kontinuierliche 
Zunahme sowohl hinsichtlich der durchgeführten Verfahren zur Gefähr-
dungseinschätzung als auch der festgestellten akuten und latenten Kindes-
wohlgefährdungen (Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 
2024). Dabei ist die Anzahl der Verfahren (2012: 109.428) mit einer Steige-
rungsrate von 86 % etwas stärker angestiegen als die Anzahl der festgestell-
ten Kindeswohlgefährdungen (2012: 38.424) mit einer Steigerungsrate von 
62 %.33 Bevölkerungsrelationiert zeigt sich damit, dass für etwa 1,4 % der 

 
31  In manchen Regionen wird dieser auch als kommunaler Sozialerdienst (KSD) bezeichnet. 

32  In der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik werden akute Kindeswohlgefährdungen 

und latente Kindeswohlgefährdungen getrennt erfasst. Erstere umfassen die vom Jugendamt 

eindeutig festgestellten Gefährdungen und letztere Fälle, in denen die Gefährdung weder 

eindeutig festgestellt werden konnte noch ausgeschlossen werden kann. Häufig bewegen 

sich latente Kindeswohlgefährdungen an der Schwelle von „Eingriffs- und Leistungsmodali-

tät“ (Dahmen & Kläsener 2018). Dennoch ist in diesen Fällen – auch wenn es nicht zu einer 

Fremdunterbringung oder Inobhutnahme kommt – wahrscheinlicher, dass eine ambulante 

Hilfe, die über eine Erziehungsberatung hinausgeht, installiert wird, als in Fällen, die zwar 

einen Hilfe- oder Unterstützungsbedarf, jedoch keine Gefährdung feststellen (ebd. S. 201). 

Die beiden Kategorien werden in diesem Abschnitt zur besseren Übersicht zusammengefasst 

und da für beide Kategorien eine Form des staatlichen Eingriffs bzw. Risikoüberwachung 

notwendig erscheint. Dennoch sei an dieser Stelle auf die Möglichkeit der weiteren Diffe-

renzierung der Daten bei gleichzeitig bestehenden offenen und kritischen Fragen des fachli-

chen Umgangs mit diesen Fällen verwiesen (ebd.). 

33  Mühlmann & Kaufhold (2018) stellten bereits auf der Basis von 2015er-Daten auf Ebene der 

Jugendämter in Deutschland fest, dass „ein hoher Anteil der Varianz der Gefährdungsquote 
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unter 18-Jährigen in Deutschland im Jahr 2022 ein Gefährdungseinschät-
zungsverfahren durchgeführt wurde und bei 0,4 % eine Kindeswohlgefähr-
dung festgestellt wurde (Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 
2024).  

Auf diesen stetigen Anstieg der „8a-Verfahren“ sowie der daraus resultie-
renden Fälle mit dem Ergebnis einer Kindeswohlgefährdung seit Einführung 
der Statistik 2012 wiesen Kaufhold und Pothmann bereits 2019 hin. Neben 
regionalen Unterschieden der Gefährdungsquoten in den Bundesländern34 
stellten Kaufhold und Pothmann (2019) eine Zunahme akuter Kindeswohlge-
fährdungen vor allem bei älteren Kindern und Jugendlichen fest. Für das Jahr 
2022 zeigt sich bereits anteilig, dass von den rund 62.000 erfassten Kindes-
wohlgefährdungen 35 % bei unter 6-jährigen Kindern und 65 % bei Kindern 
im Schulalter zwischen 6- bis 18 Jahren festgestellt wurden.  

Insgesamt ist die Anzahl der festgestellten Kindeswohlgefährdungen bei 
Kindern im Schulalter im letzten Jahrzehnt um rund 78 % gestiegen (2012: 
22.617; 2022: 40.306) und damit stärker als bei den unter 18-Jährigen insge-
samt. Der geringere Anstieg in der Altersgruppe, der unter 6-Jährigen, könnte 
ein Ausdruck der seit 2007 bestehenden Förderung früher Hilfen sein (NZFH 
2023), die ebenfalls im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes 2012 flä-
chendeckend weiter gestärkt wurden (Mühlmann et al. 2015, S. 126-128).  

Eine detailliertere Betrachtung der Gefährdungsmeldungen nach § 8a 
SGB VIII für Kinder und Jugendliche im Schulalter zeigt, dass eine Vielzahl 
von Gefährdungen bei ab 10-jährigen Kindern und Jugendlichen registriert 
wird, die bereits eine weiterführende Schule besuchen (Abbildung 3).  

 
mit der Höhe der Verfahrensquote erklärt werden kann“, da es eine „starke positive Korrela-

tion zwischen Verfahrens- und Gefährdungsquote“ gibt. 
34 Für detailliertere Analysen siehe auch Mühlmann (2019). 
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Quelle: Destatis (2023): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Gefährdungsein-
schätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, verschiedene Jahrgänge; eigene Darstellung 

Nimmt man 2012 als Basisjahr, sind die erfassten Kindeswohlgefährdungen 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 10- bis unter 18 Jahren bis 2022 mit 
83 % deutlicher angestiegen als die von Grundschulkindern mit einem An-
stieg von 70 % (vgl. Abbildung 3).  

Unterteilt man die Altersgruppe der 10- bis unter 18-Jährigen weiter in 10 
bis unter 14-Jährige und 14- bis unter 18-Jährige zeigt sich, dass hier die 
Gruppe der Älteren (14- bis unter 18-Jährigen) im letzten Jahrzehnt stärker 
gestiegen ist (91 %) als die der 10- bis unter 14-Jährigen (76 %) (ohne Abbil-
dung). Die führt zu der Annahme, dass Kinder und Jugendliche ggf. mit zu-
nehmendem Alter in den letzten Jahren mehr über ihre Rechte aufgeklärt 
wurden und sich dadurch eher mitteilen, wenn ihnen Unrecht widerfährt, 
wenngleich sich diese These mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht 
ohne Weiteres verifizieren lässt. Zudem liegt die reine Anzahl der festgestell-
ten Gefährdungen bei den 14- bis unter 18-Jährigen etwas niedriger (2022 
rund 11.000) als die der 10- bis unter 14-Jährigen (2022 rund 13.000), auch 
wenn diese sich anteilig seit 2012 etwa hälftig auf beide Altersgruppen ver-
teilen. Im Jahr 2022 gingen rund 47 % der festgestellten Gefährdungen (akut 
und latent) auf die Altersgruppe der 10- bis unter 14-Jährigen zurück und 
53 % auf die Gruppe der 14- bis unter 18-Jährigen (ohne Abbildung). 

Abbildung 3: Akute und latente Kindeswohlgefährdungen nach § 8a SGB VIII 
bei Kindern und Jugendlichen im Schulalter (Deutschland; 2012 bis 2021; 
Anzahl) 
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Rückschlüsse auf eine zunehmend größer werdende Gefährdungslage für 
Kinder und Jugendliche lassen sich aus dieser Entwicklung jedoch nicht ohne 
Weiteres ziehen. So kann die intensivere mediale Präsenz von Kinderschutz-
themen (Kap. 1) – insbesondere hinsichtlich sexualisierter Gewalt und Ver-
nachlässigung – die öffentliche Sensibilisierung, Aufmerksamkeit und Mel-
debereitschaft von Gefährdungen verstärkt haben. Auch können die gestiege-
nen Meldungen in der sich sukzessive weiterentwickelnden Fachpraxis vor 
Ort begründet liegen. Nicht zuletzt wurden durch die Einführung des Bun-
deskinderschutzgesetzes 2012 (Kap. 2.3 sowie 4.1.1) im Idealfall Verfahrens-
schritte der kommunalen Praxis auch in den Folgejahren überprüft und opti-
miert. Gleichzeitig verdeutlicht der Befund kontinuierlich steigender Gefähr-
dungsmeldungen einen präventiven Handlungsbedarf in verschiedenen Le-
bensbereichen und -orten von Kindern und Jugendlichen sowie einen zuneh-
menden intervenierenden Handlungsdruck bei den kommunalen/allgemeinen 
sozialen Diensten, um Kindeswohlgefährdungen entgegenzuwirken. Ziegler 
(2019, S. 184) stellt in diesem Zusammenhang die These auf, dass sich in den 
zunehmenden 8a-Meldungen eine „Fake-Kategorie zur verdachts- und kon-
trollierten Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe“ andeutet, die sich 
von der rein rechtlichen Kategorie der Familiengerichte mit Bezug zum § 
1666 BGB abgrenzt. 

Festgehalten werden kann anhand der amtlichen Daten, dass sich ein 
Ausbau des intervenierenden Kinderschutzes in Deutschland insofern zeigt, 
als dass sowohl die durchgeführten Verfahren als auch die festgestellten 
Kindeswohlgefährdungen seit 2012 kontinuierlich angestiegen sind. Dennoch 
gilt es auch bei diesen Daten zu berücksichtigen, dass es sich um Hellfeldda-
ten handelt, also bekannt gewordene Fälle, in denen das Jugendamt infor-
miert wurde. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen und kann durch 
Studien, wie die Befragung von Schüler:innen allenfalls näherungsweise 
Orientierungspunkte liefern (u.a. Goldberg 2011; Berthold und Kindler 2023 
sowie dazu fortführend Kap. 4.2). Ein detaillierteres Verständnis zu vorlie-
genden Hell- und Dunkelfelddaten sowie damit einhergehenden Forschungs-
desideraten ergibt sich anhand der nachfolgenden Betrachtung des Zusam-
menspiels von Schulen und dem Jugendamt im Gefährdungsverdacht bei 
Kindern im Schulalter.  

4. Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung von 
Jugendhilfe und Schule 

Für die Sicherstellung des gelingenden Aufwachsens kommt Schulen eine 
bedeutende Rolle zu; nicht zuletzt, weil Kinder und Jugendliche einen Groß-
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teil ihres Lebensalltags an diesem Ort verbringen (vgl. Kap. 1.2). Entspre-
chend ist es eine zentrale Aufgabe von an Schulen tätigen pädagogischen 
Fachkräften, (potenzielle) Gefährdungsanzeichen zu erkennen und Kinder 
und Jugendliche vor Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch zu schützen 
(vgl. 4.1). Sowohl in Bezug auf Hilfe- und Unterstützungsleistungen als auch 
zur Intervention bei einer akuten Gefährdung ist dafür die Zusammenarbeit 
mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (Jugend-
amt) unabdingbar. Letztlich bildet das Jugendamt das staatliche Ausfüh-
rungsorgan von Inobhutnahmen in akuten Gefährdungslagen (vgl. Kap. 2.3). 
Gleichzeitig kann es präventive Maßnahmen oder Leistungen aus dem Be-
reich der Hilfen zur Erziehung anbieten und gewähren. Wie sich empirisch 
zeigt, stellen (potenzielle) Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen, die 
an Schulen wahrgenommen werden (können), kein seltenes Phänomen dar 
(vgl. Kap. 4.2). 

Zwar identifizierte Fink (1968, S. 19) bereits Fälle, in denen Schulen zur 
Entdeckung einer Kindesmisshandlung beitrugen und diese anzeigten. Ge-
walt in der Erziehung wurde gesetzlich jedoch erst Jahrzehnte später verboten 
sowie der Kinder- und Jugendhilfe ihr staatliches Wächteramt unter Berück-
sichtigung der vorrangigen familiären Verantwortung übertragen (vgl. Kap. 
2.2). Entsprechend finden sich bereits Ende des 20. Jahrhunderts einige Bei-
träge, die die Bedeutung des Kinderschutzes hinsichtlich der Rolle von Schu-
len diskutieren (vgl. Kap. 2.1). Auch die ,World Health Organization‘ 
(WHO) setzt sich für einen „multisektorialen Ansatz zur Gewaltprävention 
im schulischen Umfeld ein, der auch den Gesundheitssektor und andere Be-
reiche einbezieht“ 35 (OECD 2024). 

Der erste deutschsprachige Sammelband mit vielfältigen Perspektiven auf 
die gemeinsame Verantwortung von Jugendhilfe und Schule im Kinderschutz 
wurde von Fischer et al. (2011) publiziert. Dieser greift erstmalig auch ge-
bündelt einzelne empirische Befunde auf. Auch wenn – wie in Kap. 2.1 be-
schrieben – bereits in den späten 1990er Jahren die Rolle von Schulen im 
Hinblick auf die familiäre Daseinsvorsorge und das staatliche Wächteramt im 
Kinderschutz diskutiert wurde, liegen bis heute nach wie vor kaum empiri-
sche Untersuchungen zur Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe im 
Kinderschutz vor (Thieme 2017)36. Dabei bezeichnete Buchholz dies bereits 

 
35  Freie Übersetzung aus dem Englischen. Im Original: „Education systems have a role to play 

in reducing violence suffered by children in the school setting, notifying relevant bodies 

when violence or suspected abuse is taking place outside of the school environment (…). 

Early intervention can impact later life outcomes and well-being. The World Health Organi-

zation (WHO) advocates for a multi-sectoral approach to preventing youth violence, includ-

ing input from the health sector and others.“ 

36  Erst parallel zur vorliegenden empirischen Arbeit sind jüngst Veröffentlichungen im Rah-

men eines Sammelbandes zur sozialen Arbeit im schulischen Kontext entstanden. Darin 
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im Jahr 2009 als das „mit Abstand […] am wenigsten empirisch erforschte 
Kooperationsfeld“ (Buchholz 2009, S. 216 zitiert nach Thieme 2017, S. 184). 
Gleichzeitig stellen die Multidisziplinarität und Kooperation im Kinderschutz 
keine neuen Aspekte oder Herausforderungen dar, sondern wurden im ver-
gangenen Jahrzehnt vielfach als förderliche Gelingensbedingungen einer 
gelingenden Kinderschutzfachpraxis deklariert (u.a. Fischer et al. 2011, S. 
11; Kindler & Rauschenbach 2016). Dabei ist vor allem die Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schule unabdingbar.  

Dass im Sinne des Wohls von Kindern und Jugendlichen beide Systeme 
mehr zusammengedacht und gemeinsam agieren sollten – allein aufgrund 
ihrer wachsenden öffentlichen Verantwortung – erörterte Rauschenbach 
(2013) bereits in seinem Beitrag „Jugendhilfe und Schule – Keiner schafft’s 
alleine“. Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule stellt hier also 
grundsätzlich kein neues Themenfeld dar, sondern ist seit mehreren Jahrzehn-
ten Bestandteil sozialpädagogischer Forschung und dadurch – in vielerlei 
Hinsicht außer des Handlungsfeldes Kinderschutzes – hinreichend untersucht 
worden (bspw. Faulstich-Wieland & Tillmann 1984; Deinet 1996; Becker & 
Schirp 2001; Olk & Speck 2012). Herausgestellt wurden unter anderem un-
terschiedliche Handlungsrationalitäten zwischen den beiden Systemen (Olk 
& Speck 2001; Urban 2003, S. 2). Bilanzierend kann dadurch die Forderung 
nach einer klaren Aufgabenteilung, die zwischen den einzelnen Professionen 
bestehen sollte, abgeleitet werden, bei der der „gesamte professionelle Ar-
beitsbogen“ hinsichtlich der pädagogischen Arbeit insgesamt Berücksichti-
gung findet (Helsper 2001, S. 41).  

Dies kann auch auf die Arbeitsorganisation im Kinderschutz übertragen 
werden. Bislang liegen kaum empirische Erkenntnisse dazu vor, welche Auf-
gaben- und Zuständigkeitszuschreibungen im Kinderschutz an Schulen zwi-
schen den einzelnen Akteur:innen aus dem Schulsystem und dem Kinder- 
und Jugendhilfesystem bestehen (Thieme 2017). Und auch insgesamt schei-
nen Zuständigkeitsfragen mit zunehmenden pädagogischen Akteur:innen an 
(Ganztags-)Schulen zuletzt virulenter geworden zu sein (Maier & Zipperle 
2023; Molnar et al. 2023). Entsprechend sollte der Fokus nicht nur auf der 
Aufgabenteilung zwischen Jugendhilfe und Schule, sondern vielmehr auf der 
sich sinnvoll ergänzenden Zusammenarbeit liegen, wie es in verschiedenen 
„Schnittstellen-Diskursen“ der beiden Systeme (wie beispielsweise der 
(Ganztags-)Schulforschung oder seitens der Schulsozialarbeit) auch immer 
wieder von Forscher:innen und Fachverbänden gefordert wird (u.a. Zankl 
2017, S. 47; Sauerwein et al. 2019; AGJ 2022; Maier & Zipperle 2023; Mol-

 
widmen sich Sehmer et al. (2023) sowie Franzheld (2023) mit empirischen Beiträgen diszip-

linären Zuständigkeits- und Kooperationsfragen (im Kinderschutz) im Kontext Jugendhilfe 

und Schule. Diese werden unter Kap. 4.1.2 sowie in der Diskussion der empirischen Ergeb-

nisse (Kap. 9) aufgegriffen. 
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nar et al. 2023). Dazu gilt es gerade an Schulen Machtasymmetrien im souve-
ränen und fachlichen Handeln und der (interprofessionellen) pädagogischen 
Zusammenarbeit zu überwinden (vgl. Maurer 2023; Faller 2023; Buchna & 
Rother 2023; Graßhoff & Idel 2023). Wie Täubig (2023) am Beispiel teil-
nehmender Beobachtungen an der Schnittstelle zwischen erzieherischen 
Hilfen und Schulen verdeutlicht, scheint gerade die Arbeit in diesem Ver-
hältnis von Nichtprofessionalisierung geprägt zu sein. Franzheld (2023) ver-
deutlicht ein von unterschiedlichen Handlungslogiken geprägtes Spannungs-
gefüge in der Kooperation von Jugendhilfe und Schule am Beispiel der Re-
konstruktion eines Verdachtsfall und der Verdachtslogik von Kindeswohlge-
fährdung. 

Weitere aktuelle empirische Studien zum Kinderschutz konzentrierten 
sich dagegen eher auf das Jugendamt/den ASD (z. B. Kläsener 2024; Freres 
2023; Pothmann & Tabel 2024) und/oder die Umsetzung von Schutzkonzep-
ten gegen sexualisierte Gewalt (BMBF 2022). Darüber hinaus scheinen vor 
allem die Zusammenarbeit im Kinderschutz(handeln) zwischen der Kinder- 
und Jugendhilfe und dem Gesundheitssystem, aber auch zwischen der Ju-
gendhilfe und der Justiz bis dato systematischer erforscht zu werden als die 
Schnittstelle von Kinder- und Jugendhilfe und Schule. Dies verdeutlichen 
zahlreiche zuletzt erschiene Beiträge in Sammelbände zum Kinderschutz aus 
dem Gesundheits- und Justizsystem (u.a. Münder et al. 2017; DGKiM Kom-
mission 2021; Averbeck et al. 2023; Fegert et al. 2023). 

Die Zugänge zum Handeln und zur Zusammenarbeit im Kinderschutz 
können dabei auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden. Heinitz (2020, S. 
21) unterscheidet hier vier Dimensionen, die die „Herstellung und Hervor-
bringung [von Kinderschutz] in einem ,professionellen System‘“ prägen: 

▪ Ebene der Wahrnehmung, Bewertung und des Handelns 
▪ Ebene der Zusammenarbeit und der Fallkoordination 
▪ Ebene der Organisationen 
▪ Sozial- und gesellschaftspolitische Ebene. 

Zu diesen Ebenen kann jeweils einzeln auf Erkenntnisse aus Kinderschutz-
studien zurückgegriffen werden (Heinitz 2020, S. 21). Darüber hinaus wid-
met sich Kläsener (2021) dem Verhältnis von Profession und Organisation im 
Kinderschutz und hält fest, dass Organisationsstrukturen professionelles 
Handeln ermöglichen, aber auch erschweren können.37 Zudem weist sie – im 
Rekurs auf Oevermann (2013), Nadai, E. & Sommerfeld, P. (2005) und Kla-
tetzki (2005) – darauf hin, dass eine Wechselwirkung zwischen Organisati-
onskontexten und kollektiven (fachlichen) Deutungsmustern besteht, bei der 

 
37  Zum Verhältnis von Profession und Organisation in der sozialen Arbeit allgemein siehe 

bspw. auch Peter (2010) sowie zu Möglichkeiten der Untersuchung und methodischen Ver-

zahnung dieser beiden Perspektiven u. a. Kubisch (2018) sowie Kap. 7.1. 
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letztere wiederrum als „Aushandlungsordnungen“ verstanden werden können 
(Kläsener 2021, S. 284). Kläsener (2021, S. 285) sieht deshalb die partizipa-
tive Aushandlung von Schutzkonzepten38 als „Kontrakt professionellen Han-
delns“ innerhalb des Organisationskontextes. 

Beschäftigt man sich zudem mit der Kinderschutzpraxis an der Schnitt-
stelle zweier Organisationen und nicht nur zweier Professionen, wird es noch 
deutlich komplexer. An dieser Stelle prägen den Kinderschutz organisationa-
le Kontexte zweier Referenzsysteme und Handlungslogiken unterschiedlicher 
Professionen. Der Fokus liegt deshalb im Folgenden auf gesetzlichen Rege-
lungen und fachlichen Empfehlungen zur Sicherung des Kindeswohls seitens 
der Kinder- und Jugendhilfe und Schulen. Diese werden dabei durch empiri-
sche Befunde gestützt und diskutiert. 

4.1 Normative und fachliche Erwartungen an pädagogische 
Fachkräfte  

Wie kapiteleingangs deutlich wird, besteht bereits eine Vielzahl von Er-
kenntnissen und fachlichen Erwartungen zur Kooperation im Kinder-
schutz. Zusätzlich prägen Vorgaben und gesetzliche Rahmungen die Hand-
lungsdispositionen der pädagogischen Fachkräfte an Schulen. Bezüglich der 
Chancen und Limitationen rechtlicher Regelungen halten Höynck & Hurler 
(2021) fest: „Die oft rigiden Formen und Verfahren des Rechts können ein 
hilfreicher Rahmen sein, sind aber zugleich Beschränkung und Schwäche. 
Jede rechtliche Regelungsidee muss sich dabei auch an ihren 
,Opportunitätskosten‘ messen lassen“. Entsprechend brauche es „empirische 
Evidenzen, Erfahrungen und Werte“ aus dem Fachdiskurs (Höynck & Hurler 
2021). Um die nachfolgend dargestellten gesetzlichen Regelungen im Hin-
blick auf Umsetzungs- und Gelingensbedingungen diskutieren zu können, 
werden deshalb darauffolgend bestehende fachdisziplinäre Erwartungen 
dargestellt.  

4.1.1 Rechtliche Zuständigkeiten im kooperativen Kinderschutz 

Das Grundgesetz regelt in Art. 6 Abs. 2, S. 1 GG das Elternrecht bzw. die 
Verantwortung der Personensorgeberechtigten zur Pflege und Erziehung 
ihrer Kinder. Gleichzeitig wacht gemäß Art. 6 Abs. 2, S. 2 GG die „staatliche 
Gemeinschaft“ über deren Wahrnehmung. Die Ausübung dieses sogenannten 
„staatlichen Wächteramtes“ obliegt in erster Linie dem Jugendamt (Schutz-

 
38  Erläuternd und vertiefend siehe Kapitel 4.1.4. 
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auftrag nach § 8a SGB VIII) und dem Familiengericht als letzter Entschei-
dungsinstanz (§ 1666 BGB). Darüber hinaus sieht Kunkel (2015) auch Schu-
len in der Pflicht des staatlichen Wächteramts. Er leitet die Handlungspflicht 
der Schule beispielhaft aus dem baden-württembergischen Schulgesetz ab 
und verweist darauf, dass sich diese Aussagen „auf andere Bundesländer 
verallgemeinern“ lassen (ebd.). Diese Position zur öffentlichen Verantwor-
tung im Kinderschutz wurde durch die Einführung des Bundeskinderschutz-
gesetzes (BKiSchG) weiter gestärkt. Das am 01. Januar 2012 in Kraft getre-
tene Gesetz ist damit gleichzeitig ein wesentliches Ergebnis des fachlichen 
Kinderschutzdiskurses zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Mühlmann et al. 
2015, S. 3). Es benennt mit dem enthaltenen Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG) Schulen bzw. Lehrer:innen als verbind-
liche Partner:innen der Jugendämter im Kinderschutz. 

Grundsätzlich ist der ausführende ASD des Jugendamts für eine Gefähr-
dungseinschätzung gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII und ggf. daran anschließen-
de Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen zuständig (vgl. Kap. 2.3). Hierfür 
ist er auf Hinweise und gewichtige Anhaltspunkte von pädagogischen Fach-
kräften und auch von anderen Berufsgruppen oder Privatpersonen angewie-
sen (vgl. Kap. 3).  

Die zentrale Verantwortung, die Personen, die in ihrem beruflichen Alltag 
mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, im Kinderschutz tragen, 
stellt der Gesetzgeber im KKG besonders heraus. Dieses hebt die Aufgaben 
der staatlichen Gemeinschaft konkretisierend hervor (§ 1 KKG) und betont 
die zentrale Funktion von Unterstützungsangeboten für Eltern (§ 2 KKG). 
Darüber hinaus sollen durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe Kinder-
schutznetzwerke eingerichtet werden, an denen auch Schulen beteiligt wer-
den sollen (§ 3 KKG).39 Wesentlich ist aber vor allem § 4 KKG, der Lehr-
kräfte, Sozialarbeiter:innen und andere Berufsgruppen dazu verpflichtet, 
analog zu den Verfahrensschritten gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII wie folgt 
vorzugehen: 

▪ Bei Anhaltspunkten einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen im Rahmen der beruflichen Tätigkeitsübung soll – sofern 
der Schutz des Kindes bzw. der:des Jugendlichen dadurch nicht in Frage 
gestellt wird – mit dem Kind oder Jugendlichen und den Erziehungsbe-
rechtigten die Situation erörtert werden. 

▪ Soweit erforderlich soll bei den Erziehungsberechtigten auf die Inan-
spruchnahme von Hilfen hingewirkt werden. 

 
39  Es besteht die Möglichkeit, dass landesrechtlich die Netzwerkkoordination anders geregelt 

wird, bspw. an einen freien Träger der Jugendhilfe übertragen wird. 
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▪ Bei Bedarf besteht Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft. 40 Dieser insoweit erfahrenen Fachkraft dürfen pseudonymisier-
te Falldaten übermittelt werden. 

▪ Scheidet die Gefährdungsabwehr aus oder ist erfolglos und ein Tätigwer-
den des Jugendamts erforderlich, besteht die Befugnis zur Information 
des Jugendamts und Datenübermittlung. Hierauf sind die Betroffenen 
vorab hinzuweisen. Es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zudem gilt die Maß-
gabe, dass unverzüglich das Jugendamt informieren soll, wenn eine drin-
gende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen das Tätig-
werden des Jugendamts erfordert. 

Folglich gilt für pädagogische Fachkräfte die Beratung und Unterstützung der 
Erziehungsberechtigten zur Inanspruchnahme von Hilfen als erste Prämisse, 
an die das Tätigwerden des Jugendamts nur dann anschließt, wenn eine Ge-
fährdung auf diesem Wege nicht abgewendet werden kann. Haben Lehrkräfte 
und/oder Sozialarbeiter:innen letztlich das Jugendamt über eine Gefährdung 
informiert, besteht ein Anspruch auf eine zeitnahe Rückmeldung, ob die 
Anhaltspunkte der Gefährdung seitens des Jugendamts als bestätigt angese-
hen werden und ob es zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen tätig gewor-
den ist und noch tätig ist (§ 4 KKG Abs. 4). Zudem sind Personen der Be-
rufsgruppen des § 4 KKG, die eine Gefährdungsmeldung vorgenommen 
haben, in geeigneter Weise an der Gefährdungseinschätzung des Jugendamts 
zu beteiligen (§ 8a Abs. 1 S. 2 SGB VIII).  

Die Information und Beteiligung der in § 4 KKG benannten Berufsgrup-
pen über den Fort- bzw. Ausgang der gemeldeten Gefährdungseinschätzung 
wurde erst durch das am 09. Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Ju-
gendstärkungsgesetzes (KJSG) ergänzt. Im Rahmen dieses Weiterentwick-
lungsprozesses des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist eine Diskussion um 
Verantwortung und fachliches Handeln von Lehrer:innen und Sozialarbei-
ter:innen an Schulen neuentfacht (Radewagen 2017a, S. 280f.; Beckmann & 
Schönecker 2016, S. 2). Nicht zuletzt wurden im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens auch die Eigenverantwortung der in § 4 KKG genannten 
Berufsgruppen im Kinderschutz stark diskutiert und letztlich durch Explizie-
ren der Verfahrensschritte im Gesetz klargestellt. Zuvor war eine Änderung 
des § 4 KKG vorgesehen, der die Meldebefugnis bzw. die Datenweitergabe 
an das Jugendamt stärker in den Vordergrund rückt. Es wurde befürchtet, 
dass ein Teil der Verantwortung und des fachlichen Handelns anderer Be-
rufsgruppen in den Hintergrund rücken könnte (Sensibilisierung von Kindern 
und Jugendlichen bzw. deren Eltern und Hinwirken auf Hilfen) und mehr 

 
40  Für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe ist die Beratung durch eine insoweit erfahrene 

Fachkraft gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII verpflichtend und geht damit über den in § 4 KKG 

formulierten Anspruch auf Beratung hinaus. 
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Erwartungen an das Jugendamt als Kontroll- und Schutzinstanz gerichtet 
werden (Radewagen 2017a, S. 280f.; Beckmann & Schönecker 2016, S. 2). 

Zudem zeigten Debatten um § 4 KKG im Zuge der Einführung des Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG), dass es unterschiedliche theoreti-
sche Vorstellungen zur Einbeziehung bzw. sofortigen Meldung erster Ver-
dachtsfälle einer Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt gibt (vgl. Rade-
wagen 2017a). Verhandelt wird hierbei nicht zuletzt das konkrete Vorgehen 
der Berufsgeheimnisträger:innen bei einer vermuteten Kindeswohlgefähr-
dung und die Handlungsaufträge, die sich hieraus für Lehrer:innen und Sozi-
alarbeiter:innen an Schulen ableiten lassen (Radewagen 2017a, S. 280f.; 
Beckmann & Schönecker 2016, S. 2). Vorrangiges Ziel der Einführung des § 
4 Abs. 1 KKG war es vielmehr, den aktiven Kinderschutz durch die In-
pflichtnahme von bestimmten, im Alltag mit Kindern und Jugendlichen ar-
beitenden Berufen zu verbessern und somit 

„Handlungs- und Rechtssicherheit für Berufsgeheimnisträgerinnen bzw. Berufsgeheimnis-
träger hinsichtlich der Frage, unter welchen Voraussetzungen personenbezogene Daten bei 
dem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung an das Jugendamt oder insoweit erfahrene Fach-
kräfte weitergegeben werden dürfen, [zu schaffen]“ (BMFSFJ 2015, S. 84). 

Im Rahmen der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) 
zeigte sich, dass das Gesetz insgesamt zu einer Verbesserung des Kinder-
schutzes an Schulen beigetragen hat, jedoch weiterhin Handlungs- und 
Rechtsunsicherheiten im Kinderschutz bei Lehrkräften bestehen (Zimmer-
mann 2016; Mühlmann et al. 2015, S. 58). 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass Kinder-
schutz am Ort Schule durch unterschiedliche Rahmenbedingungen geprägt 
wird. Dazu zählen beispielsweise Ausgestaltungen des schulischen Erzie-
hungsrechts und dessen Verhältnisbestimmung zum Elternrecht (vertiefend 
siehe Behlert 2011) oder die Anerkennung des schulischen Rechts auf Grund-
rechtsebene im Jahr 2021 (vertiefend siehe KBBB 2024).41 Aufgrund des 
Föderalismus obliegt die konkrete Ausgestaltung des Schulwesens den ein-
zelnen Bundesländern (Kulturhoheit der Länder). Somit können Organisati-
ons- und Strukturfragen zum Kinderschutz an Schulen in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedlich geregelt sein. Am Beispiel NRW wird in Kapitel 
5 exemplarisch dargestellt, wie entsprechende Schulgesetze und ausführende 
Landesgesetze ausgestaltet seien können.  

Hinzukommt, dass Fachkräfte, die seitens der Schulen am Prozess der 
Gefährdungsmeldung beteiligt sind, sowohl an Schulen angestellt sein kön-
nen (wie z. B. Lehrkräfte, Sonderpädagog:innen, Sozialarbeiter:innen u.w.) 

 
41 Aufgrund der sozialpädagogischen Schwerpunktsetzung dieser Arbeit wird hier auf weitere 

Ausführungen verzichtet. Für eine Vertiefung des schulrechtlichen Forschungsdiskurses zu 
diesen Themen siehe bspw. auch Hanschmann (2017), Klenner (2019), Tenorth (2024) oder 
Hugo et al. (2024). 
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als auch bei einem Träger der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Schulsozialar-
beiter:innen). Die Kinder- und Jugendhilfe kann in diesem Prozess folglich in 
(mindestens) zweifacher Weise involviert sein: erstens durch an Schulen 
tätige (Schul-)Sozialarbeiter:innen, die eine Gefährdungsmeldung vornehmen 
oder begleiten, und zweitens durch das Jugendamt, das in Folge der Gefähr-
dungsmeldung eine Gefährdungseinschätzung vornehmen muss (§ 8a SGB 
VIII)42. 

Neben diesen rechtlichen Zuständigkeitsfragen und Regelungszuschnitten 
bestehen an Schulen auch unterschiedliche fachliche Anforderungen an die 
dort tätigen pädagogischen Fachkräfte. Gleichzeitig gelten je nach Anstel-
lungsträger (z. B. Schule vs. Kinder- und Jugendhilfe) zum Teil andere Rege-
lungen und Weisungsbefugnisse für (schul-)sozialarbeiterische Fachkräfte 
(vertiefend Radewagen 2017a, Kopp et al. 2020). 

4.1.2 Pädagogische Professionalität im kooperativen Kinderschutz  

Da Professionalisierungs- und Professionalitätsdiskurse43 – sowohl in der 
sozialen Arbeit44 als auch der Schulforschung45 – ein immenses Ausmaß 
angenommen haben, beschränkt sich dieser Abschnitt auf Regelungen und 
Studienbefunde, die das Kinderschutzhandeln bei (drohender) Kindeswohlge-
fährdung in den Blick nehmen. Es erfolgt an dieser Stelle eine Schwerpunkt-
setzung auf empirische Befunde und Fachbeiträge, die Aufschluss über den 
Prozess einer Gefährdungsmeldung an das Jugendamt geben, die Schulen 
zum Schutze des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vornehmen. Diese 
beziehen sich sowohl auf Hinweise zu Kooperationsprozessen als auch auf 
die Frage, wie für die an Schulen tätigen Fachkräfte pädagogische Professio-
nalität im Kinderschutz gefasst wird. 

Als Gelingensfaktoren zum Kinderschutz an Schulen werden die profes-
sionsübergreifende Adaption und Implementierung von Arbeitsweisen und 
Konzepten seitens der Lehrer:innen und Sozialarbeiter:innen deklariert (Mos-

 
42 Weitere Formen der Involviertheit der Jugendhilfe sind beispielsweise möglich, wenn inso-

weit erfahrene Fachkräfte (gemäß § 8b SGB VIII) beratend hinzugezogen werden oder vor-
ab bereits Akteure der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. durch eine SPFH) in den Fall einzogen 
sind. 

43 Auf eine umfassendere theoretische Einbettung zu den genannten Diskursen wird verzichtet, 
wenngleich viele Facetten tangiert werden und anschlussfähig sind (u. a. Helsper 1996). 
Ebenso verhält es sich zum fachwissenschaftlichen Diskurs zu pädagogischen Beziehungen 
(bspw. Hermann 2019), der erst später im Kontext der Ergebnisdarstellung aufgegriffen 
wird. So stellt insbesondere das Nähe-und-Distanz-Verhältnis in sozialpädagogischen Set-
tings ein immer wiederkehrendes und zu beleuchtendes Thema dar (u. a. Rauschenbach und 
Treptow 1984; Müller 1986; Dörr 2019; Thole et al. 2019; Böllert et al. 2022). Ebenso wie 
der Diskurs um das Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle (Urban 2004). 

44  Beispielsweise Böhnisch & Lösch (1979); Dewe & Otto (2018); Ruttert (2021). 

45  U. a. Baumert & Kunter (2006); Steffens & Posch (2019); Cramer & Rothland (2020).  
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ser 2011; Pooch & Tremel 2016, S. 57). Gleichzeitig finden sich immer wie-
der Hinweise darauf, dass divergierende, professionelle Aufträge eine kin-
deswohlorientierte Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule auch 
erschweren können (u.a. Buchholz 2011, 94f.). Zimmermann (2016) konnte 
jedoch empirisch nachweisen, dass eine kooperative Nähe von Schulen zur 
Kinder- und Jugendhilfe die Handlungs- und Rechtssicherheit der Lehrkräfte 
im Kinderschutz verbessert (Zimmermann 2016, S. 45). Als jugendhilfenah 
werden in der Studie zur Evaluation des Bundeskinderschutzgesetz (Mühl-
mann et al. 2015) in erster Linie das Vorhandensein von Schulsozialarbei-
ter:innen an der Schule oder die Mitgliedschaft in einem kommunalen Kin-
derschutznetzwerk gefasst. Die standardisierte Befragung im Schuljahr 
2014/15 von bundesweit rund 3.500 Schulen (mit einer Rücklaufquote von 
34 %) verdeutlichte darüber hinaus, dass Schulen ihre Expertise in Kinder-
schutzfragen als eher gering einschätzen und sich mehr Unterstützung wün-
schen – insbesondere in rechtlichen und handlungspraktischen Fragestellun-
gen (Zimmermann 2016). Dies könnte unter anderem daran liegen, dass die 
Kooperationen in den meisten Fällen eher situativ zu erfolgen scheinen und 
keine flächendeckenden allgemeinen Kooperationsstrukturen zwischen Ju-
gendämtern und Schulen bestehen. So zeigte eine im Jahr 2014 durchgeführte 
DJI-Jugendamtsbefragung (n=146), dass mit 99 % zwar nahezu alle Jugend-
ämter mit Schulen kooperieren, dies jedoch meist anlassbezogen hinsichtlich 
der Problemlagen einzelner Kinder oder Jugendlichen. Andere Kooperations-
strukturen oder Kinderschutznetzwerke, in denen mit Schulen zusammenge-
arbeitet wird, scheinen dagegen nur in rund der Hälfte der Jugendamtsbezirke 
gängige Praxis zu sein (van Santen und Seckinger 2018). Dies verwundert 
insofern, als dass mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes im 
Jahr 2012 „flächendeckend verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit der 
zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz (…) aufge-
baut und weiterentwickelt“ (§ 3 Abs. 1 KKG) werden sollten und Schulen im 
§ 3 KKG Abs. 2 explizit als Kooperationspartner genannt werden. Inwiefern 
hier in den letzten Jahren ein weiterer Netzwerkaufbau bzw. -ausbau stattge-
funden hat, ist empirisch seither nicht mehr untersucht worden. 

Neben der Studie von Zimmermann (2016) verdeutlichte auch die im 
Rahmen der Evaluation des BKiSchG durchgeführte Studie zu Hausbesuchen 
nach § 8a SGB VIII von Albrecht et al. (2016) die Bedeutung von Kooperati-
onsbeziehungen zwischen Schule und Jugendamt (bzw. ASD/KSD). So stel-
len die Autor:innen fest: „Zur Einschätzung von Gefährdungshinweisen be-
ziehen JugendamtsmitarbeiterInnen oft Informationen der Kita oder der 
Schule der Kinder ein“ (Albrecht et al. 2016, S. 54). Folglich scheinen Hin-
weise und Dokumentationen von Kitas und Schulen die Entscheidung zu 
einer Inobhutnahme maßgeblich mitzubestimmen. Bei einem Hausbesuch 
werden Fachkräfte aus Schulen oder Kitas jedoch laut der Studie lediglich bei 
einem Drittel der Fälle hinzugezogen und damit im Vergleich zu anderen 
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Fachkräften – wie Mitarbeiter:innen freier Träger der Jugendhilfe, der Poli-
zeit oder des Gesundheitsamtes – eher selten miteinbezogen.  

Fabel-Lamla (2012) betont insbesondere die Rolle von Vertrauen für die 
interprofessionelle Zusammenarbeit von Lehrkräften und Sozialpäda-
gog:innen. Dabei zeigt ihre Einzelfallstudie, dass ein „Offerieren von Frei- 
und Bewährungsräumen, geteiltes Aufgabenverständnis (…), die Institutiona-
lisierung von Orten der kommunikativen Reflexivität (…) und die phasen-
weise gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben“ in diesem Zusammenhang 
wichtige Strategien zur Vertrauensgenerierung darstellen (Fabel-Lamla 2012, 
S. 212). Nur so können, so Fabel-Lamla, „die Möglichkeiten des Handelns 
erweitert und gemeinsame Problemlösekapazitäten freigesetzt“ werden (ebd). 
Vertrauen fördert folglich Reflexionsprozesse, die dabei helfen können, Prob-
leme wahrzunehmen und Lösungen zu entwickeln. 

Bezüglich des Professionalisierungsbestrebens Sozialer Arbeit in Koope-
rationsbeziehungen, welches sich an professionellem Wissen, Kompetenzen 
sowie Habitus- und Identitätsaspekten orientiert, bedarf es immer wieder 
Legitimitäts- und Anerkennungsvergewisserungen (Becker-Lenz et al. 2012, 
S. 10; Heite & Kessl 2009, S. 682 zitiert nach Hopmann et al. 2023, S. 16). In 
diesem Zusammenhang weisen Sehmer et al. (2023) darauf hin, dass sozial-
/pädagogische Handlungspraktiken vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 
Entstehungs- und Transformationskontexte zu sehen sind. Als Aufgabe von 
Forschung sehen die Autor:innen „Formen der Aushandlung professionsethi-
scher Standards und Haltungen sowie die fall- und feldangemessenen Modu-
lationen von Wissen und Können und die Hervorbringung von Professionali-
tät weiter aufzuklären“ (Sehmer et al. 2023, S. 171). Am Beispiel eines Fall-
ausschnitts wurde dabei gezeigt, dass „Eigenheiten innerhalb gesellschaftli-
cher Transformationsprozesse verortet“ sein können und Professionstheorien 
folglich „immer wieder einer mindestens partiellen Revision und Aktualisie-
rung bedürfen“ (ebd.). Konkret kann anhand einer Fallberatung in einem 
ASD-Team nachgezeichnet werden, dass Fachkräfte trotz eines Rekurses auf 
juristische Bewertungsstandards implizit darauf verwiesen wird, „dass pro-
fessionelle Entscheidungen (…) anhand der jeweils eigenen Professions- und 
Organisationslogiken zu begründen sind“ (Sehmer et al. 2023, S. 163). Somit 
würden sie aufgrund von fallspezifischem Wissen und organisationsinternen 
Verfahrensstandards über eine ausgewiesene Deutungshoheit verfügen, die 
auch im Kontrast zu juristischen Bewertungsstandards stehen könne (ebd.). 
Dieses Beispiel veranschaulicht plastisch, warum die empirische Untersu-
chung dieser Arbeit zu Handlungsorientierungen sozial-/pädagogischer Fach-
kräfte im Kinderschutz an Schulen (vgl. Kap. 6) neue Erkenntnisse für das 
professionelle Kinderschutzhandeln generieren kann.  

Für den Kooperationskontext Schule und Jugendhilfe hält Thieme (2017, 
S. 197) zudem fest, dass in Problemfällen bei Kindern und Jugendlichen und 
letztlich auch im Gefährdungsverdacht unterschiedliche Dringlich-
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keits(de)konstruktionen bestehen, die zu interprofessionellen Aushandlungs-
prozessen zwischen Lehrkräften und Sozialpädagog:innen führen (können). 
Auch Franzheld (2023, S. 218) plädiert auf der Grundlage der Rekonstruktion 
eines Verdachtsfalls im Kooperationskontext Jugendhilfe und Schule dafür, 
dass die „eigenständigen Fallperspektiven und übergreifenden Kooperations-
ziele“ aufeinander abgestimmt werden müssen. Bislang liegen zu diesen 
Abstimmungs- bzw. Aushandlungsprozessen keine empirischen Daten vor, 
woran u.a. das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit anschließt (vgl. Kap. 6). Für 
jugendamtsseitige Entscheidungsprozesse konnten Pothmann & Tabel jedoch 
bereits 2009 anhand einer Fallvignetten-Studie in ASD-Teams zeigen, dass 
Berufserfahrung und fallspezifisches Wissen Entscheidungen zu Fallverläu-
fen maßgeblich prägen und mit „kollegialem Ansehen“ einhergehen (Poth-
mann & Tabel 2009, S. 45).  

Die Verantwortung, die Lehrkräfte für das Wohlergehen ihrer Schü-
ler:innen tragen, verdeutlicht nicht zuletzt die OECD (2024)46: Mit Bezug auf 
Jorm et al. (2010) wird darauf verwiesen, dass Kinder und Jugendliche auf 
Erwachsene wie Lehrer:innen angewiesen sind – nicht nur bei der Erkennung 
von körperlichen und psychischen Störungen, sondern auch bei der Unter-
stützung und Überweisung an professionelle Hilfe. Zudem konnten Graham 
et al. (2011) zeigen, dass die Wahrnehmung, das Verständnis und das Be-
wusstsein der Lehrkräfte für körperliche und emotionale Herausforderungen 
in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden sich auch auf ihre Fähigkeit 
auswirken, Herausforderungen im Klassenzimmer zu bewältigen. Insgesamt 
wird Lehrkräften in ihrer Rolle als Mentoren und Lernbegleitungen zuge-
sprochen, das Selbstwertgefühl, die Motivation und die emotionale Stabilität 
der Kinder steigern zu können (OECD, 2015). Dabei spielen nicht zuletzt 
pädagogische Beziehungsqualitäten und das Unterrichts- und Schulklima 
eine bedeutende Rolle sowie eine hilfsbereite Grundhaltung (LaRusso et al. 
2007; Choi, 2018).  

In den Standards für die Lehrer:innenbildung hielt die für die Bildung und 
Erziehung in Deutschland zuständige Kultusministerkonferenz der Länder 
(KMK) im Jahr 2000 auf Basis der von den Ländern formulierten Schulge-
setze u.a. fest, dass 

▪ die Kernaufgaben von Lehrkräften eine gezielte und nach wissenschaftli-
chen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation und Reflexion von 
Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systemi-
sche Evaluation ist  

▪ Lehrkräfte eine Erziehungsaufgabe erfüllen, die sie in enger Zusammen-
arbeit mit den Eltern gestalten sollen  

 
46  Eigene Übersetzung des OECD-Forschungsreviews aus dem Englischen. 
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▪ Kompetenzen weiterentwickelt werden, Kontakte zu außerschulischen 
Institutionen gepflegt werden sollen sowie Lehrkräfte sich an einer lern-
förderlichen, motivierenden Schulkultur beteiligen sollen (KMK 2004). 

Insbesondere Kooperationen werden als professionalitätssteigernd in der 
Schuleffektivitätsforschung identifiziert (bspw. Bonsen 2005; Erdsiek-Rave 
& John-Ohnesorg 2014), wenngleich diese nur begrenzt realisiert werden 
(u.a. Terhart & Klieme 2006; StEG-Konsortium 2019). 
Terhart (2011) unterscheidet drei Bestimmungssätze der Leh-
rer:innenprofessionalität:  

▪ Strukturtheoretisch: komplexe Anforderungen, die z. T. im Widerspruch 
zueinanderstehen, bspw. ist „einerseits die formale Gleichbehandlung al-
ler Schüler geboten, andererseits müssen individuelle Lagen Berücksich-
tigung finden und Schüler insofern unterschiedlich ‚behandelt‘ werden“ 
(Terhart 2011, S. 206). 

▪ Kompetenztheoretisch: Über definierte Aufgaben und Wissensdefinitio-
nen kann professionelle Handlungskompetenz gemessen werden. Ein 
Grundmodell, dass die benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten und Wis-
senselemente diesbezüglich ausdifferenziert, wurde von Baumert & Kun-
ter (2006) entwickelt. 

▪ Berufsbiografisch: Lehrerprofessionalität wird stärker über eine „indivi-
dualisierte, breiter kontextuierte und zugleich lebensgeschichtlich-
dynamische Sichtweise geprägt“. 

Aus diesen – hier stark verkürzt dargestellten – Ansätzen wird bereits ein 
komplexes Spannungsgefüge deutlich, in dem sich Professionalität bewegt. 
Zugleich weist ebendieses aufgrund der sich wandelnden Anforderungen 
zunehmend Leerstellen eben dieser Professionalität auf (Obex 2023, S. 41). 
Hinzukommt, dass die gelebte Praxis und die täglichen Erfahrungen der 
Lehrkräfte sowie ihre Überzeugungen prägt, wie auch umgekehrt diese Über-
zeugungen unterschiedliche Zugänge zu den Erfahrungsmöglichkeiten eröff-
nen (Timperley 2012, S. 8 zitiert nach Steffen & Posch 2019). Die „Unter-
schiedlichkeit praktischer Handlungserfordernisse auf Schulebene“ benötigen 
umfassende Problemlösekapazitäten (Steffen & Posch 2019, S.16). Hier 
setzen seit Jahren bestehende bundespolitische Kooperationsempfehlungen 
zur Kinder- und Jugendhilfe an, um der Komplexität an (Bildungs-)  
Anforderungen und Herausforderungen im Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen gerecht(er) werden zu können (BJK 2003; JMK/KMK 2004; 
AGJ 2006). Diese Kooperationsempfehlungen wurden auch jüngst bundespo-
litisch erneut bekräftigt, beispielweise durch den Abschlussbericht „Mitreden 
– Mitgestalten: Die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“ zur Reform des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (BMFSFJ 2020). Auch das Aktionspro-
gramm der Bundesregierung „Aufholen nach Corona“ setzt an der Koopera-
tion von Jugendhilfe und Schulen an und fördert für die Unterstützung von 
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Kindern und Jugendlichen durch die Etablierung von Schulsozialarbeit 
(BMBF 2021).  

Schulsozialarbeit kann an Schulen, als Schnittstelle und zentrale Instanz 
zu anderen Systemen (vor allem der Jugendhilfe) fungieren und zugleich 
zentrale Aufgaben der Einzelfallhilfe und somit auch im Kinderschutz über-
nehmen, wie Praxisbeispiele zeigen (u.a. Schnabel 2015; Bücken & Fiegen-
baum 2015). Insbesondere im Hinblick auf Fragen des Umgangs mit Ver-
dachtsfällen einer Gefährdung von Kindern und Jugendlichen kann Schulso-
zialarbeit die interprofessionelle Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schu-
le erleichtern. Die Sicherung des Kindeswohls zählt nicht nur qua Gesetz 
(vgl. Kap. 4.1.1) zu den Kernaufgaben von Schulsozialarbeiter:innen, son-
dern auch aufgrund der Qualifikation, fachlichen Grundsätzen und Hand-
lungsprinzipien (u.a. Stüwe et al. 2015; Buschhorn und Rüsch 2018; Greiner 
2018). Zudem zeigt sich in empirischen Studien zur Kooperation, dass 
Schulsozialarbeiter:innen besonders häufig mit dem Jugendamt zusammenar-
beiten (Deinet und Nelke 2015; Reif 2016). 

Insgesamt wird die Schulsozialarbeit ein zunehmend bedeutsames Hand-
lungsfeld, was sich allein im dynamischen Personalwachstum im letzten 
Jahrzehnt zeigt (Kopp & Pothmann 2024; Zipperle & Baur 2024). Sie ist 
damit ein wesentlicher Teil der internen Ausdifferenzierung innerhalb der 
sozialen Berufe, die in der Ausbildungslandschaft einen „langen Weg eines 
mühsamens Aufstiegs (…) und einer qualitativen Reform hinter sich gebracht 
haben“ (Rauschenbach 2021, S. 106; zur Qualifikation von Schulsozialarbei-
ter:innen siehe bspw. Speck 2022, S. 149). 

Biesel & Schär (2018) gehen von einer größeren Expertise im Kinder-
schutz bei Schulsozialarbeiter:innen als bei Lehrkräften aus – insbesondere 
hinsichtlich der Gesprächsführung zum Gefährdungsverdacht, aber auch bei 
der Suche und Vermittlung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten für die 
Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Dies bestä-
tigen auch empirische Untersuchungen zur Rolle von Schulsozialarbei-
ter:innen im Kinderschutz an Schulen (Kopp et al. 2020). Vor allem das im 
Studium erworbene Verweisungs- und Vernetzungswissen, z. B. in der Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt sowie Gesprächsführungskompetenzen 
stellen einen Vorteil dar. Biesel & Schär (2018, S. 137) sprechen deshalb 
sogar von Schulsozialarbeit als  

„Leitprofession, die im Rahmen von Präventionsangeboten des Wahrnehmens und des 
Einschätzens von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen, der Unterstützung von Be-
troffenen und der Vermittlung zwischen den Beteiligten Kinderschutz an Grundschulen 
gestaltet“.  

Diese Rolle kann jedoch seitens der Schulsozialarbeit nur dann adäquat aus-
gestaltet werden, wenn sie in angemessener Form in die schulischen Struktu-
ren eingebunden ist, von Lehrkräften und Schulleitung unterstützt wird und 
gleichzeitig ausreichend Kapazitäten für Aufgaben in diesem Bereich – bila-
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terale Gespräche mit Eltern und Kindern/Jugendlichen, Austausch mit Ko-
operationspartnern etc. zur Verfügung stehen (Kopp et al. 2020, S. 414). 
Glammeier & Fein (2018) leiten aus den Ergebnissen einer empirischen Un-
tersuchung mit Lehrkräften und Lehramtsstudierenden zum Thema sexuali-
sierte Gewalt im Kreis Paderborn die Gefahr ab, dass das Vorhandensein von 
Schulsozialarbeit zu einer expliziten Ablehnung eigener Verantwortlichkeiten 
von Lehrkräften im Umgang mit sexualisierter Gewalt führen kann (ebd., S. 
691). Bereits Jahre zuvor betonte Pöter (2014, S. 174): „Es gilt, sich (…) 
Vereinnahmungsversuchen zu erwehren, die den Kindeschutz an Schulen und 
damit letztendlich die Verantwortung von Lehrkräften an die Schulsozialar-
beit auszulagern versuchen, zumal Kinderschutz weder den alleinigen noch 
den primären Auftrag selbiger darstellen kann und sollte“. Folglich ist insbe-
sondere die Klärung schulinterner Verantwortungsverhältnisse bei Hand-
lungsschritten, die Gefährdungshinweise folgen, zentral, um eine Verantwor-
tungsdiffusion zu vermeiden und Agilität im Kinderschutzhandeln sicher zu 
stellen (Kopp et al. 2020, S. 414). Welche pädagogischen Fachkräfte im 
Schulalltag in Entscheidungen zu Handlungsabläufen bei einem Verdacht auf 
eine Kindeswohlgefährdung einbezogen werden, wurde bislang jedoch nicht 
empirisch untersucht. 

Darüber hinaus konnte Buchna (2023) anhand eines Fallbeispiels ihres 
Habilitationsprojektes zeigen, dass Schulen nicht zwangsläufig auf Hilfe- und 
Unterstützungsbedürftigkeit reagieren, sondern – u.a. durch Zuschreibungen 
und Bewertungen der Beteiligten – zentrale Prozesse der Grenzziehung und -
bearbeitung des Bedarfs vornehmen und steuern. In der Rekonstruktion eines 
biographischen Adressat:innen-Interviews zeigt Buchna, dass durch eine 
Inobhutnahme (Neben-)Folgen diametral zum seitens der schulischen Akteu-
re angestrebten Kindeswohl stehen können (Buchna 2023, S. 120). Aufgrund 
der starken Wirkmacht der pädagogischen Gefährdungseinschätzung, die hier 
sichtbar wird, scheint die leitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit nach 
handlungsleitenden Orientierungen im Kinderschutz an Schulen ebenfalls 
von besonderer Relevanz. Zunächst soll diesbezüglich jedoch geklärt werden, 
welche Kenntnisse zur Durchführung einer Gefährdungseinschätzung vorlie-
gen und berücksichtigt werden (sollten bzw. könnten). Inwiefern diese fach-
lichen Grundlagen Fachkräften an Schulen eine handlungsleitende Orientie-
rung bieten, wird später empirisch untersucht. 

4.1.3 Durchführung einer Gefährdungseinschätzung 

Die Feststellung einer Kindeswohlgefährdung ist ein komplexer Prozess, bei dem es auf 
die fachliche Einschätzung und finale Bewertung pädagogischer Fachkräfte ankommt. In 
Anlehnung an Biesel & Urban-Stahl (2018, S. 247) wird der Begriff der Gefährdungsein-
schätzung hier als Oberbegriff genutzt. Dieser dient auch einer umfangreicheren und für 
die Kinder- und Jugendhilfe vielfach geforderten Prozessorientierung (Schrapper 2001). 
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Der Begriff ist damit weiter gefasst als der – ebenfalls im Fachdiskurs häufig verwendete – 
Begriff der Risikoeinschätzung (engl. risk assessment). Dieser umfasst jedoch im engeren 
Sinn die Aufgabe „die Wahrscheinlichkeit zukünftig drohender bzw. sich wiederholender 
Kindeswohlgefährdungen einzuschätzen“ (Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 247). Der Begriff 
der Gefährdungseinschätzung beschreibt hingegen den kompletten Bewertungs- und Ent-
scheidungsprozess (ebd.). Dies umfasst auch die Analyse von Risikofaktoren und -
verläufen und die Erstellung einer Prognose für das Eintreten negativer Folgen für Kinder 
und Jugendliche bzw. ihr Aufwachsen. Mit anderen Worten: 

„Ziel des Prozesses der Gefährdungseinschätzung ist es, einerseits herauszufinden, ob die 
Sicherheit und Grundversorgung des Kindes durch Eltern oder andere Bezugspersonen 
gegenwärtig und zukünftig gewährleistet sind. Andererseits dient sie im Fall einer sich 
bestätigenden Kindeswohlgefährdung dazu, notwendige und geeignete Hilfe ausfindig zu 
machen“ (Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 247). 

In diesem Zusammenhang sind für diese Arbeit zwei Fragen zentral: (1) Wie 
stellt sich eine gesetzeskonforme, professionelle und gemäß der einschlägi-
gen Fachliteratur idealtypische Gefährdungseinschätzung dar? Und, (2) Wel-
che Herausforderungen können die praktische Umsetzung prägen? Weshalb 
nachfolgend zunächst diagnostische Grundlagen, fachliche Ambivalenzen 
sowie Anforderungen an Gesprächsführungen erörtert werden. 

Diagnostische Grundlagen 

Wie bereits in Kap. 4.1.1 dargestellt, besteht die gesetzliche Pflicht, im Fall 
einer Kindeswohlgefährdung tätig zu werden – insbesondere für pädagogi-
sche Fachkräfte und Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen im 
Kontakt sind. Dementsprechend gilt: 

„Werden Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe Informationen bekannt, die auf eine 
Kindeswohlgefährdung hinweisen, so müssen sie einschätzen, ob es sich um sogenannte 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder einer/eines 
Jugendlichen handelt.“ (Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 249) 

Dabei kann es sich bei den Hinweisgebenden sowohl um Selbstmelder:innen 
als auch Fremdmelder:innen handeln (vgl. Kap. 3). Die Mitarbeiter:innen des 
ASD müssen für jeden Hinweis bzw. gemeldeten Einzelfall entscheiden, „ob 
es sich dabei um gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder Jugendlichen handelt“, und dafür die zur Verfügung ge-
stellten Informationen „interpretieren“ (Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 249). 
Diese erste kritische Hinweisprüfung wird auch als „erste Gefährdungsein-
schätzung“ (Alle 2017) oder „Dringlichkeitseinschätzung“ (Kindler 2005) 
bezeichnet.  

Wie beim Begriff der Kindeswohlgefährdung handelt es sich auch bei den 
„gewichtigen Anhaltspunkten“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der 
anhand von Fachwissen und Einzelfallbezogen definiert werden muss (Wap-
ler 2022, Rd. 13a; vgl. Kap. 2.3).  
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Es gibt verschiedene Indikatoren für eine Gefährdung des Wohls von 
Kindern oder Jugendlichen. Auffälligkeiten können sowohl anhand von 
Merkmalen beim Kind oder Jugendlichen als auch bei den Eltern und ihrer 
Mitwirkungsbereitschaft/-fähigkeit oder anhand der generellen Lebensum-
stände festgestellt werden (Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009, 90f.). Im 
Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern und unter 
Einbezug weiterer Fachkräfte gilt es, mittels umfassender sozialer und me-
thodischer Kompetenzen herauszufinden, „ob mögliche Schädigungen des 
Kindes oder der/des Jugendlichen drohen oder ob es bereits zu einer Kindes-
wohlgefährdung gekommen ist“ (Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 247). 

Sowohl anhand von fachlichen Erfahrungswerten als auch anhand von 
empirischen Studien lassen sich dabei u.a. folgende (Gefährdungs-)Merkmale 
festhalten: 

▪ Kind/Jugendliche:r: Verhaltensauffälligkeiten, Bindungsstörungen, Ent-
wicklungsbeeinträchtigungen, charakteristische/nicht plausibel erklärbare 
Verletzungen, Hygienemängel, fehlende Nahrungs- oder gesundheitliche 
Versorgung 

▪ Eltern: eigene Erfahrung mit Missbrauch/Vernachlässigung in der Kind-
heit, Suchterkrankungen, psychische Beeinträchtigungen, besonders 
strenge/schädigende Erziehungspraktiken, häusliche Gewalt47 oder kon-
flikthafte Beziehungen der Eltern, geringe Stresstoleranz, traumatisieren-
de Lebensereignisse 

▪ Lebensumstände: Geringer Wohlstand/materielle Ressourcen, beengtes 
Wohnen, mehrere Kleinkinder, Isolation (wenig soziale Kontakte/Unter-
stützung), fehlende Problemeinsicht, frühere Sorgerechtsvorfälle 

(u.a. Barber et al. 2008; Strobel et al. 2008; Schrapper 2012; Vu et al. 
2016; für sexualisierte Gewalt u.a. Kindler & Schmidt-Nasi 2011, 20f.).  

Daraus entstanden sind eine ganze Reihe von Gefährdungseinschätzungsin-
strumente, die in der Kinderschutzpraxis von Jugendämtern und Kooperati-
onspartnern genutzt werden. Eines der bekanntesten Instrumente im deutsch-
sprachigen Raum ist der Stuttgarter Kinderschutzbogen, der im Anschluss an 
einen vorgenommenen Weiterentwicklungsprozess der Jugendämter Stuttgart 
und Düsseldorf auch wissenschaftlich evaluiert wurde. Dabei prüften Wis-
senschaftler:innen des Deutschen Jugendinstituts das Instrument sowohl 
hinsichtlich klassischer Gütekriterien (Reliabilität & Validität) als auch hin-
sichtlich der Anwendbarkeit und des Nutzens für die Fachkräfte (Strobel et 
al. 2008). Das Instrument wurde nachfolgend weiterentwickelt; beispielswei-
se durch Ankerbeispiele und weitere Altersgruppendifferenzierungen und 
außerdem auch in anderen Städten aufgegriffen (Reich & Staffeldt 2019). Für 
den Bereich der Frühen Hilfen wurde die Heidelberger Belastungsskala 

 
47  Vertiefend siehe Kindler (2023b). 
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(HBS) als vergleichbares Instrument entwickelt (Sidor et al. 2012). Zu regio-
nal entwickelten Risikoeinschätzungsinstrumenten zählen beispielsweise das 
Recklinghäuser Manual – bestehenden aus einem kürzeren, allgemeinen 
Kinderschutzbogen und differenzierten Beobachtungsbögen nach Alters-
gruppe (Stadt Recklinghausen 2023), der Ersteinschätzungsbogen der Stadt 
Berlin (2023) oder der Leitfaden zur Risikoeinschätzung des Kinderschutz-
bund Hamburg (2019). Diese Liste lässt sich lange fortführen und auch um 
mehrere spezifische Bereiche erweitern wie zum Beispiel eine eher medizini-
sche Diagnostik (DAKJ & DGKim 2016).  

Häufig werden zur Gefährdungseinschätzung auch Schutz- und Risiko-
faktoren im Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen miteinander in ein 
Verhältnis gesetzt und analysiert. Diese lassen sich – analog zu den zuvor 
beschriebenen Gefährdungsanzeichen (Kap. 2.3.1) – auf verschiedenen Ebe-
nen betrachten: 

▪ Individueller Kontext der Kinder (z. B. je jünger, desto hilfloser; Regula-
tions- oder Verhaltensstörungen können sich mit Fürsorgeverhalten der 
Eltern wechselseitig beeinflussen) 

▪ Individueller Kontext der Eltern (z. B. Bindungsabbrüche oder Gewalter-
fahrungen können Erziehungskompetenz beeinträchtigen) 

▪ Soziostruktureller/familiärer Kontext (z. B. Aufwachsen in Armut; mate-
riell durch schlechtere (Nahrungs-)Versorgung oder bildungsspezifisch 
durch geringere Unterstützung oder Anregungsqualität), 

▪ Krisenkontext (Zuspitzung von Konflikten, Stress und Belastungen, Ge-
walt- oder Verlustsituationen) 

(Kinderschutz-Zentrum Berlin 2009, S. 34-40; Biesel & Wolff 2013; Biesel 
& Urban-Stahl 2018, S. 137-147). 

Grundsätzlich kann es immer auch zu einer Kumulation und Wechselwirkun-
gen von einzelnen Risikofaktoren unterschiedlicher Ebenen kommen (Biesel 
& Urban-Stahl 2018, S. 146). Ebenso können auf den beschriebenen vier 
Ebenen sowohl proximale Risikofaktoren, die sich direkt auf das Kind aus-
wirken (z. B. elterliche Empathie auf die erfahrene Fürsorge), als auch distale 
Risikofaktoren (aus der äußeren Umwelt z. B. Armut) wirken, die nicht di-
rekt, aber mittelbaren Einfluss haben (Zimmermann et al. 2016). 

Aus diesen Risiko- und Schutzfaktoren werden bereits weitere Einschät-
zungsaufgaben deutlich, die neben der ersten Gefährdungs- bzw. Dringlich-
keitseinschätzung vorgenommen werden müssen. Biesel & Urban-Stahl 
(2018, S. 254) fassen diese analog zu Kindler (2005) wie folgt: 

▪ Sicherheitseinschätzung: Einschätzung der Sicherheit und Grundversor-
gung durch Kontaktaufnahmen (häufig in Form eines Hausbesuchs) und 
Einholung weiterer Informationen (z. B. in Schulen oder bei in der Fami-
lie tätigen SPFH) 
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▪ Einschätzung der elterlichen Erziehungsfähigkeiten: Sowohl gegenwärti-
ge als auch künftige Fähigkeit der Ausübung der Fürsorgeaufgaben 

▪ Verdachtsabklärung/Risikoeinschätzung: Abklärung des Verdachts und 
Einschätzung über die Wahrscheinlichkeit und Erheblichkeit der Beein-
trächtigung des Wohlergehens. 

Alle (2017) fasst die zuvor vorgeschlagenen ersten beiden Stufen der Risi-
koeinschätzung zusammen und benennt die dritte als mehrdimensionale Risi-
koeinschätzung zu der Kontakte zur Familie aber auch allen beteiligten Hel-
fersystemen, wie z.B. Kitas/Schulen oder Ärzt:innen eingeholt werden, um 
abschließend Risiko- und Schutzfaktoren sowie konträrere/veränderte Sicht-
weisen für Interventionen berücksichtigt werden (Alle 2017, S. 54). Zudem 
hebt sie im Besonderen die altersangemessene Bedürfnissicherung der Kinder 
hervor.  
 
Einen beispielhaften Verfahrensablauf bei Verdacht einer Gefährdung im 
Jugendalter skizziert Böllert (2013, S.102, vgl. Abb. 4).  

Zugleich verdeutlicht dieses Schema, dass „gegen den Willen eines Ju-
gendlichen nur in sehr begrenzten Fällen interveniert werden kann“, „Jugend-
lichen entscheidende Partizipationsmöglichkeiten und Mitspracherechte ein-
zuräumen sind“ und im „Prozess eine Vielzahl von Informationen und mögli-
cher Interventionen abgewogen werden müssen“ (ebd.). Zudem weist Böllert 
(2013, S. 101) darauf hin, dass in bestimmten Fällen „im Sinne der Jugendli-
chen auch gegen den Willen der Eltern interveniert werden muss“.  

Ähnliche Forderungen nach einem kindzentrierten Ansatz, der Kinder und 
Jugendliche stärker beteiligt und ihre Rechte mehr in den Vordergrund rückt, 
finden sich auch an vielen anderen Stellen im Fachdiskurs (bspw. Ackermann 
2022; Kindler 2014b). Insbesondere in der Gefährdungseinschätzung des 
Jugendamts wird seit längerem ein „intergenerationales Machtgefüge“ mo-
niert, indem Erwachsene vorrangig für Kinder und nicht mit ihnen entschei-
den (u.a. Bühler-Niederberger et al. 2014). Diese Forderung nach einer da-
hingehenden gesellschaftlichen Veränderung findet sich auch in aktuellen 
politischen Debatten zu Kinderrechten in das Grundgesetz wieder (bspw. 
Wagner 2019; BT-Drs. 19/28440; Bundesregierung 2021). 
Diese Perspektive kommt auch kritischen Stimmen entgegen, die in der sozi-
alpädagogischen Diagnostik48 vor allem Stigmatisierungsprozesse sehen und 
durch zu geringe Partizipation der Adressat:innen eine Zustandsfestschrei-
bung befürchten, wenngleich diese vor allem „in der Kinderschutzarbeit 
einen hohen Stellenwert“ hat (Alle 2017, S. 56). 

 
48  Hier verstanden als Beurteilung, deren Erkenntnis auf dem Dialog basiert. Ein fortlaufender 

Prozess, dessen intervenierender Part immer auch das Gespräch und die Verständigung mit 

den Adressat:innen der Hilfeleistung oder des Unterstützungsangebots umfasst und deren 

Lebenslagen berücksichtigt Alle 2017, S. 57.  
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Abbildung 4: Beispielhafter Verfahrensablauf im Gefährdungsverdacht bei 
Jugendlichen 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Böllert (2013, S.102) 
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Ambivalenzen zwischen standardisierten Instrumenten und Fallverstehen 

Dass eine Risikoeinschätzung bei einem Verdacht auf eine Kindeswohlge-
fährdung sinnvoll und notwendig ist, wird im Fachdiskurs keinesfalls in Fra-
ge gestellt. Es bestehen jedoch unterschiedliche Positionen dahingehend, wie 
stark diagnostisch-standardisiert vs. wie stark kollegial-beratend/fallorientiert 
diese ausgestaltet sein sollten (Bastian 2014). Kritiker:innen bemängeln dabei 
meist generell die neo-tayloristische Ausrichtung standardisierter Verfahren 
zu Qualitätssicherung und sehen darin einen betriebswirtschaftlich-
fachfremden Eingriff in Prozesse der Sozialen Arbeit (Wolff et al. 2013a, S. 
16). Statt eine Überstandardisierung zu fokussieren, solle der kollegial-
fachliche und dialogische Austausch im Vordergrund der Qualitätssicherung 
und -entwicklung stehen (u.a. Merchel 2005). Auch jüngere Studien bemän-
gelten im Ergebnis ein fehlendes oder zu geringes dialogisch-orientiertes 
Fallverstehen (Marks & Sehmer 2017, Schmutz & Paz Martìnez 2018). Die 
meisten standardisierten Verfahren zielen darauf ab, eine Vorhersage künfti-
ger Gefährdungen und Folgen zu treffen, helfen Fachkräften jedoch nicht 
dabei Schlussfolgerungen für eigene Interventionen zu ziehen (Bastian 2012). 
Ackermann (2017, S. 296) hält in seiner ethnographischen Studie zur Fall-
arbeit im Jugendamt fest, dass Risikoeinschätzungsinstrumente von den 
Fachkräften meist eine Übersetzung ihrer Beobachtungen in Kategorien ab-
verlangen, die ihnen letztlich jedoch nicht die interpretative Arbeit der Be-
obachtungen und die finale Entscheidungsfindung abnehmen. 

Kindler (2005, S. 389) betonte dagegen jedoch bereits vor Jahren, dass 
„angesichts der potenziellen Tragweite jeglichen Handelns in Gefährdungs-
fällen, die Verantwortbarkeit von Risikoeinschätzungen eng mit ihrer Validi-
tät (Gültigkeit) gekoppelt ist“ – egal ob es sich dabei um ein Urteil einzelner 
Fachkräfte/Teams handelt oder eine Risikoeinschätzung, die auf einem stan-
dardisierten Instrument basiert. Er sieht in den beiden Vorgehensweisen je-
doch keinesfalls einen Widerspruch, sondern auch die Möglichkeit diese 
miteinander zu verbinden. Um das Potenzial der jeweiligen Vorgehensweise 
bestmöglich nutzen zu können, stellt sich die Frage nach Vor- und Nachteilen 
beider Varianten. 

Standardisierte Verfahren – sei es ein differenziert ausgearbeitetes Scree-
ning-Instrument oder ein Leitfragebogen – vermeiden insofern eine unvoll-
ständige Informationssammlung, als dass sie alle bekannten Merkmale, die 
sich in vorangegangenen Fällen als relevant erwiesen haben, auflisten bzw. 
abfragen. Zudem bauen evidenzbasierte Instrumente meist auf Grundratenin-
formationen (base rates) auf, wie, dass wiederholte Vernachlässigungen oder 
Belastungserfahrungen sich nachweislich negativ auf die kindliche Entwick-
lung auswirken (Kindler 2005, S. 389). Oder – wie Noll et al. (2003, 2019) 
im Längsschnitt nachwiesen – ein Zusammenhang zwischen sexuellem Miss-
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brauch in der Kindheit und dem erhöhten Risiko eines vorzeitigen Schulabb-
ruchs besteht. 

Letztlich besteht die Hoffnung, durch die Prozessstandardisierung Unsi-
cherheiten bezüglich der Einschätzung und dem angemessenen Umgang 
seitens der Fachkräfte zu verringern und durch die Dokumentation zu einer 
besseren Absicherung beizutragen (Kindler 2014a, S. 128). Gleichzeitig 
besteht bei standardisierten Instrumenten die Gefahr, die Komplexität (z. B. 
Kumulationen) und die Prozesshaftigkeit (z. B. neu entstehende Gefähr-
dungsarten) – von Gefährdungen zu unterschätzen. Damit gehen beispiels-
weise auch Befürchtungen eines verkürzten Verständnisses familiärer Prob-
leme oder der Stigmatisierung ihrer Adressat:innen einher (Kindler 2014a, S. 
128). Fehlendes fallverstehendes Vorgehen wird dabei vielfach mit einem 
hohen „Zeitdruck“ begründet sowie einer generellen Tendenz zu einem 
„handlungsschematisch Absicherungsstrategie orientierten“ Vorgehen (Boh-
ler & Franzheld 2014, S. 210). Damit bestehe die Gefahr, dass „wichtige 
Ermessenspielräume“ eingeschränkt würden und „schnelle Entscheidungen 
trotz unklarer Informationslage, unzureichender Ressourcen und unsicheren 
Ausgangs“ wie sie in der professionellen sozialen Arbeit erforderlich seien, 
verhindert würden (Bastian 2019, S. 66). Dass dabei die Gefährdungsein-
schätzung im Gesamten betrachtet werden muss, verdeutlicht Freres (2019) 
anhand eines, im Rahmen einer ethnografischen Untersuchung gewonnenen, 
Fallbeispiels: Darin entscheidet das ASD-Team zunächst anhand der einge-
gangen Gefährdungsmeldung (inkl. -einschätzung) und eigener Recherchen 
zur Familie über die Notwendigkeit eines Hausbesuches.  

„Die dritte Gefährdungseinschätzung findet dann nach dem Hausbesuch offiziell im Ju-
gendamt statt. Hier sprechen die Fachkräfte unter Einbezug der Leiter/-in des ASD und 
dem Team über die Eindrücke beim Hausbesuch. Die Bewertung der Gefahrdung eines 
Kindes wird auf einer Skala von 1 bis 10 vorgenommen, wobei 1 die niedrigste Gefahr-
dung darstellt und 10 die höchste, die dann auch eine sofortige Inobhutnahme rechtfertigen 
wurde.“ (Freres 2019, S. 48).  

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich gut darüber verständigt werden muss, 
welche Gefährdungseinschätzungsinstrumente genutzt werden. Dass in die-
sem Beispiel die Entscheidung einer Inobhutnahme anhand eines Skalenwerts 
zu unterkomplex ist, erscheint an der Stelle gewiss. Doch wie auch Dahmen 
(2021, S. 36) betont, birgt „der vermehrte Einsatz standardisierter Einschät-
zungs- und Dokumentationsinstrumente“ trotz aller Vorteile die Gefahr, dass 
diese „im Organisationshandeln sehr unterschiedliche Funktionen haben“ 
können. Dies kann dazu führen, dass Instrumente oder Vorgehen verkürzt 
adaptiert oder unreflektiert übernommen werden und nicht mehr mit den 
zuvor definierten Einsatzbereichen und Zielvorstellungen übereinstimmt. 

Letztlich kommt es also sowohl auf die Qualität des Instrumentes an (Be-
rücksichtigung von Gütekriterien, praktische Anwendbarkeit) als auch einen 
geschulten und reflektierten Umgang seitens der Nutzenden. 



69 

Im Hinblick auf sozialpädagogische Diagnosen und (Einzel-)Fall-
bewertungen gilt es zudem zu berücksichtigen, dass aus zahlreichen (sozial-) 
psychologischen Studien und Experimenten bekannt ist, dass Menschen in 
ihrem Handeln Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehlern unterliegen (kön-
nen). Folglich kommt es häufig zu individuellen Unterschieden bei diagnosti-
schen Urteilen (Westhoff & Kluck 2013, S. 113). Zu allgemein bekannteren 
(Urteils-)Fehlern und Verzerrungen zählen beispielsweise: 

▪ Übertragungsfehler, d.h. Personen werden ähnliche Verhaltensweisen 
seitens der beurteilenden Person zugeschrieben, wie früheren Interakti-
onspartner:innen, die für den/die Beurteilende Ähnlichkeiten zu dieser 
Person aufweisen (Westhoff und Kluck 2013, S. 122) 

▪ Halo-Effekt, d.h. in der Wahrnehmung von Personen kommen Scheinkor-
relationen zum Tragen wie z. B. wer schön ist, wird eher für intelligent 
gehalten, wer aggressiv ist wird weniger für ängstlich gehalten (A-
sendorpf 2007, S. 141). 

Mit dieser Kenntnis ist es wenig überraschend, dass es auch bei Einzelfall-
bewertungen im Kinderschutz zu unterschiedlichen Urteilen und letztlich 
einer fehlenden Vergleichbarkeit im professionellen Handeln kommen kann. 
So hält Kindler (2014a, S. 124) fest: „Vor allem aber zeigten sich in rückbli-
ckenden Analysen von Fehlschlägen im Kinderschutz immer wieder ähnliche  
,Denkfehler‘ (kognitive Verzerrungen) bei Fachkräften, etwa der sogenannte 
Wiedererkennensfehler, d.h. die Analyse eines Falls wurde vorzeitig beendet,  
wenn die Fachkräfte vor kurzem mit einem vordergründig ähnlichen Fall 
konfrontiert waren“. Darüber hinaus konnten Bastian & Schrödter (2015) in 
einer multivariaten Analyse von Falleingangsbögen zeigen, dass sich die 
Einschätzungen der Fachkräfte im Kern auf einer ,inneren Liste‘ auf acht 
Beobachtungskriterien zu Risikofaktoren und Ressourcen basieren. Die Auto-
ren sehen darin einen empirischen Beleg dafür, dass „ein nicht-
klassifikatorisches, rein interpretatives Prognoseurteil nicht möglich ist und 
Risikoprognosen nur auf klassifizierende Weise, basierend auf wahrschein-
lichkeitstheoretischen Modellen ausgeführt werden können“ (Bastian & 
Schrödter 2015, S. 239). Dadurch wird auch hier nochmal das Spannungs-
verhältnis organisationaler Regelungen und professioneller Erfahrungen 
deutlich, dass bereits in Kap. 4.1.2 am Beispiel von Professionalitätsdebatten 
deutlich wurde. 

Ein bekanntes und viel verwendetes Modell aus dem internationalen Dis-
kurs zu sozialpädagogischen Entscheidungen, wenn es um das Kindeswohl 
geht, ist das in Abbildung 5 dargestellte Modell der Decision-Making Ecolo-
gy von Baumann et al. (2013) (u.a. Bastian 2019, S. 111; Gautschi 2021, S. 
99). 
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Quelle: Eigene Darstellung nach Baumann et al. (2013, S. 28) 

Generell können bei einer professionellen Urteilsbildung sowohl innere Be-
dingungen im Hinblick auf die Entscheider:innen bzw. Fachkräfte eine Rolle 
spielen als auch äußere Bedingungen wie Fallfaktoren, organisationale Fakto-
ren oder externe Faktoren (Bastian 2019, S. 70). 

Zu den inneren Bedingungen zählt Bastian (2019, S. 72) im Wesentlichen 
fünf „Professionsdefizite“:  

(1) Rationalitätsdefizite: Fachkräfte folgen mehr ihrer Intuition und eigenen 
Weltanschauung und handeln weniger nach professionellen Maximen.  

(2) Wissensdefizit: Fachkräfte wenden in kollegialen Beratungen, Fallkonfe-
renzen oder Dokumentationen in ihren Beschreibungen keine Fachspra-
che und -termini an.  

(3) Responsibilisierung: es findet eine Verantwortungsdelegation statt bspw. 
an die Eltern. 

(4) Partizipationsdefizit: Fachkräfte beziehen Kinder/Jugendliche zu wenig 
mit ein – sowohl in der Betrachtung als auch beteiligenden Gesprächen. 
Letzteres kann in Teilen auch in Bezug auf die Eltern konstatiert werden. 

(5) Disparitäten der Resultate: In unterschiedlichen Regionen kommen ähnli-
che Fallkonstellationen zu anderen Beurteilungen oder Sorgerechtsentzü-
gen je nach Jugendamtsbezirk. 

Die Ausführungen zu den dargelegten Bedingungen zur sozialpädagogischen 
Entscheidungsfindung münden abschließend in einem „Urteilsnetzwerkmo-
dell“, dass – kurz zusammengefasst – sozialpädagogische Anforderungen an 
eine professionelle Urteilskraft von Fachkräften herausarbeitet. Dabei wird 

Abbildung 5: Modell der ökologischen Entscheidungsfindung 
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vor allem die Bedeutung sozialer Interaktionen für die Entscheidungsfindung 
in den Vordergrund gerückt: Sowohl Interaktionen zwischen verschiedenen 
Fachkräften als auch Fachkräften und Adressat:innen sind für die Urteilspra-
xis relevant, jedoch auch weitere Faktoren, wie bspw. Entscheidungslisten 
oder Dokumentationssystemen (Bastian 2019, S. 128). Hinzukommt, dass die 
Verantwortungsübernahme (3) und Partizipation (4) auch den von Urban 
(2004) empirisch verdeutlichten strukturellen und professionellen Wider-
spruch von Hilfe und Kontrolle hervorheben. Die Ausgestaltung der „Helfer-
Klient-Beziehung“ bei gleichzeitiger Hilfe- und Kontrollfunktion prägen 
dabei individuelle Unterschiede im beruflichen Selbstkonzept und damit auch 
Entscheidungen im Kinderschutz (Urban 2004). 

 
Diese Erkenntnisse der Urteilsbildung und Entscheidungsfindung bilden eine 
relevante Basis für die Einordnung der empirischen Befunde (vgl. Kap. 8) zu 
fachlichen Erwartungen und zum professionellen Selbstverständnis. Vor 
allem aus retrospektiven Betrachtungen fehlgeleiteter Kinderschutzfälle und 
Missbrauchsskandale können dabei – neben fachlichen Befunden – auch 
Erkenntnisse zu externen Faktoren abgeleitet werden. 

Handlungsschritte und Stolpersteine 

An pädagogische Fachkräfte werden unterschiedliche fachliche Erwartungen 
in Fragen des Kinderschutzes gestellt, je nachdem in welchem Handlungsfeld 
diese tätig sind. Diese gehen einerseits bereits aus den im Kap. 4.1.2 be-
schriebenen rechtlichen Grundlagen hervor. Andererseits müssen diese in 
angemessenes, praktisches Handeln übertragen werden und unter Berücksich-
tigung fachlicher Ansprüche umgesetzt werden. In der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung kann diesbezüglich ein Spannungsgefüge zwischen 
theoretisch hergeleiteten Handlungsschemata und sich (meist retrospektiv) in 
der Umsetzung (und deren Konsequenzen) zeigenden Praktiken deutlich 
werden.  

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die fachlichen Erwartungen von 
an Schulen tätigen pädagogischen Fachkräften – insbesondere Lehrkräfte 
sowie Schulsozialarbeiter:innen relevant – wenngleich auch diese über ein 
Grundwissen darüber verfügen sollten, welche Aufgaben Jugendamtsmitar-
beiter:innen (insbesondere des ASDs) und insoweit erfahrene Fachkräfte 
übernehmen. Für den idealtypischen Verlauf gibt es von kommunalen oder 
freien Trägern der Jugendhilfe oder seitens der Schulämter meist Handlungs-
leitfäden zum Vorgehen bei Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung. 
Diese können – wie die Instrumente zur Risiko-/oder Gefährdungseinschät-
zung – unterschiedlich ausgestaltet sein (vgl. bspw. Stadt Herne 2022, Schul-
amt Mannheim 2016). 
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Quelle: Biesel & Urban-Stahl (2018, S. 235) 

Im wissenschaftlichen Fachdiskurs gibt es beispielsweise ein Handlungs-
schema von Buchholz (2011, S. 108) und in Anlehnung daran, den in darge-
stellten Handlungsablauf von Biesel & Urban-Stahl (2018, S. 235). 
Wie in Abbildung 6 verdeutlicht, soll zunächst eine Fallberatung gemeinsam 
mit der Schulleitung und weiterem Schulpersonal, wie zum Beispiel Klassen-
lehrer:innen oder Schulsozialarbeiter:innen stattfinden. Auch die Einbezie-
hung einer insoweit erfahrenen Fachkraft wird empfohlen. Dabei erscheint 
die in der gewählten Formulierung, die insoweit erfahrene Fachkraft „des 
Jugendamts“ etwas irreführend. Zwar hat der örtliche Träger dafür Sorge zu 
tragen, dass der Anspruch auf eine anonyme Fallberatung vor Ort gewährleis-
tet sein muss. Das Angebot kann dabei vom Jugendamt selbst und/oder von 
einem freien Träger übernommen werden. Auch die Gespräche, die mit dem 

Abbildung 6: Handlungsablauf von Schulen im Umgang mit Kindeswohlge-
fährdung 
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Kind oder dem:der Jugendlichen geführt werden, scheinen in der Verlaufs-
kette zum Austausch mit anderen Akteur:innen an der Schule nachrangig und 
werden der Einbeziehung in die Gefährdungseinschätzung in der Form ggf. 
nicht gerecht. So kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, vor der Ansprache 
des Kindes bzw. des:der Jugendlichen auf den Gefährdungsverdacht kollegia-
len oder fachlichen Rat einzuholen. Die Reaktion des Kindes oder Jugendli-
chen auf die wahrgenommenen gewichtigen Anhaltspunkte kann jedoch 
ebenfalls ein wichtiger Hinweis für das weitere Vorgehen sein. Bemängelt 
wird die fehlende kindzentrierte Ausrichtung im Fachdiskurs bereits seit 
Jahren (bspw. Bühler-Niederberger et al. 2014; Alberth et al. 2014). Auch 
Haase (2021, S.121) konnte in einer Analyse von Fallakten aufzeigen, dass es 
häufig nicht an qualifizierter diagnostischer Arbeit mangelt, bei der Kinder 
im Zentrum stehen, sondern vielmehr „Konzepte erforderlich [sind], die 
kindliches Erleben, Verhalten und Handeln im Kontext ihrer sozialen Erfah-
rungen in Aushandlungen mit der Notwendigkeit ihres Schutzes bringen.“ 

Die Einbeziehung der Eltern kann dagegen – je nach Gefährdungskonstel-
lation – auch mit Gefahren für das Kind einhergehen (z. B. im Fall von häus-
lichem sexuellem Missbrauch), sodass der Gesetzgeber hier eine Ausnah-
meregelung für die Erörterung der Situation mit den Eltern und dem Hinwir-
ken auf die Inanspruchnahme von Hilfen miteingebunden hat, die lautet: 
„soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird“ (§ 4 KKG Abs. 1). Auch dieser Punkt kann in 
der Einschätzung durchaus eine fachliche Herausforderung darstellen, sollte 
jedoch stets im Sinne des Schutzes des Kindes in Handlungsleitfäden mit-
transportiert werden. 

Wie bereits anhand der Instrumente zur Gefährdungseinschätzung und 
damit einhergehenden Ambivalenzen (vgl. Kap. 4.1.3.2) deutlich geworden 
ist, haben gesetzte Standards – bspw. in Form von Leitfäden – einen Impact 
für die praktische Umsetzung. Entsprechend werden sie in der Reflexion der 
empirischen Befunde auch als Hintergrundfolie genutzt, praktische Umset-
zungen des Kinderschutzes an Schulen zu deuten (vgl. Kap. 9). 

Gesprächsführung mit Kindern und Jugendlichen 

Im Rahmen der Gefährdungseinschätzung ist es für pädagogische Fachkräfte 
an Schulen zwingend notwendig mit den Kindern oder Jugendlichen, bei 
denen ein Gefährdungsverdacht im Raum steht, in den Austausch zu gehen 
und die Situation zu erörtern (vgl. Kap. 4.1.1). Soweit der wirksame Schutz 
dadurch nicht zur Disposition steht, sollte die Situation auch mit den Erzie-
hungsberichtigten49 besprochen werden und ggf. auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hingewirkt werden (§ 4 KKG Abs. 1). Steht ein Gefährdungsver-

 
49  Zur Gestaltung von (konfliktbehafteten) Elterngespräche siehe vertiefend bspw. Slüter 

(2013). 
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dacht im Raum, kann es sein, dass die Aussagebereitschaft von Kindern 
und/oder Jugendlichen durch verschiedene Hindernisse geschmälert wird. 
Dazu zählen beispielsweise empfundene Loyalität zum oder Angst vor Tä-
ter:innen oder auch mangelndes Vertrauen in die interviewenden pädagogi-
schen Fachkräfte. Um diesen Barrieren entgegenzuwirken und die Validität 
der Befunde abzusichern, wurde für das National Institute of Child Health 
and Human Development (NICHD) der USA ein Interviewprotokoll mit 
Grundregeln der Gesprächsführung entwickelt (NICHD 2000). Dieses pro-
minente und mehrfach evaluierte Instrument wird auch in Deutschland – 
insbesondere im medizinischen Bereich – häufig als Referenz für die Gefähr-
dungsabklärung genutzt (Noeker & Franke 2018). Das standardisierte Vorge-
hen erfolgt dabei anhand dreier Leitprinzipien: (1) Grundregeln zu Ge-
sprächsbeginn vermitteln, (2) Gesprächsfokus auf kritische Episoden lenken, 
(3) offene, statt geschlossene Fragen stellen. Diese Regeln können auf die 
pädagogische Praxis nur bedingt übertragen werden. Einschränkend sind vor 
allem zwei Aspekte zu beachten: Erstens sollte es im Sinne einer beteiligen-
den Grundhaltung darum gehen, Gesprächsregeln gemeinsam zu erstellen 
und zu vereinbaren. Zweitens sollte in den Nachfragen zu kritischen Episo-
den das Prinzip der Freiwilligkeit und unterstützenden Akzeptanz im Vorder-
grund stehen und darauf geachtet werden, ob und inwieweit (vermeintlich) 
Betroffene sich mitteilen möchten oder nicht.  

Ein vertiefender Forschungsüberblick zur fachlichen Ausgestaltung von 
Gesprächen mit Kindern im Kinderschutz findet sich beispielsweise bei 
Kindler (2012). Er unterscheidet dabei vier Gesprächsformen mit Kindern im 
Kinderschutz, zu denen empirische Befunde vorliegen: (1) Informationsge-
winnung zur Gefährdungserfahrung, (2) Beziehungswahrnehmung (insbe-
sondere zu den Eltern in Fällen konflikthafter familiärer Beziehungen oder 
Trennungen der Eltern), (3) Gespräche mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche 
über Interventionsmaßnahmen zu informieren (bspw. Inobhutnahmen), (4) 
Gespräche mit Kindern und weiteren Personen zur gemeinsamen Hilfepla-
nung oder Bewertung von Kinderschutzmaßnahmen. Diese Aufschlüsselung 
von Gesprächsanlässen verdeutlicht, dass im pädagogischen Alltag nicht nur 
standardisierte Befragungen erforderlich sind, sondern fachlich geschultes 
Handeln, das der Situation und dem Prozessstand des Gefährdungsfalls an-
gemessen ist und als oberster Prämisse stets am Wohl der Kin-
der/Jugendlichen orientiert ist. Diesbezüglich ergänzt Christmann (2018, 
S. 521) mit Fokus auf die Disclosure-Forschung, dass „die Thematik des 
,Sprechens‘ auch Kinder einschließt, denen dies – sei es aufgrund einer Be-
einträchtigung oder mangelnder Sprachkenntnisse – nicht ohne weiteres mög-
lich ist“ und weitere „Möglichkeiten des ,Sprechens‘ auszuloten [sind], die 
nicht nur oder eingeschränkt verbal ablaufen“. 

Neben Regeln der Gesprächsführung werden auch eine grundsätzliche 
Verständigung über Vereinbarungen des Miteinanders und transparenten 
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Interventionsmaßnahmen als Basis für das Kinderschutzhandeln an Schulen 
angesehen – meist durch die Entwicklung und Etablierung von Schutzkon-
zepten. 

4.1.4 Schutzkonzepte als Basis einer Vertrauens-Fehler-Lern- und 
Innovationskultur 

Um Hinweise zur Bedeutung von Schutzkonzepten für Handlungsorientie-
rungen von pädagogischen Fachkräften zum Kinderschutz an Schulen zu 
erlangen, soll nachfolgend geklärt werden, welche fachlichen Ziele mit 
Schutzkonzepten an Schulen verfolgt werden. Dies umfasst auch Fragen der 
inhaltlichen Ausgestaltung und Implementierung. Die empirischen Befunde 
dieser Arbeit werden vor dem Hintergrund dieser Konzeptziele in Kapitel 9.4 
bilanzierend im Hinblick auf Potenziale und Grenzen für den Kinderschutz 
an Schulen diskutiert.  

Die Entwicklung von Schutzkonzepten in pädagogischen Organisationen 
ist nicht zuletzt eine zentrale Forderung aus den Debatten des Runden Ti-
sches „Sexueller Kindesmissbrauch“ (Fegert et al. 2013; vgl. auch Kap. 2.1). 
Da seit 2010 viele Fälle von sexualisierter Gewalt in pädagogischen Einrich-
tungen bekannt geworden sind, wurde vermehrt die „Täter-Opfer-
Institutionen-Dynamik“ in den Blick genommen (Wolff 2014). In diesem 
Zuge wird fachwissenschaftlich die Etablierung von Konzepten zur Präventi-
on und zur Intervention an Schulen empfohlen (u.a. Kindler 2014c, Böhm 
2014). Zur Implementierung eines Schutzkonzeptes identifiziert Böhm (2014, 
S. 21) fünf Schritte:  

(1) Entscheidung der Schulleitung für ein Schutzkonzept 
(2) Aufgaben- und Zuständigkeitsabklärungen 
(3) Arbeitsfeldspezifische Risikoanalyse 
(4) Erarbeiten eines Notfallplans 
(5) Implementierung eines Schutzkonzeptes und Maßnahmen der  

Prävention  

Die arbeitsfeldspezifischen Risikoanalyse (3) umfasst dabei verschiedene 
Bereiche wie die Personalauswahl und -entwicklung der pädagogischen 
Fachkräfte, Organisationsstrukturen, Elternarbeit, Wissen und Dispositionen 
der Schüler:innen sowie Kommunikationsfragen und Räumlichkeiten. Neben 
der Entwicklung von Interventionsleitfäden und Präventionsstrategien wird 
häufig auf die Notwendigkeit des Aufbaus von Beschwerdesystemen verwie-
sen (Kindler 2014d). Oppermann et al. (2018, S. 42) sprechen in diesem 
Zusammenhang auch von der „Sicherung von Choice-, Voice- und Exit-
Optionen“. Zudem heben die Autor:innen die Bedeutung einer „Kultur der 
Achtsamkeit“ hervor, bei der die „Wahrung höchstpersönlicher Rechte“, die 
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„Haltung vereinfachende Erklärungen zu vermeiden“ sowie eine „Beteili-
gungskultur“ und „einen besonderen Umgang mit Fehlern“ zentrale Aspekte 
darstellen (ebd.).  

Die zentrale Bedeutung des organisationalen Umgangs mit Fehlern wird 
in der Arbeits- und Organisationspsychologie auch unter dem Leitbild einer 
Vertrauens-Fehler-Lern- und Innovationskultur diskutiert (Kastner 2007). 
Dieses Leitbild lässt sich in verschiedenen Organisationen, Unternehmen und 
Kooperationsbeziehungen anwenden. Der Grundgedanke ist simpel: Durch 
die Kommunikation von Fehlern auf der Basis eines Grundvertrauens in das 
System/die Organisation können alle Beteiligten aus diesen Fehlern lernen 
und innovative Prozesse in Gang setzen. Dadurch soll im besten Fall verhin-
dert werden, dass dieser Fehler erneut passieren und es in der, auf einer Ver-
trauens-Fehler-Lern- und Innovationskultur basierenden, Organisation konti-
nuierlich mehr (Handlungs-)Sicherheit und Wohlergehen erreicht werden 
kann.  

Für das professionelle Handeln im Kinderschutz ist dies ein bedeutender 
Ansatz. Viele Entwicklungen und Professionalisierungstendenzen wurden in 
den letzten Jahren durch die Aufarbeitung und Rekonstruktion fehlgeleiteter 
Gefährdungsfälle angestoßen. Dazu zählen einerseits zahlreiche Aufarbei-
tungsstudien – insbesondere zu sexualisierter Gewalt – in Heimen, Interna-
ten, Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen (u.a. Andresen et al. 
2021; Andresen & Bauch 2021; Lügde-Kommission 2020; Keupp et al. 2017; 
Hoffmann et al. 2013). Anderseits rekonstruieren Studien und deren Analy-
sen zu kritischen Fallverläufen (System-)Fehler im Kinderschutzhandeln, 
nachdem das Jugendamtshandeln vor allem durch eine intensive Medienbe-
richterstattung massiv kritisiert wurde (bspw. Zitelmann & Berneiser 2022; 
Gerber & Lillig 2018; Biesel & Wolff 2014; Wolff et al. 2013b). Entspre-
chend wiesen auch diese Forschungsprojekte bereits auf den Erkenntnisge-
winn durch Retrospektivanalysen im Sinne eines „aus Fehlern lernen“ hin. 
Klatetzki (2021) hebt diesbezüglich hervor, dass das Lernen dabei system-
immanent und -exmanent stattfinden kann und bei ersterem Grundprämissen 
des Kinderschutzhandeln nicht grundlegend in Frage gestellt werden, wenn 
diese nur seitens der Kinder- und Jugendhilfe betrachtet werden. In diesem 
Zusammenhang konnten auch Meysen et al. (2023) in ihrer Fallstudie zeigen, 
dass die systematische Erarbeitung von Schutzkonzepten und flächendecken-
de (Weiter-)Qualifizierungen auch in den Jugendämtern und Landesjugend-
ämtern selbst bedeutsam sind. Ferner empfehlen die Autor:innen einzelfall-
bezogene Schutzkonzepte nach sexueller Gewalt gesetzlich im Sinne eines 
Schutzplans zu verankern (ebd., S. 80).  

Seit der intensiven medialen Berichterstattung zu kritischen Fallverläufen, 
bei denen auch Kinder zu Tode gekommen sind, wird die Kinder- und Ju-
gendhilfe darüber hinaus immer wieder dazu aufgefordert, ihre Professionali-
tät darzulegen und sich gegenüber anderen Professionen in ihrem Handlungs-
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auftrag und Vorgehen zu legitimieren. Ein prominentes Beispiel ist die veröf-
fentlichte „Streitschrift zum Kinderschutz: Deutschland schützt seine Kin-
der!“ (Biesel et al. 2019). Darin erwidern die Autor:innen sachlich, warum 
die Darstellung des Systemversagens der Jugendhilfe im Buch „Deutschland 
misshandelt seine Kinder“ der Rechtsmediziner:innen Tskokos & Guddat, 
das auch im ZDF verfilmt wurde, der Profession nicht gerecht wird. Eine 
alleinige Verantwortungszuschreibung für die Sicherstellung des Wohls von 
Kindern und Jugendlichen von anderen Professionen dem Jugendamt bzw. 
der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik stellt keine Seltenheit dar. Auch der 
Organisationssoziologe Klatetzki (2020a) stellt die These auf, dass Fehler im 
Kinderschutz vor allem auf fehlendem Wissen(stransfer) innerhalb der Kin-
der- und Jugendhilfe beruhen. Dem entgegnen Biesel et al. (2020) mit einem 
Verweis auf eine lange internationale Forschungstradition zu Kinderschutz-
fällen, dass diese häufig hoch komplex sind. Problematische Kinderschutzfäl-
le können sehr unterschiedlich verlaufen. Biesel et. al. (2020) unterscheiden 
sechs mögliche Reaktionen, die derartige Fallverläufe prägen können: „(1) 
Professionalisierung, (2) Regulierung, (3) Zuschreibung von Verantwortung, 
(4) Skandalisierung, (5) Ermächtigung von Klient*innen, (6) Nicht-
Wahrnehmung und Nicht-Reaktion“ (ebd., S. 421). Diese unterschiedlichen 
Fehlerperspektiven haben verschiedene Implikationen und Konsequenzen auf 
unterschiedlichen Akteursebenen. Diesem stimmt Klatezki (2020b, 2021) 
insofern zu, als dass er auf eine bestehende Schnittstellenproblematik unter-
schiedlicher Organisationen hinweist und das fehlende gemeinsame „Prob-
lemverständnis (,common ground‘) unterschiedlicher professioneller Wis-
sensbestände“ hervorhebt sowie überbordende Aufgaben anerkennt, die die 
Kinder- und Jugendhilfe kaum bewältigt werden können (ebd. 2020b, S. 255; 
2021, S. 3). Festgehalten werden kann aus diesem Streitgespräch, dass pro-
fessionelle Schuldzuweisungen den komplexen Herausforderungen im Kin-
derschutzhandeln nicht gerecht werden. Vielmehr bedarf es einer interdiszip-
linären Zielverständigung im Kinderschutz, zu der alle Professionen mit ihren 
Kernkompetenzen einen Beitrag leisten. 

Gemeinsame Leitbilder sowie geregelte Interventionsanlässe und Präven-
tionsmaßnahmen, die durch Schutzkonzepte festgehalten und implementiert 
werden sollen, scheinen somit professionsübergreifend ein Ansatz grundle-
gender Verständigung und Prägung der Organisationskultur zu sein. Somit 
zielen auch Schutzkonzepte an Schulen darauf ab, zu klären, wie wirksamer 
Kinderschutz umgesetzt werden kann und helfende Ansprechpersonen be-
nannt sind. Denn ein sicheres und unterstützendes schulisches Umfeld fördert 
nicht nur die schulischen Leistungen, das Wohlbefinden, die Gesundheit und 
das Selbstwertgefühl der Schüler, sondern kann sie auch vor abweichendem 
und riskantem Verhalten schützen (OECD 2019). Ergänzend bieten Schutz-
konzepte die Möglichkeit der Klärung professioneller Aufträge und Einbe-
ziehung von weiteren Fachkräften im Kinderschutz und ermöglichen eine 
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systemübergreifende Konzeption (z. B. zwischen Einrichtungen der Jugend-
hilfe und Schulen), die einen weiteren Gelingensfaktor für den Kinderschutz 
an Schulen darstellt (Pooch und Tremel 2016, 57f.).  

Gleichzeitig gestaltet sich die prozessuale Umsetzung von Schutzkonzep-
ten zunächst sehr heterogen, wie das Monitoring des UBSKM zeigte (ebd., S. 
48). Im Jahr 2016 startete die bundesweite UBSKM Initiative „Schule gegen 
sexuelle Gewalt“, die auf einem eigenen Internetportal Basisinformationen 
zur Erstellung eines Schutzkonzeptes zur Verfügung stellt und darüber hinaus 
länderspezifische Informationen wie regionale Anlaufstellen zu spezifischen 
Themen benennt (UBSKM 2024). Im Wesentlichen werden dort neun Be-
standteile eines Schutzkonzeptes an Schulen benannt: 

(1) Leitbild – neben dem Bildungsauftrag bestehender Erziehungsauf-
trag, der am Kindeswohl orientiert ist 

(2) Interventionsplan – Regelungen zum Vorgehen im Gefährdungsver-
dacht 

(3) Kooperation – Einbeziehung externer Unterstützung wie Fachbera-
tungsstellen, Erstellen von Kooperationsvereinbarungen  

(4) Personalverantwortung – kritische Personal(einstellungs)prüfung 
(z. B. durch erweitertes Führungszeugnis); Wissenstransfer (z. B. zu 
schulischen Präventionsstragie) 

(5) Fortbildung – stetige Sensibilisierung  
(6) Verhaltenskodex – verbindliche konkrete Vereinbarungen zum Um-

gang mit Krisensituationen im Kollegium im Anschluss an eine Ri-
sikoanalyse 

(7) Partizipation – schulische Mitbestimmung der Kinder und Jugendli-
chen stärken 

(8) Präventionsangebote – präventive Angebote/Ansätze an der Schule 
mittels Potenzialanalyse weiter ausbauen 

(9) Ansprechstellen und Beschwerdestrukturen – Benennen und (wie-
derkehrend) Bekanntmachen. 

In diesen Schutzkonzept-Bestandteilen werden zentrale fachwissenschaftli-
che Aspekte aufgegriffen und zusammengetragen. Gleichzeitig bleibt auch 
dieses Konzept an vielen Stellen vage, beispielsweise im Hinblick auf Art um 
Umfang von Kooperationen oder Wissenstransfer, Fortbildungen sowie auf 
Konsequenzen bei Nichteinhaltung (z. B. der Personalverantwortung oder des 
Verhaltenskodex). Bislang liegen keine umfassenderen evaluativen empiri-
schen Erkenntnisse dazu vor, an wievielen Schulen in Deutschland bislang 
Schutzkonzepte vorhanden sind, wie diese Schutzkonzepte ausgestaltet wur-
den und inwiefern diese Verhaltensregeln explizite Handlungsaufträge bei 
einem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung beinhalten oder ggf. primär 
den Teilbbereich der sexualisierten Gewalt fokussieren. Im empirischen Teil 
dieser Arbeit wird deutlich, dass zum Zeitpunkt der Erhebung (2019) über-
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wiegend keine Schutzkonzepte an den Schulen vorlagen bzw. erwähnt wur-
den (vgl. Kap. 8.1) – obwohl Nordrhein-Westfalen 2016 als erstes Bundes-
land mit der UBSKM-Initiative an Schulen gestartet ist (Landesregierung 
NRW 2016). Entsprechende Bemühungen zur flächendeckenden Etablierung 
von Schutzkonzepten wurden auch seitens der KMK (2023) durch einen 
beschlossenen Leitfaden für „Kinderschutz in der Schule – Leitfaden zur 
Entwicklung und praktischen Umsetzung von Schutzkonzepten und Maß-
nahmen gegen sexuelle Gewalt an Schulen“ unterstützt. Zudem findet sich 
beispielsweise auch im Schulgesetz NRW § 42 Abs. 6 die Verpflichtung: 
„Jede Schule erstellt ein Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch“. Diese wurden in den Jahren 2021 bzw. 2022 ebenfalls für Träger 
von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gesetzlich 
verankert (KJSG, S. 1453, Nr. 35 sowie § 11 LKiSchG-NRW). Die Imple-
mentierung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Schutzkonzepten 
scheint bundesweit betrachtet noch in den Anfängen zu stecken, die einer 
formativen wissenschaftlichen Evaluation bedarf. Zugleich bestehen Gefähr-
dungslagen für Kinder und Jugendliche im Schulalter, die eine zügige und 
qualitative Umsetzung dieser Konzepte erfordert. 

4.2 Empirische Befunde zu Gefährdungslagen im Schulalter  

Die in Kapitel 2.1 beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen und Ver-
änderungen in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen haben zentrale 
Implikationen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdun-
gen ihres Wohls. Da ein bedeutender Teil der Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen in der Schule stattfindet, stellen diese einen Ort dar, den nahezu 
alle Kinder und Jugendlichen ab dem 6. bzw. 7. Lebensjahr in Deutschland 
besuchen. Gleichzeitig sind Schulen auch ein Ort, an dem Kinder und Ju-
gendliche einen erheblichen und wachsenden Teil ihres Alltags verbringen 
(vgl. Kap. 1.2). Die Institution Schule bildet somit einen zentralen Dreh- und 
Angelpunkt für das ,Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung‘. Dieses – 
insbesondere durch den Elften Kinder- und Jugendbericht geprägte (BMFSFJ 
2002) – Leitmotiv spielt auch für den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
eine bedeutende Rolle.  

4.2.1 Schüler:innen als Opfer von Gewalt 

In ihrer Metaanalyse zu internationalen Forschungsbefunden zur Prävalenz 
von körperlicher Misshandlung und (emotionaler) Vernachlässigung kommen 
Stoltenborgh et al. 2013 zu dem Ergebnis, dass Selbstberichte von Kindern 
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über Misshandlungen mehr als 75mal so hoch sind als in offiziellen Statisti-
ken angegeben (3/1.000 gegenüber 226/1.000). Daraus lässt sich eine beson-
dere Bedeutung der pädagogischen Arbeit ableiten sowie das Erfordernis von 
Anlaufstellen, an die sich Kinder und Jugendliche in Not- und Gefährdungs-
fällen wenden können. Pädagogische Fachkräfte an Schulen können eine 
solche Anlaufstelle darstellen, indem sie Kindern und Jugendlichen Hilfs- 
und Unterstützungsangebote aufzeigen oder selbst anbieten. Zugleich zeigen 
internationale Studien jedoch auch, dass Kinder und Jugendliche auch durch 
Lehrkräfte emotional oder körperlich misshandelt werden (für einen Über-
blick siehe OECD 2024). 
Vor dem Inkrafttreten des Rechtes auf eine gewaltfreie Erziehung im Jahr 
2000 (§ 1631 BGB; siehe auch Kap. 2.3) wurden in Deutschland bereits eini-
ge empirischen Studien zur Häufigkeit von Gewalterfahrungen bei Kindern 
und Jugendlichen im Schulalter durchgeführt. Zuvor widmete sich ein größe-
rer Forschungszweig eher Fragen zur Gewalt in Schulen und dabei insbeson-
dere dem Thema der Jugendgewalt (u.a. Grauer & Zinnecker 1978; Hambur-
ger 1995; Holtappels 1995; Böttger 1996; Boers et al. 2007). Bilz et al. 
(2021, S. 21) sprechen diesem Forschungsstrang zu Beginn der 1990er Jahre 
eine „Hochkonjunktur“ zu. Dies legt nicht zuletzt auch die Prominenz des 
Themas Gewalt in Schulen im Abschlussbericht der 1987 eingerichteten 
Gewaltkommission nahe (Schwind et al. 1990). Zwar tangiert diese For-
schungsperspektive das Thema der vorliegenden Arbeit, setzt jedoch einen 
anderen Fokus und wird daher nachfolgend nicht weiter vertieft.50 

Ein weiterer Forschungsstrang widmet sich retrospektiv Gewalterfahrun-
gen von Schüler:innen in Schulkontexten. Deren Bedeutung wurde insbeson-
dere durch weit publik gewordene Missbrauchsskandale an der Odenwald-
schule, des Eliteinternats Ettal, des Aloisuskollegs Bonn, dem Kolleg St. 
Blasien oder dem Canisius-Kolleg vermehrt in das öffentliche Problembe-
wusstsein gerückt und durch daraufhin eingerichtete Kommissionen aufgear-
beitet (Zinsmeister et al. 2011; Behnisch & Rose 2012; André 2012 ; Keupp 
2017; Keupp et al. 2019). Auch dieser Forschungsstrang sei hier nur kurz 
erwähnt, da er zuletzt massiv dazu beigetragen hat, das Thema sexualisierter 
Gewalt in den öffentlichen und fachpolitischen Diskurs einzubringen. Das 
Thema Aufarbeitung ist derweil als Teilbereich des Kinderschutzes ein um-
fassender, eigenständiger Forschungsgegenstand. Für den Schulkontext wer-
den ausgewählte gegenwärtige empirische Befunde zu sexualisierter Gewalt 
in Kapitel 4.2.2 vertieft, die Auskunft darüber geben, inwieweit Schü-
ler:innen von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Entsprechende Studien 
können neben Hellfeldstudien, wie bspw. zur Verfügung stehenden amtlichen 
Daten zu gemeldeten Kindeswohlgefährdungen (vgl. Kap. 3 sowie Kap. 4.2.3 

 
50  Zur Vertiefung bieten sich beispielsweise der Beitrag von Bilz et al. (2021); Funk (2000) 

oder der Sammelband von Schubarth & Melzer (1995) an. 
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für den schulischen Bereich), Hinweise zum Ausmaß der Gewalt geben, von 
der Kinder und Jugendliche im Schulalter betroffen sind (Goldberg 2011). 

Als prominente Dunkelfeldstudien benennt Goldberg (2011, 50f.) u.a. den 
Report über die Auswirkungen des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der 
Erziehung des Justizministeriums (Bussmann 2005) sowie die KFN-
Schüler:innenbefragung von 1998 bis 2005. Letztere wird seit 2013 alle zwei 
Jahre bei rund 10.000 Neuntklässler:innen in Niedersachsen durchgeführt, 
legt jedoch tendenziell eher den Fokus auf Jugendgewalt und Delinquenz 
(Krieg et al. 2020). Zwar erfasst die Studie, ob die Schüler:innen Opfer von 
Gewalt (Raub, Erpressung, Körperverletzung, sexualisierte Gewalt) wurden 
und an welchem Ort (Schule, zu Hause, bei Bekannten u.W.), jedoch nicht, 
an welchem Ort welche der genannten Gewalterfahrungen stattfanden. Die 
Schließung dieses Datendesiderats könnte einen erheblichen Teil dazu beitra-
gen, Herausforderungen des schulischen Alltags sichtbarer zu machen.  

Dennoch kann anhand der Studienergebnisse festgehalten werden, dass 
im Jahr 2019 rund 19 % der Neuntklässler:innen angaben, in den letzten 12 
Monaten Gewaltopfererfahrungen gemacht zu haben. 38 % der Befragten 
berichteten, in ihrem Leben insgesamt Gewalterfahrungen gemacht zu haben. 
Neben öffentlichen Plätzen (20,6 %) stellen Schulen (24,1 %) und das Zu-
hause der Schüler:innen (15,7 %) zentrale Orte der Gewaltopfererfahrungen 
dar (Krieg et al. 2020, S. 60). Im Schuljahr 2007/08 befragten Baier et al. 
(2009) Jugendliche der neunten Klasse zu ihren Gewalterfahrungen. Sie hiel-
ten dabei zum Einen fest, dass 2,5 % der Schüler:innen angaben, schon von 
einer Lehrkraft geschlagen worden zu sein. Mehr als ein Viertel sei leh-
rer:innenseitig bloß gestellt worden (Baier et al. 2009, S. 57). Auch Prengel 
(2012, 2019) kommt anhand von Beobachtungsdaten der INTAKT-Studie51 
zu dem Ergebnis, dass an Schulen nach wie vor pädagogische Interaktionen 
stattfinden, bei denen es sich um psychische Gewalt von Lehrkräften gegen-
über Schüler:innen handelt. Sie skizziert dies unter anderem anhand einer 
beispielhaften Äußerung einer Lehrerin gegenüber einem Schüler:  

„ ‚Weißt du, was mich richtig ärgert? Dass du so unglaublich faul bist.‘ Frau Z. zeigt auf 
uns [die Hospitantinnen]. ‚Diese beiden Frauen da denken echt, dass du bescheuert bist. 

 
51  Das Projektnetz INTAKT (Soziale Interaktionen in pädagogischen Arbeitsfeldern) führt als 

interdisziplinäres Forschungsteam (erziehungswissenschaftlich, soziologisch und fachdidak-

tisch) seit 15 Jahren Studien mittels einem gemeinsamen Beobachtungsinstrument durch. 

Untersuchungsgegenstand sind Interaktionen zwischen Lehrkräften bzw. pädagogischen 

Fachkräften auf der einen und Kindern und Jugendlichen auf der anderen Seite. Ein Großteil 

des Datenmaterials wurde an Schulen aller Jahrgangsstufen generiert, es gibt aber zusätzli-

che Beobachtungsprotokolle aus Kitas und weiteren außerschulischen pädagogischen Ar-

beitsfeldern. Die Daten sind über das Fallarchiv der Universität Kassel abrufbar. (Blasse 

2024). 
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Dabei bist du einfach nur so richtig schön dumm. So richtig schön dumm faul‘ “ (Prengel 
2019, S.109). 

Entsprechende Bloßstellungen wertet auch Piezunka (2023, S. 222) als Form 
der seelischen Verletzung und nimmt eine entsprechende definitorische Her-
leitung aus Studien zu „teachers bullying“ und Aspekten von Verletzbarkei-
ten und deren Relevanz für das Bildungssystem vor. 

Neben schulischen Gewalterfahrungen gab rund ein Fünftel der Jugendli-
chen in der Studie von Baier et al. (2009, S.51) an, innerhalb der letzten 12 
Monate zuhause leichte Formen elterliche Gewalt erfahren zu haben; rund 5 
% sogar schwere Formen von Gewalt. Zudem konnten Kindler und Drechsel 
(2003) durch eine zusammenfassende Analyse entwicklungspsychologischer 
Forschungsbefunde zeigen, dass neben dem eigenen Erleben von Gewalt bei 
Kindern auch das Miterleben (elterlicher) Partnerschaftsgewalt bei vielen 
Kindern und Jugendlichen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung hat. 
Da eindeutige Entwicklungsbeeinträchtigungen bei der überwiegenden 
Mehrheit der Betroffenen in Studien jedoch nicht nachgewiesen werden kön-
nen, ist trotz bestehender Partnerschaftsgewalt im rechtlichen Sinn nicht 
zwangsläufig von einer Kindeswohlgefährdung auszugehen (vgl. Kap. 2.3). 
Grundsätzlich wird im Fachdiskurs zur Einschätzung der Gefährdungslage 
auf Modelle zurückgegriffen, die Risiko- und Schutzfaktoren analysieren und 
bilanzierend gegenüberstellen (u.a. Biesel & Urban-Stahl 2018, S. 139 sowie 
Kap. 2.3). Insgesamt lässt sich festhalten, dass nur eine Verbindung von Hell- 
und Dunkelfelddaten dabei helfen, Unterstützungs- und Versorgungslücken 
zu erkennen, wie der Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen betont (Nationaler Rat 2021). Es zeigt sich, dass Schüler:innen 
von verschiedenartigen Gewalterfahrungen betroffen sind, die für außenste-
hende mehr oder weniger sichtbar sein können. Eine besondere Herausforde-
rung stellen hierbei Disclosureprozesse von sexualisierter Gewalt dar. 

4.2.2 Sexualisierte Gewalt im Kontext Schule 

Insbesondere im Bereich der Gefährdungsform sexualisierte Gewalt (vgl. 
Kap. 2.3.1) wurden zuletzt fachpolitische Programme und Forschungen in-
tensiviert. Für den internationalen Diskurs halten Stoltenborgh et al. (2015) 
fest: „Child maltreatment research is dominated by research on sexual 
abuse“. Ein umfassender Überblick zu Studien, die sich international mit der 
Aufdeckung von sexualisierter Gewalt an Schulen befassen, findet sich in 
dem Systematic Review von Christmann (2021). Erkenntnisse zu Entste-
hungsbedingungen und Verbreitungen von sexueller Gewalt in Institutionen 
(u.a. Schulen) findet sich beispielsweise in der Expertise von Bundschuh 
(2010). Entsprechende Forschungsstände werden an dieser Stelle aufgrund 



83 

detaillierter Ausführungen in anderen Publikationen nicht erneut aufgegrif-
fen. 
Für den Bereich der sexualisierten Gewalt im nationalen Diskurs halten 
Schubarth und Ulbricht (2012) in einem historischen Exkurs fest, dass im 

„Mittelpunkt der schulbezogenen Gewaltforschung bisher (…) fast ausschließlich Schüler-
gewalt [stand]. Sexualisierte Gewalt kam, wenn überhaupt nur im Zusammenspiel mit 
Schülergewalt vor“.  

Dies deckt sich mit den unter Kap. 4.2 eingangs beschriebenen Forschungs-
entwicklungen zur Gewaltforschung an Schulen. Entsprechend weniger über-
raschend scheint es daher, dass die Autor:innen zu dem Ergebnis kommen, 
dass „[i]m Unterschied zur sexuellen Belästigung bzw. Gewalt unter Schüle-
rInnen zur sexualisierten Gewalt seitens der Lehrpersonen gegenüber Schüle-
rInnen im Kontext der schulbezogenen Gewaltforschung nur wenige empiri-
sche Daten vor[liegen]“ (Schubarth und Ulbricht 2012, S. 243). Dennoch 
konnte die 2016 eingerichtete Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Miss-
brauchs zeigen, dass Schulen nicht selten auch zum Tatort von Machtmiss-
brauch werden können – trotz vermeintlich hoher sozialer Kontrolle 
(Andresen und Bauch 2022).  

Weitere Hinweise zu Gewalterfahrungen finden sich in einer Schü-
ler:innenbefragung in Bremen im Jahr 2002, in der rund 4.000 Schüler:innen 
verschiedener Schulen ab der Klassenstufe 7 befragt wurden. Diese kommt 
zu dem Schluss, dass knapp 2 % der Schüler:innen (Sek. I) angaben, körper-
lich und/oder verbal von Lehrkräften sexuell belästigt worden zu sein (Leit-
häuser und Meng 2003, S. 20). Zudem zeigt der Abschlussbericht des DJI-
Projektes „Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Institutionen“52, 
dass an den Schulen häufiger Verdachtsfälle bestehen und es sich bei den 
Täter:innen oftmals um Personen außerhalb der Einrichtung handelte und 
seltener um Kinder und Jugendliche und noch seltener um eine erwachsene 
Person aus der Einrichtung (Helming et al. 2011, S. 62). Bekannt geworden 
sind diese Fälle laut Angaben der Schulleitungen und Lehrkräfte überwie-
gend dadurch, dass sich das Kind oder Jugendliche selbst einer Lehrkraft 
anvertraut hat oder in Verdachtsfällen außerhalb der Einrichtung häufiger 
auch die Eltern des betroffenen Kindes die Schule kontaktierten (Helming et 
al. 2011, 86f.). Im Schuljahr 2015/16 befragte eine weitere DJI-Studie rund 
4.300 Schüler:innen der 9. Jahrgangsstufe aus 128 unterschiedlichen weiter-
führenden Schulen in vier verschiedenen Bundesländern zu sexuellen Ge-
walterfahrungen. Dabei stellen verbale Gewalterfahrungen in Form von Ge-
rüchten oder Witzen über den Körper keine Seltenheit dar: Rund 40% der 

 
52  In der Studie wurden neben Heimeinrichtungen (321 befragte Personen) und Internaten (97 

befragte Personen) auch 1.128 Schulleitungen und 702 Lehrkräfte aus Schulen zur Vor-

kommenshäufigkeit von Verdachtsfällen sexueller Gewalt befragt (siehe Helmig et al. 

2011). 
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Schüler:innen gaben an, dies selbst erfahren zu haben und drei Viertel haben 
entsprechende verbale Übergriffe beobachtet. Doch auch die Erfahrung, in 
den letzten drei Jahren bedrängt oder zu sexuellen Handlungen gezwungen 
worden zu sein, fand sich in den Angaben der Schüler:innen – wenn auch im 
niedrigeren Prozentbereich (bedrängt: 9 %; Zwang zu sexuellen Handlungen 
4 %). Darüber hinaus wurden in der Studie erhoben, ob den Schüler:innen an 
der Schule Informationen oder Kontaktpersonen zu Hilfs- und Unterstüt-
zungsleistungen bei sexuellen Gewalterfahrungen zur Verfügung gestellt 
wurden. Hier gab weniger als ein Drittel der Schüler:innen an, im Unterricht 
oder anderen Schulveranstaltungen über Personen, die in Fällen sexueller 
Gewalt helfen, informiert worden zu sein (Hofherr 2017, S. 16)53. In einer 
vergleichbaren hessischen Studie wurden 2016 rund 2.700 Schüler:innen 
zwischen 14 und 16 Jahren befragt (Maschke & Stecher 2018). Anders als 
die Institutionenbefragung von Helming et al. (2011) kommen die Schü-
ler:innenbefragungen von Hofherr (2017) und Maschke & Stecher (2018) zu 
dem Ergebnis, dass es sich mehrheitlich um andere Kinder und Jugendliche 
handelt, durch die sexuelle Gewalt erfahren wurde. Darüber hinaus zeigen 
Befunde der SPEAK-Studie von Maschke & Stecher (2018, S. 100) auf, dass 
Jugendliche mit (insbesondere körperlichen) sexuellen Gewalterfahrungen 

▪ sich in der Schule weniger wohl fühlen als Gleichaltrige, die solche 
Erfahrungen nicht gemacht haben; 

▪ eine geringere Schul- und Lernfreude haben als Schüler:innen, die 
keine sexuelle Gewalt erlebt haben; 

▪ eine weniger vertrauensvolle und zugleich stärker zurückweisende 
Haltung ihrer Lehrer:innen erleben. 

Diese Befunde belegen, dass der Schutz des Wohlergehens von Kindern und 
Jugendlichen durchaus relevante Auswirkungen für die Bildungsverläufe von 
Kindern und Jugendlichen haben können.  

Bereits in seiner Agenda für 2014 bis 2019 benannte der Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs „Schulen als Akti-
onsfeld Nr. 1 der Prävention“ (UBSKM 2014) und setzte neben der bundes-
weiten Initiative an Schulen zur Entwicklung von Schutzkonzepten (Kap. 
4.1.4) auch ein digitalen Grundkurs zum Schutz von Schüler:innen vor sexu-
ellem Missbrauch54 für pädagogischen Fachkräften ein, der bis dato von der 
neuen UBSKM Kerstin Claus fortgeführt wird (UBSKM 2023). Zuvor hatten 
Lehrkräftebefragungen Wissenslücken und Fortbildungsbedarf zum Thema 
sexueller Übergriffe aufgezeigt (u.a. Glammeier 2019, S. 200; Bienstein et al. 
2014). Darüber hinaus konnte Christmann (2021) in seiner qualitativen Stu-
die Determinanten aufzeigen, die schulische Aufdeckungsprozesse 
(mit)bedingen. Die Interviews mit Schulsozialarbeiter:innen und Lehrkräften, 

 
53  Für vertiefende Analysen der Studie siehe Hofherr 2023. 
54  Für weitere Informationen siehe: https://www.was-ist-los-mit-jaron.de/ 

https://www.was-ist-los-mit-jaron.de/
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die bereits mindestens eine Disclosuresituation erlebt haben, zeigten u.a. eine 
hohe Relevanz und gleichzeitig besondere Herausforderung in der Herstel-
lung von Möglichkeitsräumen für vertrauliche Gespräche (sowohl örtlich als 
auch in der Inszenierung eines Gesprächsanlasses) (Christmann 2021, S. 
443). Dass Kinder und Jugendliche sich laut eigenen Angaben Lehrkräften 
vergleichsweise selten bei verbalen oder körperlichen Gewalterfahrungen 
anvertrauen (Maschke & Stecher 2018, S. 52f.; Hofherr 2023, S. 210), wirft 
Fragen zu Präventions- und Interventionspotenzialen bzw. der Sicherstellung 
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen für ihr Wohlergehen an Schulen 
auf. Auch eine aktuelle Fallstudie sieht fehlende Vertrauenspersonen (insbe-
sondere auch pädagogische Fachkräfte) als Hürden für die Aufdeckung von 
sexualisierter Gewalt und empfiehlt mehr in den Vertrauensaufbau zu inves-
tieren (Meysen et al. 2023). Böllert wies bereits 2011 darauf hin, dass es an 
wiederkehrenden Gesprächsangeboten gegenüber Kindern und Jugendlichen 
und der besonderen Berücksichtigung von pädagogischen Professionalitäts-
aspekten im Kontext sexualisierter Gewalt bedarf (Böllert 2014, 2018). Dazu 
zählen insbesondere die in Kapitel 4.1 dargelegten gesetzlichen Verfahrens-
schritte sowie fachliche Standards im Zuge der Gefährdungseinschätzung.  

4.2.3 Schulische Gefährdungsmeldungen an das Jugendamt 

Wie häufig Schulen dem Jugendamt den Verdacht einer Kindeswohlgefähr-
dung melden, kann jährlich anhand von Daten der amtlichen Kinder- und 
Jugendhilfestatistik nachvollzogen werden. Jugendämter sind als örtliche 
Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe gemäß § 99 Abs. 6 SGB 
VIII dazu verpflichtet, jährlich die von ihnen durchgeführten Verfahren zur 
Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII statistisch zu erfas-
sen und den statistischen Landesämtern zu melden. 

Wie in Kapitel 3 ausführlich dargestellt, wurden im Jahr 2022 insgesamt 
203.717 Verfahren zur Gefährdungseinschätzung durchgeführt, womit sich 
die Verfahren seit Einführung der Statistik und Inkrafttreten des Bundeskin-
derschutzgesetzes (2012: 106.623) fast verdoppelt haben. Damit ist grund-
sätzlich eine höhere ,Meldesensibilität‘ erkennbar, die die Jugendämter zu-
nehmend fordert, ihr staatliches Wächteramt auszuüben und Gefährdungs-
hinweise zu prüfen.  

Knapp ein Drittel der Verfahren kam 2022 im Ergebnis zu einer Kindes-
wohlgefährdung (vgl. Kap. 3). Betrachtet man lediglich die Verfahren, die 
schlussendlich eine Kindeswohlgefährdung festgestellt haben, zeigt sich, dass 
der Anteil festgestellter Kindeswohlgefährdungen bei den von Schulen ge-
meldeten Fällen (37 %) höher liegt als der Durchschnitt aller Verfahren (31 
%).  
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Insgesamt waren Schulen im Jahr 2022, wie auch in den Jahren zuvor55, 
neben der Polizei/Justiz und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe eine 
der zentralen Institutionen, aufgrund deren Meldungen eine Gefährdungsein-
schätzung nach § 8a Abs. 1 SGB VIII am häufigsten eingeleitet wurde (Ab-
bildung 7).  

 

 

 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefähr-
dungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII; Jg. 2022; eigene Berechnungen 

 
55   U. a. Kaufhold & Pothmann 2017; Buchna & Demmer 2022; Kopp 2023. 

Abbildung 7: Gefährdungseinschätzungsverfahren mit Ergebnis einer Kin-
deswohlgefährdung für Kinder und Jugendliche im Schulalter nach Hin-
weisgebenden (Deutschland; 2022; in %) 
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Nicht nur die Anzahl der Verfahren insgesamt ist in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen, sondern auch die Verfahren, die auf einen Hinweis von Schu-
len zurückgehen, haben sich mehr als verdoppelt. Dies ist ein Indiz dafür, 
dass Verdachtsfälle häufiger gemeldet werden und die Relevanz des Kinder-
schutzes zunehmend in das Bewusstsein der meldenden Akteur:innen und der 
Öffentlichkeit im Allgemeinen gelangt. 

Kaufhold & Pothmann (2019, S. 11) hielten für die Jahre 2017 und 2018 
fest, dass die Meldungen möglicher Gefährdungslagen von Kindertagesein-
richtungen und Schulen an das Jugendamt „überproportional zugenommen 
haben“ und führen dies auf Qualifizierungen in den Institutionen zum Um-
gang mit gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung zu-
rück. Vor dem Hintergrund der bereits dargelegten gesetzlichen und fachli-
chen Kinderschutzentwicklungen der letzten Jahre (vgl. Kap 4.1) scheint dies 
eine durchaus belastbare Interpretation. Wenngleich die Kindeswohlgefähr-
dungsmeldungen an das Jugendamt im Zuge der Coronapandemie56 nicht 
stagnierten, ließ sich dennoch eine Verschiebung der Meldungen im Hinblick 
auf die Hinweisgebenden feststellen (Erdmann & Mühlmann 2021; 2022). 
Am deutlichsten wurde ein „Effekt bei Schulen sichtbar. Die Hinweise auf 
mögliche Gefährdungen, die über Schulen an die Jugendämter herangetragen 
werden, sind in Phasen von Lockdowns und damit einhergehender einge-
schränkter Mobilität deutlich zurück gegangen“ (Autor:innengruppe Kinder- 
und Jugendhilfestatistik 2024). Gleichzeitig halten die Autor:innen „in vielen 
Bereichen Nachholeffekte“ fest, bei denen vermehrte Meldungen nach Auf-
hebung der Einschränkungen eintraten, sodass „der Effekt der Pandemieein-
flüsse auf die Gesamtergebnisse letztlich überraschend geringfügig sei“ (Au-
tor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 2024). Dies deutet sich auch 
in dem Anstieg der seitens der Schulen gemeldeten Gefährdungseinschätzun-
gen an das Jugendamt (sog. ,8a-Meldungen‘) zwischen 2021 (rund 20.000 
,8a-Meldungen‘) und 2022 (rund 23.000 ,8a-Meldungen‘) an (Abbildung 8 – 
links). 

 
56  Zu den Herausforderungen im Kinderschutz während der Coronazeit siehe vertiefend bspw. 

Mairhofer et al. (2020); zur kritischen Analyse der für diesen Zeitraum erfassten amtlichen 

Daten siehe bspw. Mühlmann & Erdmann (2022). 
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Quelle: Statistisches Bundesamt; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefähr-
dungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII; Jg. 2012-2022; eigene Berechnun-
gen 

Die meisten Einschätzungsverfahren und festgestellten Kindeswohlgefähr-
dungen, die schulseitig gemeldet wurden, betrafen Kinder und Jugendliche 
im Alter zwischen 10 und unter 14 Jahren (Abbildung 8 – rechts).  
Für diese Altersgruppe wurden dem Jugendamt rund 8.000 Fälle gemeldet, 
bei denen es sich in rund 3.000 Fällen (38 %) im Ergebnis der Gefährdungs-
einschätzung durch das Jugendamt um eine Kindeswohlgefährdung handelte. 
In der älteren Altersgruppe der 14- bis unter 18-Jähriegn liegt sowohl die 
Anzahl der eingeleiteten Verfahren als auch der Anteil der festgestellten 
Kindeswohlgefährdungen etwas niedriger. 

Bei Kindern im Grundschulalter liegt die Anzahl der durch einen Gefähr-
dungsverdacht eingeleiteten Einschätzungsverfahren mit 7.500 etwa ver-
gleichbar zur Altersgruppe der unter 10- bis unter 14-Jährigen an weiterfüh-
renden Schulen57. Deutlich niedriger fällt die Anzahl der Einschätzungsver-
fahren für Kindern im vorschulischen Alter aus, die von Schulen gemeldet 
wurden. Bei Letzterem dürfte es sich in den meisten Fällen um Kinder, die 
eine Vorschulklasse besuchen, vorzeitig eingeschult wurden oder Geschwis-
terkinder von einem Schulkind sind, handeln. Andernfalls wäre zu hinterfra-

 
57  Eine Differenzierung nach Schularten ist anhand der KJH-Statistik bislang nicht möglich, 

sodass hier nur anhand des Alters der Kinder Annahmen dazu getroffen werden können, ob 

es sich eher um eine Grundschule oder eine weiterführende Schule handelt. Letztlich wären 

sicherlich auch empirische Befunde zu Schularten und -formen ein Erkenntnisgewinn für die 

Gestaltung des Bildungssystem und Aufdeckungsprozesse von Kindeswohlgefährdungen. 

Abbildung 8: Verfahren zur Gefährdungseinschätzung insgesamt sowie da-
von mit dem Ergebnis Kindeswohlgefährdung (Deutschland, 2012 bis 2022; 
Anzahl und in %) 
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gen, wie Schulen auf die Gefährdung eines Kindes vor dem Schuleintritt 
aufmerksam wurden. 

In der längeren zeitlichen Entwicklung verdeutlicht Abbildung 8 (links), 
dass sich 8a-Meldungen im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt haben. 
Dennoch ist der Anteil der Fälle, die seitens des Jugendamts als Kindeswohl-
gefährdung eingestuft wurden, mit 37 % an allen 8a-Verfahren nicht ange-
stiegen, wenngleich allein in absoluten Zahlen die festgestellten Kindeswohl-
gefährdungen ebenfalls deutlich zugenommen haben (2012: rund 4.500; 
2022: rund 8.300). Aus diesem Befund lässt sich zum einen ableiten, dass 
seitens der Schulen derweil häufiger 8a-Meldungen an das Jugendamt ge-
macht werden als noch vor 10 Jahren, womit ein höherer Prüfaufwand bei 
den Jugendämtern entsteht. Nicht abschließend geklärt werden kann dabei, 
ob tatsächlich mehr Kinder und Jugendliche gefährdet sind, oder ob seitens 
der Schulen – durch gesetzliche und gesellschaftliche Veränderungen – eine 
stärkere Sensibilität für das Thema zu mehr Meldungen führt (vgl. auch Kap. 
3). Zudem bleibt die Frage offen, ob die Anzahl der ,8a-Meldungen‘ seitens 
der Schulen, die nicht zu dem Ergebnis einer bestehenden Kindeswohlge-
fährdung kommen, darauf zurückzuführen sind, dass Schulen häufiger Mel-
dungen an das Jugendamt vornehmen, denen keine fachlich-qualifizierte 
Einschätzung zugrunde liegt, oder ob und inwiefern unterschiedliche Bewer-
tungsmaßstäbe einer Gefährdungslage zugrunde liegen. Erste Hinweise zu 
dieser Frage gibt die empirische Untersuchung dieser Arbeit (vgl. Kap. 8). 
Zuletzt kontextualisierten Bohler & Franzheld (2011) amtliche Kinder- und 
Jugendhilfedaten anhand von empirischen Befunden, die aus Ex-
pert:inneninterviews in drei Modellregionen gewonnen wurden. Die Autoren 
identifizieren bei der Analyse des vorrangigen Inhalts der Gefährdungsver-
dachtsmeldung drei „Problemtypen“:  

▪ Vernachlässigung/Misshandlung als offensichtlich wahrnehmbare 
Gefährdungsmomente 

▪ Familiäre Krisensituationen in denen Lehrkräfte als Vertrauensper-
son aufgesucht wurden 

▪ Gefährdungsmeldungen aufgrund von Schulabsentismus. 

Zudem halten Bohler & Franzheld abschließend anhand eines Fallbeispiels 
fest, dass „Jugendhilfe und Schule Phasen der gemeinsamen Kindeswohlori-
entierung mit solchen der institutionellen Konkurrenz und des wechselseiti-
gen ,Abschiebens‘ des Falles [abwechseln]“ und resümieren: „Schule be-
merkt zwar zuerst Auffälligkeiten und Gefährdungsmomente in erster Linie 
handelt es sich aber um einen Fall für die Erziehungshilfe“ (Bohler & Franz-
held 2011, S. 267f.).  

Diese Ergebnisse können anhand von dem im Rahmen dieser Arbeit 
durchgeführten Gruppendiskussionen in Teilen bestätigt werden. Wenngleich 
die gewonnen Ergebnisse diese erweitern und Handlungsorientierungen der 
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pädagogischen Fachkräfte an Schulen im Zuge der Gefährdungsmeldung in 
den Fokus des Interesses und damit ihre Bedeutung zur Sicherung des Kin-
deswohls stärker perspektiviert (siehe Kap. 9). Zudem kritisieren bereits 
Buchna & Demmer (2022, S. 36) die in Teilen stark relativierenden Aussa-
gen der schulischen Bedeutung von Kindeswohlgefährdungsmeldungen und 
vorzunehmenden Schutzmaßnahmen von Bohler und Franzheld (2011). Zu-
dem beschäftigen sich die Autorinnen mit den amtlichen Daten zu neueinge-
richteten Hilfen im Anschluss an die Gefährdungseinschätzung, die auf den 
schulischen Hinweis erfolgten und konstatieren Forschungsdesiderate; insbe-
sondere fehlende qualitative Analysen zu Kooperationen an der Schnittstelle 
zwischen Jugendamt und Schule sowie Deutungslogiken von (schulischen) 
Gefährdungsverdachtsmeldungen (Buchna & Demmer 2022). 

Gemäß den amtlichen Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik handelte 
es sich bei den akuten und latenten Kindeswohlgefährdungen, die 2022 auf 
den Hinweis von Schulen hin festgestellt wurden, vorwiegend um Vernach-
lässigungen (zu den Gefährdungsarten siehe auch definitorisch Kap. 2.3.1 
sowie empirisch Kap. 3). Überraschend ist jedoch der Befund, dass von 
Schulen überdurchschnittlich häufig körperliche Misshandlungen gemeldet 
wurden. Diese scheinen folglich an Schulen häufiger als von anderen Hin-
weisgebenden wahrgenommen zu werden. Während sexualisierte Gewalt mit 
4,5 % dem Durchschnitt entsprechend oft, Vernachlässigungen leicht unter 
dem Durchschnitt und insbesondere psychische Misshandlungen im Ver-
gleich zum Durchschnitt aller gemeldeten psychischen Gefährdungen (22,2 
%) unterdurchschnittlich selten (11,6 %) schulseitig festgestellt werden (vgl. 
Tabelle 4). Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen Buchna & Demmer 
(2022, S. 33) für die Jahre 2012 und 2017. 
 
Tabelle 4: Kindeswohlgefährdungen nach Art der der Gefährdung und schu-
lischen Hinweisen (Deutschland, 2022, absolut; in %) 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefähr-
dungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII; Jg. 2022; eigene Berechnungen 

Darüber hinaus weisen verschiedene Untersuchungen auf die Bedeutung 
regionaler Unterschiede im Kinderschutz hin bzw. darauf, dass sich „die 
konkrete Wirklichkeit des Umgangs mit Kindeswohlgefährdungen auf regio-
naler Ebene konstituiert, die mehr oder weniger vom Bundesdurchschnitt 
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abweicht“ (Bohler & Franzheld 2011, S. 267). So zeigten u.a. Pothmann & 
Kaufhold (2018) anhand amtlicher Daten deutliche Unterschiede zwischen 
den Bundesländern sowohl hinsichtlich der Verfahrens- als auch der Gefähr-
dungsquoten aufzeigten. Da sich der empirische Teil dieser Arbeit mit dem 
Prozess bei einem Gefährdungsverdacht hin zu einer Gefährdungsmeldung 
beim Jugendamt an Schulen in Nordrhein-Westfalen befasst (vgl. Kap. 7.2), 
werden nachfolgend NRW-spezifische Entwicklungen, Erkenntnisse und 
konstituierende Rahmungen dargestellt.  

5. Gefährdungseinschätzungen an Schulen in 
 Nordrhein-Westfalen 

Nicht zuletzt haben die publik gewordenen Missbrauchskomplexe in den 
nordrhein-westfälischen Städten Lügde, Bergisch Gladbach, Münster und 
Wermelskirchen die landesrechtlichen Kinderschutzbemühungen intensiviert. 
Nordrhein-Westfalen verabschiedete am 13. April 2022 als erstes Bundes-
land58 ein aktualisiertes Landeskinderschutzgesetz (LKiSchG-NRW59), das 
die bundesweiten Regelungen des BKiSchG und KJSG weiter ausdifferen-
ziert. So führt das Landesgesetz die Sicherung fachlicher Standards und der 
Qualitätsentwicklungen im Rahmen von Kinderschutzkonzepten sowie die 
interdisziplinäre Netzwerkarbeit und Fachkräftefortbildungen weiter aus. 
Vertieft wird beispielsweise in § 9 LKiSchG-NRW, die Bundesgesetzgebung 
zum § 4 KKG (vgl. Kap. 4.1.1), in dem geregelt ist, dass jedes Jugendamt 
eine Koordinierungsstelle für ein kommunales Kinderschutznetzwerk einrich-
tet und dabei u.a. Schulvertretungen einbezieht.  
Neben dem Landeskinderschutzgesetz hält auch das Schulgesetz in NRW seit 
2006 in § 42 Abs. 6 SchulG NRW fest, dass  

▪ es die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert, 
jedem Anschein von Vernachlässigung oder Misshandlung ist nach-
zugehen.  

▪ jede Schule rechtzeitig über die Einbeziehung des Jugendamts oder 
anderer Stellen entscheidet. 

 
58  Einige Länder haben ihre Kinderschutzgesetze ebenfalls bereits nach dem BKiSchG aktuali-

siert, jedoch noch nicht nach dem KJSG. In manchen Ländern wurde jedoch seit rund zwei 

Jahrzehnten keine Überarbeitung der Landesausführungsgesetze zum Kinderschutz vorge-

nommen. Eine Übersicht findet sich bei Wiesner 2022, S. 2642. 

59  In Kraft getreten am 01. Mai 2022 mit Ausnahme §§ 6 bis 8 LKiSchG (Qualitätssicherung,-

beratung und -entwicklungsverfahren), die am 01. Juli 2023 rechtsverbindlich wurden. 
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Zudem wurde in dem Erlass am 23. Februar 2022 ergänzt, dass 

▪ jede Schule ein Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuellen Miss-
brauch erstellt  
 

(GV. NRW. 2022 S. 250). 
 
Generell ist die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule aufgrund 
der überwiegenden Ermessensregelungen im Schulgesetz somit eher schwach 
geregelt (Hollenstein & Nieslony 2012, S. 15). Weitere Hinweise zum Kin-
derschutz an Schulen lassen sich in einem Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung zur „Beschäftigung von Fachkräften für Schulso-
zialarbeit in Nordrhein-Westfalen“ (BASS 21-13 Nr. 6 Stand: Januar 2010) 
finden, der Anordnungen zu schulsozialarbeiterischen Tätigkeiten in NRW 
vorgibt. Als Aufgabengebiet von Schulsozialarbeiter:innen wird darin unter 
anderem auch explizit die Bereitstellung von Angeboten für Schüler:innen60 
und Eltern in Fällen von Kindeswohlgefährdung genannt (Schulministerium 
NRW 2010, S. 6). 

Während folglich die Sorge für das Wohl und die Gefährdungseinschät-
zung bzw. Information des Jugendamts seit Jahren im Landesschulgesetz 
verankert sind, lässt die erst seit zwei Jahren bestehende Verpflichtung zur 
Erstellung von Schutzkonzepten weitere thematische Auseinandersetzungen 
mit Kinderschutzthemen an Schulen erwarten. Insgesamt deuten die gesetzli-
chen Änderungen in Nordrhein-Westfalen der letzten Jahre Bemühungen der 
Weiterentwicklung in Kinderschutzfragen an. Entsprechende Hinweise fin-
den sich auch in Veröffentlichungen und Aktualisierungen von Handlungs-
empfehlungen der Fachpraxis (Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW 2023; 
LWL & LVR 2020b; Wagner 2019). Diese befassen sich u.a. mit Qualitäts-
standards der Beratung durch insoweit erfahrene Fachkräfte, Fragen des Da-
tenschutzes und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Gefähr-
dungseinschätzungsverfahren. Auch die Bedeutung von Schulen bzw. Ko-
operationsverträgen zwischen Schulen und Jugendämtern wird wiederkeh-
rend als wichtiger Gelingensfaktor im Kinderschutz benannt (LWL & LVR 
2020a, S. 75). Vor allem im Zuge der Qualitätsentwicklung des Ganztags in 
NRW wurde Kinderschutz als gemeinsames Kooperationsanliegen zwischen 
Schulen und dem örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe festgehalten 
und ist gleichzeitig Bestandteil einiger Fachbeiträge und Praxisempfehlung 
(Bathke et al. 2008; Bücken & Fiegenbaum 2015). 

Eine bedeutende Handlungsleitlinie an Schulen in Nordrhein-Westfalen 
scheint der vom Schulministerium NRW gemeinsam mit der Unfallkasse 

 
60  In schulischen Kontexten sind Jugendliche insbesondere aus sozialpädagogischer Perspekti-

ve dabei nicht nur in ihrer Rolle als Schüler:innen zu adressieren (u. a. Andresen & Schröer 

2020), sondern ganzheitlich und in ihrer individuellen Komplexität. 
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NRW herausgegebene und allen Schulen bereitgestellte Ordner zur Krisen-
prävention zu sein (Schulministerium NRW 2023), auf den die an Schulen 
befragten Fachkräfte verweisen (Kopp et al. 2020; Kap. 8.1.2). Dieser wurde 
zu Beginn des Jahres 2023 neu veröffentlicht. Insbesondere die Themen 
„Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ sowie „Prävention von (sexualisier-
ter) Gewalt“ werden darin deutlich differenzierter aufgegriffen als in der 
vorherigen Fassung des „Notfallordners NRW“ (Schulministerium NRW 
2015).  
Zuvor fanden sich im Abschnitt „Gefährdungsgrad II“ neben Leitlinien bei 
Amokläufen, Waffenbesitz, Vandalismus und Weiterem zwar auch Hinweise 
zu den Themen „Gewalt in der Familie“ und „sexuelle Übergriffe“. Diese 
berücksichtigten jedoch aus dem Bundeskinderschutzgesetz hervorgehende 
Verfahrensschritte des KKG noch nicht und greifen nur einen Bruchteil fach-
licher Erkenntnisse für diese Themen auf. Die neue Präventionsbroschüre 
greift hingegen sowohl die Erstellung von Schutzkonzepten zur Prävention 
von sexualisierter Gewalt als auch detailliertere Verfahrensschritte zur Ge-
fährdungseinschätzung auf.  
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Quelle: Schulministerium NRW (2023, S. 245) 61 

Das Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen hat mit dem 
Notfallordner zur Krisenprävention 2023 erstmalig ein Handlungsschema 
zum Vorgehen bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung an Schu-
len aufgenommen (Abbildung 9).  

In dem zum Zeitpunkt der Untersuchung geltenden Notfallordner an nord-
rhein-westfälischen Schulen war der Abschnitt des im Jahr 2015 zuletzt aktu-

 
61  Neben dem Krisenpräventionsordner gibt es laut Website des Schulministeriums noch einen 

zweiten Interventionsteil mit einer „genauen Ablaufplanung für verschiedene Krisenfälle“, 

der jedoch ausschließlich den Schulleitungen vorbehalten bleibt – wenn darin auch weitere 

Informationen zum Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung enthalten sind, können diese hier 

nicht berücksichtigt werden. 

Abbildung 9: Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
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alisierten Dokument zur Gefährdungseinschätzung vergleichsweise über-
schaubar. Auch wenn die grundständige Überarbeitung des Abschnitts zu 
Handlungsschritten bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in den Leitli-
nien zur Krisenprävention eine deutliche Verbesserung darstellt, deuten sich 
auch in diesem Handlungsschema Unschärfen an. Zwar werden einzelne 
Verfahrensschritte ergänzend schriftlich erläutert – beispielsweise, dass in die 
erste Sicherheitseinschätzung die Schulleitung und weitere relevante Perso-
nen einbezogen werden sollen, „die eigene Eindrücke von der Schülerin bzw. 
dem Schüler beitragen können“ und die Empfehlung, dass „die Fallzustän-
digkeit die Klassenleitung übernimmt“ (Schulministerium NRW 2023, S. 
246f.). Allgemein wird in diesem Schema jedoch vor allem über Kin-
der/Jugendliche beraten. Die in § 4 KKG vorgesehene Einbeziehung wird 
anhand des Schemas nicht ersichtlich. Auch die fachlich empfohlene pseudo-
nymisierte Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft62 wirkt in der 
Abbildung sehr abstrakt und dadurch bleibt unklar, wann man sich an diese 
wie und in welcher Form wenden kann.  

Insgesamt wird durch diese nachgezeichneten Veränderungen jedoch 
auch deutlich, dass das Handlungsfeld Kinderschutz stetigen fachlichen 
(Weiter-)Entwicklungen und Transformationsprozessen unterliegt, die in 
NRW vor allem in den letzten Jahren von einer wachsenden Dynamik ge-
kennzeichnet sind. 

In den amtlichen Daten für NRW zeigt sich – wie auch in Deutschland 
insgesamt (vgl. Kap. 4.2.3) – eine deutliche Zunahme an Gefährdungsmel-
dungen und festgestellten Kindeswohlgefährdungen nach § 8a SGB VIII (vgl. 
Abbildung 10 – links). Hierbei handelt es sich um Daten zu den Gefähr-
dungseinschätzungen, die seitens der Jugendämter in einem Verfahren nach § 
8a SGB VIII durchgeführt wurden, sowie deren Ergebnisse. 
Mit mehr als einem Viertel aller bundesweiten Verfahren wird ein Großteil 
der Gefährdungseinschätzungsverfahren von Jugendämtern in NRW durchge-
führt (2022: 27 % aller Verfahren). Der Anteil der Verfahren, die dabei zu 
dem Ergebnis einer Kindeswohlgefährdung kommen, ist jedoch – wie im 
Bundesdurchschnitt (vgl. Kap. 3) leicht gesunken.  

 
62  Ein umfassender Überblick zur (Weiter-)Entwicklung und praktischen Umsetzung des 

Aufgabenprofils insoweit erfahrener Fachkräfte findet sich beispielsweise bei Heinitz & Slü-

ter (2018). Zudem betonte bereits Bertsch (2015, S. 145), dass es wichtig sei, die Rolle der 

insoweit erfahrenen Fachkraft nicht nur innerhalb der Einrichtung, sondern auch innerhalb 

kommunaler Steuerung konzeptuell zu fassen und ihren Einsatz zu definieren, damit eine 

fachliche Distanz und anonyme Beratung gewährleistet ist. 
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Quelle: Statistisches Bundesamt; Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Gefähr-
dungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII; Sonderauswertung it.nrw; eigene 
Berechnungen und Darstellung 

Eine spezifische Betrachtung der Altersgruppen zeigt dabei, dass mit zuneh-
mendem Alter der Kinder der Anteil der Verfahren steigt, die zu dem Ergeb-
nis einer Kindeswohlgefährdung kommen (vgl. Abbildung 10 – rechts). Dies 
könnte darin begründet sein, dass Kinder und Jugendliche mit zunehmendem 
Alter stärker selbst auf Gefährdungslagen aufmerksam machen (können). 

Von allen Gefährdungseinschätzungsverfahren für Kinder im Schulalter63 
gingen in NRW im Jahr 2022 rund 17 % auf den Hinweis von Schulen zu-
rück. Damit ist der Wert im letzten Jahrzehnt relativ konstant geblieben, denn 
auch in den Jahren 2012, 2016 und 2019 lag der Anteil schulischer 8a-
Meldungen bei etwa 17 % (ohne Abbildung). Schaut man sich auch hier nur 
die Verfahren an, die zu dem Ergebnis einer vorliegenden Kindeswohlge-
fährdung gekommen sind und auf eine Meldung von Schulen zurück gingen, 
wird deutlich, dass hier der Anteil mit 21 % im Jahr 2022 noch höher liegt. 
Das bedeutet, dass bei schulischen Gefährdungsmeldungen für Kinder und 
Jugendliche im Schulalter überdurchschnittlich häufig – im Vergleich zu 
anderen hinweisgebenden Personen oder Organisationen – jugendamtsseitig 
auch eine Kindeswohlgefährdung festgestellt wird. Auch dieser Wert ist seit 
Jahren etwa konstant.  
Dies wirft die Frage auf, welche Gefährdungsanzeichen schulseitig besonders 
häufig bemerkt werden. In NRW handelt es sich, wie auch im Bundesdurch-

 
63  Berücksichtigt werden hier alle Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren. 

Abbildung 10: Gefährdungseinschätzungsverfahren und Anteil festgestellter 
Kindeswohlgefährdungen bei unter 18-Jährigen (NRW; 2012, 2019 und 
2022; Anzahl und in %) 
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schnitt (vgl. Kap. 4.2.3), vor allem um Vernachlässigungen (42 %), die dem 
Jugendamt gemeldet werden. Überdurchschnittlich häufig werden körperli-
che Misshandlungen (39 %) von Schulen im Vergleich zu anderen Hinweis-
geber:innen mitgeteilt. 

Darüber hinaus zeigten Analysen von kleinräumigen Mikrodaten zu aus-
gewählten kreisfreien Großstädten in Nordrhein-Westfalen eine „unterschied-
liche Ausgestaltung eines institutionellen Kinderschutzes in den Kommunen, 
und zwar inklusive einer nicht einheitlichen Anwendung der Gefährdungs-
einschätzung gem. § 8a Abs. 1 SGB VIII“ (Pothmann & Kaufhold 2018, S. 
8). Hinzukommt, dass „ein wichtiger Teil des Engagements von Personen 
und Institutionen außerhalb des Jugendamts (…) nicht von der KJH-Statistik 
erfasst [wird] und daher nicht bezifferbar [ist]. Nämlich Schutz und Hilfe, die 
ohne Beteiligung des Jugendamts geleistet werden“ (Discher 2013). Einen 
weiteren Teil machen, wie in Kapitel 4.2 bereits ausgeführt, unerkannte Ge-
fährdungsanzeichen bzw. Dunkelfelddaten aus (Goldberg 2011). 

Diese Befunde verdeutlichen, dass die von den Jugendämtern statistisch 
erfassten und gemeldeten Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII 
nur die Spitze des Eisbergs bilden, wenn es um die Frage von Gefährdungs-
lagen geht, die das Wohl von Kindern und Jugendlichen bedrohen. Die Ju-
gendämter sind dabei in besonderem Maße auf Hinweise zu Anhaltspunkten 
einer Kindeswohlgefährdung angewiesen, da sie selbst nicht zwangsläufig 
auf Gefährdungen aufmerksam werden (können) und/oder nicht immer eine 
niedrigschwellige Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern darstellen. 
Pädagogische Fachkräfte an Schulen, die täglich mit Kindern und Jugendli-
chen im Austausch sind, spielen somit eine zentrale Rolle zur effektiven 
Umsetzung des Schutzes des Wohls von Kindern und Jugendlichen. Dies 
unterstreichen sowohl schul- und landesgesetzliche Regelungen als auch die 
gezeigten empirischen Befunde. Doch inwieweit werden Gefährdungslagen 
von Kindern und Jugendlichen an Schulen durch pädagogische Fachkräfte 
überhaupt wahrgenommen? Wie und wann wird schulseitig eine Gefähr-
dungsmeldung an das Jugendamt vorgenommen? Diesen Fragen soll im 
nachfolgenden empirischen Teil dieser Arbeit unter der Perspektive, der an 
Schulen tätigen pädagogischen FachkräftenG nachgegangen werden. 

6. Erkenntnisinteresse: Wann wird an Schulen ein Fall 
zum Fall? 

Ausgehend von einer gemeinsamen Schutzverantwortung an Schulen legt die 
vorliegende Untersuchung, anders als bisherige Studien, das Hauptaugen-
merk auf schulische Alltagspraxis und auf handlungsleitende Aspekte, die für 
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eine Intervention bei einem Verdacht der Verletzung des Wohls eines Kindes 
oder Jugendlichen ausschlaggebend sind. Dabei wird der Fokus auf die Zu-
sammenarbeit von (sozial-)pädagogischen Fachkräften im Kinderschutz am 
Ort Schule gerichtet. Neben normativen Leitlinien wie Gesetzen, Schutzkon-
zepten und Handlungsleitfäden auch ethische Grundsätze, professionelles 
Wissen und Haltungen sowie Organisationsstrukturen das Handeln von päda-
gogischen Fachkräften64 prägen. 

Um das Handeln bzw. das Ausbleiben von Interventionen von pädagogi-
schen Fachkräften an Schulen in kinderschutzrelevanten Fragestellungen zu 
verstehen, geht es darum, sowohl das propositionale Wissen von an Schulen 
tätigen Pädagog:innen als auch deren performatives Wissen zu betrachten. 
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt dabei auf den gemeinsamen, milieu-
spezifisch-professionalisierten65 Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte 
und weniger auf den individuellen (biografischen) Erfahrungen. Genauer 
betrachtet werden vor allem die konstitutiven Bedingungen. Damit sind vor 
allem habitualisierte Routinen gemeint, die sich in der Gruppeninteraktion 
zeigen und sich dabei innerhalb eines organisationalen Rahmens (respektive 
seiner rechtlichen und fachlichen Erwartungen) bewegen.  

Das gewählte Untersuchungsdesign (Kap. 7) ermöglicht einen umfassen-
den Blick auf diese teils komplexen Facetten. Die übergeordnete Fragestel-
lung: „Woran orientieren sich pädagogische Fachkräfte zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen in Gefährdungsfällen an Schulen?“ zielt darauf ab, 
(kollektive) Handlungsorientierungen pädagogischer Fachkräfte an Schulen 
herauszuarbeiten. Im Zuge der Analysen sollen zwei Aspekte besonders in 
den Blick genommen werden: Zum einen stehen Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede im (kollektiven) Erfahrungs- und Orientierungswissen der päda-
gogischen Fachkräfte im Fokus, die bedeutend sind, um in Kinderschutzfra-
gen agieren zu können. Zum anderen wird nach Prozessen und Strukturen 
gefragt, die gegebenenfalls eine konstituierende Rahmung der Schulen abbil-
den. Darüber hinaus werden (formalgeregelte) Zuständigkeiten und vorhan-
denen Kooperationsstrukturen betrachtet. Es geht folglich um das Verhältnis 
von Regelerwartungen und Regelpraktiken der pädagogischen Fachkräfte im 
Kinderschutz an Schulen. Der Forschungsgegenstand der Untersuchung be-
wegt sich somit zwischen einer rekonstruktiven Betrachtung des professio-
nellen Handelns und Wissens sowie organisationalen Bedingungen, unter 
denen dieses Handeln realisiert wird.  

Aus einer sozialpädagogischen Perspektive untersucht die Forschungsar-
beit damit konstitutive Bedingungen des Kinderschutzes an Schulen. Ziele 

 
64  Als übergeordneter Begriff wird hier die Bezeichnung „pädagogische Fachkräfte“ verwen-

det, dies umfasst überwiegend Lehrkräfte und Sozialarbeiter:innen an den Schulen, schließt 
aber auch andere Professionen nicht aus (z. B. Sonderpädagog:innen) (siehe Sampleüber-
sicht Anhang A6) 

65  Zum Begriff des „Professionalisierten Milieus“ siehe Bohnsack 2020, S. 32.  
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sind dabei, empirische Befunde zum Schutz des Wohles von Kindern und 
Jugendlichen an Schulen zu generieren sowie zu ergründen, welche (kol-
lektiven) Orientierungen von pädagogischen Fachkräften den Kinderschutz 
an Schulen prägen. Ausgangspunkt ist dabei die gemeinsame Verantwortung 
von Schulen und Kinder- und Jugendhilfe sowie deren Schnittstellenarbeit im 
Handlungsfeld des Kinderschutzes. Es geht also darum, Erkenntnisse dazu zu 
gewinnen, wann und inwieweit pädagogische Fachkräfte einen Fall als kin-
derschutzrelevant bzw. als Gefährdung einstufen (könnten) und welche 
Handlungsorientierungen den Umgang damit prägen. 

7. Untersuchungsdesign: Die Dokumentarische 
Methode als Forschungszugang 

Im Zusammenhang mit stark explorativ ausgerichteten Fragestellungen, die 
sowohl Aspekte der Professions- als auch der Organisationsforschung in den 
Blick nehmen, haben sich Gruppendiskussionen und deren Auswertung in 
den letzten Jahren als erkenntnisgenerierende Methode bewährt und kontinu-
ierlich weiterentwickelt (u.a. Amling & Vogd 2017; Bohnsack 2020). Stu-
dien, die Gruppendiskussionen mit der von Bohnsack etablierten Dokumenta-
rischen Methode auswerten, wurden zuletzt auch in der Sozialen Arbeit zu-
nehmend im Zusammenhang rekonstruktiv-praxeologischer Zugänge genutzt 
(bspw. Bohnsack et al. 2018b, Henn 2018, Karić 2022, Wittfeld 2024). 

Bevor das methodische Vorgehen der vorliegenden Studie detailliert vor-
gestellt wird (vgl. Kap. 7.2), erfolgt zunächst eine genauere methodologische 
Einordnung des Erkenntnisinteresses sowie eine methodische Verortung zur 
Begründung des gewählten Vorgehens. 

7.1 Methodologische Verortung 

Wie bereits die Darlegung des Erkenntnisinteresses verdeutlicht (Kap. 6), 
zielt diese Arbeit darauf ab, konstituierende Rahmungen rund um den Kin-
derschutz an Schulen sichtbar zu machen und (kollektive) Handlungsorientie-
rungen pädagogischer Fachkräfte herauszuarbeiten, die die (professionelle) 
Arbeit in Gefährdungsfällen und Verdachtsmomenten maßgeblich mitbe-
stimmen. Quantitative bzw. hypothesenprüfende Erhebungsverfahren schie-
den nicht zuletzt aufgrund der offenen Fragestellung, der vielfältigen Facet-
ten des Untersuchungsgegenstandes sowie der zunehmenden Dynamik im 
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Handlungsfeld des Kinderschutzes aus. Zielführender für die gewählte Frage-
stellung erweisen sich qualitative beziehungsweise rekonstruktive Verfahren. 
Diese bieten die Möglichkeit, durch ein iteratives Vorgehen Phasen der Da-
tengewinnung und -analyse mit Phasen der theoretischen Reflexion wechsel-
seitig aufeinander zu beziehen. Auf diese Weise lassen sich flexibel Anpas-
sungen vornehmen, die die Hypothesenfindung und Theoriebildung durch die 
Suche handlungsrelevanter Variablen ermöglichen (Baur & Blasius 2014, S. 
47). Gleichzeitig lassen sich dadurch soziale Einflussfaktoren und Prozesse 
aufdecken (Barton & Lazarsfeld 1979, S. 64). 

7.1.1 Praxeologische Perspektive der Wissenssoziologie 

Das Erkenntnisinteresse und die Forschungsperspektive der Arbeit lassen 
sich zunächst in der Tradition der Ethnomethodologie und des Konstrukti-
vismus einordnen, welche „Routinen des Alltags und der Herstellung sozialer 
Wirklichkeit“ in den Blick nehmen (Berger & Luckmann 1980; vgl. auch 
Flick et al. 2012, 18f.). Kinderschutzfälle und Gefährdungsverdachtsmomen-
te zählen (glücklicherweise) nicht an jeder Schule zum Alltag, weshalb ein 
ethnografisches Vorgehen und alltagsbegleitende Beobachtungsverfahren aus 
forschungspraktischer Sicht als wenig geeignet erschien. Ebenso schieden 
eine Reihe von Interviewverfahren aus, da diese stärker das reflexi-
ve/propositionale Wissen in den Blick nehmen und weniger das handlungs-
leitende/performative Wissen (bspw. Bohnsack 2020, S. 20). Eine erste Ab-
handlung, die sich mit dem „Zugang zur Analyse der Praxis“ und des „impli-
ziten, handlungsleitenden Wissens“ befasst, wurde bereits 1964 von Karl 
Mannheim in seinem Werk „Beiträge zur Theorie der Weltanschauung“ ver-
fasst (Mannheim 1964). Die von Karl Mannheim entworfene Dokumentari-
sche Methode wurde von Ralf Bohnsack zu einer Forschungsmethode wei-
terentwickelt, in dem er einzelne Analyseschritte definierte (vgl. Kap. 7.3). 
Gleichzeitig wurde sie methodologisch von Bohnsack zuletzt in der „Praxeo-
logischen Wissenssoziologie“ metatheoretisch kanonisiert (Bohnsack 2017).  

Die Praxeologische Wissenssoziologie weist einen Konnex zur Ethnome-
thodologie Harold Garfinkels auf, der ebenfalls Bezüge zur Dokumentarische 
Methode Mannheims herstellt (Garfinkel 1962). Bohnsack (2018, S. 197) 
grenzt sich davon jedoch klar ab, indem er auf die stark an klassisch-
handlungstheoretische Argumentationen der (Sozial-)Phänomenologie nach 
Alfred Schütz (1971) verhaftete und vom symbolischen Interaktionismus66 
geprägten Zweckrationale im deduktiv-regelorientierten Sinn verweist. Dem-

 
66  Eine ausführliche Beschreibung des philosophischen Hintergrunds des Symbolischen Inter-

aktionismus sowie dessen soziologischen und sozialwissenschaftlichen Weiterentwicklun-

gen (u. a. Blumer/Meads) findet sich bspw. bei Wagner (2011). 
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gegenüber liegt der Praxeologischen Wissenssoziologie nach Bohnsack mit 
Bezug auf Mannheim ein klares Verständnis von der „notorische(n) Diskre-
panz von Regel resp. Propositionaler Logik versus Praxis resp. Performativer 
Logik“ zugrunde (Bohnsack 2017, S. 61; zur Veranschaulichung siehe Ab-
bildung 11).  

 

Quelle: Bohnsack (2017, S. 103) 

Das heißt, wir können „die Wirklichkeit“67 rekonstruieren, indem wir neben 
den Erfahrungen der an der Forschung Teilnehmenden auch versuchen, die 
Praxis im Sinne ihres Habitus zu analysieren (Bohnsack 2018, S. 198). In den 
Aussagen der Teilnehmenden äußern sich dabei stets auch normative Erwar-

 
67  Hier in Anführungszeichen gesetzt, da die Begriffe „Wirklichkeit“ und „Wissen“ in dieser 

Arbeit aus einer wissenssoziologischen Perspektive verwendet werden, denen die These zu-

grunde liegt, dass die Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert ist und im Bewusstsein des-

sen, dass diesen Begriffen auch andere Betrachtungsweisen und ungeklärte philosophische 

Fragen zugrundliegen (Berger & Luckmann 1980, S.1f.). 

Abbildung 11: Konjunktiver Erfahrungsraum 
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tungen, die in ihrer Gültigkeit und Relevanz über anekdotische Einzelfallbe-
schreibungen hinausgehen. 

Diese Abgrenzung und eigenständige Etablierung der praxeologischen 
Wissenssoziologie erfolgte nicht zuletzt durch die Auseinandersetzung mit 
den von Andreas Reckwitz 2010 formulierten Anforderungen der „praxeolo-
gischen Analytik“ (Bohnsack 2017, S. 61). In seiner „Theorie sozialer Prak-
tiken“ zielt Reckwitz auf „eine nicht-rationalistische Analytik des Sozialen 
und des Handelns“ (Reckwitz 2016, S. 11). Diese stellt „die impliziten, aber 
gleichwohl komplexen und machtvollen Wissensordnungen im Handeln und 
in den Diskursen (…), die Relevanz von Affektivität und sinnlicher Wahr-
nehmung den (…) Automatismus der Routinen und zugleich die Elemente 
des Experiments und des Scheiterns im Handeln“ sowie „die Widersprüch-
lichkeit und Hybridität kultureller Ordnungen“ in den Vordergrund (Reck-
witz 2016, S. 11). Die Praxistheorie sieht Reckwitz dabei als „zeitgemäße-
re(n) Theorietypus“, der primär von einer empirischen Forschungspraxis lebt 
und dieser nicht (mehr) vorgelagert ist (Reckwitz 2016, 11f.).  

Gleichzeitig finden sich in der Praxeologischen Wissenssoziologie Ge-
meinsamkeiten zu Ideen und Komponenten anderer Theorien. Diese wurden 
bereits in zahlreichen Grundlagenwerken zur qualitativen Sozialforschung in 
ihrer Genese und ihren Bezugspunkten detailliert dargestellt (u.a. Bohnsack 
in Bock & Miethe 2010, Flick et al. 2012; Bohnsack et al. 2018a; Przyborski 
& Wohlrab-Sahr 2021; Bohnsack 2021). Aus diesem Grund wird an dieser 
Stelle auf ausgewählte Anschlusstheorien verwiesen, deren Einfluss auch für 
das Erkenntnisinteresse dieser Forschungsarbeit relevant ist – ohne den An-
spruch der vollständigen methodologischen Herleitung. Wichtig erscheint 
dabei neben den bereits genannten vor allem die praxeologische Positionie-
rung als Verbindung von Subjektivismus und Objektivismus, die an Bourdieu 
(1976) und seinen Entwurf einer Theorie der Praxis anschließt und später 
erkenntnistheoretisch in Abgrenzung zum Strukturalismus und zur Phäno-
menologie in seinem Werk „Sozialer Sinn“ aufgreift und näher erläutert 
(Rehbein 2016, S. 57). Darüber hinaus greift Bohnsack auch den von Bour-
dieu geprägten Habitus-Begriff auf, der das ähnliche Handeln bzw. die Ten-
denz frühere Handlungsweisen zu speichern, beschreibt. Zudem verdeutlicht 
er, dass Alltagspraktiken nicht (nur) das Befolgen von bestimmten Regeln 
inkorporieren (Rehbein 2016, S. 84-87). Dabei wird mit dem Begriff auch 
dem „Wissen der Akteure und de[m] Beitrag dieses Wissens zur Konstrukti-
on des Sozialen“ Rechnung getragen (Rehbein 2016, S. 84). Letztlich geht es 
also darum, das Erfahrungswissen der Erforschten als empirische Basis zu 
sehen und in einem Bezugsrahmen zu analysieren, „d.h. auf der Grundlage 
einer Rekonstruktion der konjunktiven Erfahrungsräume, das Spannungsver-
hältnis zwischen der performativen Logik der Praxis im Sinne des Habitus 
der AkteurInnen einerseits und deren Common Sense-Theorien und normati-
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ven Erwartungen sowie Identitätserwartungen andererseits“ zu untersuchen 
(Bohnsack 2018, S. 197). 

7.1.2 Gruppendiskussionsverfahren 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Forschungsarbeit bewegt sich an 
der Schnittstelle des kollektiven professionellen Handelns pädagogischer 
Fachkräfte und der konstituierenden Rahmungen der Organisation Schule. 
Wie bereits erläutert liegt der Arbeit dabei ein praxeologisches Verständnis 
der Wissenssoziologie zugrunde. Aus diesem Grund wird mit dem Gruppen-
diskussionsverfahren methodisch ein Forschungszugang gewählt, der Kollek-
tivvorstellungen pädagogischer Fachkräfte untersucht und dabei ein besonde-
res Augenmerk auf die Bedeutung von Interaktions-, Diskurs- und Gruppen-
prozessen für die Konstitution von Meinungen, Orientierungs- und Bedeu-
tungsmustern legt (Bohnsack 2013, S. 205). Auch Schäffer (2012, S. 350) 
hält in diesem Zusammenhang fest: „Ein zentrales Argument für den Einsatz 
des Gruppendiskussionsverfahrens ist die bessere unmittelbare Zugänglich-
keit zu kollektiven Orientierungsdimensionen.“ Durch die Rekonstruktion 
dieser Kollektivvorstellungen respektive konjunktiver Erfahrungsräume sol-
len so Erkenntnisse zum handlungsleitenden (kollektiven) Wissen pädagogi-
scher Fachkräfte an Schulen gewonnen werden. Ausgegangen wird dabei von 
der Prämisse, dass „gemeinsames Erleben dort am umfassendsten zur Artiku-
lation gebracht wird, wo diejenigen sich in ‚Realgruppen‘68 zusammenfinden, 
denen dieses gemeinsam ist und [diese Gruppen ein Epiphänomen darstellen, 
an dem sich kollektive Erfahrungen dokumentieren]“ (Bohnsack 2013, S. 
211). Es geht folglich um die Erfassung kollektiver Orientierungsmuster, 
wodurch sich die Gruppendiskussion nach Bohnsack von anderen Gruppen-
diskussionen unterscheiden – wie z. B. der Ermittlung situationsabhängiger 
Gruppenmeinungen nach Nießen, der Erfassung der individuellen nicht-
öffentlichen Meinung nach Pollock oder der Informationsermittlung in der 
Markforschung (Lamnek 2005, S. 55-60). Bohnsack entwickelte die Erhe-
bungsmethode zu „informellen Gruppenmeinungen“ Mangolds (1960) wei-
ter, in dem er dessen Idee einer bereits in der Realität der Gruppe bestehen-
den kollektiven Meinung, die sich ggf. in der Diskussion aktualisiert auf-
greift, und ihn mit Mannheims Begriff des „konjunktiven Erfahrungsraums“ 
zusammenbringt (Kubisch & Störkle 2015, S. 77).  

Generell bieten Gruppendiskussionen vor allem durch ihre „Offenheit, 
Flexibilität und Alltagsnähe“ eine „weitgehende Realisierung der methodolo-
gischen Prämissen des qualitativen Paradigmas“ und sind in ihren Erkennt-
nissen „verhaltensrelevanter, also realitätsgerechter, weil Einstellungen, Mei-

 
68  Zur Einordnung und Verwendung des Begriffs der ,Realgruppen‘ in dieser Arbeit vgl. Kap. 

7.2.2. 
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nungen etc. in natürlicheren Situationen (Gruppen) erhoben werden“ (Lam-
nek 2005, S. 88). Gleichzeitig gibt der „kommunikativ-diskursive Charakter 
(…) auch Hinweise auf Handlungsstrategien für die Modifikation von Ein-
stellungen und Verhaltensweisen“ (Lamnek 2005, S. 88). Aus diesem Grund 
wird das Gruppendiskussionsverfahren als Erhebungsmethode auch zuneh-
mend in der dokumentarischen Organisationsforschung angewandt (u.a. Ku-
bisch 2008, 91f.; Mensching 2017, S. 76). 

7.1.3 Dokumentarische Organisationsforschung 

Das Verhältnis von professionellem Handeln und organisationaler Rahmung 
bzw. Organisationskultur wird in der Forschung theoretisch und methodolo-
gisch mannigfach und disziplinübergreifend diskutiert. Im Zentrum dieser 
Diskussionen steht die Beziehung zwischen Akteur:innen, ihren intendierten 
Handlungen sowie (teils unreflektierten) Praktiken und den weniger greifba-
ren Regeln, Routinen und Erwartungen. Sozialwissenschaftlich gesprochen 
sind diese Beziehungen zwischen einer Mikro- und Meso-Ebene angesiedelt. 
Auf aggregierter Makro-Ebene zeigen und verfestigen sich Formen von Kul-
turen und Strukturen. Derartige Ausformungen wirken auf die Mikro-Ebene 
zurück. Im Folgenden werden zentrale Überlegungen ausgebreitet, die für das 
Verständnis dieser Wechselseitigkeit und Interdependenzen von Handlung, 
Regeln und Struktur im Kontext der Dokumentarischen Organisationsfor-
schung relevant sind. 

Ein zentraler theoretischer Ausgangspunkt, der das Handeln und die 
Struktur gemeinsam und in wechselseitiger Beziehung betrachtet, ist die 
Strukturationstheorie von Anthony Giddens (1984). Dabei versucht Giddens, 
objektivistische und subjektivistische Sichtweisen zu verbinden und erkennt 
Strukturen als prägend für das soziale Handeln an. Zu Giddens Überlegungen 
positioniert sich Bohnsack (2017, S. 49f.), indem er – mit Bezug auf 
Bongaerts (2007) – darauf hinweist, dass hier keine klare Unterscheidung 
zwischen praktischen und regelgeleiteten Handlungsentwürfen vorgenommen 
wird und letztere dadurch zu stark gewichtet werden und die praktische Be-
wusstseinsebene außer Acht gelassen wird. Mit anderen Worten betont die 
Strukturationstheorie nach Giddens die Bedeutung von intentionalem, be-
wusstem Handeln zu stark. Es ist plausibel davon auszugehen, dass Men-
schen unbewusste oder zumindest nicht zwangsläufig den Regelwerken/der 
vorgegebenen Struktur entsprechende Praktiken entwickeln, die zwar auch 
regelgeleitet sein können, jedoch häufig nicht in der Form intendiert oder 
reflektiert werden. Mit Verweis auf Bourdieus Kritik an Common-Sense-
Theorien und deren „Illusion der Regel“ (Bourdieu 1976, S. 203) betont 
Bohnsack, dass dieses „Modell der Deduktion der performativen Logik, der 
Struktur der Praxis mit ihrer wechselseitigen, zirkelhaften, reflexiven oder 
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rekursiven Relation von Teil und Ganzem, Handlung und Kontext, nicht 
adäquat [ist]“ (Bohnsack 2017, 49f.). Folglich kann die Erklärung von Hand-
lungen nicht ausschließlich aus allgemeinen Regeln abgeleitet werden. Das 
Verhältnis von (formalen) organisationalen Regelerwartungen und der orga-
nisationalen Regelpraxis, die durch die Handlungspraktiken der Akteure 
innerhalb einer Organisation hergestellt wird, gewinnt auch für Forschungen 
aus Perspektive der praxeologische Wissenssoziologie zunehmende Bedeu-
tung (bspw. Liebig 2007, Mensching 2008, Amling und Vogd 2017). Die 
praxeologische Perspektive geht dabei vom „Primat der Praxis“ aus, welche 
sozial hergestellt wird und nicht wie bei Giddens einem „akteurstheoreti-
schen Handlungsmodell“, das einen „exterioren Regelbegriff“ voraussetzt 
(Vogd & Amling 2017, S. 21). Eine durch Bohnsack informierte Organisati-
onsforschung lehnt es somit ab, allen Handlungen stets eine vorgelagerte 
bestehende Regelstruktur zu unterstellen. Vielmehr äußern sich diese Regeln 
erst in Handlungspraktiken in sozialen Zusammenhängen. 

In ihren frühen Überlegungen zur dokumentarischen Organisationsfor-
schung skizziert Sonja Kubisch (2008, 92f.) sechs Thesen, die den Gegen-
stand einer praxeologischen dokumentarischen Organisati-
ons(kultur)forschung aus rekonstruktiver Forschungsperspektive beleuchten. 
Diese Thesen beschreiben den für diese Arbeit gewählten Analysefokus und 
sollen daher an dieser Stelle schlaglichtartig präsentiert werden: 

(1) Es erfolgt eine Rekonstruktion des „Habitus bzw. der Habitusformen 
der Organisationsmitglieder“, indem „das handlungsbezogene und 
handlungsorientierende kollektive Wissen der Akteure im Kontext 
von Organisation“ in den Blick genommen wird. Hierbei stehen die 
„geregelten Verhaltensweisen“ im Fokus, die sich „nicht auf die Be-
folgung von Regeln reduzieren lassen“ sowie „die Konstanz von Prak-
tiken im Zeitverlauf“. 

(2) Unterschieden werden kann zwischen einerseits dem „kommunikati-
ven oder kommunikativ-generalisierten Wissen innerhalb einer Orga-
nisation, das sich beispielsweise in der Selbstdarstellung einer Organi-
sation abbildet“. Und andererseits „dem konjunktiven, auf verschiede-
ne Erfahrungsräume und das alltägliche Handeln bezogene Wissen der 
Organisationsmitglieder“. 

(3) Empirisch wird die Annahme geprüft, ob die Organisation einen kon-
junktiven Erfahrungsraum bildet, „innerhalb dessen die Organisati-
onsmitglieder im gemeinsamen Handeln kollektive Orientierungen 
ausbilden. Dabei ist von einer Überlagerung organisationsbezogener 
und organisationsübergreifender Erfahrungsräume bzw. Milieus aus-
zugehen. Orientierungen, welche die Mitglieder einer Organisation bei 
aller Differenz zwischen den Milieus miteinander teilen und welche 
gleichzeitig von den kollektiven Orientierungen innerhalb anderer Or-
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ganisationen unterschieden werden können, können als 
,Organisationskultur‘G bezeichnet werden“. 

(4) „Innerhalb einer Organisation können Orientierungen oder Habitus-
formen unter verschiedenen Blickwinkeln analysiert werden: 

▪    IntegrationsperspektiveG: Von der Mehrheit der Organisationsmit-
glieder geteilte Orientierungen werden rekonstruiert. 

▪    DifferenzperspektiveG: Es werden unterschiedliche Orientierungen 
verschiedener Milieus deutlich. 

▪    FragmentierungsperspektiveG: Es zeigen sich keine gemeinsamen 
Orientierungen innerhalb einer Organisation. (→ sogn. „Rah-
meninkongruenzenG“ nach Bohnsack (2021, S. 197)).“  

(5) Handlungsleitende Orientierungen innerhalb einer Organisation kön-
nen von unterschiedlichen (Macht)Positionen geprägt sein und müssen 
vor dem Hintergrund „konjunktiver Erfahrungen einzelner Professio-
nen“ betrachtet werden – beispielsweise die Orientierungen von Lei-
tungskräften und Mitarbeiter:innen.  

(6) Bei dem konjunktiven Wissen handelt es sich um implizites Wissen, 
das über den Gruppendiskurs rekonstruiert werden muss (vgl. Kap. 
7.1.1).  

Handeln kann in Organisationszusammenhängen durch unterschiedliche 
Bezüge beeinflusst sein. Der naheliegendste Einfluss ist die Organisation 
selbst. Es ist davon auszugehen, dass sich innerhalb von Organisationen mit 
der Zeit Faktoren entwickeln, die das Handeln von Angehörigen dieser Orga-
nisation prägen können. Ein etwas abstrakterer Faktor, der das Handeln mit 
beeinflussen kann, ist die Profession, bspw. in Form eines beruflichen 
Selbstverständnisses, Rollenerwartungen oder eines Berufsethos. In Bezug 
auf das Verhältnis von professionalisiertem und organisationalem Handeln 
kommt der konstituierenden RahmungG, also den „strukturelle(n) Vorgaben 
für alle weiteren Entscheidungen“ eine zentrale Bedeutung zu (Bohnsack 
2021, S. 32). Gerade im Bereich der Organisation Schule liegt eine „hoch 
generalisierte Ebene“ der konstituierenden RahmungG vor, die „die Möglich-
keit eröffnet, Entscheidungen in einer routinisierten Weise zu treffen“ – 
bspw. in Bezug auf die Leistungsbewertung an Schulen, die quasi die 
„Grundlage professionalisierten Handelns“ schafft (Bohnsack 2021, 32f.). 
Inwiefern diese routinierten Entscheidungen an Schulen auch sonstige päda-
gogische Handlungen – insbesondere im Zusammenhang von Kindeswohlge-
fährdungskontexten – umfassen, wird in dieser Studie näher untersucht. Be-
stehende Leitlinien und Gesetze prägen auch diesbezüglich bestimmte Re-
gelerwartungen. 

Gleichzeitig ist dort, wo das professionalisierte Handeln in einer Organi-
sation betrachtet wird, von einem Spannungsverhältnis zwischen „den nor-
mativen Programmatiken einerseits und der interaktiven Handlungspraxis 
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andererseits“ auszugehen (Bohnsack 2021, S. 54). Bohnsack (2017, 54-60) 
spricht hier auch von der „notorischen Diskrepanz“, die vor dem Hintergrund 
„handlungsbezogener“ vs. „identitätsbezogener NormenG der Organisation“ 
zu betrachten ist (Bohnsack 2021, S. 30). Im Bereich von Schulen verweist 
Bohnsack (2017, S. 129) zudem auf eine „doppelte DoppelstrukturG“, d. h. 
performative/handlungsleitende und propositionale/reflexive Logik von Ha-
bitus und Norm treten in Bezug auf das Handeln in organisationalen Kontex-
ten in doppelter Weise auf.  

Schulen stellen einen zunehmend häufig untersuchten Organisationstypus 
für die Dokumentarischen Organisationsforschung dar. Dabei sind Schulen 
„nicht nur [als Institution im soziologischen Sinn] zu sehen, sondern immer 
auch als Organisationen mit ihren eigenen Normen und Rollenbeziehungen“, 
in denen Lehrkräfte zusätzlich auch noch mit Identitätsnormen auf gesell-
schaftlicher Ebene konfrontiert sind (Bohnsack 2017, S. 129). Die dokumen-
tarische Methode wurde sowohl in der Schul- und Unterrichtsforschung (u.a. 
Hericks 2006, Nohl und Somel 2017, Zorn 2019, Thiel 2019) als auch in der 
Sozialen Arbeit angewandt (u.a. Kutscher 2002, Schmidt 2012; Kallfaß 2022, 
Kubisch & Franz 2022). Dabei werden nicht nur Aspekte der Professions- 
sondern auch der Organisationsforschung in den Blick genommen. An der 
systemischen Schnittstelle Jugendhilfe und Schule setzt beispielsweise Streb-
low (2005; 2014) an: Sie betrachtet und evaluiert das Erleben des schulischen 
Alltags sowie die Arbeit von Schulsozialarbeiter:innen aus Schü-
ler:innenperspektive mittels der dokumentarischen Methode. 
Die vorliegende Arbeit lässt sich ebenfalls an der systemischen Schnittstelle 
von Jugendhilfe und Schule verorten, nimmt jedoch die Organisation Schule 
inklusive der dort tätigen pädagogischen Fachkräfte beider Systeme aus einer 
sozialpädagogischen Kinderschutzperspektive in den Fokus. 

7.2 Methodisches Vorgehen 

Die Datengewinnung erfolgte im Rahmen von Gruppendiskussionen an ver-
schiedenen Schulen in Nordrhein-Westfalen mit den vor Ort tätigen pädago-
gischen Fachkräften. Für die dokumentarische Auswertung der erhobenen 
Daten ist die Transparenz bei der Durchführung der Untersuchung sowie eine 
begründete Fallauswahl und Reflexion dieser – unter Berücksichtigung des 
gewählten Samplingverfahrens – unabdingbar. Insgesamt gilt bei interpretati-
ven und rekonstruktiven Verfahren wie der vorliegenden Arbeit methodolo-
gisch die Prämisse „weniger Eingriff schafft mehr Kontrollmöglichkeiten“ 
(Bohnsack 2014, S. 22). Dieses vermeintliche Paradoxon wird methodisch 
beim Sampling (Kap. 7.2.1) sowie der Durchführung (Kap. 7.2.3) und der 
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Auswertung der Gruppendiskussionen (Kap. 7.3) näher begründet und erläu-
tert.  

7.2.1 Sampling und Feldzugang 

Aufgrund des stark explorativ ausgerichteten Ansatzes des Forschungspro-
jektes stellte die Samplingstrategie und damit einhergehend die Vorabbenen-
nung möglicher Einflussfaktoren, die entsprechend variieren oder gerade 
nicht variieren sollten, eine große Herausforderung dar. Dazu zählten bei-
spielsweise die Frage nach Schularten, sozialstrukturellen und räumlichen 
Disparitäten sowie Schulträgern oder die professionelle Zusammensetzung 
des an der Schule tätigen Personals respektive des Vorhandenseins von 
Schulsozialarbeit (vgl. A6). Letztlich erwies sich jedoch vor allem der 
schwierige Feldzugang zu Beginn der Erhebung als wichtiger forschungs-
praktischer Aspekt für die Fallauswahl (vgl. dazu auch Gläser & Laudel 
2010, S. 100). Nachdem erste Kontaktaufnahmen zu verschiedenen Schulen 
direkt aufgrund einer hohen Anfragedichte abgelehnt wurden, gelang der 
Feldzugang an den Schulen durch die Unterstützung sogenannter Schlüssel-
personen. Methodologisch werden Schüsselpersonen in der qualitativen For-
schung seit Jahren als mitentscheidend für die Annäherung an das Feld und 
dessen Zugänglichkeit angesehen (u.a. Merkens 2012, S. 288f.; Flick 2012, 
S. 145f.). Diese Schlüsselpersonen sind der erste Kontakt zur Organisation, 
zu denen seitens der Forschenden bereits (private oder professionelle) Ko-
operations- oder Netzwerkbeziehungen bestehen. 

Burgess (1999) betonte bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten, dass gera-
de bei Forschung in Schulen die Erhebung stark durch die Schulleitung reg-
lementiert wird: „visits to schools were determined by the headteachers (…) 
they were able to influence the flow of information to which we had access“ 
(Burgess 1999, S. 47f.). Wie bei diesem Weg ins Feld folglich nicht unüb-
lich, konnte die Projektteilnahme von den Schlüsselpersonen nicht direkt 
zugesagt werden. Vielmehr musste der offizielle Dienstweg eingehalten wer-
den (u.a. Wolff 2012, S. 338-342). Somit erwies sich aufgrund der hierarchi-
schen Organisation von Schulen die Erlaubnis der Schulleitung entscheidend 
für die Erlaubnis zur Durchführung der Erhebung. Schulleitungen fungieren 
somit als sogenannte Gatekeeper für den Feldzugang und waren eine der 
bedeutendsten Zugangshürden. 

Der eingeschränkte Feldzugang führte dazu, dass verschiedene Sampling-
verfahren miteinander kombiniert wurden69 und nicht ausschließlich ein theo-
retisches Sampling – laut Flick der „Königsweg für qualitative Studien“ 

 
69  Zur Kombinierbarkeit von Samplingverfahren (u. a. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021,  

S. 236). 
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(Flick 2012, S. 262) – genutzt wurde. Diesem von Glaser & Strauss im Zuge 
der Grounded Theory etablierten Samplingmodell liegt ein „iterativer For-
schungsprozess“ zu Grunde, bei dem das Sample (und die Forschungstheorie) 
schrittweise (weiter-)entwickelt werden. Gleichzeitig wird auf eine vorherige 
Kriterienfestlegung oder Zufallsauswahl verzichtet (Strübing 2006, S. 154). 
Przyborski & Wohlrab-Sahr (2021) unterscheiden in diesem Zusammenhang 
drei Formen des Samplings in qualitativen Untersuchungen: Theoretical 
Sampling (1), Sampling nach bestimmten, vorab festgelegten Kriterien (2) 
und das Snowball Sampling (3). 70  

Mit dem gewählten Auswahlverfahren sind dabei jeweils Vor- und Nach-
teile verbunden, die es zu reflektieren gilt (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, 
S. 231). Das bereits erwähnte Theoretical Sampling bietet den Vorteil, dass 
eine sich entwickelnde Theorie stets eng mit der Datenauswertung (und -
erhebung) verzahnt ist und aus den gewonnenen Befunden heraus bereits 
kontrastierende Fälle gesucht werden können. Anhand der Auswertung der 
ersten Gruppendiskussion zeigte sich beispielsweise eine besondere Rolle der 
Schulsozialarbeit für den Kinderschutz, weshalb im folgenden auch Schulen 
einbezogen wurden, die sowohl keine als auch mehrere Schulsozialarbei-
ter:innen an der Schule beschäftigten. Gleichzeitig bietet das Theoretical 
Sampling den Nachteil, dass strenggenommen erst nach der Auswertung 
einer weiteren Gruppendiskussion neue Daten erhoben werden – im Fall 
dieser Arbeit hätte dies bedeutet, erst nach der Auswertung einer Gruppen-
diskussion die nächste Schule auszuwählen und anzufragen. Aufgrund des 
schwierigen Feldzugangs und begrenzten zeitlichen Ressourcen wurden des-
halb bereits nach der Durchführung und groben Auswertung der ersten Grup-
pendiskussion mehrere Schulen über unterschiedliche Schlüsselpersonen 
angefragt. Die Schlüsselpersonen waren in zwei Fällen selbst die zuständige 
Ansprechperson für die Organisation der Gruppendiskussionen. In allen wei-
teren Fällen stellten diese über die Schulleitung den Kontakt zu entsprechen-
den Personen her. Um bei diesem Vorgehen auszuschließen, dass sich die 
Forschung nur in einem bestimmten Netzwerk bewegt, wurden verschiedene 
Zugänge und Kontakte genutzt und auch vorab festgelegte Kriterien berück-
sichtigt. In der vorliegenden Untersuchung war dies z. B. die breite regionale 
Verteilung der Untersuchung innerhalb NRWs auf verschiedene Regionen 
(Stadt-Land) und Regierungsbezirke sowie Schularten, deren Relevanz sich 
aus vorherigen Forschungserkenntnissen ableiten lässt (vgl. bspw. zu regio-
nalen Unterschieden im Kinderschutz Heinitz & Herschelmann (2014); und 
zu schulartspezifischen Erkenntnissen u.a. Jantowski et al. 2011). 

 
70  Dabei handelt es sich um einen gröberen Zuschnitt von Samplingstrategien. So unterscheidet 

bspw. Patton (2002) insgesamt 16 und Flick (2012, S.167) 11 Samplingstrategien qualitati-

ver Forschung, die in Teilen jedoch nicht trennscharf abzugrenzen, sondern vielmehr auch 

kombinierbar sind. 
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Forschungsethische Aspekte 

Um sowohl den kontaktierten Schlüsselpersonen als auch den Schulleitungen 
und interessierten Teilnehmenden an den Schulen einen ersten Einblick in die 
geplante Forschungserhebung zu geben, wurde ihnen ein kurzes Informati-
onsschreiben zugesandt (vgl. A5). Hinzu kamen neben Treffen oder Telefo-
naten mit den Schlüsselpersonen mitunter persönliche Vorabtermine zur 
Kurzvorstellung des geplanten Vorhabens bei den Schulleitungen und die 
Vorlage eines Empfehlungsschreibens seitens der Promotionsbetreuung. 
Sowohl die Informationsschreiben als auch der persönliche Austausch dien-
ten dazu, möglichst große Transparenz für die Teilnehmenden herzustellen, 
ohne bereits Kernthesen der Arbeit darzulegen und damit starken Einfluss auf 
den im Rahmen der dokumentarischen Methode erforderlichen selbstläufigen 
Diskurs und thematischen Relevanzsetzungen durch die Teilnehmenden 
vorzugreifen. Gleichzeitig sollten von Beginn an forschungsethische Aspekte 
berücksichtigt und verdeutlicht werden. Dazu zählen neben der Betonung der 
Freiwilligkeit der Teilnahme und der Möglichkeit die Diskussion jederzeit 
abzubrechen oder zu verlassen auch, dass die Anonymität der Teilnehmen-
den, der Schulen und etwaigen Fallschilderungen gewahrt wird. Es war folg-
lich wichtig zu betonen, dass das Erfahrungswissen und die subjektive Ein-
schätzung der Teilnehmenden zum Thema Schulalltag und Kinderschutz im 
Vordergrund steht. Und, dass keine kritische Bewertung oder Wissensabfrage 
im Zuge der Diskussion durch die Forschende zu erwarten ist. Zudem wurde 
betont, dass es einzelne Schüler:innen nicht identifiziert werden und nicht 
namentlich besprochen werden. Da in der Untersuchung schulische Prozesse 
und pädagogische Orientierungen im Vordergrund des Erkenntnisinteresse 
lagen und weniger eine dezidierte Fallbesprechung und/oder -aufarbeitung 
von belastenden Gefährdungsfällen (oder sexuealisierter Gewalt), erschien es 
zum Erhebungszeitpunkt nicht zwingend notwndig ein Ethikgutachten einzu-
holen. Erschwerend hinzukam, dass an der Universität Münster damals keine 
Ethik-Kommission zur Prüfung eriehungs- und sozialwissenschaftlicher 
Promotionen eingerichtet war (Ethik-Kommission Universität Münster 2023) 
und Zuständigkeiten für Promotionsvorhaben vielerorts noch nicht geklärt 
waren, heute jedoch Ethikkommissionen an den vielen Fachbereichen der 
deutschen Universitäten eingerichtet sind (u.a. Universität zu Köln, Universi-
tät Oldenburg, Universität Leipzig, LMU München). Dennoch orientierte 
sich das vorliegen Forschungsvorhaben bereits zum Erhebungszeitpunkt an 
zentralen Punkten der Bonner-Ethik-Erklärung für Forschung zu sexueller 
Gewalt in pädagogischen Kontexten wie der Anonymisierung und Pseudo-
nymisierung, Einholung eines informed-consent zur Einverständniserklärung 
und Freiwilligkeitszusicherung (Poelchau et al. 2015). Zudem wurden Infor-
mationen über relevante Anlaufstellen im akuten Bedarfsfall oder für Interes-
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se an einer psychosozialen Nachsorge bereitgehalten und die Gruppen auf 
diese Möglichkeiten hingewiesen. 

Gruppengröße und Zusammensetzung 

Gruppendiskussionen können mit unterschiedlich großen Gruppen durchge-
führt werden. Schäffer (2012, S. 355) empfiehlt für die Durchführung von 
Gruppendiskussionen eine Teilnehmendenzahl „zwischen drei und zehn 
Personen“ und weist darauf hin, dass „[j]e größer die Zahl der Teilnehmen-
den ist, desto schwieriger die nachträgliche Zuordnung der Sprechenden; 
auch besteht bei zu großen Gruppen die Tendenz, dass Untergruppen ein 
separates Gespräch beginnen“. Schreier (2013, S. 232f) beschreibt eine 
Gruppengröße zwischen fünf und 15 Personen als optimal und weist darauf-
hin, dass „in großen Gruppen auch das Problem der >>Schweiger<< häufiger 
auf[tritt]“; in kleineren Gruppen sich dagegen „schneller die Diskussion er-
schöpfen [kann]“. Aus diesen Gründen wurde für das vorliegende Vorhaben 
vorab um eine Teilnahme bzw. Gruppengröße von mindestens fünf an der 
Schule tätigen pädagogischen Fachkräften gebeten. Adressiert war das 
Schreiben an Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter:innen. Die Gruppenzusam-
mensetzung an den einzelnen Schulstandorten entstand gemäß Morse (1994) 
mittels ,secondary selection‘ (sekundärer Selektion), bei der die Teilnehmen-
den ihre Teilnahme selbst (aktiv) entschieden und nicht zu dieser (verpflich-
tend) ausgewählt wurden (,primary selection‘ bzw. primäre Selektion) (Mor-
se 1994, S. 228f.). 

7.2.2 Sample 

Insgesamt wurden 52 Schlüsselpersonen kontaktiert, mit deren Unterstützung 
innerhalb eines dreiviertel Jahres 15 Schulen absagten, 27 Schulen keinen 
passenden Termin finden konnten oder sich nicht mehr zurückmeldeten und 
letztlich – mit z. T. stärkeren zeitlichen Verzögerungen – zehn Schulen zu-
sagten. Schulen, die auf die Anfrage zur Teilnahme am Forschungsprojekt 
umgehend absagten, nannten verschiedene Gründe: Neben Kapazitätsengpäs-
sen, einem Fachkräftemangel und fehlenden zeitlichen Ressourcen war die 
Sensibilität und die Brisanz des Themas Kinderschutz bei diesen Schulen, der 
von der Schulleitung genannte Grund dafür, keine Erlaubnis für die Untersu-
chung an ihrer Schule zu erteilen.  

Aus forschungsökonomischen Gründen wurde die Untersuchung auf 
Schulen in Nordrhein-Westfalen begrenzt. Dies bot gleichzeitig den Vorteil, 
dass eine einheitliche Schulgesetzgebung gegeben ist, die in Deutschland in 
der Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer liegt und somit nicht bundes-
einheitlich geregelt ist. Damit wurde bei dem sonst weitestgehenden Verzicht 
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auf Standardisierung und der Herstellung von Kontrollmöglichkeiten und 
Laborsituationen, die eher in quantitativer Forschung verwendet werden, ein 
grober Untersuchungsrahmen gesetzt. Potenzielle regionale Unterschiede 
fängt die Erhebung durch die breite Verteilung der Schulen im gesamten 
Gebiet des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen ein.  

Das Sample setzt sich aus Schulen aller fünf Regierungsbezirke in NRW 
zusammen und berücksichtigt sowohl ländliche als auch (groß)städtische 
Standorte (vgl. A171). Da der Schutz von Kindern und Jugendlichen an allen 
Schulen gegeben sein sollte, beschränkt sich die Erhebung nicht auf eine 
bestimmte Schulart, sondern nimmt Strukturmerkmale aller Schularten re-
flektierend in den Blick. Gleiches gilt für verschiedene Organisationsmodelle 
der Schulen, die sich vor allem in der Dauer, die Schüler:innen an der Schule 
verbringen, sowie im Umfang von Angeboten in Kooperationen mit außer-
schulischen Trägern oder Vereinen unterscheiden. Da der Teilnahmeaufruf 
an der jeweiligen Schule unterschiedlich erfolgt sein kann und die Teilnahme 
freiwillig war, zeigt sich eine heterogene Zusammensetzung der Gruppen – 
bspw. hinsichtlich der Fächer und Zusatzfunktionen von Lehrkräften – an der 
jeweiligen Schule. Inwiefern die Schulleitung (oder Vertretung) an der Grup-
pendiskussion teilnehmen sollte/wollte, wurde an den Schulen ebenfalls un-
terschiedlich gehandhabt. Vorausgesetzt oder explizit adressiert wurden diese 
für die Teilnahme nicht.  

Tabelle 5 gibt einen Überblick zu den an den Gruppendiskussionen teil-
nehmenden Schulen nach Schulart und Gruppenzusammensetzung. Neben 
den unterschiedlichen Schularten (Grundschule, Sekundarschule, Förderschu-
le, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium) finden sich im Sample auch ver-
schiedene Organisationsmodelle wie Halbtagsschulen (HS), offene Ganztags-
schulen (OGS) und gebundene Ganztagsschulen (GGS). Darüber hinaus 
wurde die Teilnahme von Leitungspersonen sowie Schulsozialarbeitenden 
und weiteren pädagogischen Fachkräften – neben Lehrkräften – ausgewiesen 
und bei der Auswertung mitberücksichtigt. An manchen Schulen betonten 
Lehrkräfte unterschiedliche Zusatzqualifikationen oder -funktionen (z. B. 
Beratungslehrer:in), die im Analyseprozess aufgegriffen wurden, sofern die-
sen im Rahmen des Diskurses besondere Bedeutung seitens der Gruppe zu-
gemessen wurden und eine thematische Relevanz für das Erkenntnisinteresse 
der Arbeit gegeben war. Gruppengrößen zwischen fünf bis sieben Teilneh-
menden je Schule erwiesen sich als geeignet für das gewählte Vorhaben. Dies 
entspricht, wie bereits dargelegt, auch Empfehlungen des Methodendiskurses 
zu Gruppendiskussionen (vgl. Kap. 7.1.2). 

 
71  Der Anhang steht auf der Webseite des Verlages zum kostenlosen Download zur Verfü-

gung: https://doi.org/10.3224/96665105  
 

https://doi.org/10.3224/96665105
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Tabelle 5: Sampleübersicht nach Schulart, Organisationsmodell und Beruf 
der Teilnehmenden 

Schulart
Organisations-

modell 1)
Lehrkräfte

davon (stellv.) 

Schulleitung

Schulsozialarbeiter:

innen

Weitere 

pädagogische 

Fachkräfte 2)

Grundschule OGS 4 1 1 /

Förderschule OGS 4 / 1 /

Förderschule GGS 5 / / /

Realschule HS 5 1 / /

Realschule GGS 5 / 1 /

Realschule OGS 4 / / 1

Sekundarschule GGS 3 / 2 /

Gymnasium HS 6 / 1 /

Gymnasium OGS 5 / / /

Gesamtschule OGS 3 / 2 1

2) darunter fallen Sonderpädagogische Fachkräfte und Sozialarbeiter:innen, die nicht als Schulsozialarbeiter:in 

sondern im Rahmen anderer Leistungsbereichen der Kinder- und Jugendhilfe an der Schule tätig sind.

1) OGS = offene Ganztagsschule, GGS = gebundene Ganztagsschule, HS = Halbtagsschule
 

1) OGS = offene Ganztagsschule, GGS gebundene Ganztagsschule, HS = Halbtagsschule. 
2) Darunter fallen Sonderpädagog:innen und Sozialarbeiter:innen, die nicht als Schulsozi-
alarbeiter:in sondern im Rahmen anderer Leistungsbereiche an der Schule tätig sind. 

Quelle: Eigene Darstellung72 

Im Methodendiskurs zu Gruppendiskussionen wird sogenannten Realgruppen 
– also Personen, die nicht ausschließlich für das Forschungsprojekt zusam-
mengesetzt wurden, sondern auch im Alltag als Gruppe bestehen – eine eige-
ne Bedeutung zugemessen (Bohnsack 2021, S. 111-115). Beim vorliegenden 
Sample (vgl. Tabelle 4) handelt es sich bei den meisten Gruppen, die an ei-
nem Schulstandort an der Diskussion teilnahmen, nicht um Realgruppen im 
engeren Sinne. Die Teilnehmenden sind zwar an derselben Schulen tätig, sie 
arbeiten dort jedoch in dieser Konstellation nicht zusätzlich als Grup-
pe/(Beratungs-)Team bzw. zusätzlicher Funktion zusammen. Für die Aus-
wertung mittels der dokumentarischen Methode sind Realgruppen nicht 
zwangsläufig binded, da die Analyse der relevanten „erfahrungsraumspezifi-
schen Diskursorganisation“ trotzdem möglich ist (Bohnsack 2021, S. 132). 
Die Gruppen umfassen nur einen Ausschnitt der Realgruppe, da nicht alle an 
der Schule tätigen pädagogischen Fachkräfte vertreten sind (Lehrkräfte, 
Schulsozialarbeiter:innen und weitere Pädagog:innen). Dennoch sind die 
Gruppen eher als Realgruppen und weniger als künstlich, proaktiv zusam-
mengestellte Gruppen anzusehen. Dennoch stellen die Gruppen nicht an allen 
Schulen in klassischem Sinne Realgruppen dar, da nur zwei der zehn Grup-
pen auch im Alltag als Beratungsteam/Gruppe zusammenarbeitet, während 

 
72  Eine differenziertere Übersicht zu weiteren persönlichen Merkmalen der Diskussionsteil-

nehmer:innen (z. B. Berufserfahrung, zusätzliche Funktionen, Beschäftigungsumfang findet 

sich im Anhang (vgl. A6). 
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die anderen Gruppen nur als Teil einer gemeinsamen Gesamtgruppe an einer 
Schule zu sehen sind. 

Die Strategie zur Konstitution der Gruppen stützt sich außerdem auf drei 
grundlegende Aspekte des „theoretical samplings“ nach Lamnek (2005, S. 
116): So erfolgte insofern eine „theoretisch-hypothetisch begründete Annah-
me“ (1), als dass in der Teilnahmeeinladung zur Gruppendiskussion neben 
den Lehrkräften auch Schulsozialarbeiter:innen oder weitere (sozial-)  
pädagogische Fachkräfte, die mit den Schüler:innen zusammenarbeiten, 
adressiert wurden. Dadurch wird eine „Variation der Perspektiven“ (2) zum 
Kinderschutz an Schulen angestrebt und gleichzeitig darauf verzichtet „Ein-
fluss“ (3) auf die Auswahl der Teilnehmer:innen zu nehmen. 

7.2.3 Vorbereitung und Durchführung der Erhebung 

Eine erste Probe-Gruppendiskussion (Pretest) wurde am Ende der Sommerfe-
rien 2018 durchgeführt. Danach wurden minimale Anpassungen am Leitfa-
den hinsichtlich einer prägnanteren Formulierung von Nachfragen und Re-
gieanweisungen für die Durchführung der Diskussion vorgenommen. Die 
Haupterhebung fand zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 statt. Bei der 
Teilnahmeanfrage wurde den Schulen und Diskussionsteilnehmenden mitge-
teilt, dass das Dissertationsprojekt sich mit dem Thema Kinderschutz befasst, 
jedoch Vorwissen/-erfahrungen für die Teilnahme nicht erforderlich sind. 
Auch erfolgte ein Verweis darauf, dass die Teilnahme anonymisiert wird und 
keine Einzelfälle im Fokus der Untersuchung stehen, sondern vor allem der 
erlebte berufliche Schulalltag (vgl. A5). Für die Dauer der Gruppendiskussi-
on wurde vorab um eine Zeitspanne von bis zu 120 Minuten und eine Min-
destanzahl von fünf an der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften gebeten 
(u.a. Kühn & Koschel 2011, S. 62). 

Die anschließende Durchführung der Erhebung orientiert sich an der der-
weil gängigen Forschungspraxis für Gruppendiskussionen, deren Erkenntnis-
interesse in der „Ermittlung kollektiver Phänomene“ liegt und die „die disku-
tierende[n] Gruppe[n] sowohl zur Erhebungs- als auch Auswertungseinheit“ 
festlegen (Lamnek 2005, S. 59). Zu Beginn wurde im Rahmen einer kurzen 
Vorstellungsrunde das Thema des Dissertationsprojektes (Kinderschutz) grob 
benannt und den Teilnehmenden Hinweise zur Anonymisierung des Ge-
sprächs im Zuge der Transkription und weiteren Auswertung gegeben (vgl. 
auch Schäffer 2012, S. 356). Neben einem ergänzenden Kurzfragebogen zu 
zusätzlichen Funktionen und Berufserfahrung und der Tätigkeit an der Schule 
(vgl. A8) wurde von den Teilnehmenden eine Einverständniserklärung ein-
geholt und gegenseitige Verschwiegenheitserklärung abgegeben (vgl. A7). 

Der Einstieg in die Gruppendiskussion startet mit einer offenen Eingangs-
frage, die die gesamte Gruppe adressiert und bewusst vage gehalten ist, damit 
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eine weitestgehend freie Entfaltung des Relevanzsystems der Gruppe ermög-
licht wird (Bohnsack 2014, S. 226; Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 
129). Der Kerngedanke ist dabei, dass die Beforschten selbst ihre eigenen 
Relevanzsysteme benennen und durch diese Schwerpunktsetzung wiederum 
Erkenntnisse zum untersuchten Gegenstandsbereich generieren (vgl. Kap. 
7.1). Aus diesem Grund wird – u.a. in Anlehnung an Kubisch (2008, S. 128) 
und Schmidt (2012, S. 112) – zunächst allgemein nach den Alltagserfahrun-
gen an der Schule gefragt. Dieser Einstiegsimpuls wurde in einem halbstan-
dardisierten Leitfaden für die Gruppendiskussionen festgehalten (vgl. A2). 
Der Leitfaden enthält neben Regieanweisungen zur Durchführung für die 
Forschende und dem Einstiegsimpuls auch Aufrechterhaltungsfragen, die zur 
Generierung detaillierterer Darstellung oder immanenter Nachfragen genutzt 
wurden (Bohnsack 2014, S. 228). Zudem wurden exmanente Nachfragen 
formuliert, die – nachdem der dramaturgische HöhepunktG der Diskussion 
gemäß der intuitiven Einschätzung der Forschenden erreicht worden ist – 
gestellt werden können, sofern relevante Themen für das Erkenntnisinteresse 
nicht im Zuge des selbstläufigen Diskurses der Gruppe besprochen wurden 
(Bohnsack 2014, S. 228). Die Durchführung der Gruppendiskussion orien-
tiert sich darüber hinaus an den von Bohnsack (2012, S. 380f.) formulierten 
reflexiven Prinzipien, wozu u.a. die demonstrative Vagheit, die stetige 
Adressierung der Gesamtgruppe sowie der strenge Verzicht auf die Vertei-
lung von Redebeiträgen und die Generierung detaillierter Darstellungen zäh-
len (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 130). 

7.2.4 Datenerfassung und Transkription 

Die Audioaufnahme der Gruppendiskussionen erfolgte mittels eines Kugel-
mikrofons und geeigneter Aufnahmesoftware sowie eines – klassischerweise 
in Interviews verwendeten – Diktiergerätes als Backup. Die reine Diskussi-
onsaufnahmezeit für eine der zehn durchgeführten Gruppendiskussionen 
betrug im Durschnitt 126 Minuten; also gut zwei Stunden, ohne Vor- und 
Nachgespräche. Auf eine Videografie wurde verzichtet, da aufgrund der 
ohnehin schwierigen Teilnahmerekrutierung befürchtet wurde, dass ein Ver-
weis auf Videoaufzeichnungen, die Teilnahmebereitschaft ggf. nochmals 
verringern könnte. Bei der Transkription zeigte sich jedoch, dass insbesonde-
re bei ähnlichen Sprecher:innenstimmen und einer höheren interaktiven Dich-
te Videodaten die Sprecher:innenidentifikation deutlich erleichtert hätten. Die 
Teilnehmenden wurden vorab über die Audioaufnahmen informiert und zu 
Beginn der Diskussion um schriftliches Einverständnis der Aufnahme gebe-
ten. In diesem Zuge wurde auch auf die im Transkriptionsprozess durchge-
führte Anonymisierung der Sprecher:innendaten hingewiesen.  



116 

Die Transkription des Audiomaterials orientierte sich für das Festhalten 
des thematischen Verlaufs an zunächst wenig detaillierten, für die Erzie-
hungswissenschaft gängigen Transkriptionsregeln (bspw. Langer 2013). Die 
im Laufe der Auswertung für die weitere Analyse genutzten Daten wurden 
dann im Transkriptionsstil TiQ (Talk in Qualitative Social Research) deutlich 
differenzierter verschriftlicht (Bohnsack et al. 2010, S. 301). Dieser Tran-
skriptionsstil wird seit Jahren für Auswertungen mit der Dokumentarischen 
Methode genutzt und nur stellenweise angepasst (Przyborski 1998; Bohnsack 
et al. 2018, S. 307; Bohnsack 2021, S. 255). Geübtere Datenauswerter:innen 
verzichten meist auf die Transkription des Gesamtaudiomaterials und neh-
men nur für die anhand der Audioaufnahmen festgehaltenen thematischen 
Verläufe eine differenzierte Transkription der relevanten Textpassagen vor 
(u.a. Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 368). Eine genauere Erläuterung 
der Analyse des thematischen Verlaufs und der weiteren Auswertungsschritte 
folgt in Kap. 7.3 sowie der Ergebnisdarstellung in Kapitel 8. Laut Przyborski 
& Slunecko (2010, S. 634) genügt die Transkription einzelner Passagen, da 
„das Ziel der Auswertung darin besteht, die Reproduktionsgesetzlichkeit der 
erarbeiteten Handlungsorientierungen aufzuzeigen“. Dieses Vorgehen mag 
effizienter sein, hängt aber vermutlich mit dem Erkenntnisinteresse und der 
bisherigen Auswertungserfahrung zur dokumentarischen Methode zusammen 
und damit, ob forschungspraktisch mit verschriftlichten oder auditiven Inhal-
ten besser (weiter)gearbeitet werden kann.  

Neben der Audiographie der Gruppendiskussion und dem Kurzfragebo-
gen zu den Gruppenteilnehmer:innen wurden auch ethnographische Daten 
mitprotokolliert, wie eine Skizze der Sitzordnung im Raum, Notizen zu den 
Personen sowie Feldnotizen zu gewonnen Eindrücken und Gedanken (vor, 
während und nach der Diskussion). Dieses Vorgehen entspricht der gängigen 
Erhebungspraxis mittels Gruppendiskussionsverfahren und der Auswertung 
mit der dokumentarischen Methode (bspw. Kubisch 2008, S. 114; Henn 
2018, S. 101). Es bietet neben den ergänzenden Daten zum Audiomaterial 
den Vorteil, dass durch die zuvor angekündigte „Zurückhaltung im Ge-
spräch“ für Notizen der selbstläufige Diskurs der Gruppe gefördert wird 
(Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 130). Diese Zurückhaltung geschieht 
dabei nur sequenziell, um der Interaktion der Gruppenteilnehmenden – insbe-
sondere am Anfang zum Setzen eigener Relevanzsysteme – mehr Entfal-
tungsmöglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig ermöglichen die zusätzlichen 
erhobenen Daten einen transparenteren Einblick in die Gesprächssituation, 
die vor allem für die Beschreibung der ausgewählten Gruppen im Rahmen 
der tiefergehenden Analysen genutzt wurden (vgl. Kap. 8.3). 
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7.3 Auswertung 

Wie bereits aus dem Erkenntnisinteresse (Kap. 6) und der methodischen 
Anlage (Kap. 7.1 & 7.2) der Arbeit ersichtlich wird, zielt die Auswertung der 
Gruppendiskussionsverfahren darauf ab, kollektive Orientierungen der teil-
nehmenden, an Schulen tätigen, pädagogischen Fachkräfte zu rekonstruieren, 
wobei die Analyse ein besonderes Augenmerk auf konstituierende Rah-
mungenG legt. Um Aussagen über für den Kinderschutz relevante Orientie-
rungsrahmen und geteilte konjunktive Erfahrungsräume der Teilneh-
mer:innen treffen zu können, gilt es diese Orientierungen und Wissensbe-
stände herauszuarbeiten, die in Gruppendiskussionen „nicht erst im Diskurs 
[entstehen], sondern durch diesen repräsentiert [werden]. Den Zugang zu 
ihnen ermöglicht die Analyse selbstläufiger Passagen in Gruppendiskussio-
nen (und ihr Verhältnis zu den Passagen, die durch die Interviewende stärker 
strukturiert sind)“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2021, S. 124).  

Das heißt, die vorliegende Forschungsarbeit fragt neben dem (inhaltsana-
lytischen) „was“ einer praxeologisch-wissenssoziologischen Herangehens-
weise folgend ebenfalls nach dem „wie“ bzw. dem interaktiven Herstellungs-
prozess ohne dabei den explizierten Sinngehalt außer Acht zu lassen. Hierzu 
wird bei der dokumentarischen Interpretation – wie bei Mannheim (1964) – 
zwischen dem „immanenten“ und dem „dokumentarischen“ Sinngehalt un-
terschieden, wobei sich letzterer erst durch die Analyse des gesamten Diskur-
sprozesses erschließt (Bohnsack 2013, S. 208).  

Die Analyse erstreckt sich auf die kommunikative („was“) und konjunkti-
ve („wie“) Ebenen. Ziel ist eine Theoriebildung, die sich auf eine Rekon-
struktion im Sinne einer komparativen Analyse und einer Typenbildung 
stützt. Als Auswertungsverfahren umfasst die dokumentarische Methode 
nach Bohnsack (2014, S. 136f.) aus diesem Grund vier Arbeitsschritte: 

(1) Formulierende Interpretation, 
(2) Reflektierende Interpretation,  
(3) Fallbeschreibung und  
(4) Typenbildung.  

Diese wurden von Przyborski & Wohlrab-Sahr (2021, S. 368-372) nochmal 
leicht abweichend gerahmt und spezifiziert, indem sie den ersten Auswer-
tungsschritt73 erneut unterteilt haben (Thematischer Verlauf, Auswahl von 
Passagen, Transkription (1) und formulierende Interpretation (2)), dann eben-
falls die reflektierende Interpretation (3) und die letzten beiden Analyse-
schritte von Bohnsacks Auswertungssystematik zusammengefasst haben 

 
73  Die „Formulierenden Interpretation“ ist bei Bohnsack unterteilt. in die Formulierung von 

Ober- und Unterthemen und Initiator:in des Themas (thematischer Verlauf) und die be-
schreibend-ausformulierenden Textpassagen (formulierende Interpretation). 
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(komparative Analyse und Typenbildung (4)). Folglich sind diese Analyse-
schritte der dokumentarischen Methode modifizierbar. Zudem wurde in zahl-
reichen Forschungsarbeiten, die die dokumentarische Methode verwenden 
deutlich, dass unterschiedliche Auswertungsschwerpunkte für den jeweiligen 
Forschungsgegenstand gewählt wurden (bspw. Kubisch 2008; Henn 2020 
hinsichtlich der sinngenetischen Typenbildung). Um der Materialfülle und 
allen geführten Gruppendiskussionen angemessen Rechnung zu tragen, wur-
den für die vorliegende Forschungsarbeit einzelne Auswertungsschwerpunkte 
gesetzt. Diese orientieren sich am Vorgehen der dokumentarischen Methode, 
bilanzieren ihre Ergebnisse jedoch stärker auf der inhaltsanalytischen Ebene 
der formulierenden Interpretation und der komparativen Analyse auf der 
sinngenetischen Ebene. 

7.3.1 Analyseschritte der Arbeit 

Anhand der vorliegenden thematischen Verläufe aller zehn Gruppendiskussi-
onen – also der Benennung von Ober- und Unterthemen sowie den Initia-
tor:innen des jeweiligen Themas – liegt ein erster Überblick zum „wörtlichen 
oder ,immanenten‘ Sinngehalt“ der Gruppendiskussionen vor (Bohnsack et 
al. 2007, S. 14). Diese Ebene des Erkenntnisgewinns wird von Bohnsack 
(2010, S. 252) auch als „die Frage nach dem Was“ bezeichnet und ist ver-
gleichbar mit anderen inhaltsanalytischen Auswertungsverfahren, die das 
wörtlich explizierte Datenmaterial verdichten und analysieren (u.a. Lamnek 
2010, S. 434; Mayring 2010; Kuckartz 2012). Dabei sezieren die Oberthemen 
den Diskussionsverlauf in thematische Sinnabschnitte, die wiederum in den 
Unterthemen nochmal etwas detaillierter Facetten des Oberthemas darlegen.  

Insgesamt gestaltete sich die Erstellung des thematischen Verlaufs und 
einer ersten inhaltsanalytischen Betrachtung der durchgeführten Gruppendis-
kussionen aufgrund der Fülle an Material bereits als umfassender Auswer-
tungsschritt. Aus diesem Grund wurde diesen Ergebnissen, die bereits eine 
Relevanz für das (weiter gefasste) Erkenntnisinteresse zeigten, ein eigener 
Abschnitt in der nachfolgenden Ergebnisdarstellung gewidmet (vgl. Kap. 
8.1).  

Nachdem ein erster „Überblick über den thematischen Verlauf der Ge-
samtdiskussion [Herv. i. O.]“ erstellt wurde, konnten in „einem zweiten 
Schritt jene Passagen aus[gewählt werden], die zum Gegenstand reflektieren-
der Interpretation werden sollen“ (Bohnsack 2014, S. 137). Die Auswahl der 
Passagen, die im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse einer tiefergehenden 
(reflektierenden) Analyse unterzogen werden, erfolgt dabei im Wesentlichen 
anhand von vier Merkmalen: Eine besondere Bedeutung kommt unter forma-
len Gesichtspunkten Eingangs- und Anfangspassagen zu (1). Diese enthalten 
„die erste Reaktion der Interviewten auf die Vorgabe der Forscher[:]innen 
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und auf die in ihnen enthaltenen Interpretationen. Diese Reaktion erlaubt eine 
erste Rekonstruktion der feld- bzw. fallspezifischen Relevanz der Grundan-
nahmen, die das Forschungshandeln strukturieren“ (Przyborski & Wohlrab-
Sahr 2021, S. 368f.). Daneben sollte eine Passage dann näher betrachtet wer-
den, wenn sie sich „durch besondere interaktive Dichte und Engagement 
auszeichnet“ (2) (Bohnsack 2014, S. 137). Neben diesen zunächst eher for-
malen Auswahlkriterien für die weiter zu analysierenden Textabschnitte, 
sollten insbesondere Passagen ausgewählt werden, die für die Forschungsfra-
ge inhaltlich relevant erscheinen (3) und, die eine thematische Vergleichbar-
keit zu anderen Gruppendiskussionen in Form einer fallübergreifenden kom-
parativen Analyse ermöglichen (4) (Bohnsack 2014, S.137; Przyborski & 
Wohlrab-Sahr 2021, S. 369). 

„Diese Form der Prozessanalyse setzt einerseits eine präzise Rekonstruktion der Diskurs-
organisation voraus und bedeutet zum anderen, die Dramaturgie [herv.i.Org.] des Diskur-
ses zu berücksichtigen, seine Höhepunkte, also Fokussierungsmetaphern [herv.i.Org.] zu 
identifizieren“ (Bohnsack 2013, S. 209). 

Dies bedeutet, dass „das, was gesagt, berichtet, diskutiert wird, (…) von dem 
zu trennen, was sich in dem Gesagten über die Gruppe dokumentiert - über 
deren Orientierungen oder Habitus. Dies ist die Frage danach, wie ein The-
ma, d. h. in welchem Rahmen es behandelt wird“ (Bohnsack 2013, S. 213). 
Anschließend wird anhand der komparativen Analyse „der Orientierungs-
rahmen erst vor dem Vergleichshorizont anderer Gruppen (wie wird dasselbe 
Thema bzw. Problem in anderen Gruppen bearbeitet?) in konturierter und 
empirisch überprüfbarer Weise herauskristallisiert“ (Bohnsack 2013, S. 213). 
Bohnsack unterscheidet in den Gruppendiskussionen anschließend „milieu-
spezifische Gemeinsamkeiten (,Generations-, Geschlechts- und Bildungsmi-
lieus sowie sozialräumliche Milieus‘)“ und bezeichnet diese auch als „Typi-
ken“ (Bohnsack 2013, S. 211). In Bezug auf organisationale Erfahrungsräu-
me am Beispiel von Schulen unterscheidet Bohnsack (2017, S. 133) drei 
Ebenen: 

(1) die Interaktion von Mitarbeitenden und Schüler:innen 
(2) die Praxis der Mitarbeitenden/Lehrkräfte untereinander 
(3) der Austausch mit anderen Organisationen, Abteilungen Instanzen 

oder Institutionen bzw. im Falle der Schule, die Eltern. 

Diese organisationalen Erfahrungsräume finden in der späteren Diskussion 
der Ergebnisse (Kap. 9) besondere Berücksichtigung. Bedeutend ist dabei, 
dass sowohl organisationale als auch professionelle Erfahrungsräume für das 
Erkenntnisinteresse zu pädagogischen Handlungsorientierungen im Kinder-
schutz von Bedeutung sind. 
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Standortgebundenheit und Analyseperspektive 

Bei der Interpretation von Interaktionsprozessen liegt der dokumentarischen 
Methode die ethnomethodologische Einstellung zugrunde, dass sich Erkennt-
nisse zur Realität durch den Prozess des Handelns bzw. dessen Analyse ent-
falten. Folglich ist der Fokus auf soziale Entstehungsprozesse von Wirklich-
keit gerichtet. Zugleich ist deshalb im Forschungsprozess und bei der Ergeb-
nisinterpretation eine Reflexion der Forscher:innenrolle, die von bestimmten 
Positionen oder Vorannahmen (Standortgebundheiten) geprägt ist, zu berück-
sichtigen. Dies gilt für Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen gleich-
ermaßen (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2021, S. 355). Mannheim (1952, S. 
229) bezeichnete diese auch als „Seinsverbundenheit“ und wies darauf hin, 
dass diese bereits die Erhebungssituation strukturieren. Daraus folgt außer-
dem, dass es „keine ,richtigen‘ oder ,falschen‘ Erkenntnisse gibt, sondern 
stets standortabhängige Wahrnehmung, welche begründet sein muß [sic!], 
aber eben keinen Ausschließlichkeitsanspruch stellen kann“ (Kutscher 2002, 
S. 68). Gleichzeitig gilt es zu berücksichtigen, dass Gruppendiskussionen 
damit strenggenommen aus zwei Interaktionssträngen bestehen: „demjenigen 
zwischen Forschenden und Erforschten einerseits und demjenigen der Er-
forschten untereinander andererseits“ (Bohnsack 2021, S. 227). Im Analy-
seprozess gilt es folglich zu berücksichtigen, dass ich als Forschende den 
Interaktionsprozess mitpräge, trotz maximaler Ergebnisoffenheit und Zu-
rückhaltung bei selbstläufigen Diskussionen innerhalb Gruppe (vgl. Kap. 
7.2.3).  

In diesem Sinne wird an wenigen Stellen dieser Arbeit mit der Spre-
cher:innenposition gebrochen und auf die erste Person Singular („Ich-Form“) 
zurückgegriffen, um die Dominanz der Forscherinnenperspektive zu verdeut-
lichen. Dies betrifft im Wesentlichen den nachfolgenden Abschnitt zu meiner 
persönlichen Standortgebundenheit und interpretative Thesen und Schluss-
folgerungen aus der Ergebnisrekonstruktion in Kapitel 8.2.  

 
Meine Perspektiven auf das Thema Kinderschutz sind aus wissenschaftlicher 
Sicht durch drei Forschungszugänge/-erfahrungen geprägt74:  

(1) Einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung im Zuge der Evalua-
tion des Bundeskinderschutzgesetzes mittels empirischer Befunde ver-
schiedener Einzelprojekte (Mühlmann et al. 2015): Dabei diente ein 
konzeptioneller Rahmen der Überprüfung von Effekten, Wirkungs-
weise und Umsetzbarkeiten im Hinblick auf die Zielsetzungen der ge-
setzlichen Vorschriften für die Kinder- und Jugendhilfe (ebd. S. 13). 

 
74  Ich beschränke mich hier auf die Reflexion meiner Standortgebundenheit als Forschende, da 

dies für die vorliegende Arbeit m. E. sowohl mein Erkenntnisinteresse als auch meine Ana-

lyseperspektive stärker prägen als mein Alltagswissen. 
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Die Forschungsperspektive war folglich eher evaluativ und normativ 
regelorientiert und -prüfend geleitet.  

(2) Die Auseinandersetzung mit amtlichen Daten der Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik: Eine vor allem quantitativ ausgerichtete For-
schungsperspektive auf deskriptiv-statistischer Ebene. 

(3) Erfahrungen in der Durchführung qualitativer, halbstrukturierter In-
terviews, wie (u.a.) der Rolle von Schulsozialarbeiter:innen im Kin-
derschutz an Schulen (Kopp et al. 2020): Hierbei war die Auswer-
tungsperspektive meist etwas stärker inhaltsanalytisch geprägt in Tei-
len aber auch interpretativ-rekonstruktiv. 

Entsprechend erfordert die praxeologische Wissenssoziologie respektive der 
dokumentarischen Methode, mit ihren Grundannahmen zum konjunktiven 
Erfahrungsraum und dem Spannungsverhältnis von performativen und 
propositionalen Dimensionen, einen neuen Blickwinkel, der deutlich mehr 
Rekonstruktion und vor allem reflektierende Interpretation erfordert als die 
zuvor benannten Auswertungsschwerpunkte. Darüber hinaus lagen bis zu 
dieser Forschungsarbeit auch keine Erfahrungen in der Durchführung von 
Gruppendiskussionen und der Initiierung selbstläufiger Diskurse vor.  

Inhaltliche Vorannahmen speisten sich vor allem aus der Forschungser-
fahrungs/-erkenntnis, dass rechtliche Regelungen nicht zwangsläufig in der 
intendierten Form in der Praxis umgesetzt werden oder gar hinreichend be-
kannt sind. Dies umfasst auch qualitative Fragen, die den Gefährdungsein-
schätzungsprozess und die amtlichen Daten zu § 8a SGB VIII vertiefen oder 
praktisch kontextualisieren. Hinzukommt ein besonderes Interesse zur Einbi-
dung von Schulsozialarbeit in Gefährdungseinschätzungsprozesse. Zuvor 
gewonnene Projektergebnisse, die mittels Interviews mit Schulsozialarbei-
tenden, deren äußereste heterogen ausgestaltete Involviertheit in Kinder-
schutzfragen an Schulen bildeten dabei einen zentralen Ausgangspunkt 
(Kopp et al. 2020). Um sich von der schulsozialarbeiterischen Perspektive zu 
lösen und stärker den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Schulalter 
insgesamt als pädagogischen Auftrag in den Blick zu nehmen, wurde der 
Blick eher auf die Organisation Schule (inkl. der dort tätigen pädagogischen 
Fachkräfte) gerichtet (vgl. Kap 7.2). Gleichzeitig nehme ich, aus dem Hand-
lungsfeld des Kinderschutzes kommend eine sozialpädagogische Betrach-
tungsweise ein. Mit diesem – vor allem an der Kinder- und Jugendhilfe orien-
tierten Blick – stehen folglich die Rechte junger Menschen und die Pflicht 
der Jugendhilfe (und staatlichen Gemeinschaft) Kinder und Jugendliche vor 
Gefahren zu schützen, im Mittelpunkt. Damit setzt diese Arbeit andere 
Schwerpunkte (u.a. mit Blick auf Schnittstellen und Kooperationen mit Akt-
euren der Kinder- und Jugendhilfe) als bildungswissenschaftliche oder schul-
entwicklerische Untersuchungen. 
Inwiefern diese inhaltlichen Vorannahmen und methodischen Vorerfahrun-
gen die gewonnen empirischen Befunde dieser Arbeit prägen (könnten), wird 
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abschließend in Kapitel 9.5 kritisch reflektiert. Festzuhalten bleibt, dass Gü-
tekriterien qualitativer Forschung im Prozess stets mitbedacht wurden. 

7.3.2 Gütekriterien der qualitativen Erhebung  

Die vorherigen Ausführungen zur Standortgebundenheit greifen bereits eines 
der sieben zentralen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Steinke75 
(2022, S. 321-331) auf, die „(1) Reflektierte Subjektivität“. Dieses Kriterium 
nimmt die konstituierende Forscher:innenrolle „als Subjekt (mit seinen For-
schungsinteressen, Vorannahmen, Kommunikationsstilen, biographischem 
Hintergrund etc.)“ in den Blick und erfordert eine methodische Reflexion 
eben dieser. Eine kritische Reflexion der Forscher:innensubjektivität erfolgt 
abschließend auch im Zuge der Diskussion der Ergebnisse (vgl. Kap. 9.5).  

Ein weiteres Gütekriterium ist die „(2) Intersubjektive Nachvollziehbar-
keit“. Hierbei stellt erstens die transparente Dokumentation des Forschungs-
prozesse und seiner Auswertungsschritte einen Qualitätsaspekt dar (vgl. Kap. 
7 sowie Anhang). Zweitens kann eine höhere Intersubjektivität durch Inter-
pretationen des Datenmaterials in Gruppen gewährleistet werden. Diesem 
Aspekt wurde zumindest in Teilen Rechnung getragen, indem verschiedene 
Datenauszüge und Interpretationen im Rahmen des sozialpädagogischen 
Kolloquiums oder der AG Dokumentarische Methode der Universität Müns-
ter oder anderen Formaten (bspw. DJI-Summerschool) vorgestellt wurden. 
Gleichzeitig muss diesbezüglich einschränkend festgehalten werden, dass 
nicht alle Analysen dieser Monographie in Gruppen diskutiert wurden, und es 
sich daher bei einigen Rückschlüssen um ,Solo-Interpretationen‘ handelt.  

Die „(3) Indikation des Forschungsprozesses“ umfasst Qualitätsaspekte, 
die insbesondere die Methodenwahl und Ausführung betreffen. Hierfür wur-
de sowohl die Wahl eines qualitativen Forschungszugangs als auch die Ent-
scheidung für Gruppendiskussionen und die Dokumentarische Methode in 
den Kapiteln 6 und 7 begründet. Darüber hinaus wurden Anpassungen der 
Auswertungsschritte und Transkriptionsregeln beschrieben und erläutert (vgl. 
Kap. 7.3.1 sowie Kap. 8.1, 8.2).  

 
75  Der Beitrag von Steinke (2022) im Handbuch Qualitative Forschung von Flick et al. stellt in 

seiner 14. Auflage ein bewährtes und vielfach zitiertes Grundlagenwerk dar. Es wird hier als 

Basis genommen, da insbesondere für qualitative Forschung zentrale Kriterien nachvoll-

ziehbar und umfassend dargelegt werden. An anderer Stelle wird stärker für gemeinsame 

Standards in qualitativer und quantitativer Forschung appelliert und sich auf die Gütekrite-

rien „Validität“, „Reliabilität“ und „Objektivität“ beschränkt (bspw. Przyborski und Wohl-

rab-Sahr 2021, S. 25). Dies sieht Steinke insofern kritisch, als dass sie diese nur bedingt für 

übertragbar hält und ihr zufolge damit das Profil der Kriterien respektive damit einherge-

hender Erwartungen überladen wird (ebd., S. 323). 
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Das Gütekriterium „(4) Empirische Verankerung“ zielt auf eine begrün-
dete Theoriebildung ab, bei der die Möglichkeit besteht Neues zu entdecken 
und Vorannahmen in Frage zu stellen oder zu modifizieren. Dabei sollten 
Generalisierungen dicht an den Daten entwickelt werden. Um diesem Krite-
rium Rechnung zu tragen, ist unter anderem die Verwendung „kodifizierter 
Methoden“ (ebd., S. 328) bedeutsam, was im Falle der vorliegenden Arbeit 
die Dokumentarische Methode und die metatheoretische Rahmung der pra-
xeologischen Wissenssoziologie darstellt (vgl. Kap. 7.1). Bezüglich der Re-
produzierbarkeit von Gruppendiskussionsergebnissen bzw. -orientierungen 
gilt diesbezüglich beispielsweise, dass diese nur dann valide sind, „wenn in 
einer anderen Untersuchungssituation dieselben Orientierungsmuster in der 
Gruppe beobachtbar sind“ (Bohnsack 2013, S. 208). 

Darüber hinaus dient die Nennung von „(5) Limitationen“ der Eingren-
zung des Geltungsbereiches der Forschungsergebnisse. Diese werden zum 
einen bereits durch die vorgenommene Fallkontrastierung im Rahmen der 
Auswertung deutlich (vgl. Kap. 8). Zum anderen dient die Methodenreflexion 
im Anschluss an die Diskussion der Ergebnisse ebenfalls der kritischen Aus-
einandersetzung mit der Frage der Verallgemeinerbarkeit der empirischen 
Befunde (vgl. Kap. 9.5).  

Auch der „(6) Kohärenz“, d.h. die konsistente Theorieentwicklung ent-
lang des Forschungsprozesses und die Offenlegung von Widersprüchen wur-
de versucht in angemessenen Umfang nachzukommen.  

Ein letztes Gütekriterium stellt die „(7) Relevanz“ dar, dieses Gütekriteri-
um kann final erst am Ende Forschungsprozesses beantwortet werden und 
widmet sich deshalb in Kap. 9 den Fragen, welche neuen Deutungen, durch 
die gewonnenen Erkenntnisse, zur Verfügung stehen und inwieweit diese 
verallgemeinerbar sind und zur Lösung von Problemen beitragen (können). 
Die generelle Relevanz des Themas dieser Arbeit sollte durch die benannten 
Ziele der Arbeit (Kap. 1) und ihrer Herleitung sowie die ausführliche Erläute-
rung des Erkenntnisinteresse (Kap. 6) hinreichend dargelegt worden sein. 

8. Ergebnisse: Themen & Orientierungen im 
Kinderschutz an Schulen 

Die im Zuge der Auseinandersetzung mit den erhobenen Daten und deren 
Auswertung gewonnen Erkenntnisse werden zunächst kurz auf einer inhalts-
analytischen Betrachtungsebene zusammenfassend dargestellt und metho-
disch bilanziert (8.1). In der Dokumentarischen Methode wird dies auch als 
formulierende Interpretation oder „was-Ebene“ bezeichnet, die auf der Ebene 
des immanenten Sinngehaltes verbleibt. Daran anschließend erfolgt die tie-
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fergehende Analyse und Rekonstruktion anhand der ausgewählten Fälle res-
pektive der reflektierenden Interpretation der Art und Weise, in der sich Ori-
entierungsmuster zeigen („wie-Ebene“) (8.2). Wenngleich die formulierende 
und die reflektierende Interpretation in der Dokumentarischen Methode zwei 
aufeinanderfolgende Auswertungsschritte darstellen, die sich auch in den 
Unterkapiteln des vorliegenden Ergebniskapitels wieder finden, werden diese 
hier eigenständig hinsichtlich ihrer jeweiligen (Zwischen-)Ergebnisse be-
trachtet und nicht direkt miteinanderverwoben. Diese Form der Ergebnisdar-
stellung wurde gewählt, um allen geführten Gruppendiskussionen, die im 
Rahmen dieser Arbeit erfolgten, Rechnung zu tragen und die gewonnen Er-
kenntnisse auf einer inhaltsanalytischen Ebene mitzuerfassen. Gleichzeitig 
war das Datenmaterial, das bis zur theoretischen Sättigung erfasst wurde, mit 
zehn Gruppendiskussionen zu umfangreich, um sie einer vollständigen do-
kumentarischen Auswertung zu unterziehen. Zudem entsprachen nicht alle 
Gruppendiskussionen den für die dokumentarischen Auswertung festgelegten 
Auswahlkriterien, sodass nur drei der zehn geführten Gruppendiskussion 
einer tiefergehenden, reflektierenden Analyse unterzogen wurden (Kap. 8.2). 
Dieses Vorgehen wird vor dem Hintergrund der so gewonnen Ergebnisse in 
Kapitel 9.5 methodisch reflektiert. 

8.1 Inhaltsanalytischer Überblick zu den 
Diskussionsthemen76 

Für die durchgeführten Gruppendiskussionen wurden jeweils thematische 
Diskursverläufe erstellt. Die identifizierten Oberthemen der Gruppendiskus-
sionen zeigen dabei ein breites Spektrum an Themen auf, die an vielen Stel-
len für den Kinderschutz relevant sind, auch wenn es sich in den jeweiligen 
Passagen nicht im engeren Sinne um die Wahrnehmung von Gefährdungsan-
zeichen, das Vorgehen im Verdachtsfall oder Beispielfälle handelt. Dazu 
zählen beispielsweise Abschnitte, die (kommunikative) Beziehungen zu den 
Kindern und Jugendlichen an der Schule oder den Austausch und Kontakte 
mit den Eltern beschreiben. Teilweise umfasst dies auch eher allgemeinere 
Schilderungen alltäglicher Herausforderungen an der Schule. Um einen 
Überblick über alle Facetten der jeweiligen Diskussionen zu gewinnen, habe 
ich die Oberthemen in insgesamt 12 Kategorien anhand der zuvor herausge-

 
76  Die Zitate in diesem Abschnitt wurden für den leichteren Lesefluss sprachlich geglättet, da 

zunächst ausschließlich eine inhaltsanalytische Betrachtung auf der kommunikativen Ebene 

vorgenommen wird (vgl. auch Kap. 7.3). Damit entspricht dieser erste Ergebnisteil nicht 

dem für die weitere Auswertung genutzten Transkriptionsstil „TiQ“ nach Bohnsack et al. 

(2018, S. 307).  
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arbeiteten Unterthemen und ersten formulierenden Interpretationen zusam-
mengefasst (vgl. A4). Auf abstrakterer Ebene lassen sich diese Kategorien 
drei zentralen Themenbereichen zuordnen: (1) Informationsaustausch und 
Zusammenarbeit, (2) Kinderschutzhandeln, (3) Kompetenzen & Herausforde-
rungen. Diese werden im Folgenden näher beschrieben und erläutert.  

8.1.1 Informationsaustausch, Ansprechpersonen und Zusammenarbeit  

Der an Schulen stattfindende Austausch (von Informationen) und damit zu-
sammenhängende Formen des alltäglichen Miteinanders und der Zusammen-
arbeit finden sich in unterschiedlichen Ausprägungen in allen Gruppendis-
kussionen als bedeutendes Thema. Während an manchen Schulen vor allem 
der Austausch und die Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte unter-
einander im Vordergrund stehen, nimmt in anderen Gruppendiskussionen der 
Austausch zwischen Schüler:innen77 und den pädagogischen Fachkräften 
einen größeren Stellenwert ein. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und/oder 
das häusliche Umfeld der Schüler:innen stellen eine weitere Facette dieses 
Themas dar, die sich in allen Gruppendiskussionen widerfindet. Darüber 
hinaus wird in einigen Diskursverläufen auch der Zusammenarbeit zwischen 
Lehrkräften und Schulsozialarbeiter:innen Aufmerksamkeit gewidmet. Auch 
die Schulleitung und/oder außerschulische Kooperationspartner werden in 
manchen Diskussionen als relevante Instanzen der alltäglichen beruflichen 
Zusammenarbeit benannt. 

Formen des kollegialen Austausches 

Generell sind Gelegenheiten, sich abzustimmen oder Informationen zwischen 
den pädagogischen Fachkräften auszutauschen nicht zwangsläufig gegeben 
(u.a. G02, Z. 1325-1384). Diese fehlenden Absprachemöglichkeiten sind 
dabei beispielsweise unterschiedlichen Unterrichtszeiten und Stellenumfän-
gen geschuldet, da Teilzeitkräfte nur an bestimmten Tagen an der Schule sind 
und mancherorts Jahrgangsstufen unterschiedliche Unterrichtszeiten haben 
(G03, Z. 593-612). Auch räumliche Trennungen (z. B. durch kleinere Team-
Lehrerzimmer) können die Zusammenarbeit erschweren (G03, Z. 606-612). 
Gerade an größeren Schulen kann somit nicht ohne Weiteres davon ausge-
gangen werden, dass sich alle Lehrkräfte und Schulsozialarbeitenden unterei-

 
77  Das Ergebniskapitel greift Formulierungen auf, die von den Gruppendiskussionsteilneh-

mer:innen genutzt werden. Dies umfasst auch den Begriff „Schüler:innen“, wenngleich Kin-

der und Jugendliche in dieser Arbeit allumfassend in ihrer Lebenswelt und nicht nur in ihrer 

Schüler:innenrolle in den Blick genommen werden. 
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nander kennen, wie das nachfolgende Zitat einer Schulsozialarbeiterin ver-
deutlicht:  

„ich hab neulich festgestellt, dass ich eine Kollegin nicht kenne, die aber die ganze Zeit 
hier war, weil die in der Pause nie ins Lehrerzimmer kommt“.  

L [Sprecher:innenwechsel] „ich kenn auch immer noch nicht alle Namen“ (G02, Z. 1494-
1504).  

Daran schließt auch die Äußerungen einer an der Schule neueren Lehrkraft aus einer ande-
ren Gruppendiskussion an, die die Frage „wo muss ich jetzt am besten hingehen, um was 
zu klären?“ als „alltagsbeherrschend“ deklariert (G06, Z. 34-40). Dies wird auch in einer 
weiteren Gruppendiskussion in Bezug auf „Fachkräftewechsel“ und „Rollenstrukturen“, 
die dann „vielleicht manchmal ein bisschen unklar sind“ (G08, Z. 685-721) thematisiert. 
Auf diese Weise kann der Wissenstransfer über bestimmte Funktionen und Zuständigkeiten 
auch verloren gehen, wenn neue Fach- und Lehrkräfte nicht auf einer gemeinsamen Konfe-
renz, einem Arbeitsgruppentreffen, strukturierten Einarbeitungstagen o. Ä. routiniert vor-
gestellt werden. Um mehr Transparenz über Kommunikationswege für die Lehrkräfte zu 
schaffen, wird an einer Schule als großer Vorteil gesehen, „dass wir ja in Klassenleitungs-
teams arbeiten und das wird grundsätzlich ja auch versucht, junge Kollegen mit älteren 
oder erfahrenen Kollegen schon zu kombinieren“ (G09, Z. 645-655). 

Insgesamt können Klärungen der Zuständigkeiten die Zusammenarbeit 
enorm erleichtern, wie die Ausführungen einer Schulsozialarbeiterin veran-
schaulichen. Sie erklärt, dass sie häufig intensivere Elternarbeit oder die 
Kooperation mit dem Jugendamt oder Kliniken übernimmt und die Lehrkräf-
te lediglich über den Verlauf informiert. Teilweise trägt sie Details zu man-
chen Streits oder Problemen der Schüler:innen allerdings auch bewusst nicht 
an Lehrkräfte heran, wenn die Themen die Lehrkräfte nicht betreffen und sie 
somit auch nicht involviert werden müssen. Nur im Fall von „Systemspren-
gern“ findet ein enger Austausch und gemeinsames Agieren statt (G03, 
Z. 704-756). Es zeigt sich, dass ein (regelmäßiger) Austausch bei klar geklär-
ten Zuständigkeiten nicht immer zwingend erforderlich sein muss.  
Wie bereits anhand des Zitates der Schulsozialarbeiterin der Gruppendiskus-
sion (G02), die lange Zeit eine Lehrerin nicht kannte, deutlich geworden ist, 
spielen räumliche (z. B. ein Lehr:innenzimmer für alle pädagogischen Fach-
kräfte) oder zeitliche (z. B. Pausen) Gelegenheitsstrukturen für die Zusam-
menarbeit und den Informationsaustausch eine wichtige Rolle. Dies wird von 
Gruppenteilnehmenden einer Gruppendiskussion auch als „Präsenz zeigen“ 
beschrieben und als „ganz relevant“ markiert – sowohl auf dem Schulhof 
oder in Projektphasen für die Schüler:innen als auch für Kolleg:innen im 
Lehrer:innenzimmer (G08, Z. 785-795). Es erscheint daher wenig verwun-
derlich, dass „zwischen Tür-und-Angel-Gespräche“ als geflügeltes Wort in 
einigen Gruppendiskussionen erwähnt werden, um diese Form der sporadi-
schen, aber bedeutsamen Zusammenarbeit zu charakterisieren (G03, Z. 791; 
G04, Z. 104; G06, Z. 43, 99, 236). An manchen Schulen wird aber auch von 
Klassenteams oder ähnlichen kleineren Gruppen von Lehrkräften gesprochen, 
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die in engerem Austausch stehen und beispielsweise die Schüler:innen in den 
Hauptfächern „intensiver beobachten können“ (G01, Z. 653). 

Darüber hinaus gibt es an manchen Schulen ein schriftlich-formelles Ver-
fahren, das als Beratungsantrag von Beratungslehrkräften und/oder Schulso-
zialarbeitenden genutzt wird – bspw. in Form eines Meldesystems für Unter-
stützungsbedarf oder eines Beratungsantrags (G06, Z. 15-168; G08, Z. 44-
73). Diese dienen auch als „Hilfsmittel“ um, „diese von uns allen als sehr 
nervig empfundenen Tür-und-Angel-Gespräche zu verhindern“ (G06, Z. 234-
239). Dies weist auf die Ambivalenz der nicht-standardisierten, durch Zufälle 
geprägten Kommunikation hin: Einerseits erscheint sie oft hilfreich; anderer-
seits kann sie auch als Belastung empfunden werden. Dort, wo entsprechende 
Systeme nicht etabliert sind, laufen interne Kommunikationswege weniger 
strukturiert ab und sind „im Grunde ein Zufallsdienst“:  

„Wen trifft man gerade im Lehrerzimmer, muss ich mal vielleicht anrufen, ich sehe dann 
schon, also wenn es Dinge sind, die mir angetragen wurden, sehe ich schon zu, dass ich 
entweder über E-Mail oder Telefonat dann auch Kollegen entsprechend informiere, wenn 
da tatsächlich solche gravierenden Dinge waren.“  

Aber auch die Bedeutung von Teamarbeit wird an einer Stelle verdeutlicht: 

„Ich habe ein Team, ich kann mich immer rückversichern, das habe ich beobachtet, hast du 
das auch schonmal gesehen. Und das finde ich ist ein unglaubliches Pfund was wir hier 
haben an Positivem.“ 

L [Sprecher:inenwechsel] „Wir beide haben ja, glaube ich, auch schon an anderen Förder-
schulen gearbeitet wo es keine Teams gab, wo man dann auch noch mehr so wie im Regel-
system gearbeitet hat. Und für mich war das zum Beispiel ein Bereich den ich sehr, sehr 
vermisst habe in der Zeit, ne? (…) Also da sind dann doch auch die Kollegen so alleine, 
(…) da kann man auch ein Stück weit nachvollziehen, warum die vielleicht in einigen 
Dingen auch noch zurückhaltender sind, ja, und nicht so schnell aktiv werden“ (G10, 
Z. 803-821). 

In den Diskussionen thematisieren die Lehr- und Fachkräfte auch die Frage, 
welche Person als relevanter Kontakt anzusprechen ist. Häufig sind die zu 
kontaktierenden Ansprechpersonen klar – wie Schulsozialarbeitende oder 
Jahrgangsstufenkoordinator:innen (G09, Z. 192-219). Aber es gibt auch 
Schulen, die „eine feste Teamzeit während der Schulzeit [haben], sodass man 
schonmal mit allen Mitarbeitern, die in der Klasse sind, die Gelegenheit hat 
sich auszutauschen“ (G10, Z. 822-842). 

Auch Kontakte nach Schulschluss werden in verschiedenen Gruppendis-
kussionen thematisiert, wie der Austausch von Klassenlehrkräften, Förderpä-
dagog:innen und Schulsozialarbeitenden über whatsapp-Gruppen (G03, 
Z. 781-787) oder der Austausch per Mail. Diese Formen des Austausches 
werden jedoch teilweise als Überforderung oder Entgrenzung wahrgenom-
men, da nicht auf alle Anfragen per Mail reagiert werden könne (G03, 
Z. 613-624) – insbesondere, wenn es um Absprachen zu einzelnen Schü-
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ler:innen geht. Außerdem weisen sie darauf hin, dass es Situationen gebe, in 
denen manche pädagogischen Fachkräfte ihren Arbeitstag bereits abgeschlos-
sen haben, während andere diesen fortführen, wenn sie die Kinder ins Bett 
gebracht haben – wie beispielsweise von einer Schulsozialarbeiterin skizziert. 
Diese berichtet, dass sie häufiger von Lehrkräften abends kontaktiert wird, 
obwohl sie täglich bis 16 Uhr auch nach dem Unterricht in der Schule er-
reichbar sei (G02, Z. 1458-1465). Für Lehrkräfte ist es dagegen üblich, den 
Unterricht nachmittags oder abends von zu Hause aus vorzubereiten, da 
ihnen an der Schule beispielsweise ein eigener „Arbeitsplatz“ fehlt (G02, 
Z. 1521). An einer Schule, an der keine Schulsozialarbeitsstelle existiert, 
wird berichtet, dass Beratungslehrkräfte meistens präsent und erreichbar sind 
und bisweilen auch an ihren freien Tagen an die Schule kommen (G06, 
Z. 414-465). Für (schriftliche) Informationen werden häufig auch Ordner mit 
Ordnungsmaßnahmen und Regelungen genutzt, die im Lehrkräftezimmer 
oder gemeinsamen Teeküchen aufbewahrt werden (bspw. G06, Z. 53-74). 

Die hohe Bedeutung des Informationsaustausches an Schulen – sowohl 
im Generellen als auch im Gefährdungsverdachtsfall – wird ebenfalls in eini-
gen Gruppendiskussionen zum Ausdruck gebracht. So sei der Austausch für 
eigene Einschätzungen wichtig:  

„da kann man bei unterschiedlichen Meinungen noch mal den Abgleich herstellen, ne, also 
dass jemand sagt, ,ach, komm. lass mal fünfe gerade sein‘, der Nächste sagt, ,nein. an der 
Stelle nicht mehr.‘ was machen wir? wir gehen zu dem nächsten Ansprechpartner, stellen 
beide unsere Idee vor. also man reguliert das ja auch miteinander, ne?“ (G08, Z. 769-784).  

„Austausch ist das A und O. Die Teamzusammenarbeit und miteinander ins 
Gespräch kommen“ und zwingend „notwendig“ (G08, Z. 6-22). Der Aus-
tausch im Team dient folglich auch dazu, eigene Eindrücke und Beobachtun-
gen zu stützen, sich „selbst zu entlasten“ und ein vollständigeres „Gesamt-
bild“ zu erstellen (G04, Z. 708-732). In einer Gruppendiskussion wird hin-
sichtlich des Austausches und der Zusammenarbeit besonders hervorgeho-
ben, dass verschiedene Persönlichkeiten eine „Stärke dieses Kollegiums“ 
seien und „anders kalibriert[e] (…) Sensoren“ dazu führen, dass sie „unter-
schiedlich fein auf bestimmte Sachen reagieren“ und es verschiedene Blick-
winkel gebe (G07, Z. 485-499). Insgesamt sei „Feedback einholen (…) für 
uns immer als Lehrer sowieso gut [ist], weil wir das ja normalerweise in der 
Arbeit gar nicht haben“ (G07, Z. 576-584). Bei Unsicherheiten wird teilweise 
auch auf private Kontakte zurückgegriffen oder Vertrauenspersonen an der 
Schule wie Beratungslehrkräfte kontaktiert (ebd.). 

Einhergehend mit den bereits erwähnten geregelten Beratungs- und Un-
terstützungsstrukturen der Schulen wurden mancherorts ebenfalls Beratungs-
/Krisenteams installiert, die unterschiedlich ausgestaltet sind. Dabei variiert 
zum einen die Benennung (Krisenteam, Beratungsteam, Plus-Netzwerk) und 
zum anderen die personelle Zusammensetzung (nur Beratungslehrkräfte; 
Lehrkräfte, Sozialarbeiter:innen und Sonderpädgog:innen; …). In der Zu-
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sammenschau der Gruppendiskussionen zeigt sich darüber hinaus, dass der 
Begriff des Krisenteams an den Schulen nicht zwangsläufig gleich verwendet 
wird, obwohl er – dort wo er in der Diskussion geäußert wurde – auf den 
Notfallordner für Schulen in NRW78 rekurriert. Während an einer Schule die 
Themen und Kapitel des Ordners aufgeteilt wurden und das „Krisenteam“ 
alle Beteiligten der Schule umfasst, setzt sich dieses an einer anderen Schule 
aus Schulleitung, Sicherheitsbeauftragter der Schule, Vertreter:innen des 
Schulträgers und der Stadtverwaltung, OGS-Leitung, Polizei und Feuerwehr 
zusammen und nimmt das gesamte Sicherheitskonzept der Schule in den 
Blick (vgl. G04, Z. 803-849; G02, Z. 1812-1901). An einer anderen Schule 
wiederrum ist das „Krisenteam letzten Endes wirklich ganz konkret für diese 
Amoksituation da“, ergänzt um größere Krisenszenarien „wie ein Busun-
glück“ oder „ein Schüler ist verstorben“ – also Ereignisse, die Auswirkungen 
auf eine größere Gruppe und das „System wie der Schule“ hat (G09, Z. 737-
773). Die anderen benannten Teams (Beratungs-Teams, Plus-Netzwerk, …) 
sind dagegen stärker auf die Beratung und das Agieren bei sozialen Proble-
men und bei Unterstützungsbedarfen der Schüler:innen fokussiert (bspw. 
G08, Z. 719-795). Sie tagen meist wöchentlich und besprechen im Team 
„Dinge, die in Klasse passieren oder ist irgendetwas, was in der Familie nicht 
okay ist“ (G08, Z. 56-71). Je nach Fall können auch (andere) Klassenleh-
rer:innen oder pädagogische Fachkräfte als Gäste zu einzelnen Sitzungen 
hinzugezogen werden. 

Lehrkräfte als Ansprechpersonen  

Interaktionen zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Kin-
dern/Jugendlichen stehen im Zentrum des schulischen Alltags. Für den ge-
meinsamen Austausch spielen die gegenseitige Wahrnehmung sowie der 
Aufbau von Vertrauensverhältnissen und Gelegenheitsstrukturen eine zentra-
le Rolle. Wenngleich sich in allen Gruppendiskussionen Gesprächsphasen 
finden, in denen Lehrkräfte berichten, dass die Kinder und Jugendlichen sich 
ihnen bei Problemen anvertrauen, lassen sich in manchen Diskussionen auch 
Passagen ausmachen, die dies kritisch hinterfragen.  
Einerseits wird berichtet, dass die Kinder und Jugendlichen aktiv auf Lehr-
kräfte zugehen und sich mit unterschiedlichen Problemen an sie wenden: 

„Was mir vermehrt auffällt, (…) der Bereich des Vertrauenslehrers oder des Ansprechpart-
ners, das; mir wär es nie im Leben eingefallen, dass ich einer fremden Person, die da vorne 
steht anzuvertrauen, also wirklich mit so tiefgründigen Erfahrungen, die die Kinder dann 
auch haben aber wirklich von Klasse; ich bin meistens ja erst ab Klasse sieben eingesetzt“ 
(G01, Z. 233-237). 

 
78  Vgl. Kap. 5 sowie Schulministerium NRW 2023. 
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„Also es gibt halt wirklich so Kleinigkeiten-Probleme, wo aber die Schüler keine Scheu 
mehr haben, das dem Lehrer vorzutragen, also grade jetzt heute alleine ein Thema, ein 
Schüler hat sich beschwert, die anderen würden ihm hinterherlaufen und ihn nach Essen 
benennen. Das ist nicht schön, klar, aber (…) es ist irgendwie ein Scherz. So, da wär früher 
glaub ich keiner von uns hingegangen und hätte gesagt: "Herr Lehrer, Herr Lehrer". Und 
der will das aber, dass das dann sanktioniert wird und das kann ich so: gar nicht, also viele 
viele kleine Probleme wirklich stündlich“ (G02, Z. 113-122). 

„Hat man Morgenaufsicht, fängt man auch sofort mit Gesprächen an mit Schülern, also 
schon das Gefühl, auch den ganzen Schulalltag über, ich bekomme mehr von ihnen mit als 
nur schulische Leistung. Ganz viel Offenheit, auch mit Problemen, ganz viel, was mir 
entgegengebracht wird, wo man ganz schnell ins Gespräch kommt, dass zu Hause etwas 
nicht stimmt, oder mit Freund, Freundin etwas nicht stimmt, Oma, Opa in der Stadt etwas 
passiert ist“  

L [Sprecher:innenwechsel] „Ja, also das Gefühl kann ich eigentlich auch nur widerspie-
geln. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Schüler hier eigentlich sehr, sehr offen sind 
und einem eigentlich auch vertrauen. Das ist jetzt meine erste Klassenleitung, die ich habe, 
und da merkt man halt schon, dass also gerade die Schüler halt enormes Vertrauen eigent-
lich zu einem haben und einen dann halt immer ansprechen.“ (G04, Z. 30-34). 

Andererseits zeigt sich in anderen Diskussionen allerdings auch, dass nicht 
zwangsläufig jede Lehrkraft von Schüler:innen als geeignete Ansprechperson 
wahrgenommen wird. Demnach gebe es Schüler:innen, „die auf jeden Fall zu 
uns kommen“, aber sie auch bei anderen merken, dass Schüler:innen zwar 
vermutlich Hilfe suchen, „aber gerade nicht von mir“ (G06, Z. 790-796). 

„Was ich jetzt auch hier ganz wichtig finde, ist, dass das den Schülern überlassen bleibt, an 
wen wende ich mich? Also (…) da guckt kein Klassenlehrer so, „Das ist meine Klasse und 
das darf nur ich regeln.“ Und das finde ich, das ist das Wichtige, dass wir so hier sehr breit 
aufgestellt sind und die Schüler eigentlich, wenn sie reden möchten, immer jemanden 
haben, mit dem sie reden können. Und das geht los bei also den Beratungslehrern (…) und 
geht bis zum Hausmeister (…)“  

L [Sprecher:innenwechsel] „Das stimmt. Unser Hausmeister fängt auch ganz, ganz viel 
auf. Der ist auch vor allen Dingen für die Jungs, glaube ich, ein guter Ansprechpartner“ 
(G04, Z. 283-292). 

Diese Wahrnehmung deckt sich auch mit der in einer weiteren Gruppe auf-
geworfenen Diskussion um verschiedene (Lehrer:innen-)Persönlichkeiten: 
„Das heißt also, es kann sein, dass jemand aus meiner Klasse bei dir vorstel-
lig wird, weil du genau den Part hast, die er braucht“ (G07, Z. 485-499). In 
einer Gruppe wird zudem darauf hingewiesen, dass das Aufstellen von Ge-
sprächsregeln wichtig für einen respektvollen Umgang miteinander und Ver-
trauen sei und sowohl Lehrkräfte als auch Schüler:innen deutlich sagen kön-
nen sollen, was sie nicht möchten (G01, Z. 1342-1485). In einer anderen 
Gruppe wird hier nicht das grundsätzliche Vertrauensverhältnis angezweifelt, 
sondern eher die ausreichende Professionalisierung, um angemessen zu rea-
gieren – unabhängig von der bisherigen Berufserfahrung (G09, 604-612). 
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Wie bereits in Bezug auf den Austausch zwischen Kolleg:innen deutlich 
wird, gibt es auch in der Interaktion mit Schüler:innen fördernde Gelegen-
heitsstrukturen, die die präventive Arbeit und den Beziehungsaufbau unter-
stützen. Dazu zählen beispielsweise Zeiten des sozialen Lernens im Sportun-
terricht, Stille-Pausen im Mediationsraum oder Klassenfahrten und nicht 
zuletzt auch bestimmte Unterrichtsinhalte wie bspw. das Thema Sucht, Cy-
ber-Mobbing oder Krebs (G01, Z. 1669-1693; G05, Z. 1052-1074; G06, 
Z. 169-184). In der Unterstufe stehen zudem Klassenleitungsstunden und 
„das soziale Training“ für das soziale Gefüge in der Klasse zur Verfügung. In 
diesen Phasen ist es möglich, sich mit verschiedenen Problemen auseinander-
zusetzen (G09, Z. 22-28). Auch bestimmte pädagogische Formate wie „Klas-
senräte“ zur Förderung von Partizipations- und Beteiligungsstrukturen kön-
nen dabei helfen, Probleme zu identifizieren und zu lösen (G03, Z. 439-474). 
Bei manchen Problemen sei es auch sinnvoller, sich diesen direkt zu widmen:  

„(…) es werden ja auch Dinge schnell mal so aufgearbeitet. Das macht ja auch in gewissen 
Kontexten Sinn. Ich hatte ja eine Sechs oben, da waren dann zwei, drei Schüler auch raus, 
weil die halt immer einen Konflikt mit einem Schüler haben. Da kann ich schwer sagen so, 
ey, wir lassen das jetzt. (…) Das führt dann natürlich dazu, dass die auch denken, sie könn-
ten diese Konflikte in der Klasse eben außerhalb aufarbeiten. Gefährlich wird es halt dann, 
wenn da gar keiner bei ist, ne? Wenn die sich sagen, wir mussten das mal eben untereinan-
der klären, und deshalb bin ich jetzt gerade zwanzig Minuten zu spät“ (G03, Z. 1096-
1103). 

Gleichzeitig können auch nicht alle Probleme während des Unterrichts gelöst 
werden: „bei manchen Sachen denke ich auch, nein, kann im Unterricht nicht 
besprochen werden. Also warum der jetzt den anderen schief angeguckt hat, 
etc.“ (G03, Z. 1069f.). Diese konträren Aussagen verdeutlichen ein in ver-
schiedenen Gruppendiskussionen auftauchendes Dilemma der Lehrkräfte: Sie 
möchten und müssen die Unterrichtszeit für die vorgesehenen Unterrichtsin-
halte nutzen; gleichzeitig nehmen sie auch Probleme und Konflikte der Schü-
ler:innen wahr und haben den Anspruch, diese bestenfalls auch zu lösen. Wie 
auch die Aussage „bei uns sind glaub ich alle Lehrer und Pädagogen, die vor 
allem beides sind“ verdeutlicht (G01, Z. 570). Neben diesen inneren Konflik-
ten, Vertrauens- und Ansprechperson auf der einen und Lehrperson auf der 
anderen Seite zu sein, berichten manche Lehrkräfte in den Gruppendiskussi-
onen auch von Erfahrungen, in denen sie mit dem, was ihnen anvertraut wur-
de, überfordert waren:  

„Ich erinnere mich nur an zwei heikle Situationen an der früheren Schule, wo ich gewesen 
bin. Eines liegt schon lange zurück, (…) da näherten sich zwei Mädchen aus meiner Klas-
se, die erzählten mir alles Mögliche im Vertrauen, unter anderem eben auch sexuelle Din-
ge, die ich dann auch etwas zu spät, glaube ich, als junger Lehrer abgebügelt habe bezie-
hungsweise wo ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und die suchten auch immer 
wieder abgelegene Örtchen, um so ein Gespräch zu führen, allein oder zu zweit. Und ich 
bin dann zu meiner Chefin gegangen, habe gefragt, was ich machen soll. Ich hatte den 
Verdacht, dass da irgendetwas unsauber ist letztlich. Und die hat mir dann den Rat gege-
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ben, diese Gespräche immer halt in Räumen zu führen, wo jemand weiß, da ist sie jetzt 
drin, und die Tür aufzulassen. Und dann wurde das auch besser mit der Zeit. Die waren 
beide in der Zeit, ich glaube, recht labil und das ist im Nachhinein besser geworden.“ (G05, 
Z. 212-222). 

Ein anderes Beispiel im Kontext von heiklen Situationen wird in einer ande-
ren Gruppe genannt. Hier wird darauf verwiesen, dass man in manchen Ext-
remsituationen auch nicht helfen könne, weil man zu wenig Expertise besäße 
oder auch selbst betroffen sein kann, wie beispielsweise bei einem Trauerfall 
(vgl. G01, Z. 1743-1759). Hinzukommt, dass es für die Lehrkräfte Grenzen 
dessen gebe, was die Schüler:innen ihnen erzählen und vertraulich behandelt 
werden könne: „es ist ja nicht so, dass wir dann sagen können, ‚Ja, wir reden 
erst mal darüber und dann erfährt das erst mal keiner‘, sondern das geht ja 
nicht“ (G05, Z. 1074-1080; vgl. auch G06 Z. 780-790).  
Die Art und Weise, wie Schüler:innen sich Lehrkräften anvertrauen, kann 
variieren. Der direkte, persönliche Kontakt ist dabei nicht der einzige Weg. 
So schildert eine Lehrkraft, wie sich eine Schülerin schriftlich an sie gewandt 
habe: Statt eine Klausur zu schreiben, hat sie ihr Gefühlsleben beschrieben 
und sich auf diese Weise mitgeteilt (G01, Z. 1655-1668). Aber auch Mitschü-
ler:innen können wichtige Informationen geben und weisen häufiger Lehr-
kräfte auf Probleme von anderen Schüler:innen hin (vgl. bspw. G01, Z. 605-
620). Insbesondere die Beziehungsarbeit der Klassenlehrer:innen mit einzel-
nen Schüler:innen könne – so der Tenor einer Gruppe – entscheidend dafür 
sein, wie schnell ein Problem an die Beratungslehrkräfte oder die Schulsozi-
alarbeit weitergereicht würde (G06, Z. 156-162). Dies könne auch Entschei-
dungsprozesse und die Bereitschaft der Schüler:innen Hilfen in Anspruch zu 
nehmen, beeinflussen (G06, Z. 163-168). 

Nichtsdestotrotz werden Hilfsangebote oft auch ausgeschlagen oder Schü-
ler:innen teilen sich trotz Nachfrage nicht mit (vgl. bspw. G01, Z. 1694-
1781). In diesem Zusammenhang werden in einigen Gruppendiskussionen – 
vorrangig zweien an denen keine Schulsozialarbeiter:innen tätig sind – auch 
alternative Ansprechpersonen für die Schüler:innen diskutiert:  

„die Kinder brauchen halt auch irgendjemanden, der halt aus dieser Lehrerposition heraus, 
nicht Elternteil, nicht Lehrer, also nicht so diese Autorität darstellt, sondern jemanden auf 
Augenhöhe, wo man das dann ablassen kann. Gerade wenn die ein bestimmtes Alter auch 
erreichen, also da geht es nie jemand immer so richtig gut“ (G07, Z. 553f.). 

Da sich nicht alle Schüler:innen von sich aus bei Problemen mitteilen, wird 
in einigen Gruppendiskussionen auch die Ansprache der Schüler:innen sei-
tens der Lehrkräfte im Generellen oder bei Auffälligkeiten thematisiert. Da-
bei reicht der Tenor von ,manchmal bemerken Lehrkräfte, dass Schüler:innen 
Probleme haben, wenn man sie bspw. weinend im Vorbeigehen sieht, bei 
einer Schlägerei oder sie im Unterricht eingeschlafen sind‘ bis hin zu ,neben 
den Leistungen interessiert uns an der Schule was ist bei denen privat so los? 
wir sind da sehr aufgeschlossen‘ (vgl. bspw. G01, Z-1626-1732; G05, Z. 235-
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281; 693-700). In diesen Fällen sei ein aktives Aufsuchen im Sinne eines 
Austauschbestrebens der Lehrkräfte gefragt. Betont wird, dass diese, einen 
Blick für die Schüler:innen haben und nicht nur Wissen vermitteln‘ (vgl. 
G01, Z. 638-652). Insgesamt scheint dabei ein selbstkritisch-sensibler Um-
gang von Bedeutung, wie beispielsweise aus dieser Reflexion einer Lehrkraft 
deutlich wird: 

 „[man guckt] den Kindern erstmal nur vor den Kopf [und denkt] „warum haben die jetzt 
schon wieder ihre Sachen nicht dabei und wenn man dann mal ein bisschen tiefer gräbt und 
vor allem mal mit dem Klassenlehrer spricht (…) schockiert mich das immer wieder und 
dann hat man einen ganz anderen Blickwinkel darauf. [Und dann] kommt in mir manchmal 
auch das schlechte Gewissen (…) jetzt hast du das Kind so ein bisschen bloßgestellt aber 
zu Hause gehen dann solche Sachen ab, die die von sich aus dann ja auch nicht erzählen“ 
(G07, Z. 29-65).  

Aber auch von der Sorge, dass es Schüler:innen gebe, „wo man das gar nicht 
merkt, die es auch nicht aus sich rauslassen können, wollen, aus irgendwel-
chen Gründen und dann heißt es ja nachher, warum haben die Lehrer denn 
nichts gemerkt, wenn irgendwas passiert so“, wird in einigen Diskussionen 
berichtet (bspw. G07, Z. 563-576). In diesem Zusammenhang wird häufig 
auch auf Schüler:innen, „die intensiv Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen“ 
und dem „Grundgedanke[n], jemanden zu verlieren, weil wir eben in den 
extrem Problemfällen zu stark beschäftigt sind“, berichtet (G09, Z. 401-413, 
vgl. auch G07, Z. 1010-1055). Diese Fälle würden „intensive Betreuung“ 
benötigen, für die oft während, vor oder nach dem Unterricht nicht genügend 
Zeit bliebe. Dies führe dazu, dass es „so in der Schwebe sich befindenden 
Fälle [gebe], die uns manchmal durchgehen“ (ebd.).  

An einer Förderschule wird dagegen diskutiert, inwieweit der Kontakt, 
den sie an ihrer Schule zu ihren Schüler:innen, haben enger sein könne, als 
dies an Regelschulen der Fall ist, da diese „so ein bisschen durch die Intelli-
genzminderung vielleicht auch wirklich nochmal offener als nicht behinderte 
Kinder im gleichen Alter“ seien und „die etwas fitteren Schüler, die sind da 
auch schon zurückhaltender, ja. Also die machen, versuchen auch vieles mit 
sich auszumachen“ (G10, Z. 403-417). An diesem Zitat wird gleichzeitig 
deutlich, dass bestimmte Vorannahmen von Lehrkräften die Wahrnehmung 
von Unterstützungs- und Hilfebedarf beeinflussen können. Derartige Voran-
nahmen finden sich in nahezu allen Gruppendiskussionen. 

Die Sicht auf die Schüler:innen bewegt sich zwischen verschiedenen Po-
len: Einerseits zeigt sich die Wahrnehmung von Problemen, die die Schü-
ler:innen zum Teil aufgrund ihres Zuhauses mit sich bringen – in einer Grup-
pe metaphorisch als „gewaltiger Rucksack“ oder zu tragendes „Päckchen“ 
veranschaulicht (G07, Z. 29-65; G09, Z. 12-21) – und dem Leistungsdruck, 
dem sie unterworfen sind: „diese Drucksituation schulisch, die nehmen natür-
lich auch oder haben in den letzten Jahren wesentlich stärker zugenommen“ 
(G09, Z. 322-336). Andererseits offenbart sich eine Perspektive, aus der die 



134 

Schüler:innen eher selbst als anstrengend oder als Problem empfunden wer-
den, weil diese sich nicht an Verhaltensregeln halten (z. B. nach der Pause zu 
spät kommen) oder ihnen ein Mindestmaß an Respekt fehle (G01, Z. 326-
343; G03, Z. 97-114; 629-649; G09 Z. 322-336). Zum Teil werden in diesem 
Zuge auch Erziehungskonzepte zu Fehlverhalten, die an der Schule geregelt 
sind, erörtert („Konsequenzenpyramide“, „Checklisten“, „Ampelsystem“) 
(vgl. G01, G04). Eine Gruppe verweist dagegen eher darauf, dass es auch  

„auf unsere Tagesform an[kommt], ne? (…) mal bist du wirklich auch, weil du selber 
Kopfschmerzen hast oder, ne? Bist du nich, is deine Frustrationsgrenze eben auch anders 
(…) Mal tragen die es humorvoller, mal wir. Und da muss man einfach immer gut gucken“ 
(G04, Z. 248-258).  

In zwei Gruppendiskussionen von weiterführenden Schulen diskutieren die 
Teilnehmenden Konfliktbewältigungsstrategien der Schüler:innen und halten 
fest, dass diese häufig nicht in der Lage seien, Konflikte selbst zu lösen und 
ihr eigenes Verhalten zu reflektieren (G02). So wird berichtet, dass Schü-
ler:innen eine „niedrigere Frustrationstoleranz als früher haben und Probleme 
schlechter aushalten können, da ihnen Werkzeuge fehlen“ (G01, Z. 365-380). 
Insgesamt seien Schüler:innen auch immer häufiger in Beratungs- und För-
derangeboten oder Therapien (G01, Z. 344-364). Der Diskussionsverlauf 
einer Gruppe stellt im Bezug auf die Sicht auf Schüler:innen insofern eine 
Besonderheit da, als dass nur in dieser Gruppe die freizügige Kleidung von 
Schüler:innen thematisiert wird sowie ihre Nähebedürfnisse, Körperkontakt 
und Geschlechterfragen ausführlich thematisiert wurden (G03, Z. 05-24; 44-
162; 1032). 

Neben der Möglichkeit, sich an die Lehrkräfte (einschließlich der Bera-
tungslehrkräfte) zu wenden oder Schüler:innen direkt auf Probleme anzu-
sprechen, finden sich in manchen Gruppendiskussionen auch Verweise auf 
weitere (Beratungs-)Angebote. Dazu zählen neben der häufigen Nennung der 
Schulsozialarbeit, die im nachfolgenden Abschnitt aufgrund ihrer häufig als 
bedeutend deklarierten Stellung gesondert beschrieben wird, beispielsweise 
auch Angebote der Seelsorge oder der Lernbegleitung. Unter den Begriff 
Lernbegleitung fallen hier auch verwandte Formate wie Lerncoaching, Er-
weiterungsstunden zur Förderung oder begabungspsychologische Förderung 
(vgl. bspw. G01). Aber auch Tutor:innen, AGs oder andere interne und ex-
terne Beratungssysteme öffentlicher und freier Träger werden benannt (z. B. 
zur Schullaufbahnberatung oder Einzelfallhilfen) (vgl. G01, G08). Damit 
sowohl Schüler:innen als auch Eltern über die Beratungsangebote informiert 
sind, findet in einer Gruppe auch ein Einschulungsheft Erwähnung, in dem 
diese Informationen gebündelt sind, sowie die Schulhomepage, auf der eben-
falls alle Ansprechpersonen (Beratungslehrkräfte, Seelsorger, Schulleitung 
etc.) aufgeführt sind und die laufend aktualisiert werden (G09, Z. 796-865).  
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Schulsozialarbeit 

Nicht nur an Schulen, an denen Schulsozialarbeiter:innen tätig sind, finden 
diese in den Gruppendiskussionen Erwähnung. Generell findet sich eine 
positive Konnotation dieser Stellen und ihrer Angebote an allen Schulen, an 
denen Schulsozialarbeit installiert ist (vgl. bspw. G03, Z. 637-680; G09, 
Z. 52-72). Aber auch an den anderen Schulen ohne eigene Schulsozialarbeits-
stelle gibt es Verweise darauf, dass Schulsozialarbeit an der Schule eine hilf-
reiche Unterstützung darstellt (vgl. bspw. G05, Z. 307; G07 Z. 231-243). So 
thematisiert eine Gruppe, dass der Hausmeister der Schule für viele Schü-
ler:innen eine Vertrauensperson repräsentiert, da er „kein Lehrer ist“ – im 
Gegensatz zu allen anderen Lehrkräften an der Schule „vielleicht nicht mal 
irgendwann ihr Lehrer wird oder so und irgendwelche Noten verteilt“ – also 
eine Position, für die an anderen Schulen (auch) Schulsozialarbeiter:innen zur 
Verfügung stehen (G05, Z. 295-339). Der Vergleich mit anderen Schulen 
bzw. Vorerfahrungen führt in einer anderen Gruppe, an deren Schule keine 
Schulsozialarbeitsstelle zur Verfügung steht, zu dem klaren Fazit „so eine 
Schulsozialarbeiterin bräuchte [jede Schule]“ (G07, Z. 231-243). 

Kleinere Spannungen zwischen Schulsozialarbeiter:innen und Lehrkräften 
werden dagegen nur in wenigen Passagen einzelner Gruppendiskussionen 
angedeutet – zum Beispiel wenn es um gegenseitige Erwartungshaltungen 
und Leistungskapazitäten geht. Dabei werden sowohl unterschiedliche Ar-
beits- und Freizeiten (vgl. Kap. 8.1.1.1) als auch Zuständigkeits- und Kapazi-
tätsfragen zwischen den Beratungslehrkäften und Schulsozialarbeiter:innen 
thematisiert (vgl. G05, Z. 175-185; Z. 363-373)79. Tendenziell können damit 
auch Grundsätze des professionellen Selbstverständnisses bzw. des Bera-
tungsangebotes einhergehen. So berichtet ein Teil der Schulsozialarbei-
ter:innen von teils größeren oder umfangreicheren Einzelfällen, die Ressour-
cen binden „und jetzt reden wir wirklich über die schlimmen Dinge des Le-
bens, wo auch dann Lernen nicht mehr möglich ist (…) und das macht man 
eben nicht mit einem Gespräch, sondern das braucht (…) richtig viel Zeit“ 
(G06, Z. 187-194). Deshalb stehen für andere Aufgaben nur begrenzte Kapa-
zitäten zur Verfügung. Gleichzeitig verhandeln sie Abgrenzungen gegenüber 
Verantwortlichkeiten, die originär bei Lehrkräften liegen und bleiben müs-
sen: 

„Und manche hatten hier am Anfang so: die Haltung ‚ja, Kindeswohlgefährdung, das Kind 
ist kaputt, wir geben der Schulsozialarbeiterin jetzt den Reparaturzettel.‘, so ‚Bitte erledi-
gen‘, wie man beim Hausmeister auch so den Zettel hingibt. Wo ich dann ganz klar gesagt 
hab ,Das funktioniert nur, wenn wir zusammen (reden)‘“ (G02, Z. 1385-1396; vgl. auch 
G06).  

 
79  Eine genauere Analyse dessen findet sich in den reflektierenden Interpretationen und Fallbe-

schreibungen siehe Kap. 8.2. 
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Ein anderer Teil berichtet wiederum, dass Schulsozialarbeiter:innen für alle 
großen und kleinen Probleme und Beratungsanliegen der Kinder und Jugend-
lichen zur Verfügung stehen: „Wenn jemand schon an die Tür klopft, dann 
gibt es da immer auch ein Thema, ne?“ (G03, Z. 1047f.). Dafür werden zum 
Beispiel an einer Schule seitens der Schulsozialarbeit Terminzettel vergeben,  

„die müssen die Kinder dann bei dem jeweiligen Lehrer vorzeigen und dann wissen die, 
dass die einen Termin beim Schulsozialarbeiter haben, ne? Es gibt natürlich auch Kinder, 
die uns sagen, ,Wir möchten nicht, dass Kinder mitbekommen, dass wir zu euch kommen.‘ 
Da machen wir es dann wirklich so, dann machen wir es so in den Pausen oder wir machen 
es nach dem Unterricht“ (G08, Z. 565-592).  

Die Frage, wie Schulsozialarbeiter:innen mit (vermeintlichen) „Lappalien“ 
umgehen, wenn sie sagen, dass die Kinder und Jugendlichen mit allem zu 
ihnen kommen können, beantwortet ein Schulsozialarbeitsteam wie folgt:  

„Also ich achte so darauf, ob das für den Menschen, der jetzt mir gegenüber sitzt eine Not 
ist, oder nicht. Also ein Fünftklässler, der wird eine Not anders erleben mit dem gleichen 
Problem als ein Zehntklässler, und wenn der mich, sagen wir mal, hinters Licht führen will, 
das gibt es auch manchmal. Da gibt es so eine Gruppe, die sagt, wir wollen eigentlich hier 
mal ein bisschen Zeit verbringen, und die berichten dann von einem Problem, das ist dann 
ziemlich schnell klar, dass die keine innere Not haben (…) denen [helfe ich] bei diesem 
Problem. Ich bleibe dabei, und quäle sie dadurch, ne? Weil dann müssen die tatsächlich mit 
mir über dieses Problem auch reden. Also ich schmeiße sie ja nicht raus, und die gehen da 
raus, und merken: Ups, vielleicht brauchen wir das dann doch nicht. Das wird dann so 
intensiv besprochen, dass die wenig Freude daran haben.“ „Aber man guckt halt, also wenn 
es was Ernstes ist, wo ich denke, da geht auch eine Stunde für drauf, dann nehme ich die in 
eine Stunde, weil es was Ernstes ist. Und wenn ich da denke, das ist vielleicht nur die 
Lappalie, dann bitte ich die in der Pause. Das heißt, die opfern halt ihre Pause und gehen 
dann nicht aus dem Unterricht, weil sie vielleicht diesen Unterricht gerade nicht mitmachen 
wollen.“ (G03, Z. 1004-1038). 

Das Themenspektrum und die Ursache für Anliegen in Bezug auf die Inan-
spruchnahme der Schulsozialarbeit können dabei vielfältig sein. Die Themen, 
denen sich Schulsozialarbeitende widmen, können folglich von kleineren 
Streitigkeiten, über verstorbene Haustiere, Leidensdruck aufgrund erkrankter 
Elternteile bis hin zu selbstverletzendem Verhalten und Problemen im El-
ternhaus reichen (vgl. G01, Z. 495-516). 
Insgesamt eint die Gruppendiskussionen ein Grundverständnis der (zusätzli-
chen) Möglichkeiten, Aufgaben und Funktionen, die Schulsozialarbeit über-
nehmen kann. Dazu zählen insbesondere: 

▪ Bereitstellung einer besonderen Vertrauensperson. Dadurch, dass sie 
keine Lehrkraft sind und keine Leistungsbewertungen vornehmen, agiert 
die Schulsozialarbeit in einer im Schulkontext besonderen Rolle. Schul-
sozialarbeitende weisen zudem auf ihre Schweigepflicht hin (u.a. G03, 
Z. 994-1003; G06, Z. 125-149) 
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▪ Dezidierte Beratungsressourcen: Schulsozialarbeitende haben Möglich-
keiten, sich ausreichend Zeit für die Kinder und Jugendlichen abseits des 
Unterrichts zu nehmen und dadurch Probleme und Konflikte in Ruhe zu 
erörtern bzw. „Druck abzubauen“ (u.a. G01, Z. 517-537) 

▪ Ergänzung der Perspektive: Schulsozialarbeit erleichtert den Umgang mit 
Problemfällen, z. B. durch das empathische Verstehen von Hintergründen 
oder der Einnahme einer (schüler:innen-wohl-orientierten) Perspektive, 
wozu u.a. Einzelberatungen, Gesprächsführungstechniken und Deeskala-
tionsübungen der Schulsozialarbeiter:innen beitragen (u.a. G03, Z. 757-
824). 

▪ Aufgabenteilung im Team: Lehrkräfte können sich mehr auf den Unter-
richt konzentrieren, wenn sie für individuelle Probleme an die Schulsozi-
alarbeit verweisen können (u.a. G03, Z. 406-438; 757-824): 

▪ „ich bin heilfroh, dass wir die Schulsozialarbeit haben, ich habe das bis 
dahin komplett alleine gemacht. Von Kindeswohlgefährdung, Inobhut-
nahme durch das Jugendamt, ich habe die Kinder zum Teil ja auch gefah-
ren, weil ansonsten überhaupt niemand da war. Das war dann immer auch 
für die Kollegen, nen Klimmzug, weil ich ja dann auch vertreten werden 
musste. Und das ist schon an der einen oder anderen Stelle echt haarig 
gewesen“ (G09, Z, 65-68). 

▪ Professioneller Austausch und kollegiale Fallberatung: Lehrkräfte können 
sich bei Problemfällen oder Auffälligkeiten durch Schulsozialarbei-
ter:innen beraten lassen oder sich mit ihnen austauschen und beratschla-
gen (u.a. G09, Z. 52-57; 185-191). 

▪ Kommunikation mit Kooperationspartner:innen und Außenstellen: Die 
Schulsozialarbeit bietet die Möglichkeit, vormittags Jugendämter, thera-
peutische Einrichtungen o. Ä. kontaktieren zu können; was für die ins Un-
terrichtsgeschehen eingebundenen Lehrkräfte häufig komplizierter ist 
(u.a. G02, Z. 726-745). 

▪ Netzwerk und Wissen über weitere Hilfsangebote und Anlaufstellen (u.a. 
G06, Z. 125-149; G10, Z. 300-307) 

▪ Ermöglichung der Dokumentation und Systematisierung von unterstüt-
zenden Angeboten (G02, Z. 705-759). 

Die Bedeutung von Schulsozialarbeit bestätigt sich auch dadurch, dass in 
mehreren Diskussionen darauf hingewiesen wird, dass das Angebot seitens 
der Kinder und Jugendlichen gut und vielfach in Anspruch genommen wird 
und bisherige Ressourcen dazu an anderen Stellen nicht ausreichen (vgl. u.a. 
G09, Z. 812-820; G08 Z. 593-619). In Kontakt kommen die Kinder und Ju-
gendlichen mit den Schulsozialarbeitenden auf unterschiedliche Weise, bei-
spielsweise in den Pausen oder bei Besuchen in Sprechzeiten. Hinzu kommen 
ein gegenseitiges Kennenlernen in den Klassen zu Beginn eines jeden Schul-
jahres, gezielte Verweise von Lehrkräften, Informationsaushänge oder Pro-
jektphasen. Zudem sind Schulsozialarbeiter:innen für ihre Arbeit auch auf 
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Informationen von (Mit-)Schüler:innen, Eltern, Lehrkräften oder anderen 
pädagogischen Fachkräfte (bspw. aus dem OGS-Team) angewiesen (vgl. 
G04, Z.48-53). 

Kooperationen 

Die Auswertung der Gruppendiskussionen zeigt, dass das Vorhandensein und 
die Intensität von Netzwerken und Kooperationsbeziehungen mit Akteuren 
weiterer Unterstützungssysteme außerhalb der Schulen zwischen den Grup-
pen sehr heterogen ausgestaltet sind. Während in manchen Diskussionen das 
Jugendamt, die Kinder- und Jugendpsychiatrie, sozialpädiatrische Zentren, 
Kinderschutzambulanzen, Logopäd:innen, Heilpädagog:innen, Integrations-
begleiter:innen, Kinderärzt:innen, (Erziehungs-)Beratungsstellen oder andere 
Dienste der Familien- oder Flüchtlingshilfe als Kooperationspartner erwähnt 
werden (vgl. G02, Z. 446-551; 649-704, 2107-2146; G08, Z. 201-220), fin-
den sich in anderen Gruppendiskussionen eher sporadische Verweise (z. B. 
auf Lerntherapie-Angebote oder Schulpsycholog:innen) (vgl. G04, Z. 156-
165). „[Schulpsychologen,] die kommen hierhin, das ist ganz klar ein An-
sprechpartner“, die sind „präsent für alle“ und machen auch eine Fortbildung 
für „das Gesamtkollegium“, und „weil wir die einfach häufiger kontaktie-
ren“. Während „ich dann an die Schulberatungsstelle dann auch mal nur ein 
Fax hinschicke“. „Aber dies gibt es beim Jugendamt eben nicht“. „Das Ju-
gendamt ist da ja wirklich bei diesen krasseren Fällen und die [Schulpsycho-
logie] ziehen wir halt zu Rate, wenn wir das Gefühl haben, da braucht je-
mand mal psychologische Beratung oder Unterstützung“ (G07, Z. 1125-
1191). Eine andere Gruppe erklärt hingegen, der „engste Kooperationspartner 
ist fast schon mit das Jugendamt dann auch“ (G08, Z. 175-180). 

Darüber hinaus zählen zu weiteren – vereinzelt genannten – Kooperati-
onspartnern auch Autismus-Ambulanzen oder andere Schulen z. B. zur ver-
zahnten Gestaltung des Übergangs von der Grundschule auf die weiterfüh-
rende Schule (G.10, Z. 26-29; G08, Z. 128-160). Auch die Polizei wird von 
einer Gruppe als wichtiger Kooperationspartner benannt – „Grade, wenn es 
um Kinderschutz geht“ (G08, Z. 187-192). Insbesondere bisherige Präventi-
onsangebote zu Themen wie Nacktfotos und Handynutzung oder Rechtsradi-
kalismus werden in diesem Zusammenhang erwähnt. 

Dabei scheint das Bestehen entsprechender Kooperationsbeziehungen 
stark von persönlichen Netzwerken der Schulsozialarbeitenden oder Lehr-
kräfte geprägt zu sein (vgl. G02, Z. 657-691). Eine Gruppe – ohne Schulsozi-
alarbeit – berichtet positiv, dass sie viel Unterstützung von einer beim Ju-
gendamt eingerichteten Familienstelle erhalten haben, die als eine Art „zwi-
schengeschaltetes Kompetenzteam“ Fälle beraten, die man an sie heranträgt 
(G07, Z. 888-932). Vereinzelt berichten Schulsozialarbeiter:innen auch von 
eigenen Netzwerken und außerschulischen Schulsozialarbeiter:innen-Teams, 
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die über die Kommune oder freie Jugendhilfeträger selbst organisiert werden. 
Gerade aufgrund einer zunehmenden Vielfalt von Angeboten ist sich eine 
Gruppe einig, dass die (Vernetzungs-)Angebote, die ihre Stadt durch Ar-
beitskreise bewirbt, „riesig [sind]. Nur die zu nutzen, das muss man erstmal 
wissen“. Daher seien Schulsozialarbeiter:innen hilfreich (G10, Z. 300-313). 
Einen ähnlichen Eindruck vermitteln auch die in zwei weiteren Gruppendis-
kussionen kurz erwähnten (sozialräumlichen) Projekte bzw. Netzwerktreffen: 
Eine Gruppe berichtet von einem Stadtteilprojekt des Jugendamts, „wo die 
Schulen, weiterführenden Schulen sowie Jugendamt, als auch Jugendeinrich-
tungen und Polizei zusammengeschlossen sind, sich einmal im Halbjahr 
treffen (…) wir uns dann austauschen, sowohl über Projekte, die anstehen, als 
auch über Schwierigkeiten.“ (G09, Z. 224-240). Eine weitere Gruppe berich-
tet, dass regelmäßige „Netzwerktreffen, an denen Grundschule, weiterfüh-
rende Schule, Jugendhilfe (…) Kindergärten und Gymnasium [stattfinden], 
wo es um den Bereich Inklusion geht“ und darum, dass „differente System 
zwischen Hilfeplanung, Entwicklungsplanung, Förderplanung auch ein biss-
chen zusammenzuführen“ (G08, Z. 128-136). 

Elternarbeit und Erziehung aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte 

In den Diskussionen skizzieren die Teilnehmenden verschiedene Anlässe, in 
denen sie mit Eltern in Kontakt treten. Einerseits finden sich in den Schilde-
rungen der Lehrkräfte einer Gruppendiskussion Verweise darauf, dass Eltern 
sie vor allem mit eigenen Ansichten zur Notenvergabe oder Pflichtteilnah-
men (z. B. an Klassenfahrten) kontaktieren und eigene Bedürfnisse in den 
Vordergrund stellen. Aus diesem Grund fühlen sich einige Lehrkräfte 
manchmal in Frage gestellt. Sie haben in diesen Fällen häufig den Eindruck, 
dass Eltern viel von ihnen verlangen, was ggf. eher andere Stellen leisten 
können oder sogar sollten (z. B. Psycholog:innen oder Sozialarbeiter:innen) 
(vgl. G01 Z. 105-173; 293-302). Andererseits wird in anderen Gruppen auch 
thematisiert (bspw. an einer Grundschule), dass Eltern zum Teil nicht zu 
Elternabenden kommen, auf Elterninformationen wenig Resonanz erfolge 
und manche generell kaum zu erreichen seien (vgl. G03, Z. 186-200; Z. 589-
607). Bei Problemen – so wird in einer anderen Gruppe berichtet – wenden 
sich Eltern zunächst direkt an die Klassenleitung oder die Schule, wenn sie 
Fachlehrer:innen sprechen wollen. Dabei gehen die Lehrkräfte unterschied-
lich mit der Weitergabe ihrer persönlichen Telefonnummer um (G05, Z. 852-
877). Lehrkräfte wenden sich bei kleineren Vorfällen oder Problemen häufi-
ger mit Vermerken in Hausaufgabenheften oder Zetteln, die sie den Schü-
ler:innen mitgeben, an die Personensorgeberechtigten. Andere Kommunika-
tionskanäle sind Telefonanrufe oder persönliche Gespräche an der Schule 
(G04, Z. 171-202; G06, Z. 119-124). Dabei führen die Klassenleitungen bei 
nicht so schwerwiegenden Auffälligkeiten entsprechende Gespräche meist 
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allein mit den Eltern, „manchmal sogar im Rahmen vom Elternsprechtag“. 
Wenn Eltern nicht auf Gesprächseinladungen reagieren, müsse man „ein 
bisschen deutlicher werden, die schriftlich ein[laden]“ (G06, Z. 942-946). In 
einer anderen Gruppe wird hier ebenfalls von Problemen der Mitarbeit der 
Eltern und teilweiser Hilflosigkeit gesprochen, wenn Eltern einer Mitwir-
kungspflicht nicht nachkommen, die Lehrkräfte von ihnen erwarten: 

 „Und selbst, wenn wir feststellen, dass das Kind in der Schule Schwierigkeiten hat, dass 
ein gewisses Konfliktpotential da ist, dass das Kind leidet. Wenn die Eltern einen Ge-
sprächstermin nicht wahrnehmen wollen, dann können wir als Schule diesen Gesprächs-
termin nicht erzwingen. Wir können lediglich, wenn dann wirklich Kindeswohlgefährdung 
im Raum steht, das Jugendamt informieren (…) wir können Gesprächstermine anbieten, 
wir müssen das dokumentieren, dass wir unserer Beratungspflicht nachkommen, unserer 
Informationspflicht. Und mehr als die Dokumentation können wir an der Stelle nicht leis-
ten, dürfen wir an der Stelle nicht leisten. Das ist halt ein zweiter Punkt, wenn Eltern sich 
sperren, schulischen Beratungsangeboten gegenüber, dann können die Beratungsangebote 
so strukturiert und so gut sein, wie sie wollen, wenn Eltern die nicht wahrnehmen, laufen 
sie ins Leere.“ (G09, Z. 241-254). 

Je nach Gesprächsanlass werden zu Elterngesprächen ggf. Schulsozialarbei-
ter:innen oder die Schulleitung hinzugezogen (G06, Z. 925-941). Wenige 
Gruppen erwähnen auch Hausbesuche, die von Lehrkräften durchgeführt 
werden. Eine Schule startete diesbezüglich einen ersten Testdurchlauf, bei 
dem die Klassenleitung ggf. mit Vertreter:innen aus der Schulsozialarbeit 
oder der Förderpädagogik im ersten Halbjahr das Zuhause besucht, um die 
Beziehungsarbeit mit den Eltern zu fördern und Zielvereinbarungen und 
Reflexionen mit den Schüler:innen in Vordergrund zu stellen (vgl. G03, 
Z. 264-312). An einer anderen Schule ist dieses Vorgehen bereits seit länge-
rem ein Praxisangebot:  

Es liegt „an der Einstellung der jeweiligen Lehrkräfte, an dem Engagement und es gibt 
Lehrer, die sagen: grundsätzlich mache ich einen Hausbesuch, dann habe ich schon sehr 
viel Information und kann mir letztlich kleine Gespräche oftmals sparen dann und sagen, 
das ist der Privatbereich, ich beschränke mich nur auf die Schule. Das ist also von bis, nach 
meiner Erfahrung finde ich Hausbesuche sehr aufschlussreich und gut für die Arbeit, 
gerade wenn man länger mit Schülern zusammenarbeitet in einer Klasse. Wobei das auch 
nicht immer von den Eltern gewünscht ist. Da muss man auch drauf achten und reagieren, 
ne? Wir bieten einen Hausbesuch an, aber häufig ist es dann so, dass die Eltern dann doch 
lieber zum Gespräch in die Schule kommen (…). Aber oftmals finden die Eltern das auch 
gut. Und auch gerade bei schwerbehinderten Schülern, wir haben ja auch viele mit Mehr-
fachbehinderungen einfach, die wirklich körperlich und geistig so stark eingeschränkt sind, 
dass sie selber sich auch kaum mitteilen können und so weiter. Und das ist dann immer 
ganz gut eigentlich mal zu sehen wie so ein Kind zuhause lebt. Und das finden die Eltern 
oftmals auch gut, wenn Lehrer das dann auch mal zuhause sehen und sich nochmal Tipps 
holen können, oder einfach das besser einordnen können und verstehen können, wie das 
Leben bei denen Zuhause so tickt“ (G10, Z. 40-86). 

Auch an einer anderen Förderschule scheint die Austausch- und Kontaktin-
tensität zwischen Lehrkräften und den Personensorgeberechtigten deutlich 
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stärker zu sein: Hier wird von regelmäßigem Kontakt zu den Eltern unter 
anderem über Messenger und Gruppenchats berichtet. Dieser Modus könnte 
– neben den individuell-spezifischen Förderbedarfen der Kinder und Jugend-
lichen – auch an dem großen Einzugsgebiet liegen, sodass Treffen vor Ort 
nicht immer möglich sind. Unter Umständen ist allerdings mit manchen El-
tern auch ein schriftlicher Kontakt aufgrund von Hör- oder Sprachbarrieren 
zum Teil geeigneter und zielführender (vgl. G02, Z. 48-288). 

Das Wissen über das häusliche Umfeld führt in manchen Diskussionen zu 
Gesprächspassagen, die eine Art Bewunderung für das ausdrücken, was die 
Kinder offenbar selbstständig ohne oder mit wenig Unterstützung durch ihre 
Eltern leisten (z. B. mit einem Rucksack und mit Schuhen pünktlich in die 
Schule zu kommen). Lehrkräfte zeigen in diesem Zusammenhang auch Ver-
ständnis dafür, dass Dinge fehlen oder nicht von den Kindern und Jugendli-
chen geleistet werden. Vieles müsse auch von den Eltern selbst eingefordert 
werden (wie z. B. die Beschaffung technischer Hilfsmittel). Lehrkräfte be-
schreiben derartige Probleme im Kontext von allgemein schwierigen Rah-
menbedingungen: Zum Teil habe man es mit überforderten, desinteressierten 
oder armutsgefährdeten Eltern zu tun (G02, Z. 332-377; G07, Z. 29-65).  

Auch Veränderungen im Aufwachsen bei sich wandelnden Familienver-
hältnissen werden in manchen Gruppen thematisiert. Zum einen wird dabei 
diskutiert, ob die Kinder und Jugendlichen sich ggf. vermehrt an Lehrkräfte 
wenden, weil sie zu Hause nicht mehr über Probleme sprechen können. Dies 
vermuten sie beispielsweise, wenn beide Eltern berufstätig sind oder wenn 
Schule mit der Zeit immer mehr Raum im Leben der Kinder einnimmt (G01, 
Z. 199-274). Zum anderen reflektiert eine Gruppe die Diskrepanz ihrer „ver-
gleichsweise heile[n] Welt“ mit „heilen Elternhäusern, oder mit funktionie-
renden Sorgeberechtigten“, in der sie als Lehrkräfte auch eher „Luxusmen-
schen“ mit einer anderen „Wahrnehmung“ sind, gegenüber den Lebenswelten 
ihrer Schüler:innen und ihren Familien (G07, Z. 118-133). Dabei wird auch 
darüber gesprochen, dass „ganz klassische Familienverhältnis[se] (…) also 
leiblicher Vater, leibliche Mutter und das Kind leben zusammen“ in den 
Klassen selten seien, auch wenn dies nicht gleich bedeute, „dass diese Kinder 
vernachlässigt“ werden. Sie unterrichten einige Kinder, bei denen man, wenn 
man mit den Eltern spricht, nicht merke, dass es nicht der leibliche Vater sei 
und dass dieser Umstand „nicht unbedingt ein Nachteil sein [muss] für das 
Kind“ (G07, Z. 66-77). Dennoch wird wenig später berichtet, dass manche 
Eltern kaum einen Zugang zu ihren Kindern haben. Sie vermuten, dass Eltern 
„vielleicht nicht so sehr drauf achten“ oder es auch nicht  

„daran liegt, dass die Eltern das nicht wollen, sondern das nicht können, weil meinetwegen 
die Mutter ist alleinerziehend, verlässt aber aus beruflichen Gründen um 06:00 Uhr mor-
gens das Haus. Das heißt, das Kind verwahrlost, weil die Mutter nicht so zugreifen kann, 
wie es vielleicht dem Kind gut täte, weil es momentan in einer üblen Phase ist und mehr 
Halt bräuchte“ (G07, Z. 92-117).  
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Lehrkräfte reflektieren außerdem, dass Organisatorisches dadurch erschwert 
wird, dass Kinder und Jugendlichen zum Teil bei getrennten Eltern in zwei 
Haushalten leben. Dass sich teilweise höhere Belastungen in Familien kumu-
lieren, wird ebenso angeführt (G01, Z. 208-232; G02, Z. 1650-1660). 

In den meisten Gruppendiskussionen finden sich Gesprächsteile, in denen 
sich die pädagogischen Fachkräfte über das Erziehungsverhalten und die 
Erziehungskompetenz der Eltern austauschen. Diese gehen häufig einher mit 
Feststellungen und Zuschreibungen, die auf ein geringes Interesse (mancher) 
Eltern an ihren Kindern zurückgeführt werden. Außerdem ließen sich in 
Erziehungsfragen und -leistungen eine Art Verantwortungsdelegation auf die 
Schule bzw. geringe(re) Erziehungskompetenzen feststellen (G01, Z. 105-
232; G02, Z. 1644-1649; G03, Z. 169-183; G09, Z. 12-21). Aber auch For-
men der „Überbehütung“, die – so die Schlussfolgerungen mancher Ge-
sprächspassagen – bei den Kindern zu einer geringeren Selbstständigkeit und 
Konfliktlösungskompetenz führen, stellen einige Diskutierende heraus (G01, 
Z. 303-325; G03, Z. 169-183; Z. 206-263). Zum Teil werden auch (kulturell 
bedingte) andere Erziehungsverständnisse oder Generationen und Schichtzu-
gehörigkeit im Zusammenhang mit dem Erziehungsverhalten angeführt (vgl. 
G02, Z. 295-377, G04, Z. 698-625): 

„[G]erade auch [in] Familien, mit Schülern mit Migrationshintergrund sind die Schüler 
oftmals die ersten, die halt auf das Gymnasium gehen oder die halt Abitur machen. Und da 
herrscht natürlich dann auch von elterlicher Seite nochmal ein besonders großer Druck, 
dass die Schülerinnen und Schüler auch wirklich gut angehen und auch gut schaffen“ (…) 

L Sprecher:inwechsel: „(…) da sind teilweise wirklich leere Klassenarbeiten, weil diese 
Schüler einfach überfordert sind. Und das ist dann Thema Kindeswohl, auf jeden Fall, denn 
diese Kinder, die haben dann eine schwache Psyche, die haben ein schwaches Selbstwert-
gefühl und die neigen dann natürlich zu allen möglichen erratischen Verhaltensweisen und 
das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und dann beraten wir die Eltern natürlich sehr 
behutsam und auch schrittweise, gewissermaßen“ (G09, Z. 336-377). 

Zwei unterschiedliche Herausforderungen bei der Kontaktaufnahme und 
Einbeziehung der Eltern werden diskutiert: Zum einen gibt es Fälle, in denen 
Kinder oder Jugendliche nicht möchten, dass ihre Eltern überhaupt einge-
schaltet werden (G05, Z. 861-863). Zum anderen kann es zu Situationen 
kommen, in denen die Glaubhaftigkeit der Kinder und Jugendlichen durch 
die Perspektive der Eltern in Frage gestellt wird: „und dann weiß man immer 
nicht, natürlich, wem kann jetzt glauben?“ (G07, Z. 362-379). Eine Klärung 
des Sachverhalts in derartigen Bedingungen ist insbesondere bei einer im 
Raum stehenden Kindeswohlgefährdung eine der zentralen Aufgaben, die 
aufgrund der Uneindeutigkeit und Ambivalenzen schwer zu erfüllen sein 
kann (vgl. Kap. 8.1.2.2). 
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Schulleitung 

Schulleitungen werden in den Gruppendiskussionen eher in anlassbezogenen 
Zusammenhängen erwähnt. So werden sie unter anderem bei heikleren El-
terngesprächen hinzugezogen, zu denen beispielweise strafrechtlich-relevante 
Themen wie ein sexueller Übergriff zählen. Die Schulleitung wird außerdem 
einbezogen, wenn Eltern wenig Kooperationsbereitschaft signalisieren (G02, 
Z. 562-577; G06, Z. 947-955). Entsprechend finden sich Verweise auf ihre 
Funktion und ihre Rolle im Vorgehen bei Verdachtsfällen auf Kindeswohlge-
fährdung und im Zusammenhang mit Meldewegen (vgl. Kap. 8.1.2.2). Die 
Involviertheit der Schulleitung scheint an manchen Schulen ausgeprägter zu 
sein als an anderen Schulen. So wird an einer (Grund-)Schule von einem 
regelmäßigen Austausch und enger Zusammenarbeit mit der Schulsozialar-
beiterin berichtet. Diese umfasst wöchentliche Meetings mit der OGS-
Leitung und wiederkehrende Gespräche mit dem freien Träger, über den die 
Schulsozialarbeiterin an der Schule angestellt ist (G04, Z. 54-70). Und auch 
die Diskutierenden einer Gesamtschule weisen darauf hin, dass das erweiterte 
Beratungsteam die Möglichkeit hat, sich in den wöchentlich angesetzten, 
dreistündigen Schulleitungssitzungen mit der Schulleitung auszutauschen 
(G08, Z. 291-297). Ob und inwieweit dies auch dem Schulalltag anderer 
Schulleitungen entspricht, kann nicht beantwortet werden, da dies in den 
anderen Gruppendiskussionen keine Erwähnung im Diskurs findet.  

Tendenziell werden die Schulleitungen eher als Unterstützung wahrge-
nommen, bei der man sich rückversichern oder „Rückendeckung“ bekommen 
kann (G10, Z. 482-525). Das liege unter anderem auch daran, dass diese 
„auch meist über die Rechtslage auch nochmal ein bisschen besser Bescheid 
wissen“ (G06, Z. 947-955). In der Diskussion beschreiben andere exemplari-
sche Einzelfälle, die eine Einschaltung der Schulleitung aus rechtlichen oder 
finanziellen Gründen erfordern – beispielsweise, wenn  

„ein massives Fehlverhalten vorliegt, dann wird zum Beispiel darüber gesprochen. Strafba-
re Handlungen passieren, wie gehen wir da vor? Was sind die nächsten Schritte? Wer 
macht was? Also diese Sachen, ne? Oder auch massive Fehlzeiten. Wenn zum Beispiel ein 
schulärztliches Gutachten beantragt werden muss, so etwas besprechen wir immer auch in 
der Schulleitung, weil das dementsprechend vom Schulträger dann auch finanziert werden 
muss“ (G08, Z. 298-311).  

Ähnlich begründen andere ihr Vorgehen, die Schulleitung in erster Linie über 
die geplanten Schritte zu informieren und sich dahingehend abzusichern, auf 
eine bestimmte, geplante Weise zu agieren. „Das ist mal als erstes das Ding. 
Aber da wie schon sagt, die Absicherung, sich entweder auch das grüne Licht 
holen, dass ich aktiv werden kann. Das geht ja auch nicht ohne Schulleitung“ 
(G10, Z. 482-525).  
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Schulleitungen von Lehrkräften 
aus unterschiedlichen Gründen in Entscheidungsprozesse eingebunden wer-



144 

den. Zum einen bieten sie in ihrer Leitungsfunktion rechtlichen oder organi-
satorischen Beistand. Und zum anderen fungieren sie gewissermaßen als 
Legitimierungsinstanz, wenn sie Entscheidungen und Vorgehensweisen der 
Lehrkräfte im Vorfeld oder in bereits laufenden Prozessen befürworten und 
unterstützen.  
Insgesamt prägt die Schulleitung die Zusammenarbeit der an der Schule täti-
gen Personen. So berichtet eine Gruppe:  

„[Vor allem weil] Schulleitung zu hundert Prozent dahintersteht, hinter dem Ganzen. 
Deswegen funktioniert die Kooperation auch so gut. (…) [V]on Anfang an [wurde sich 
zusammengesetzt und geguckt] wie kann Kooperation im System Schule mit dem System 
Jugendhilfe zusammen, mit dem System Förderschulbereich gut funktionieren?“ (G08, 
Z. 272-284). 

In Bezug auf die Bedeutung der Schulleitung in der kollektiven, interkollegi-
alen Zusammenarbeit wird im Gegensatz zu Beschreibungen in anderen Dis-
kussionen in einer Gruppe die Schulleitung explizit für einen fehlenden Wis-
senstransfer verantwortlich gemacht: „seit Jahren an dieser Schule, das muss 
man so klar sagen, von der Schulleitung leider nicht ins Kollegium gegeben 
wird“ (G06, Z. 413-433). Diese unzureichende Informationsvermittlung sei 
gerade in Kinderschutzbelangen gravierend, so die Sicht der dortigen 
Schulsozialarbeiterin. Auch diese kritischen Bewertungen unterstreichen die 
Relevanz der Schulleitung in Fragen des Schutzes von Schülerinnen und 
Schülern. 

8.1.2 Verfahrensabläufe – Vom Gefährdungsverdacht zur Meldung 

Neben den Strukturen, Rollen und Routinen der Zusammenarbeit, die den 
schulischen Alltag allgemein prägen, ist die Kooperation mit dem örtlichen 
Jugendamt80 – in Fragen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor 
Gefährdungen für ihr Wohl – hinsichtlich des Erkenntnisinteresses dieser 
Arbeit zentral. Insgesamt deuten sich in den Gruppendiskussionen unter-
schiedliche Kontaktintensitäten zum Jugendamt an, weshalb die Kooperation 
zum Jugendamt zunächst auf einer allgemeineren Ebene dargestellt wird, um 
nachfolgend zu skizzieren, wer sich im Gefährdungsverdacht wann konkret 
an das Jugendamt wendet. Diese Prozesse werden anschließend anhand von 
ausgewählten Beispielfällen näher beschrieben und analysiert. 

 
80  In den Gruppendiskussionen wird allgemein vom Jugendamt gesprochen und keine begriff-

liche Spezifikation vorgenommen, wenngleich häufig der ASD/KSD des Jugendamts als für 

den Kinderschutz tätige Instanz gemeint ist und nicht das Jugendamt als Behörde insgesamt 

intendiert wird. 
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Kooperationskontakte zum Jugendamt 

Für Schulen stellen Jugendämter eine zentrale Anlaufstelle im Kinderschutz 
dar. In den Gruppendiskussionen zeigt sich, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen den pädagogischen Fachkräften an Schulen und den Mitarbeiter:innen 
des Jugendamts oft unterschiedlich verläuft. In einigen Diskussionen werden 
allgemeine Kooperationsmodelle und konkrete Erfahrungen thematisiert. 
Während in einer Gruppendiskussion von „total (…) guten Erfahrungen (…) 
was den Kontakt [mit dem] Jugendamt angeht“ (G07, Z. 212-230) berichtet 
wird, zeigt sich an anderer Stelle ein gemischtes Bild. Die positiven Erfah-
rungen werden von einer Lehrkraft beispielhaft wie folgt beschrieben: Eine 
Jugendamtsmitarbeiterin habe ihm freitags „noch eine E-Mail geschrieben 
und hat sich nochmal erkundigt, ob ich mich nochmal melden könnte und so 
weiter und so fort. Und da kam das dann eben nicht mal nur von mir aus, 
sondern die haben sich auch dann nochmal rückgemeldet“ (G07, Z. 230-237).  

Eine Ambivalenz in der Kooperationsbeziehung zeigt sich dagegen in ei-
ner anderen Gruppe. Dort wird zwar positiv auf eine gemeinsame Kooperati-
onsvereinbarung verwiesen, die auf Initiative des Jugendamts entstanden ist 
und auch ein Ablaufschema bei Verdachtsfällen sowie Informationen zur 
anonymen Beratung enthält; gleichzeitig wird die Terminkoordination jedoch 
stark bemängelt (G04, Z. 400-802). Auf entsprechende Kooperationsverein-
barungen zwischen Schule und örtlicher Jugendhilfe wird auch in einer ande-
ren Gruppe seitens der Schulsozialarbeiterin hingewiesen (G06, Z. 376-386).  

Eine große Hürde in der Zusammenarbeit wird hingegen auch andernorts 
in der Erreichbarkeit der zuständigen Mitarbeiter:innen im Jugendamt gese-
hen (G06. Z. 535-555). Bisweilen werden zudem Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit aufgrund unklarer Zuständigkeiten beschrieben. So bewer-
ten Teilnehmer:innen einer Diskussion beispielsweise die dortigen „sehr, sehr 
oft wechseln[den]“ Zuständigkeiten als „Katastrophe“ und merken hinsicht-
lich der Arbeit mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst an: „Die ändern aber 
immer mal wieder auch die Struktur, dann gibt es dann örtliche Bereiche, die 
sich dann wieder ändern, weil sie gucken, dass sie das etwas anders verteilen, 
von der Arbeitsbelastung“ (G09, Z. 126-224). Auch andernorts wird eine 
hohe Fluktuation bei Mitarbeitenden des Jugendamts kritisch thematisiert, da 
die Personalwechsel dazu führen, dass keine (kontinuierliche) Fallbetreuung 
und -kenntnis gewährleistet ist (vgl. bspw. G04, Z. 528-798). Zuweilen wird 
die Zusammenarbeit sogar als „zäh“ und „unberechenbar“ beschrieben und 
Mitarbeiter:innen des Jugendamts als wenig kompetent wahrgenommen, dies 
sei „abhängig vom Sachbearbeiter“ (G02, Z. 759-856). Unterschiede in der 
Fallbewertung je nach Sachbearbeiter:in werden auch in anderen Gruppen-
diskussionen thematisiert (G04, Z. 503-510). 
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In den Gruppen werden vereinzelt weitere Faktoren thematisiert, die für 
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt sorgen. Diese 
beziehen sich auf drei Themenbereiche:  
Erstens seien die Zuständigkeitsgebiete verschiedener Jugendämter hinder-
lich. In diesem Kontext beschreibt eine Lehrkraft, dass es „nicht immer so 
einfach ist, die Zuständigkeit herauszufinden“ (G10, Z. 131), wenn Schulort 
und Wohnort des betroffenen Kindes voneinander abweichen. Aufgrund 
föderaler Strukturen gebe es außerdem Uneindeutigkeiten, etwa in Fällen, in 
denen es Ansprechpartner sowohl in der Stadt oder Kommune als auch auf 
Ebene eines Kreises geben könne: „Dann gibt es auch manchmal so Schnitt-
stellen, dass man dann auch mit beiden Jugendämtern erst in Kontakt treten 
muss, weil dann gesagt wird, dafür ist dann jetzt doch aber das Jugendamt, 
Kreisjugendamt zuständig“ (G10, Z. 131-136). Auch an anderer Stelle wird 
deshalb gefordert: „da müsste es ein standardisiertes Verfahren geben, wo 
halt für jede Schule ein fester Sachbearbeiter“ zuständig sei (G09, Z. 220-
239). Problematisch seien auch Wechsel in der Leitung des Jugendamts, da 
diese häufig mit weiteren Umstrukturierungen einhergingen (G10, Z. 224-
240).  
Zweitens ergeben sich in der Kooperation mit dem Jugendamt Komplikatio-
nen durch die Beteiligung weiterer Institutionen im Kinderschutz. Auch von 
„schlechtere[n] Erfahrungen (..), was die Kommunikation der Behörden un-
tereinander angeht“, wird berichtet (G09, Z. 73-75). In einer anderen Gruppe 
berichtet eine Lehrkraft anekdotisch von Konflikten durch die Einbindung 
von anderen (Kosten-)Trägern, die in konkreten Fällen zusätzlich zum Ju-
gendamt wichtig in der Klärung sein können:  

„dann war aber erstmal zu klären ist das Jugendamt zuständig, weil das Kind eine Körper-
behinderung hat die durch eine Gewalttat der Mutter entstanden ist und dadurch unter das 
Opferentschädigungsgesetz fällt und damit der LWL Kostenträger ist für viele Dinge. Und 
das Jugendamt dann sagt, ich weiß nicht, inwieweit wir dafür Kosten übernehmen können, 
ob da nicht der LWL zuständig ist, und so weiter. Und dann (…) [hat es] total lange gedau-
ert (…). Und sowas ist natürlich immer ungünstig, wenn man Eltern auch gegenüber er-
wähnt hat, bitte nehmt Kontakt zum Jugendamt auf, unser Eindruck ist, dass sie vielleicht 
Unterstützung benötigen“ (G10, Z. 127-150). Aufgrund der uneindeutigen Situation „pas-
siert erstmal wochenlang oder sogar monatelang eigentlich nichts. Das war jetzt so ein 
jüngerer Eindruck, ist natürlich schwierig dann. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz 
selten“ (G10, Z. 150f.). 

Drittens wird in einigen Gruppendiskussionen Unmut über fehlende Rück-
meldung, über spärlichen gemeinsamen Austausch und über mangelnde 
Transparenz zu den gemeldeten Einzelfällen seitens der Jugendämter zum 
Ausdruck gebracht (G02, Z. 857-994; G04, Z. 445-459). So schildert ein 
Beratungslehrer:  

„mir [wurde] dann inoffiziell mitteilt, also die Schülerin wird jetzt wieder entlassen, müsste 
theoretisch morgen an der Schule sein. Ich habe keinerlei Informationen vom Jugendamt, 
von den Eltern, wo ist sie jetzt? Komme Montag morgens hier zur Schule und muss mir 
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drum Gedanken machen, wo ist jetzt das Kind. Denn es war ein relativ komplizierter Fall, 
mit einer Einweisung in eine Klinik (…) ein stationärer Aufenthalt. Und dann, im An-
schluss, das Kind ist noch schulpflichtig, wo ist es an diesem Montagmorgen? Ist es in 
Obhut des Jugendamts, ist es in Obhut der Eltern, ist es noch in Obhut der Klinik? Ich habe 
dann am Ende hinterher telefoniert, bis wir dann, um elf Uhr einen Ansprechpartner hat-
ten.“ Und bilanziert dies seien Fälle, „in denen man dann durchaus auch schon mal, ja, ins 
Schwitzen gerät, wenn ich das höflich ausdrücken darf“ (G09, Z. 75-91). 

In diesem Zusammenhang – führen zwei Beratungslehrkräfte weiter aus: – 
„kommen wir immer ins Schleudern mit der Schweigepflichtsentbindung“. 
Sowohl Jugendamt, Schulpsychologischerdienst als auch die Schule müssten 
„manchmal fünfe gerade sein lassen“, um gemeinsam „eine bestmögliche 
Lösung finden [zu] können“ (G09, Z. 92-99). Dieser Austausch funktioniere 
jedoch „meistens nicht, es sei denn, man hat über lange Jahre Beziehung 
aufgebaut und man kriegt dann so wirklich in diesem Grauzonenbereich dann 
nochmal gerade was gesteckt“ (G09, Z. 99-125). Dass Datenschutzverord-
nungen die Lehr- und Fachkräfte im Austausch mit dem Jugendamt vor Her-
ausforderungen stellen und der „kleine Dienstweg“ kaum möglich sei, zeigt 
sich auch an anderer Stelle: So empfindet es eine Lehrkraft als klares „Hin-
dernis“, dass heikle Kinderschutzfälle aufgrund der „neuen Datenschutzver-
ordnung“ telefonisch nicht konkret besprochen werden dürfen. Dieser Um-
stand sei „sehr zum Nachteil der Kinder und Jugendlichen“ (G10, Z. 168).  

Dass bekannte Ansprechpersonen die Kontaktaufnahme mit dem Jugend-
amt erleichtern, bestätigt sich auch an anderer Stelle. So berichtet eine Lehr-
kraft zur Frage nach dem stattfindenden Austausch mit dem Jugendamt, dass 
die Federführung entweder von der Klassenleitung übernommen werde „oder 
wer dann schonmal Kontakte hatte, ne? Und läuft auch mit dem Jugendamt in 
[Stadt], da hatte ich schonmal einen Kontakt und die Sachbearbeiterin kenne 
ich so, darauf baut sich das immer auf.“ An manchen Schulen haben Lehr-
kräfte auch durch vorherige Stellen oder Praktika in der Kinder- und Jugend-
hilfe (Z. B. in der Jugendarbeit oder Wohnheimen) „alte Kontakte“ zu Ju-
gendämtern oder Sozialarbeiter:innen gehabt, die „natürlich sehr hilfreich 
seien“ (G10, Z. 115-130; vgl. auch G07, Z. 753-821).  

Schulsozialarbeiter:innen haben in der Kooperation mit dem Jugendamt 
eine Schlüsselrolle. Eine Schulsozialarbeiter:in empfindet sich beispielsweise 
selbst als „verlängerter Arm vom Jugendamt“, da „einige Hilfen in der Schu-
le über das Jugendamt finanziert werden (…) und knapp fünfzig Kinder [der 
Schule] in Jugendhilfemaßnahmen sind“ (G08, Z. 181-186). Lehrkräfte be-
schreiben Schulsozialarbeiter:innen als „Experten in dem Zusammenhang“ 
(G08, Z. 221), die eine Art „Case Management“ übernehmen, d. h. „das Gan-
ze dann weitervermittel[n] und transportier[en].“ Zudem bleibe es gemäß 
einer Lehrkraft, die sich dabei im Gespräch direkt an die Schulsozialarbeite-
rin wendet „ja auch erst mal in deiner Verantwortlichkeit“ (G08, Z. 244-247). 
Sie moderieren die Kooperation mit dem Jugendamt und leisten damit eine 
Art „Kanalisierung“ der Arbeit (G08, Z. 233).  
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Lehrkräfte an einer Schule ohne Schulsozialarbeiter:innen sehen außer-
dem einen Vorteil darin, dass Schulsozialarbeiter:innen Kinderschutzfälle 
„bündeln“ können. Sie bewerten es entsprechend als problematisch und inef-
fizient, wenn die Schulleitung erwarte, dass „wir als Klassenlehrer oder als 
Teams gerne ja selber den Kontakt pflegen möchten zu den Jugendämtern“ 
(G10, Z. 152). Aufgrund der Arbeitszeiten der Lehrkräfte und den Sprechzei-
ten beim Jugendamt sei es zudem unabdingbar, dass Schulsozialarbei-
ter:innen die Kommunikation in Teilen übernehmen, um zeitnahe Austausch-
prozesse und Meldungen überhaupt realisieren zu können. Eine adäquate 
Umsetzung sei „nicht kompatibel mit den Arbeitszeiten“ von Lehrkräften 
(G10, Z. 300):  

„Das finde ich so ein bisschen schwierig, weil eben so viele Ämter beteiligt sind, so viele 
Kollegen und man weiß auch gar nicht, welcher Kollege hat mit welchem Jugendamt 
vielleicht schonmal Kontakt gehabt. Und das heißt ja auch nicht automatisch, dass die für 
meinen Schüler zuständig sind. Also es ist für uns ein riesen Wust erstmal da durchzustei-
gen (…) also dann mal solche Behördenanrufe zu machen, weil die ja in der Regel nur bis 
Mittag auch besetzt sind. Da muss man wirklich gut gucken, wann man den Kontakt her-
stellt und so weiter. Und man kann keinen Rückruf bekommen, weil man dann in der 
Klasse ist. Also es ist gar nicht so einfach “ (G10 Z. 152-167). 

Einige Kontaktadressen seien zudem „Notruf-Hotlines“ und nicht für alle 
Anliegen geeignet. Neben zeitlichen Restriktionen erschweren auch techni-
sche Ausstattungen die Arbeit von Lehrkräften, wenn sie eigenständig mit 
dem Jugendamt Kontakt aufnehmen würden. So berichtet eine Lehrkraft, 
dass es nur „dieses eine Telefon“ im Gebäude gebe, mit dem man in der 
Pause „raustelefonieren kann“ (G10, Z. 152). 

Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

Wie an den Schulen bei einem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung 
vorgegangen wird, ist komplex. Aus diesem Grund legt dieser inhaltsanalyti-
sche Abschnitt einen Grundstein für die tiefergehende rekonstruktive Analyse 
(vgl. Kap. 8.2) und wird abschließend umfassender reflektiert und verortet 
(vgl. Kap. 9). Die Äußerungen der Gruppendiskussionsteilnehmenden enthal-
ten dabei verschiedene Aspekte, die verdeutlichen, dass sowohl die situative 
Bewertung einer vermeintlichen Gefährdung als auch Kontextwissen zu 
Schüler:innen und weitere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Außer-
dem lösen nicht alle Formen von Gefährdungsanzeichen gleichförmige linea-
re Reaktionen und Handlungsschritte aus. Um strukturierte Aussagen dieser 
verwobenen Beschreibungen treffen zu können, erfolgt eine segmentierte 
Darstellung der vielfältigen benannten Auffälligkeiten und Gefährdungsan-
zeichen (1) sowie des damit einhergehenden Spektrums der geschilderten 
schulinternen Verfahrensabläufe (2). Dabei wird ein gesondertes Augenmerk 
auf die Dokumentation gelegt (3) sowie die finale Meldung an das Jugendamt 
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und damit einhergehende Kooperationserfahrungen (4). Anschließend wer-
den diese Analyseebenen anhand von realen Beispielfällen, die in den Grup-
pen geschildert wurden, konkreter illustriert. 

(1) Wahrnehmung von Auffälligkeiten 

In den Gruppendiskussionen werden verschiedene Auffälligkeiten und Prob-
leme der Schüler:innen besprochen. Diese reichen von Lernproblemen über 
soziale Probleme mit Mitschüler:innen und Mobbingfällen, hygienische Auf-
fälligkeiten oder Problemen im Elternhaus bis hin zu psychischen Problemen 
wie Schulängsten, selbstverletzendem Verhalten oder Suizidgedanken (vgl. 
G01, Z. 447-461; G02, Z. 825-902; G05, Z. 380-408; G09, Z. 522-525). Aber 
auch andere Auffälligkeiten wie Konflikte in der Klasse, fehlender Respekt 
vor Eigentum von Mitschüler:innen, bedeckende Kleidung (z. B. lange Shirts 
im Sommer), Quatschen und Unruhe, übertriebener Eifer oder Lügen werden 
thematisiert (G01, Z. 1550-1585; G05, Z. 764-771; G09, Z. 525-535). In zwei 
Diskussionen wird dabei konkret auch die Frage aufgeworfen, „was ist kin-
derschutzrelevant?“ (G02, Z. 825) bzw. „was ist denn jetzt eine Gefähr-
dung?“ (G08, Z. 518). Dies wird in den Gruppendiskussionen unterschiedlich 
verhandelt.  
Einerseits wird in manchen Gruppendiskussionen ein umfassenderes Ver-
ständnis von Kinderschutzbelangen zum Ausdruck gebracht:  

„Also Gefährdung ist ja auch nicht immer, da ist jetzt Gewalt oder Missbrauch in der 
Familie, sondern das sind ja auch andere Fälle, ne? Wir haben hier einen Fall mit im Mo-
ment hohen Fehlzeiten, wo wir dann auch irgendwann gesagt haben, ,So, und wir machen 
jetzt eine latente Gefährdung auf‘, weil wir gar keine Chance mehr hatten, weil wir weder 
an die Mutter noch an das Kind herangekommen sind, ja? Ne, und das haben wir aber 
gemeinsam entschieden, dass wir das dann machen und damit hatte das dann auch seine 
Wirkung, ja“ (G08, Z. 518-529) 

Nach diesem weiteren Verständnis von Gefährdung sind beispielsweise 
„auch Mobbingfälle schon alarmierend“ (G03, Z. 825-849), sodass an man-
chen Schulen generell möglichst allen Problemen und Anliegen der Schü-
ler:innen nachgegangen wird, die im Zusammenhang mit einer wie auch 
immer gearteten Gefährdung stehen könnten (vgl. Kap. 8.1.1.2).  

Andererseits wird an anderer Stelle von einer Schulsozialarbeiterin deut-
lich zwischen einem „freiwilligen Bereich“ und „Kinderschutz“ unterschie-
den (G06, Z. 213-224). Aufgrund der verschiedenen Fallkonstellationen wird 
auch darauf hingewiesen, dass es keinen „Katalog“ für Anzeichen gibt, son-
dern es eher um ein „gemeinsames Gefühl [geht], das sich entwickelt hat“, 
dass auch vom Wissen über die Schüler:innen abhänge, wie z. B. „der zockt 
mal gern“. „[J]e größer die Abweichung, desto stärker“ sei dann „natürlich 
die Resonanz und auch das darüber Sprechen und dann aber auch Reagieren 
in dem Sinne“ (G05, Z. 933-978). 
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In wiederum einer anderen Gruppendiskussion berichtet eine Lehrkraft, 
dass Lehrkräften seitens der Jugendhilfe zugeschrieben würde, dass sie hin-
sichtlich Verwahrlosungsanzeichen „häufig überreagieren (…) da war dieses 
Beispiel von diesem fehlenden Salatblatt auf dem Brötchen. Das Kind hat 
keine richtige Ernährung, nicht kindgerecht so“ (G07, Z. 118). Um generell 
„Handlungssicherheit zu bekommen“, sei es jedoch „so wichtig, genauer 
hinzugucken“, da beispielsweise „Lernbehinderungen (…) auch einfach 
wirklich Traumata sein [können]“ (G06, Z. 624-629). Das Zusammenspiel 
zwischen der Wahrnehmung und Bewertung des Schüler:innenverhaltens und 
dem eigenen Handeln wird auch an anderen Stellen thematisiert. So wird in 
einer Diskussion den Schüler:innen fehlendes Wissen darüber zugeschrieben, 
was richtig und falsch sei. Außerdem haben sie häufig Schwierigkeiten, ihr 
Verhalten zu reflektieren:  

„wenn es Mitschüler sind, dann würden wir ja in dem Fall sagen, es sind Täter. Wir haben 
Täter und Opfer. Die gleiche Person ist meistens Täter und Opfer zugleich, innerhalb eines 
kurzen Zeitraumes auch mit wechselnden Rollen. Also ich erlebe das selten, dass wir eine 
Situation haben, wo jemand nur Opfer ist, oder nur Täter. Die Person, die Opfer ist, ist 
gleichermaßen dann an anderen Stellen Täter (…)“  

L [Sprecher:innenwechsel] „Das ist sehr schwer zu verstehen, ne? Weil eigentlich, weil 
man denkt, du bist Opfer, und du fühlst gerade, wie schlimm das ist, dann sollte man doch 
meinen, dass derjenige dann auch versteht, wenn er das gleiche mit wem anders macht, 
dass das für den anderen auch schlimm ist.“ (G02, Z. 882-889) 

Einige Diskussionsparts widmen sich darüber hinaus Fragen nach etwaigen 
Problemen unauffälliger und tendenziell stiller Schüler:innen:  

„Das sind genau die Fälle, die stillen, leisen, angepassten, guten Schüler und Schülerinnen 
– meistens Schülerinnen – das sind für mich auch die absoluten, wo es keiner mitkriegt 
(…)“ 

L [Sprecher:innenwechsel] „Die richtig gefährdeten sind genau die Stillen, ne? Dir fallen ja 
auch genau die gleichen Leute ein wie mir, die einfach hochgefährdet sind. Aber, da müs-
sen wir tatsächlich ein Stück mit leben, weil wir können nicht also hellsehen.“  

L [Sprecher:innenwechsel] „man kann die auch nicht zwingen sich anzuvertrauen“ 
(G06, Z. 723-732) 

Auch in einer anderen Gruppe fasst eine Lehrkraft zusammen: „Ja, da haben 
wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also die Schüler, die unauffällig 
sind, die eben nicht schreien, hier ich habe ein Problem, kümmere dich, die 
sind einfach, für die bleibt keine Wahl“ man werde „häufig erst dann auf-
merksam, wenn die Kinder auffällig werden“ (G06, Z. 1022-1024). Entspre-
chend gebe es laut Auffassung der Diskussionsteilnehmer:innen wenig Chan-
cen, wenn Kinder und Jugendliche sich nicht anvertrauen oder „das nicht 
durch irgendeinen blöden Zufall im Sportunterricht oder irgendwer erzählt 
was“ auffällt (G05, Z. 737-739). Gleichzeitig weist eine Schulsozialarbeiterin 
darauf hin, dass  
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„zum Beispiel dieser Risikoeinschätzungsbogen gar nicht so blöd, [ist] um da noch mal ein 
bisschen zu gucken, worüber reden wir denn da auch vielleicht, ne, oder was könnte noch 
Kindeswohlgefährdung sein jenseits von den Klassikern – das blaue Auge“ (G06, Z. 744-
746). 

Eine Gruppendiskussionsteilnehmerin gibt zu bedenken, dass gerade auffal-
lende Verhaltensänderungen Gefährdungsanzeichen seien können, wenn man 
„eine richtige Beziehung so aufgebaut hat“ und Schüler:innen „ganz still 
werden“ oder sich „eine Überreaktion emotional“ bemerkbar mache (G06, 
Z. 326-330). Bei entsprechenden Auffälligkeiten oder abweichenden Verhal-
tensweisen agieren die Lehrkräfte und müssen sich dabei – laut eigener Aus-
sage – häufig auf ihre Intuition dahingehend verlassen, ob sie in einer be-
stimmten Phase eingreifen müssen oder das Verhalten der Schüler:innen eher 
im Zeitverlauf weiter beobachten (vgl. bspw. G01, Z. 1586-1611). Dafür sei 
insbesondere das genaue Hingucken und Nachfragen bei den Schüler:innen 
von zentraler Bedeutung (u.a. G05, Z. 735; G06, Z. 610-613) sowie der Aus-
tausch mit Kolleg:innen, wie eine berufserfahrene Lehrkraft, die kurz vor der 
Berentung steht, berichtet: 

„Also es gibt Dramen, wunderschöne Geschichten natürlich, aber auch furchtbare Dramen, 
die man sich gar nicht so vorstellen kann. Die über lange Zeit sogar kaschiert, selbst von 
den Schülern, auch von Jugendlichen, von gesunden auch von kranken Kindern. Das ist der 
Wahnsinn. Deswegen muss man gut hingucken und ruhig mutig sein immer so auch was zu 
hinterfragen, sich zu besprechen, finde ich ganz wichtig“ (G09, Z. 799 - 803). 

Insgesamt führt eine Gruppe eine stärkere Sensibilität für bestimmte Signale 
vor allem auf das vorhandene Erfahrungswissen zurück: 

„Am Anfang hat man vielleicht eher noch einen sehr positiven Blick immer generell oder 
wenn man noch viele schlimmere Geschichten gehört hat, geht man ja erstmal davon aus, 
dass alle Eltern es auch gut mit ihren Kindern meinen, mit ihren eigenen, auch mit den 
Pflegekindern. Und je mehr man halt einfach mitbekommt was auch mal nicht gut gelaufen 
ist, dann kommt einem das eher in den Sinn überhaupt, dass es auch vielleicht schlecht 
laufen kann, oder nicht gut laufen kann, wie auch immer. (…) Wenn man startet ist man, 
ja, erstmal sowieso voll mit Eindrücken und so weiter (…). Erstmal alles gut läuft und 
irgendwann kriegt man dann mit, dass es halt immer wieder ähnliche Themen vielleicht 
gibt. Oder ja, ne? Beobachtet dann doch anders. Also man hat auf einmal vielleicht dann 
den Blick mehr für das Detail einfach, weil man irgendwie schon viel sicherer in seiner 
Rolle ist und der Alltag irgendwie besser läuft und man einfach dann da mehr Gelegenheit 
hat mal genauer hinzuschauen. Oder einfach dann sich Sachen wiederholen, würde man 
denken, das hat man ja schonmal irgendwie erlebt und, ne? Das erinnert dich jetzt irgend-
wie an die und die Situation oder so, dass man, ja, mehr irgendwie Lebenserfahrung auch 
in der Schule irgendwie hat, ne?“ (G10, Z. 742-799). 

Dieses Erfahrungswissen kann demnach sowohl an der Schule als auch an-
hand der eigenen Berufspraxis vorhanden sein und sensibilisieren. Aber auch 
eigene Kinder, so eine Lehrkraft, würden die Einordnung bestimmter Auffäl-
ligkeiten erleichtern: 
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 „durch eigene Kinder haben oder so, kriegt man ja auch nochmal einen ganz anderen 
Blick, ne? Es kann verschiedene Gründe haben, wenn Kinder (.) –Also früher habe ich zum 
Beispiel irgendwie gedacht, so dreckige Fingernägel oder sowas hat ein Kind, (lachend) 
das geht ja gar nicht. Und dann kommt da das eigene Kind vom Kindergarten nach Hause 
und ist auch gut, wenn die im Dreck gewühlt haben. (…) Also man hat so andere Erklä-
rungsmodelle nochmal. Oder ein Schüler der morgens mit einer Frühstücksspur zur Schule 
kommt, früher habe ich gedacht, also das ist doch unglaublich, ne? Ja, man zieht sein Kind 
erst an und dann frühstücken die in der Regel. Und meistens hat man keine Zeit mehr 
nochmal das Kind umzuziehen, wenn es eine Spastik hat oder so. Das kann halt, ne? Ganz 
einfache Gründe einfach haben [und] jetzt nicht unbedingt heißt, dass das Kind verlottert 
Zuhause“ (G10, Z. 800-821). 

Dass auch kleinere Hinweise von Mitschüler:innen zentral für die Wahrneh-
mung von Auffälligkeiten sein können, zeigt das nachfolgende Beispiel: 

„Manchmal hat man ja auch wirklich Schüler, die einem was stecken. Ne, also die sagen, 
also die isst gar nichts mehr (…). Dann haben wir ja dann Frühstück gemacht, den Franzö-
sischunterricht und sie aß tatsächlich nichts (…) letzten Endes war es dann tatsächlich so, 
dass sie massiv magersüchtig war, ich war dann auch Zuhause bei der Mutter und habe da 
gesprochen. Wir haben dann Hilfesysteme aufgebaut [und uns] da reingefuchst“ (G09, 
Z. 662-674). 

(2) Schulinterne Verfahrensabläufe 

An einigen Schulen gibt es routinierte Meldewege und vorgegebene Ablauf-
schemata, an denen Lehr- und Fachkräfte sich bei Verdachtsfällen und Bera-
tungsbedarfen orientieren können. Dazu zählen beispielsweise konkret für 
entsprechende Fragen benannte Ansprechpersonen wie Beratungslehrkräfte 
oder Schulsozialarbeiter:innen oder sogar Beratungs-/Krisenteams (vgl. Kap. 
8.1.2.2). Teilweise bestehen konkrete Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Schule und Jugendamt, die auf Initiative des Jugendamts zurückgehen und 
auch Hinweise zu Verfahrensabläufen beinhalten (vgl. G04, Z. 400-420, G07, 
Z. 422). Auch auf Ordner mit Orientierungshilfen wird an anderer Stelle 
verwiesen (G05, Z. 57). In zwei Gruppen wird darüber hinaus konkret ein 
Krisen-/Notfallordner erwähnt, der Schulen in NRW81 seitens des Landes zur 
Verfügung gestellt und teils weiterentwickelt worden sei (G02, Z. 578-587; 
G09, Z. 712-735). 

Grundsätzlich kann dennoch festgehalten werden, dass in den zehn Grup-
pendiskussionen kein standardisiertes Verfahren bei den wahrgenommenen 
Auffälligkeiten erkennbar wird. Es ist wahrscheinlich, dass Verfahrensabläu-
fe nicht nur beim Schulvergleich unterschiedlich sind, sondern ebenfalls 
innerhalb einer Schuleinrichtung nicht oder kaum standardisiert sind. In eini-
gen Diskussionen wird zum Ausdruck gebracht, dass verschiedene Anzei-
chen von Problemen der Schüler:innen bzw. Situationen unterschiedlich 
abgewogen und individuell betrachtet werden (G01, Z. 732-748). Besonders 
häufig wird bezüglich der Reaktion auf (mögliche) Anzeichen der Austausch 

 
81   Vgl. Kap. 5 sowie Schulministerium NRW 2023. 
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mit Kolleg:innen erwähnt sowie das zunächst weitere Beobachten. Dabei 
zeigen sich Unterschiede dahingehend, dass diese wahrgenommen Probleme 
mancherorts mit einem Team aus mehreren Personen besprochen werden 
(G08, Z. 320-418), während anderorts eher der bilaterale Austausch (wenn 
auch mit mehreren Kolleg:innen) üblich ist (G02, Z. 1085-1131). Insgesamt 
wird der Austausch mit Kolleg:innen, die „das Kind auch sehr gut kennen“, 
als sehr relevant markiert – auch um eine Verantwortungsdiffusion zu ver-
meiden und sicherzustellen, dass sich jemand kümmert (G04, Z. 896-901). 
Die Auswahl der Austauschpartner:innen scheint mancherorts ebenfalls fall-
abhängig dahingehend, ob interne (kollegiale) Gespräche geführt werden 
oder ein direkter Austausch mit Schulleitung stattfindet (G01, Z. 812-839). 

Beim kollegialen Austausch kommt der Klassenleitung ein besonderer 
Stellenwert zu (u.a. G04, Z. 216f., G06, Z. 234-239). Dieser wird zum Teil 
„eine gewisse Verantwortung“ zugeschrieben, da sie „von den Eltern zur 
Verantwortung gezogen wird, die Schulleitung dann erst im zweiten Schritt“ 
(G09, Z. 532-535). Dort, wo Schulsozialarbeiter:innen an der Schule tätig 
sind, werden sie auch als Ansprechpersonen und Beratungsteammitglieder 
genannt (u.a. G04, Z. 216-227; G06, Z. 125-149). Die Frage, inwiefern Prob-
leme an Beratungslehrkräfte weitergegeben werden oder von der Lehrkraft 
beziehungsweise im Team besprochen werden, wird innerhalb der Diskussi-
onen unterschiedlich beantwortet. Einerseits wird erwähnt, dass „strukturelle 
Probleme“ existieren oder alles was mit „zu viel Aufwand“ verbunden ist 
oder, „Kompetenzen übersteig[e]“, weitergegeben werde (bspw. G01, Z. 749-
774). Andererseits wird andernorts daraufhin gewiesen, dass es manchmal 
von Kapazitäten und Beratungsschwerpunkten abhänge, wer die Fälle be-
treue, aber bei Kinderschutzfällen die Zuständigkeit und Fallbegleitung klar 
bei der meldenden Lehrkraft liege und es einen standardisierten Ablauf gäbe, 
den „eigentlich alle einhalten müssen und da unterschreiben am Ende die 
Lehrer“ (G06, Z. 376). Zudem habe die Klassenleitung „idealerweise“ schon 
vor einem Beratungsantrag mit dem:der Schüler:in gesprochen (G06, Z. 195-
257). Entsprechende Beratungsanträge oder Meldezettel werden dabei an 
Schulen häufiger als Hilfsmittel des Austausches genutzt (vgl. Kap. 8.1.1.1). 
In einer Gruppe wird die Verantwortung, bei Auffälligkeiten tätig zu werden, 
auch bei der Klassenleitung gesehen,  

„wenn es darum geht, auf das Kind zuzugehen“  

L [Sprecher:innenwechsel] „Der [Klassenlehrer] koordiniert, der kümmert sich“ (G04, 
Z.832-833).  

Die direkte (Erst-)Ansprache der Schüler:innen findet sich insgesamt in den 
Diskussionen deutlich weniger prominent als der kollegiale Austausch zu 
Auffälligkeiten, wenngleich ein grundsätzliches Gespräch mit Schüler:innen 
auch benannt und vorgenommen wird (G04, Z. 216; G05, Z. 904-916). Nicht 
in jeder Gruppe wird ein Gespräch mit den Eltern bei Gefährdungsanzeichen 



154 

diskutiert. In einer Diskussion wird sogar explizit darauf hingewiesen, dass 
bei manchen Verdachtsfällen „nochma anders überlegt werden muss (…) wer 
dabei sitzt“ und „bei sexueller Gewalt zum Beispiel [seien] grade die Eltern 
unter Umständen die falschen [Ansprech]Partner“ (G04, Z. 379-385). An 
Stellen, an denen die Kooperation mit den Eltern erwähnt wird, wird davon 
gesprochen, dass bspw. bei Suizidgefahr nach der Schulleitung „auch sofort 
das Elternhaus informiert werden [muss]“ (G01, Z. 740). Elterngespräche 
werden in diesen Situationen dahingehend thematisiert, dass noch weitere 
Personen wie „Schulsozialarbeit oder eben Schulleitung“ als „Unterstützung“ 
hinzugezogen werden, da „da dann einiges schiefgehen kann (…), wenn man 
alleine mit den Eltern (…) Konfrontationen ausgesetzt wird (…) eben über-
haupt kein Schutzwall hat“ (G01, Z. 911-920). Gespräche mit den Eltern 
werden somit entweder eher im Sinne eines unidirektionalen Informations-
charakters eingeordnet oder es werden dahingehende Sorgen vor elterlichem 
Widerstand oder Konfliktpotenzial aufgrund vermeintlich unterschiedlicher 
Positionen geäußert. 

Gerade an Grundschulen und Förderschulen scheint der Elternkontakt der 
Lehrkräfte deutlich geläufiger, sodass in den Diskussionen die Initiierung von 
Elterngesprächen zur Klärung im Kontext von Auffälligkeiten mehr themati-
siert wird und regelmäßiger stattzufinden scheint (bspw. G04, Z. 294-308).  

Die Information und Unterstützung der Schulleitung ist dagegen in nahe-
zu allen Gruppendiskussionen Thema, insbesondere wenn es um schulexterne 
Kontakte (Eltern, Jugendamt, Polizei…) geht (vgl. u.a. G02, Z. 1255), aber 
zum Teil wird die Schulleitung auch als Erstkontakt bei Auffälligkeiten ge-
nannt (G06, Z. 326-330; 359-376). Entsprechend spielt die Schulleitung auch 
für die Regelung zu Gefährdungsmeldungen an das Jugendamt eine zentrale 
Rolle: Während an einigen Schulen ausschließlich die Schulleitung und nie-
mals einzelne Lehrkräfte Meldungen ans Jugendamt vornehmen, ist es an 
anderen Schulen üblich, dass sich auch Lehrkräfte eigenständig mit dem 
Jugendamt in Verbindung setzen und die Schulleitung lediglich in Kenntnis 
setzen: 

„wenn das wirklich Akutfälle sind, dann ist auch ganz wichtig, dass der Schulleiter selber 
immer sofort informiert ist, ne? Das kann unterschiedlich sein, ne? Die Klassenlehrer mit 
dazu, Schulsozial/ Also es kommt wirklich auf den Fall an, ja?“ (G08, Z. 350-353). 

Häufig bilden sich auch schulinterne Expert:innen für den Kontakt mit dem 
Jugendamt heraus. Eine Lehrkraft beschreibt, dass sie sich vor dem Erstkon-
takt zum Jugendamt „die Expertise dann doch nochmal von Kollegen“ hole 
(G07, Z. 212). Über diese Expertise verfügen meist Beratungslehrer:innen 
und Schulsozialarbeiter:innen. Gerade letztere werden – neben der Schullei-
tung – häufig als feste Ansprechperson bei einem Gefährdungsverdacht oder 
dringenden Fällen benannt:  
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„Aber es gibt natürlich solche Fälle, (…) dass wirklich eigentlich an dem Tag etwas passie-
ren musste und dann meistens in Kombination von Schulleitung und Schulsozialarbeit so 
schnell es geht. Und dann ist es ja im Schulalltag häufig auch so: „Wen kannst du als 
Erstes ansprechen?“ Es ist ja einfach so. Wen erreichst du? Weil man natürlich sich auch 
schnell absichern möchte und auch verunsichert ist in solchen Situationen und einfach 
möchte, dass dann etwas passiert. Und ich glaube, das ist dann oft auch so eine Sache, ja, 
wie funktioniert das auch organisatorisch einfach, die nächsten Schritte? Aber das, finde 
ich, ist sehr, sehr abhängig von dem Fall, den man da gerade hat. Es gibt ja, wie ihr schon 
sagt, ne, unterschiedliche Grade davon, ob man da gerade in den Anfängen ist, etwas 
festzustellen, oder ob da schon etwas ganz Massives ist, wo das eigentlich schon feststeht, 
wie es ist, und dass man da einfach nur noch handeln muss letztendlich“ (G06, Z. 330-
340). 

An wiederum anderer Stelle werden Auffälligkeiten in einem Team aus Sozi-
alarbeiter:innen und (Beratungs-)Lehrkräften besprochen. Dies betrifft ent-
weder die Fälle aus den Beratungsanträgen, die in der wöchentlichen Team-
sitzung als relevant für das Team erachtet werden, oder 

„wenn es ganz, ganz, ganz akut ist, dann machen wir das auf ganz schnellem Wege (…). 
Telefonisch (…) trifft sich ganz kurzfristig irgendwie. Das geht noch am selben Tag in der 
Regel“. 

L [Sprecher:innenwechsel] „je nach Fall gibt es natürlich auch, ja, sogenannte, ja, Fachge-
spräche, wo dann noch mal mit Fachkräften sich zusammengesetzt wird, mit Lehrkräften, 
mit den Klassenlehrern, wenn es um Fälle geht, wo ganz schnell gehandelt wird. Dann 
machen wir eine schnelle Runde, wo alle sich zusammensetzen und noch mal gucken, ja, 
wie können wir dem Kind der Familie gut und schnell helfen?“ (G08, Z. 336-347). 

Andere Schulen scheinen dagegen nicht standardisiert festgelegt zu haben, 
wer bei einer Kindeswohlgefährdung hinzugezogen wird; dies sei „sehr un-
terschiedlich letztendlich“ (G06, Z. 349-359). 

Die Hälfte der Gruppen thematisiert das Ausfüllen eines Risikoeinschät-
zungsbogens (in den Diskussionen auch Ampelformular/-bogen oder Verfah-
rensbogen genannt). Vereinzelt wird darauf hingewiesen, dass dieser Ein-
schätzungsbogen seitens des Jugendamts zur Verfügung gestellt oder mit 
diesem gemeinsam erarbeitet wurde (G09, Z. 535-550). Dabei wird deutlich, 
dass eine Gefährdungseinschätzung selten allein ausgefüllt wird, sondern 
auch zur gemeinsamen Beratung genutzt und als Hilfe wahrgenommen wird, 
„das machen wir Schulsozialarbeiter dann mit den Lehrkräften zusammen“ 
(G08, Z. 419-432; vgl. auch G04, Z. 370-387; 750-774). In einer Gruppe in 
der nicht alle den Gefährdungseinschätzungsbogen der Schule kennen, wird 
die Frage aufgeworfen, ob man sich entsprechendes Wissen oder benötigte 
Vorlagen nicht im Internet recherchieren könne, verneint die Schulsozialar-
beiterin. Sie verweist darauf, dass Kommunen Vorlagen und Formulare häu-
fig für ihre Prozesse angepasst hätten, diese an der Schule über das Sekretari-
at aber „für jeden zugänglich“ sein müssten (G06, Z. 479-491).  

Zum Teil wird dabei auch die Einbindung einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft bzw. Kinderschutzfachkraft erwähnt. Deren notwendige Beteili-
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gung wird entweder seltener bei einzelnen Fällen individuell geprüft (G04, 
Z. 398-400), oder sie soll an einer Schule stets in Fälle einbezogen werden, 
„weil uns das Ding um die Ohren fliegt auch, ne?“ (G06, Z. 384-401; 492-
495). In den meisten Gruppen gehört das Hinzuziehen der insoweit erfahre-
nen Fachkraft insbesondere in unsicheren und uneindeutigen Fällen dazu: 

„man kann eben auch nur melden (.) ohne (.) schweigepflichtsentbindung, wenn es dann 
eben kindeswohlgefährdung ist. (.) Und ja (.) dieser punkt dann herauszufinden, das kann 
man eben nur mit (.) kinderschutz(.)fachkraft (.) und (.) ja so´n bisschen sein eigenes enga-
gement da so mit reinbringen“ (G04, Z. 522-527; vgl. auch G06, Z. 496-503) 

 „wenn wir uns da nicht so ganz sicher sind. Das wäre der zweite Schritt. Der dritte Schritt 
ist dann, dass wir verpflichtet sind, mit dem Kind zu sprechen beziehungsweise auch mit 
den Eltern. Dann laden wir uns die Eltern ein, versuchen wir zumindest, ne, um denen noch 
mal mitzuteilen, ‚Wir machen uns große Sorgen.‘ Oft ist das nicht möglich, dass die Eltern 
kommen“ (G08, Z. 432-438).  

Das Gespräch mit den Eltern wird an anderer Stelle als „ein vorsichtiges 
Umkreisen um das Thema“ beschrieben. „Also man will sie ja nicht vor den 
Kopf stoßen, man möchte andererseits auch nicht, dass das betroffene Kind 
Ärger bekommt, von daher muss man damit sehr viel Feingefühl rangehen. 
Vielleicht auch manchmal so ein bissen in die Ecke fragen, Dinge hinterfra-
gen im Gespräch“ (G10, Z. 683-694). Da Elterngespräche in Gefährdungs- 
oder Verdachtsfällen meist herausfordernd seien, berichten andere Gruppen, 
dass diese nie nur mit einer Person stattfinden. Es kommen „dann [oft] auch 
Klassenlehrer noch mit rein. Genau. Und teilweise dann auch Schulleitung, 
ne? Genau. Also zwei bis drei Personen sitzen dann dort schon mit den Eltern 
zusammen und gucken“ (G08, Z. 552-564). Das Hinzuziehen weiterer Perso-
nen zur Gesprächsunterstützung wird auch in einer anderen Gruppe skizziert: 

„Ja, wenn man einfach das Gefühl hat, von zu Hause aus fehlt jegliche Unterstützung. Also 
wenn ich dann so einen Fall hätte, dann würde ich beispielsweise erst mal mit den Eltern 
natürlich das Gespräch führen und wenn das nichts hilft, dann den Fall weiter mit der 
Schulleitung oder den Schulsozialarbeitern kommunizieren“ (G06, Z. 313-316).  

Wenn Eltern wenig Gesprächsbereitschaft zeigen – so eine Beratungslehr-
kraft –, 

„dann machen wir das Ganze schriftlich, hoch offiziell. Und schreiben im schlimmsten Fall 
auch rein, sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, sehen wir uns gezwungen, 
das Jugendamt zu informieren. Das reicht in der Regel dann, um die Eltern hier hin zu 
bestellen oder überhaupt eine Reaktion zu erhalten (…) Aber es ist natürlich für eine Bera-
tungsgrundlage oder für ein Beratungsgespräch natürlich eine ungünstige Ausgangssituati-
on.“ (G09, Z. 255-269). 

Insgesamt geht aus den meisten Diskussionen nicht klar hervor, an welchen 
Stellen die betroffenen Schüler:innen und deren Eltern in den Prozess der 
Gefährdungsmeldung einbezogen werden. Zum Teil deutet sich an, dass dies 
fallabhängig ist (vgl. G06, Z. 347) oder ggf. auch altersabhängig: „letztens 
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einen Fall gehabt, dann, war schon in der achten Klasse, haben wir das Kind 
aber informiert, dass wir dort eine Gefährdung aufmachen“ (G08, Z. 438-
451). Eine Beratungslehrkraft schildert detailliert, dass Kindeswohlgefähr-
dungsmeldungen immer über sie oder die Schulsozialarbeit läuft und auch die 
Schulleitung Fälle „immer an mich zurückgibt“ und dann folgendes Vorge-
hen stattfindet:  

„wir [halten] da eben Rücksprache, wir laden uns die Eltern ein, ich spreche mit dem Kind. 
Ich klopfe so ein paar Dinge ab, je nach dem was es denn dann nun auch ist. Mache auch 
immer sehr deutlich die Schweigepflicht, die wir ja auch drin haben, in diesem Beratungs-
system, damit die Kinder auch wissen, sie können sich öffnen. Und dann entscheide auch 
da nicht ich alleine, sondern wieder in Rücksprache in Absprache mit Klassenleitung, 
Schulleitung, ob wir eine Meldung machen. Oftmals ist es dann auch so, dass ich erst 
anonym beim Jugendamt anrufe, die Situation schildere, mich beraten lasse und dann 
entscheide, was wir tun. Ob wir wirklich melden, oder ob wir vielleicht lieber doch im 
Gespräch mit Jugendamt hier in der Schule haben, um dann wirklich alle an einen Tisch zu 
holen und konstruktiv miteinander Lösungen herbeizuführen, wie Familienhilfe, was es 
dann halt so alles gibt, bevor man wirklich nur über dieses Schema Jugendamt, schickt man 
jetzt dahin.“  

(3) Dokumentation 

Für eine Inobhutnahme durch das Jugendamt oder eine entsprechende An-
weisung durch das Familiengericht ist eine Beweislast zwingend notwendig 
(vgl. auch G04 Z. 550f.). Somit stellt die Prozessdokumentation einen wich-
tigen Baustein in Kinderschutzfällen dar. Diese Bedeutung wird auch in 
manchen Gesprächsteilen ersichtlich:  

„natürlich in einem Fall, wo ich irgendwie Missbrauch oder Kindswohlgefährdung oder 
irgendetwas in der Art, würde ich das natürlich doppelt aufmerksam dokumentieren, wel-
che Gespräche habe ich wo geführt, wann hat Schüler X was gesagt und wie ist das dann 
abgelaufen. Also das, denke ich, in dem Fall, wo wir so einen Fall haben, würde sich jeder 
Notizen machen“ (G06, Z. 1008-1011). 

Grundsätzlich dient Dokumentation dabei auch der eigenen Absicherung, wie 
anhand einer Gruppendiskussionen besonders deutlich wird: 

„das is auch wichtig, dass wir da auch so alles gleich dokumentieren oder jeder seins dann 
dokumentiert, weil wir hatten dann auch mal im Nachgang Meldung ´ne Dienstaufsichtsbe-
schwerde, ne? An dich [an Schulsozialarbeiterin gewandt] ja, ne? [Schulsozialarbeiterin 
stimmt zu „Mhm“]. Hat der Träger natürlich dann auch abgewendet, aber trotzdem ne, 
kann ja dann eben auch kommen, wenn Eltern sich so ungerecht behandelt fühlen, dann 
kommt sowas auch noch und dann, dann is es halt gut, wenn man das im Team halt auch 
immer besprochen hat, wo man sagen kann „Jeder hat das für sich so: wahrgenommen und 
notiert und gemeinsam haben wir den Schritt jetzt so überlegt“ (G04, Z. 963-973). 

Entsprechend wird die Relevanz der Dokumentation in der Gruppe auch noch 
in weiteren Passagen hervorgehoben und veranschaulicht: 

„Obwohl ´s eigentlich auch alle immer versuchen, dass sie das dokumentieren, was vor-
fällt. Also das haben wir schon oft so gesagt, also immer, wenn so´n Vorfall war, auf-
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schreiben, mit Datum. Oder wenn Bemerkungen kommen von Kindern ,Ich bin geschlagen 
worden‘, dass man sofort erstmal aufschreibt und dann nochmal guckt, kommt das noch-
mal, war das jetzt einmalig, wollt er sich wichtig tun, hat er ist er wirklich geschlagen 
worden? Dass man das auf jeden Fall ernst nimmt und dann sagen kann ,Mensch da hab 
ich´s auch aufgeschrieben‘ und dann sagt der nächste vielleicht ,Ich hab´s mir auch schon 
mal notiert‘ und dann ist ja der Handlungsbedarf schneller da, als wenn man sagt ,Ach der 
hat das nur mal so dahingesagt, ((schlucken)) ach das war :irgendwann vielleicht mal im 
November‘ und keiner weiß es mehr. Das ist eigentlich ganz hilfreich, wenn man das dann 
mit Datum kurz notiert“ (G04, Z. 342-351). 

„immer auch aufschreiben, ne. Das ist halt bei Elterngesprächen sehr hilfreich, wenn man 
dann sagen kann ,Mensch, ne?‘ (…) Neulich war auch ´n Gespräch, ,dass wusst ich gar 
nich“, dann sag ich „das glaub ich nich“ und dann holte die Kollegin noch ihren Zettel, ich 
sag ,Ja aber da und da und da haben wir schon drüber gesprochen‘ und immer diese Daten, 
und die Mutter so ,Oh!‘ Weil, klar, ne, die wollen das ja auch erstmal nicht zugeben oder 
können es nicht zugeben, haben ja ihre Gründe, is ja auch so´n Überlebensschutz vielleicht, 
aber trotzdem müssen wir ja sagen „Also, jetzt ist so´n Punkt erreicht“, wo man dann eben 
doch Dinge unternimmt“ (G04, Z. 734-741). 

Was und in welcher Form dokumentiert wird, scheint generell unterschied-
lich ausgeprägt: 

„bei wichtigen Dingen werden auch Aktennotizen gemacht, ja. (…) Aktennotizen, Proto-
kolle geführt von Telefonaten oder Elterngesprächen. Das ist ja auch eine Form der Doku-
mentation“ (G10, Z. 822-842) 

 „vor allem dann wirklich dokumentieren, (…), dass es eben aktenkundig geworden ist, 
aber ich glaube, es gibt da keine Verallgemeinerungsregel, das ist in jedem Fall unter-
schiedlich“ (G09, Z. 519-522).  

Auch an anderer Stelle weist eine Beratungslehrkraft darauf hin, dass es 
„kein standardisiertes Verfahren“ und „keine Pflicht“ zur Dokumentation gibt 
und dies „jedem und jeder selbst überlassen bleibt“ (G06, Z. 1019-1030). 
Zwar gäbe es eine Schulakte, als offizielles Dokument, darin würden jedoch 
lediglich Ordnungsmaßnahmen festgehalten und dies sei „der einzige Ort, der 
sozusagen für uns alle dann zugänglich wäre“ (ebd.). Generell scheint vor 
allem die Dokumentation formaler Leistungsaspekte wie vorhandener und 
nicht-vorhandener Hausaufgaben vorgegeben zu sein (G07, Z. 1082-1124). 
Dahingehend stehe auch die „Erziehung“ im Vordergrund und man mache 
nur gelegentlich „mal eine Ausnahme davon“, weil es auch für Lehrkräfte 
„nur noch mehr Arbeit“ ist, wenn „das Kind seinen Pflichten nicht nach-
kommt mit den Hausaufgaben“ (G07, Z. 1082-1124). 

Schulsozialarbeitende in den Gruppendiskussionen äußern „sowieso 
erstmal alles“ zu dokumentieren, „weil das Jugendamt dann ja auch eigent-
lich immer alle Informationen haben [will]“ (G04, Z. 944-962). Es werde 
zudem „deutlich intensiver und detailgenauer (…) beobachtet und dokumen-
tiert“, wenn eine Kindeswohlgefährdung bestehe oder bestehen könnte (G08, 
Z .452-455). Die Art der Dokumentation beziehungsweise die Weitergabe 
von Informationen ist dabei unterschiedlich: Einige Lehrkräfte erwähnen 
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mündliche Besprechungen von Auffälligkeiten in Konferenzen, die anschlie-
ßend „teilweise auch schriftlich dokumentiert werden, von den Klassenleh-
rern“. Diese werden dann „unter Umständen tätig“, aber Informationen wür-
den in vielen Fällen ansonsten „im Lehrerzimmer mündlich“ mitgeteilt wer-
den (G05, Z. 774-807). Eine Beratungslehrkraft weist zudem darauf hin, dass 
sie aufgegeben habe, „jede Beratung, die wir durchführen, tatsächlich schrift-
lich ausführlich zu dokumentieren“. Dies sei aufgrund der „schieren Menge 
(…) irgendwann nicht mehr praktikabel gewesen“ (G06, Z. 997-1018). In 
diesem Zuge verweist sie auf persönliche Dokumentationen der Klassenlei-
tungen, die Auffälligkeiten zu einzelnen Schüler:innen notieren. Sie be-
schreibt „fortlaufende Word-Dokumente, wo alles reingetippert wird, was 
passiert“ – wobei Kolleg:innen dies unterschiedlich handhaben würden; auch 
hinsichtlich der schriftlichen Meldung von Auffälligkeiten an die Klassenlei-
tung (G06, Z. 997-1018). In einer anderen Gruppe erwähnt eine Lehrkraft, 
dass die Beratungslehrerin „sich regelmäßig ganz viele Notizen macht“, sie 
selbst aber nur dann, „wenn es ein längerfristiger Fall ist“ (G05, Z. 784-790). 
Letztlich sei es aber auch unrealistisch „zu jedem Schüler dir da jeden Tag 
eine Notiz [zu] machen“ (G06, Z. 1031-1055). In der Diskussion wird dage-
gen von einer anderen Lehrkraft ergänzt, dass sie es „schwierig“ finde, 
„wenn man dann keine Aufzeichnungen von vorher hat“ und etwas 
„Schwerwiegendes“ komme (G06, Z. 1031-1055). Zwar sei eine Dokumenta-
tionsübergabe „prinzipiell an dieser schule schon vorgesehn, dass da nicht am 
Ende Klassenlehrerschaft und alles verpufft sozusagen“. Diese prinzipielle 
Konzeption sei in der berufspraktischen Handhabung und Umsetzung letzt-
lich jedoch „individuell verschieden“ (ebd.). Ein ähnliches Bild ergibt sich 
auch aus den Äußerungen der Teilnehmenden einer anderen Schule:  

„wenn wir die Klasse abgeben und eine neue Klasse übernehmen, gibt es immer auch ein 
Übergabegespräch, wo dann die einzelnen Kinder so ein bisschen so im Sinne einer Fallbe-
sprechung, ne? Besprochen werden“ (G10, Z. 822-842).  

Es kann folglich nicht davon ausgegangen werden, dass Auffälligkeiten zu 
einzelnen Schüler:innen in jedem Fall schriftlich dokumentiert und zwischen 
Klassenleitungen übergeben werden würden oder für andere Fachlehrkräfte 
einsehbar sind. 

(4) Meldung an das Jugendamt  

Welche Person an der Schule letztlich federführend die Meldung an das Ju-
gendamt vornimmt, scheint vielerorts zu variieren – z. T. finden sich auch 
innerhalb der Gruppen konträre Aussagen. Mancherorts wird dies vorrangig 
von den Schulsozialarbeiter:innen übernommen, andernorts dagegen in erster 
Linie von der Schulleitung:  

„und die Meldung mach[t] die Schulleitung] am Schluss. das läuft immer über die Schullei-
tung“ (G04, Z. 434-436) 



160 

„ich glaube grundsätzlich kann ja jeder melden , ne?“ (G04, Z. 998-1006) 

„(…) Risikoeinschätzungsbogen, der in drei Kategorien, grün, gelb und rot eingeteilt ist, 
(…) wo es dann darum geht, in welchem Bereich liegt die Gefährdung? Und all das zu-
sammen wird dann unterschrieben von dem Klassenlehrer teilweise, der Schulleitung und 
Schulsozialarbeitern. Und dann bringen wir Schulsozialarbeiter das dann ins Jugendamt, 
ne? Früher lief das alles über die Lehrkräfte, jetzt läuft das in der Regel dann immer über 
uns Schulsozialarbeiter“ (G08, Z. 438-451) 

„als Klassenlehrer würde ich das nie machen, ohne vorher Rücksprachen mit der Schullei-
tung gehalten zu haben oder mit der Erprobungsstufenkoordination. Weil selbst wenn es 
ein Fall ist, der mir sehr intensiv auffällt, finde ich, ist es wichtig, dass die Schulleitung da 
mit im Boot ist und informiert ist, weil da einfach die Schulleitung im Endeffekt derjenige 
ist, der am Ende dafür haftet. (…) Und deswegen würde ich sagen, ich alleine nicht, ich 
würde direkt Beratungslehrer oder Schulleitung kontaktieren und sagen, wir müssen jetzt. 
Ich würde da natürlich die Situation schildern und dann hoffen, dass auf meinen Ratschlag 
hin gehandelt wird. Aber ich denke nicht, dass ich mich als Klassenlehrer in einer Verant-
wortung sehen würde, die Meldung an das Jugendamt zu machen.“ (G09, Z. 504-518) 

„Also angenommen, wir haben den berechtigten oder, ja, den Verdacht, dass jemand zu 
Hause geschlagen wird oder misshandelt wird, dass wir das an die Schulleitung weiterge-
ben. Und dass die dann entsprechend weitere Maßnahmen vornimmt (…) und ich nehme 
mal an, dass dann auch relativ schnell das Jugendamt eingeschaltet werden würde, wenn 
nicht sogar, je nach Gefährdungsgrad , die Polizei.“ (G06, Z. 274-281) 

Anhand des Meldeprozesses bei einer Kindeswohlgefährdung wird deutlich, 
dass sich die Kontakte zum Jugendamt regional und schulspezifisch sehr 
unterschiedlich gestalten. Während in einer Gruppe der „sehr, sehr gut[e 
Draht]“ zum Jugendamt positiv hervorgehoben wird (G08, Z. 465-470), wird 
in anderen Gruppen Kritik im Zusammenhang mit Meldungen geäußert. Als 
nicht zufriedenstellend werden dabei sowohl Reaktionen und Einschätzungen 
des Jugendamts als auch Rückmeldungen zu gemeldeten Verdachtsfällen 
eingestuft: 

„sondern wir gesagt haben, trotz allem, was das Jugendamt gesagt hat, können wir das so 
nicht verantworten.“ (G02, Z. 593f.) 

„man meldet, und weiß jetzt eben nicht, wie dem Kind geholfen wird oder ob dem Kind 
geholfen wird und das ist halt sehr schade.“ (G04, Z. 445-447) „[D]a find ich is echt ´n 
Knackpunkt, zwischen der Arbeit des Jugendamts und dass sie uns dann auch nix sagen 
dürfen, ne. Oder so, dass man dann nochmal sagt, man setzt sich mit dem Jugendamt, den 
meinetwegen den Eltern, wenn möglich, und wir zusammen, und überlegt, was kann man 
tun, weil wenn die da nur jemand hinschicken, der einmal die das die Wohnung untersucht, 
finden die natürlich nichts, die sind ja angemeldet, ne?“ (G04, Z. 494-501). 

„Also ich find generell die Erfahrung, dass man keinen Termin bekommt, dass hatten wir 
auch im vorletzten Jahr lange gehabt, bei einer Familie hat´s wirklich fast ein Jahr gedau-
ert, bis sie dann wirklich auch ´n Termin bekommen haben“ (G04, Z. 518-520). 



161 

Darüber hinaus deutet sich an, dass der Meldeprozess bei manchen akuten 
Kindeswohlgefährdungen auch abgekürzt bzw. abweichend von üblichen 
Routinen gehandhabt wird: 

„Bei einer akuten Gefährdung war es natürlich auch schon so, dass wir sofort das Jugend-
amt angerufen haben, dass Mitarbeiter rausgefahren sind, das Kind rausgezogen haben, ne? 
Wenn zum Beispiel ein Kind bei den Klassenlehrern sagt, es wird zu Hause verprügelt, es 
möchte nicht mehr nach Hause, habe ich es auch schon mal gemacht, dass ich mit den 
Kindern direkt ins Jugendamt gefahren bin oder dass das Jugendamt dann wirklich hier 
hinkommt, grade im Fall von, ja, sexuellen Missbrauchsverdachten ist das natürlich immer 
sehr, sehr kritisch. Da muss man genau hingucken. Hatten wir auch schon Fälle hier. Und 
da ist es so, da muss man nicht erst alles ausfüllen, sondern dann ist es, ja, wieder der kurze 
Weg. Dann kommt ein Mitarbeiter des Jugendamts auch schnell in die Schule, um dann 
auch mit dem Kind noch mal zu sprechen“ (G08, Z. 455-465; vgl. auch G06, Z. 504-518). 

Engere Kooperationsbeziehungen zum Jugendamt zeichnen sich darüber 
hinaus auch durch eine wechselseitige Unterstützung und Kontaktaufnahme 
aus:  

„Wir hatten auch schon Fälle, dass das Jugendamt angerufen hat und gesagt hat, ,Wir 
haben hier eine Familie, wo der Verdacht auf Gewalt in der Familie besteht. Können wir 
morgen mal kurz in die Schule kommen und mit den Kindern sprechen?‘ Und dann können 
wir das auch über den Weg mit den Klassenlehrern zusammen so regeln, dass dann die 
Mitarbeiter kommen und hier in der Schule mit den Kindern sprechen“ (G08, Z. 470-476). 

An anderer Stelle zeigen sich in der Gruppe Unsicherheiten dahingehend, 
inwieweit Anzeige erstattet werden muss, wenn man „Kenntnis von einer 
Straftat bekomme, Missbrauch und Gewalt“. Eine mit Beratungsprozessen 
vertraute Kollegin antwortet darauf hin: „du hast jeder Zeit die Möglichkeit, 
anonym (.) dem Jugendamt irgendwas mitzuteilen (…) Dafür gibt es speziel-
le Formulare, die du dann auch faxen kannst“ und ergänzt, dass es Listen von 
Institutionen gebe, die man in Kenntnis setzen muss und dass man sich im 
Rahmen dessen bewegen muss (G07, Z. 290-306). Eine erneute Nachfrage 
der Lehrkraft, ob sie nicht Anzeige erstatten müsse, wenn sie „einen ganz 
begründeten Verdacht hätte, es läge ein Missbrauchsfall vor“. Verneint die-
selbe Kollegin und antwortet, „das machst du jetzt nicht bei der Polizei, das 
macht das Jugendamt im Rahmen ihrer Arbeit“ (G07, Z. 345-351). 

Um nachzuvollziehen, warum manche Fälle trotz wahrgenommener Auf-
fälligkeiten nicht zwangsläufig zu einer Meldung beim Jugendamt führen und 
inwiefern es in der Kooperation mit diesem zu Problemen kommen kann, 
eignet sich eine differenzierte Betrachtung zurückliegender Beispielfälle an 
den Schulen. 
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Vorgehen in bisherigen Beispielfällen 

Die nachfolgende Tabelle 6 gibt einen Überblick zu Beispielfällen an der 
Schule, die in den Diskussionen von Teilnehmenden geschildert wurden. 
Aufgrund des angestrebten selbstläufigen Diskurses in den Gruppen, liegen 
zum Teil nur ausschnitthafte Erzählungen der Fälle vor und der Diskussions-
verlauf wurde nicht unterbrochen, um mehr Details zu rekurrierten Einzelfäl-
len zu erhalten. Die Zusammenstellung zeigt dabei insbesondere die Band-
breite und Vielschichtigkeit der auftretenden Fallkonstellationen, die pädago-
gischen Fachkräfte im Schulalltag begegnen. 

Tabelle 6: Verfahrensschilderungen anhand aktueller oder zurückliegender 
Beispielfälle 

Auffällig-

keit 

(Schulische) 

Reaktion 

Folgeschritte Status/ 

Bilanz 

Quelle 

     

Lehrerin 

bemerkt 

frische 

Wunden 

einer Schü-

lerin im 

Sportunter-

richt.  

 

„man spricht ja 

erstmal die Schü-

lerin nicht äh 

direkt an, son-

dern beobachtet 

das natürlich“ 

Verständigung 

des Tutors [Jahr-

gangsstufenlei-

tung] 

Absprache 

Tutor: „das im 

Auge behal-

ten“ und ggf. 

die Schulsozi-

alarbeit oder 

eine Freundin 

hinzuzuholen, 

„falls es 

schlimmer 

werden sollte“ 

„es ist nicht 

weiterge-

gangen es 

schien nur 

'ne kurze 

Phase gewe-

sen“ 

G01, 

Z. 664-

690 

Jugendliche 

verletzt sich 

während des 

Unterrichts 

auf dem WC 

selbst: „und 

wiederkam 

und sich 

Papierta-

schentücher 

auf die Un-

terarme 

gedrückt“ 

Lehrerin nimmt 

Jugendliche so-

fort aus dem 

Unterricht und 

fragt sie „was los 

ist“; Schülerin 

erzählt von gro-

ßen Problemen zu 

Hause: „der leib-

liche Vater Alko-

holiker und das 

brach so aus ihr 

raus, aufm Flur“ 

und möchte nicht, 

Lehrerin fühl-

te sich über-

fordert, weil 

die Schülerin 

nur mit ihr 

sprechen woll-

te;  

Lehrerin geht 

zur Schullei-

tung und in-

formiert die 

Eltern  

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G01, 

Z. 691-

731 
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dass Schulsozial-

arbeiterin einge-

schaltet wird. 

Fall von 

„Handy-

mobbing“ 

Elternabend, „alle 

Eltern mussten 

kommen und 

haben (…) 

Selbstverpflich-

tung unterschrie-

ben“ 

An der Schule 

gilt Handy-

verbot. Lehr-

kräfte sehen 

Eltern in der 

Pflicht der 

Medien-

erziehung im 

Umgang mit 

privaten  

Fotos/Videos/ 

Messengern 

[Keine 

weiteren 

Angaben] 

G01, 

Z. 975-

1015 

„Ja so mein 

erster und (.) 

erster richti-

ger kontakt 

eigentlich so 

in dem be-

reich so 

seitdem ich 

hier bin, war 

jetzt eigent-

lich auch 

nur wegen 

meiner 

Schülerin, 

die ja jetz 

seit (.) ´nem 

kompletten 

halben jahr 

glaub ich 

((lachen)) 

nich halt zur 

schul 

kommt, ne.“ 

„Haben wir ne äh 

flüchtlingsfamilie 

mit einer (.) eh-

renamtlichen 

familienhelferin? 

Die, äh, über die 

läuft eigentlich 

alle kommunika-

tion?“ 

„Wo man dann 

mit der familien-

hilfe, dann äh (.) 

genau schon 

telefoniert hat 

und geguckt hat, 

wie ist ~ da der 

austausch inner-

halb der familie“ 

 

„und (.). Ja. 

(.) Und mit 

dem Jugend-

amt halt.“ 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G02, 

Z. 493-

500 

 

Mutter von 

10-jährigem 

Kind ist 

„Ärzte sagen dort 

alle ‚Er muss aus 

dem Elternhaus 

„Vater sagt 

,Ich unter-

schreib keine 

Sammelt für 

Grundlage, 

dass „das 

G02, 

Z.  

1015-
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psychisch-

krank; Junge 

war „Wo-

chen in ´ner 

in ´ner Kin-

der- und 

Jugendpsy-

chiatrie“, 

„in der schu-

le (…) keine 

Weiterent-

wicklung 

und sowas 

mehr ist, 

eher eben ´n 

Rückschritt“ 

raus?‘ Und jetzt 

ist die Mutter 

selbst, is beim 

Arzt zusammen-

gebrochen, (…) 

als Notfall selbst 

in die Psychiat-

rie?“; Schule 

organisiert „zwei 

Möglichkeiten für 

Fremdunterbrin-

gung (…) Schon 

mit der Mutter 

und dem jungen 

angeguckt, (…) 

Mitarbeiterin 

vom Jugendamt 

und ich“ 

Fremdunter-

bringung.‘ 

Und deswegen 

wird dieser 

junge nicht 

fremdunterge-

bracht“ 

die Dame vom 

Jugendamt, 

das kriegt sie 

beim Famili-

engericht 

nicht durch“ 

→ psychische 

Gefährdungen 

werden nicht 

ernst genom-

men 

Jugendamt 

tätig werden 

kann“ 

1084 

Jugendliche 

hatte Prob-

lem mit 

Mitschülerin 

 

Schulsozialarbeit 

steuert  

Gesprächstermine 

nach Dringlich-

keit, aber jedes 

Anliegen wird 

erstmal ernst 

genommen: 

„Lappalie“ → 

Gespräch in der 

Pause/Hilfe zur 

Selbsthilfe vs. 

„was Ernstes“ → 

längeres Ge-

spräch während 

des Unterrichts  

Seitens der 

Jugendlichen, 

„dass sie 

testen wollte, 

wie ich 

[Schulsozial-

arbeiterin] auf 

so eine Situa-

tion reagiere, 

wie ich da 

vielleicht mit 

umgehe, um zu 

gucken, wenn 

ich vielleicht 

was Größeres 

anspreche, 

kann ich ihr 

da vielleicht 

dann auch 

vertrauen? 

Also ich denke 

schon, dass 

„die Inob-

hutnahme 

war jetzt 

nicht, dass 

das vom 

Lehrer aus-

gegangen 

ist, oder 

dass vorher 

der Lehrer 

überhaupt 

involviert 

gewesen ist. 

Das heißt, 

das Kind hat 

sich an mich 

[Schulsozi-

alarbeit] 

gewendet.“ 

G03, 

Z.  

1004-

1038 
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selbst Lappa-

lien erst mal 

eine Beach-

tung wert 

sind“ 

„bei einem 

Schüler, 

ähm: ist ein 

Flüchtlings-

kind, ähm 

der ist 

<<schu-

lisch, noten-

technisch<< 

steht der 

nicht so 

besonders 

gut da und 

hat aber 

auch ähm 

nach der 

Schule: ff- 

wiederholt, 

oft wieder-

holt Ärger, 

weil (d)er 

sich dann 

irgendwie 

mit andern 

rumtreibt 

und die 

prügeln 

sich“ 

Klassenlehrerin 

macht Hausbe-

such „um ähm ja 

uns ein Bild zu 

machen“ 

 
[Anm.: Hausbe-

suche nach eige-

nem Ermessen 

der Lehrkräfte an 

der Schule mög-

lich/üblich] 

[Keine weite-

ren Angaben] 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G03, 

Z. 313-

327 

Kind ist 

„einfach 

weggerannt 

und [hat] 

sich und 

andere 

dadurch in 

Gefahr ge-

Einberufung 

eines runden 

Tisches (Konrek-

torin, Lehrkräfte, 

die zu dem Zeit-

punkt Aufsichts-

pflicht hatten, 

Lehrkraft die 

[Keine  

weiteren An-

gaben] 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G04, 

Z. 379-

385 
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bracht“  

 

 

Buddy AG leitet, 

Eltern, „und die 

vom Jugendamt 

bzw. die Begleite-

rin des Kindes.“ 

Kind berich-

tet, dass der 

Vater die 

Mutter mit 

Waffen 

bedroht, die 

sich im Haus 

befinden 

 Poli-

zei/Jugendamt 

waren da → 

kein Informa-

tionsrückfluss 

→ Umgang 

mit dem Kind 

„war danach 

erst sehr viel 

schwieriger“ 

Kind wurde 

von der 

Schule ab-

gemeldet → 

„Kontakt 

kaputt“ 

G04, 

Z. 447-

459 

Geschwis-

terkinder-

Fall von 

Verwahrlo-

sung; Zuvor 

schon mal 

Schulwech-

sel  

 

keine Gesprächs-

bereitschaft von 

Eltern-

haus/Mutter; 

Beratung durch 

Kinderschutz-

fachkraft 

Kontakt mit 

Vater versucht 

weiter-

aufzubauen; 

Kind wurde 

nach „Druck 

unsererseits“ 

wieder von der 

Schule ge-

nommen 

Später vom 

Jugendamt: 

‚schade, dass 

nicht gemel-

det‘ da Mel-

dung von 

anderer 

Schule („nie 

bekannt in 

den Akten“) 

G04, 

Z. 462-

488 

Wenn Kin-

der „sehr 

ungepflegt 

zur Schule 

kommen“ 

(„Schuhe 

sind ein 

bisschen 

klein oder 

ka-

putt“/„Finge

rnägel sehr 

verdreckt“) 

 

Eltern anspre-

chen→ „Wenn 

das dann nicht 

fruchtet, versu-

chen wir ganz 

einfach dem Kind 

klarzumachen 

,Zuhause schafft 

das niemand, du 

musst selber 

gucken.‘“ → 

„Gute Möglich-

keit, dass sie 

wirklich echt 

auch relativ früh 

lernen, für sich 

manchmal 

auch Organi-

sation von 

Mitteln 

(Schu-

he/Hosen/Stift 

o.Ä.) z. T. 

auch Geldern 

von (freien) 

Jugendhilfe-

trägern (Klei-

derkammern 

o. Ä.) 

[Keine wei-

teren Anga-

ben] 

G04, 

Z. 663-

695 
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verantwortlich zu 

sein. Das ist zwar 

hart, aber (…) 

hilft dann für´s 

Leben“ 

„Außerge-

wöhnliches 

Verhalten“: 

Schüler ist 

eingeschla-

fen 

Lehrkraft: „haben 

die anderen na-

türlich gelacht, 

haben wir unter-

bunden“; „habe 

ich mir auch 

vorgenommen, 

mit dem zu spre-

chen, weil, der ist 

so müde oft. Da 

ist zu Hause ir-

gendetwas“ 

Verhandeln 

von (Müdig-

keits-) Grün-

den in der 

Gruppe: „Die 

halbe Nacht 

wird der Zo-

cken“, „Oder 

da ist biolo-

gisch, irgen-

detwas“„keine 

Aufmerksam-

keit, keine 

Kontrolle. 

Kann auch 

sein“ in der 

Gruppe 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G05, 

Z. 694-

708 

Name von 

Schüler fällt 

„bei allem 

was irgend-

wie passiert 

ist (…) bei 

allen Strei-

tigkeiten“  

 

Lehrkraft sucht 

das Gespräch → 

anderer Schüler 

beteiligt, der „ein 

bisschen immer 

so (…) gezündelt 

hat, damit der 

andere quasi 

hochgeht“ 

[Keine  

weiteren  

Angaben] 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G05, 

Z. 678-

685 

Schüler ist 

immer stiller 

geworden 

Lehrkraft spricht 

bei Elternabend 

mit der Mutter 

[Keine  

weiteren An-

gaben] 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G05, 

Z. 979-

1004 

Kind will 

nicht nach 

Hause gehen 

Lehrkraft ver-

sucht gemeinsam 

mit der Schullei-

tung Jugendamt 

zu kontaktieren 

Jugendamt 

nicht erreicht 

→ Sonderpä-

dagoge fährt 

„zu den El-

tern“, er 

„kannte die 

Schulsozial-

arbeiterin 

bewertet 

dieses von 

einer Lehr-

kraft ge-

schilderte 

G06, 

Z. 559-

575 
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Eltern auch 

und ist dann 

da in direkten 

Kontakt getre-

ten“ 

 

Vorgehen 

als „extrem 

schwierig“; 

verweist auf 

andere Mög-

lichkeiten 

„zu überprü-

fen, ob da 

das Kindes-

wohl gesi-

chert ist.“  

Schülerin 

hat mal 

„lauthals 

ausgerufen, 

dass sie sich 

umbringen 

möchte“  

Lehrkraft spricht 

mit Schulsozial-

arbeiterin, die 

äußert: „schlim-

mer wäre, wenn 

sie es nicht laut 

herausposaunen 

würde (…) letzt-

endlich nur so ein 

Ruf nach Auf-

merksamkeit.“ 

Gleichzeitig 

„rechtliche 

Verpflich-

tung“, „dass 

man das dann 

auch an die 

Eltern immer 

weitergibt, 

ne?“ 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G06, 

Z.801-

811 

„Junge [soll-

te] zum 

Nachsitzen 

bleiben“ und 

hat „auf die 

Tränendrüse 

gedrückt und 

meinte, er 

würde ge-

schlagen 

werden“ 

Lehrkraft meldet 

sich bei den El-

tern: „nach der 

Sachlage gefragt 

(…) dann kam 

halt raus, ja, die 

Mutter hatte ihm 

wirklich (…) mal 

eine Backpfeife 

gegeben, als er 

nachsitzen muss-

te, so aus der 

Rage heraus“ 

Lehrkraft habe 

daraufhin 

„quasi nur 

erläutern 

können, geht 

nicht, wird 

absolut nicht 

toleriert.“ → 

Schulsozialar-

beiterin in-

formiert  

Sachverhalt 

protokolliert 

G06, 

Z. 967-

980 

Junge ist 

„ein Einzel-

gänger, iso-

liert sich  

von allen 

anderen“ 

Idee der Lehrkraft 

JH-Angebote „um 

den Umgang mit 

Gleichaltrigen zu 

erlernen“; „dass 

ihr Sohn an die-

Mutter ver-

weigert, um 

Hilfestellung 

beim Jugend-

amt zu bitten: 

„schwierig der 

viele Eltern 

wissen nicht, 

„welche 

Möglichkei-

ten die ha-

ben, sich von 

G07, 

Z. 244-

271 
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sen Gruppen 

teilhaben kann. 

Der wird viel-

leicht abgeholt, 

wird dorthin 

gefahren, der 

kann mit auf 

Jugendfreizeit, 

die organisiert 

werden (…) das 

bringt ihm so viel 

Kompetenzen für 

seinen weiteren 

Lebensweg“ 

[Mutter] klar-

zumachen, das 

ist jetzt keine 

Kontrolle 

ihrer Erzie-

hungsarbeit, 

sondern das 

Jugendamt hat 

Möglichkeiten, 

da auch die 

finanziellen 

Mittel zu leis-

ten, (…) Sie 

können das 

jetzt, oder das 

ist normal als 

Eltern, dass 

allein nicht 

leisten können 

(…) aber 

sobald, dann 

Begriff Ju-

gendamt ir-

gendwie zur 

Sprache 

kommt, ma-

chen so viele 

Eltern direkt 

dicht“ 

außerschuli-

schen Insti-

tuten, oder 

über die 

Schule Hilfe-

leistung zu 

holen“ 

„Mädchen 

[stand] dann 

freitags vor 

mir und 

sagte, sie 

würde zu 

Hause ge-

schlagen“ 

Lehrkraft hat 

„relativ schnell 

gehandelt und 

dann das Jugend-

amt darüber, ich 

weiß gar nicht, 

wie das genau 

heißt, dann in 

dieser Verfügung 

dann dieses For-

mular für die 

Kindeswohlge-

Mitarbei-

ter:innen des 

ASD „haben 

das Kind dann 

montags 

schon, weil sie 

sagte, das 

wäre so 

schlimm zu 

Hause, haben 

uns dann 

sogar montags 

Mädchen 

wurde in 

Wohngruppe 

unterge-

bracht 

G07, 

Z.304-

324 
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fährdung wieder 

ausgefüllt, ne?, 

mit dem Schullei-

ter zusammen da 

gemacht und 

dann dahin ge-

faxt“ 

schon direkt 

hier nochmal 

befragt und 

haben es dann 

auch direkt 

mitgenommen. 

Das fand ich 

schon extrem 

schnell“ 

Zwei Mäd-

chen berich-

ten, dass ein 

Mitschüler 

per Snap-

chat-Bild 

„klare Suizi-

dabsichten 

angekün-

digt“ hat.  

 

„Ich hab‘ auch 

Glück gehabt, er 

hat halt auch mit 

mir darüber ge-

sprochen, das ist 

ja auch nicht so 

selbstverständ-

lich, ne? Da 

war‘s Gott sei 

Dank so, dass 

man nen offenen 

Draht zueinander 

hatte“ 

„den Eltern 

war das ein-

fach schon 

bekannt. Auch 

da wieder 

offene Türen 

eingerannt 

und dann kann 

man da auch 

was machen“ 

[Keine wei-

teren Anga-

ben] 

G07, 

Z. 525-

547 

Familie 

bereits im 

Kindergar-

ten Hilfe 

beantragt 

Hilfebedarf blieb 

unerfüllt, Familie 

habe alles 

„schwarz auf 

weiß, sehr genau 

natürlich abge-

heftet“ 

Jugendamt 

reagierte erst, 

als Lehrkraft 

„in der sechs 

dazu kam“ und 

„gefragt [ha-

be] was ist 

denn da schief 

gelaufen?“ 

[Keine wei-

teren Anga-

ben] 

G07, 

Z. 662 

- 732 

Schüler 

fordert (jün-

gere) Schü-

lerinnen auf, 

„dass die 

ihm Fotos 

schicken, 

(…) wo sie 

sich auszie-

Lehrkraft hat „am 

selben Tag noch 

(…) den Schullei-

ter informiert (…) 

mit dem Klassen-

lehrer gespro-

chen (…) die 

Eltern infor-

miert“  

„und uns da 

erst mal berat-

schlagt haben 

und da dann 

einen Plan 

gemacht ha-

ben, wie wir 

gut mit dem 

Fall umgehen 

[Keine wei-

teren Anga-

ben] 

G08, 

Z. 354-

368 
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hen sollten“ können“ 

„wochen-

lang nicht 

zum Unter-

richt, keiner 

wusste, wo 

dieses Kind 

ist, die Mut-

ter wusste es 

auch nicht. 

Wir wussten 

nur, das 

Kind ist bei 

dem Vater 

und es lagen 

Feiertage 

dazwischen, 

sodass wir 

schon dach-

ten, es könn-

te vielleicht 

(…) ein 

Missver-

ständnis 

sein.“ 

„Also kümmerte 

sich nun das 

Jugendamt um 

diesen Schüler 

und wir hatten 

eine Sachbearbei-

terin, mit der wir 

reden konnten 

und dann wurde 

uns aber mitge-

teilt, die Sachbe-

arbeiterin ist gar 

nicht mehr da, 

das macht jetzt 

der Kollege und 

im Endeffekt 

saßen wir da und 

bekamen keine 

Informationen. 

Noch nicht mal 

die Schulsozial-

arbeiterin.“ 

„Und dann 

weiß man 

einfach nicht, 

wie man damit 

umgehen soll-

te, die 

Schulsozialar-

beiterin ist 

dann zu der 

Familie nach 

Hause gefah-

ren, alleine, 

was auch 

eigentlich ja 

grundsätzlich 

nicht gemacht 

werden sollte, 

aber es war 

eben der 

Handlungsbe-

darf. Und hat 

keinen Zugang 

zur Wohnung 

bekommen 

(…). Und 

mussten dann 

der Dinge 

warten“ 

„letzten 

Endes stellte 

sich raus, 

der Schüler 

kam nach 

einer Woche 

und erzählte, 

dass der 

Vater ge-

meint hat, 

die Kinder 

sollten doch 

ausschlafen. 

Und hat 

ihnen diesen 

Schlaf ge-

währt.“ 

G09, 

Z. 126-

165 

Am Wo-

chenende 

bekommt 

Lehrkraft 

per Mail von 

Schülerin 

mitgeteilt, 

dass „nur 

der Ausweg 

Selbstmord 

bestünde. 

Lehrkraft trägt 

Fall „an die Er-

probungsstufen-

leitung, Schullei-

tung. Und wir 

haben uns mon-

tags morgens 

direkt zusammen-

gesetzt“ 

„die Mutter 

[wurde] ein-

geladen, die 

nichts davon 

wusste und es 

ist keine Fami-

lie, wo man 

sagen würde, 

es geht ihnen 

finanziell 

schlecht, son-

Auf die Idee 

der Erpro-

bungsstufen-

leitung und 

der Schullei-

tung hin 

wurde das 

Mädchen 

dann in eine 

„kinderpsy-

chiatrische 

G09, 

Z. 166-

185 
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Sie wäre von 

der anderen 

Schülerin 

geschlagen 

worden, sie 

hätte Zuhau-

se keine 

Möglichkeit 

mit den 

Eltern zu 

reden und 

würde sich 

ritzen“ 

dern ganz im 

Gegenteil. Es 

ist tatsächlich 

so, dass das 

Mädchen 

zuhause ein-

fach keine 

Aufmerksam-

keit bekommt 

und hat ver-

sucht, das 

über den Ka-

nal einfach zu 

kompensieren“ 

Notaufnah-

me“ über-

wiesen. Das 

habe „gut 

funktioniert, 

also Kom-

munikati-

onswege 

laufen ja 

auch“ 

„Junge [hat] 

immer wie-

der davon 

erzählt hat, 

dass er Zu-

hause 

Schläge 

bekommt, 

massive 

Schläge. 

Und wir uns 

ein Stück 

überfordert 

sahen, wie 

geht man mit 

der Situation 

um. Wir 

wollen ja 

das Kind 

schützen, 

aber wie 

glaubwürdig 

wird das 

aufgenom-

men, da es 

sich auch 

um einen 

„haben wir dann 

eine anonyme 

Fallberatung 

gemacht hier an 

der Schule. Und 

um überhaupt 

abzuklären wie 

sind die Chancen, 

dass wir da auch 

was bewirken 

können, ohne das 

Kind weiterhin zu 

gefährden, ja. 

Also ohne, dass 

die Eltern erstmal 

mitbekommen wir 

haben das Ju-

gendamt einge-

schaltet und so, 

und da hatten wir 

uns dann eben 

entsprechend 

Beratung geholt. 

Da ist dann auch 

jemand in die 

Schule gekom-

men. Und da war, 

[Keine  

weiteren An-

gaben] 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G10, 

Z. 211-

227 
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Jungen han-

delte mit 

einer schwe-

ren kogniti-

ven Beein-

trächtigung. 

(…) letzten 

Endes nach 

sehr viel hin 

und her und 

herausfin-

den, wo 

denn über-

haupt unser 

Ansprech-

partner ist, 

da war das 

nämlich so, 

ist es das 

Jugendamt, 

Kreisju-

gendamt“  

bei dem Ge-

spräch, dann 

auch ein Vertre-

ter aus mit dabei, 

aus der Therapie, 

die Schulleitung 

und das Klassen-

Team.“ 

„Schüler 

[wurde] 

unmittelbar 

vor den 

Osterferien 

Zuhause vor 

die Tür 

gesetzt. 

Zwar schon 

18 war, aber 

trotzdem 

kognitiv 

beeinträch-

tigt und, ja, 

er auch 

nicht wusste 

wohin jetzt.“ 

„da haben wir 

uns dann auch 

eingeschaltet. 

Und das war am 

Anfang mit dem 

Jugendamt sehr, 

sehr schwierig. 

Die hatten dann 

erstmal ihre Zu-

ständigkeit abge-

lehnt und haben 

gesagt, der ist ja 

18 (…). Und das 

hätte aber so 

ausgesehen, dass 

er dann tatsäch-

lich nur in die 

Unterkunft für 

Wohnungslose 

„Und da ha-

ben wir dann 

schon sehr 

massiv Druck 

ausgeübt bis 

sich dann 

doch jemand 

bereiterklärt 

hat sich der 

Sache mal 

anzunehmen. 

Und wir haben 

das natürlich 

gemacht, weil 

die Osterferi-

en unmittelbar 

vor der Tür 

standen und 

wir Sorge 

[Keine  

weiteren 

Angaben] 

G10, 

Z. 287-

299 
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bitte übernachten 

soll.“ 

hatten, dass 

der Junge auf 

der Straße 

[landen wür-

de]“ 

Schüler hatte 

kein Essen 

zum Früh-

stück dabei; 

„sich so 

geschämt, 

dass er von 

Zuhause 

nicht ver-

sorgt war“ 

„unauffällig et-

was länger in der 

Klasse bleiben 

durfte. Und dann 

war etwas im 

Kühlschrank, er 

konnte sich das 

nehmen und was 

essen, ne?“ 

Lehrkraft hat 

es aufgrund 

ihres geringen 

Stundenum-

fangs in der 

Klasse „nicht 

geschafft mich 

darum zu 

kümmern. 

Habe es zwar 

den Klassen-

lehrern ge-

sagt“ 

Lehrkraft: 

„weiß (…) 

wirklich nicht, 

was daraus 

geworden 

ist“; „diese 

Unterversor-

gung, das 

wäre für mich 

auch so ein 

Fall gewesen 

für Sozialar-

beiter, ne?“ 

G10, 

Z. 418-

430 

Quelle: Eigene Erhebung von 10 Gruppendiskussionen; ausgewählte Ergebnisdarstel-
lung  

Wie Tabelle 6 zeigt, finden sich in allen zehn Gruppendiskussionen Beispiel-
fälle, die unterschiedlichste Gefährdungsformen abbilden. Schulseitig lassen 
sich dabei verschiedene Umgangsweisen mit den jeweils spezifischen Fall-
konstellationen nachzeichnen.  

Insgesamt werden in den Gruppendiskussionen zum Teil noch weitere 
Fallbeispiele andiskutiert, zu denen aber deutlich weniger Informationen zur 
Fallkonstellation und zum Fallverlauf vorliegen und stattdessen eher als Be-
leg für das schulinterne Vorgehen, Kontakte zum Jugendamt o. Ä. angeführt 
wird.  

So wird – wie in der Beispielfalltabelle – auch noch an anderen Stellen 
auf „extrem negative Erfahrungen mit dem Jugendamt“ hingewiesen, die 
Eltern den pädagogischen Fachkräften gegenüber äußern und dazu führen, 
dass „also eine freiwillige Zusammenarbeit da nicht möglich wäre einfach“ 
(G09, Z. 270-292). In dem Beispielfall ging es um Schulabsentismus, bei 
dem die Lehrkraft „alles selbst glücklicherweise klären“ konnte und mit der 
Mutter intensiv im Gespräch ist: „die nutzt das auch teilweise seelsorglich, 
glaube ich, das ist auch gut so, das soll sie auch.“ Aber er habe da gemerkt 
wie „das Jugendamt stärker noch als die Schule, die durchaus auch mal 
Feindbild sein kann“ und „wie direkt eine Mauer hoch ging einfach, als ich 
mal ganz vorsichtig dieses Thema ansprach, wir können ja auch Hilfe holen 
und so weiter.“ Wobei Lehrkräfte für solche Fälle „in der Tat nicht qualifi-
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ziert [sind] und eine Schulsozialarbeiterin kann auch nicht alles machen“ 
(ebd.). Und auch in einer anderen Gruppe wird berichtet:  

„Also: die Eltern versuchen eigentlich eher dann das Kind von uns fernzuhalten, deswegen 
ist das immer so ´ne Sache mit dem Melden, weil dann is oft der Kontakt kaputt, auch 
zwischen der Familie natürlich, mit den Eltern, wenn man denen, wie die das jetzt sagen, 
das Jugendamt auf den Hals schickt.“ (G03, Z. 458-461).  

Entsprechend sei es in einem Fall passiert, dass ein Vater sein Kind aus dem 
offenen Ganztagsangebot genommen habe und eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde veranlasst habe, nachdem eine Meldung beim Jugendamt gemacht 
wurde (G04, Z. 1320-1364). 

Darüber hinaus finden sich fallbeschreibende Ergänzungen dahingehend, 
dass Kinder und Jugendliche sich mit familiären Problemen an die pädagogi-
schen Fachkräfte der Schule wenden würde und in der Vergangenheit auch 
zum Teil nicht wollten, „dass die Jugendhilfe eingeschaltet wird“ (G01, 
Z. 775-800). Eine Schulsozialarbeiterin habe dies akzeptiert und einen Vor-
teil in der Begleitung und Zusammenarbeit mit der Schülerin sehe – solange 
es sich nicht um eine akute Kindeswohlgefährdung handele (ebd.). Hinzu 
kommen alltäglichere Schilderungen, die bei den Lehrkräften Reflexionspro-
zesse zu ihrem Verhalten ausgelöst haben, wie beispielsweise: 

„Ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, da mussten die etwas länger bleiben. Weil im 
Unterricht das zu lange gedauert hat, bis sie ruhig geblieben sind, musste der ganze Kurs. 
Ich wusste es nicht und dann war sie vollkommen auf einmal aufgelöst und nein, sie muss 
jetzt los. Sie hat einen Termin. Und dann habe ich gesagt, ,Ja, Termin, dann kannst du auch 
hier sitzenbleiben. Da stirbt keiner davon.‘ Und dann sagte sie halt nur so, ,Ja, aber meine 
Mama muss jetzt zur Chemotherapie. Und soll meine Mama etwa sterben?‘, oder so. Und 
ist das dann halt so ein Moment, wo man dann halt sagt, ja warum. Ne, also habe ich es 
dann auch nachher gesagt zu ihr, ,Wenn so etwas ist, natürlich, ne, du musst mir jetzt nicht 
dein Seelenleben‘ aber das wäre gut gewesen für mich, in dem Moment die, ne, die Infor-
mation irgendwie zu haben.“ (G05, Z. 725-734) 

Auch konstruierte oder hypothetische Fallbeispiele finden sich an einigen 
Stellen um das eigene (voraussichtliche) Vorgehen zu skizzieren:  

„also ich hab ja wie gesagt noch nicht ganz so viele Erfahrungen da gesammelt, aber (wenn 
ein Mädchen ganz klar von einem sexuellen Übergriff äh redet, dass da Handlungsbedarf 
besteht oder wenn ich bei einem Kind die Wunde im Gesicht sehe und er anfängt zu zittern, 
sobald es irgendwie um seinen Vater oder so geht, dann is das auch ganz klar Handlungs-
bedarf. Oder wenn eben eine Schülerin ja, nicht zur Schule kommt, ne? Über Wochen, 
Monate. Wo ich auch ganz klar ne, sehe, wo treibt die sich rum oder wo eben nicht“ (G02, 
Z. 1756-1764). 

Zudem finden sich Fallberichte von vorherigen Schulen, wie zum Beispiel 
der einer Lehrkraft, die betonte, dass Eltern Gewalt auch leugnen, wenn die 
Hinweise eindeutig sind, wie Gürtelstriemen auf dem Rücken eines Kindes 
(G04, Z. 925-940). 
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Vereinzelt gibt es aber auch Hinweise darauf, dass sich ein Gefährdungs-
verdacht nicht bestätigt. So zum Beispiel ein zurückliegender Fall, bei dem 
die Schulleitung vor den Ferien  

„Fotos geschickt hat. Ich glaube, es war an das Jugendamt, wo irgendwie massive Häma-
tome und so vorhanden waren und nicht klar war, woher kommen die und so weiter. Und 
letztendlich, glaube ich, dann jemand da vorbeigefahren ist und er daraufhin ja ins Kran-
kenhaus gekommen ist, weil die Blutwerte so schlecht waren. Er hat einer Erkrankung wo 
das generell zu diesen Hämatomen kommt und so weiter. Also da weiß ich noch, dass wir 
auch das, glaube ich, selber in die Hand genommen hatten, gesagt hatten, mit den Fotos, 
die er hat er dann halt gemailt. Da ging das dann relativ schnell. Das war, glaube ich, über 
diese Notfallgeschichte, das ist glaube ich jetzt mein einziges Beispiel was ich glaube ich 
wüsste, wo es doch mal schnell geht“ (G10, Z. 269-286) 

Dennoch verdeutlicht dieses Beispiel auch, dass die Ursachenforschung einen 
Gefährdungsverdacht ausräumen kann und diesem nachgegangen wurde. Um 
nicht nur interventiv oder reaktiv auf Verdachtsfälle zu reagieren, sind prä-
ventive Ansätze notwendig. 

8.1.3 Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche an Schulen 

Präventive Maßnahmen finden nicht in allen Gruppendiskussionen Erwäh-
nung. Alle drei Schulen in denen Präventionsangebote thematisiert werden, 
erwähnen Theaterstücke und Filmvorführungen. Zwei nennen zudem eine 
Buddy AG (zum Thema Streitschlichtung). An einer Grundschule werden 
darüber hinaus Kinderbriefkästen und Klassenräte und Projekte wie „Mein 
Körper gehört mir“ genannt, sowie im Alltag unterstützende Integrationshel-
fer (G04, Z. 260-1154). Zudem wird sowohl an der Grundschule als auch 
einer weiterführenden Schule auf die „Nummer gegen Kummer“ bzw. eine 
Telefonnummer als anonymes Gesprächsangebot im Sinne einer Telefonseel-
sorge für belastende Geheimnisse erwähnt (ebd.; G10, Z. 560).  

An zwei weiterführenden Schulen werden Projekte „zum Umgang mit 
Medien, aber auch zum Thema (Cyber-) Mobbing“ hervorgehoben (G08, 
Z. 807-815). Unterschiedlich sei dabei, wer die Projekte initiiert: 

 „teilweise werden Projekte von den Lehrkräften durchgeführt, teilweise werden Projekte 
von Schulsozialarbeit durchgeführt. Teilweise werden aber auch Angebote von externen, 
ja, Fachkräften, Mitarbeitern durchgeführt. Und da sind wir eigentlich immer offen für 
neue Angebote. Und auch da ist Schule wie auch Jugendhilfe sehr offen und stellt Mittel 
dann dort bereit, ne?“ (G08, Z. 816-824). 

Davon finden bestimmten Angebote jährlich statt: „in der sechs gibt es zum 
Beispiel immer ein Projekt zum Thema Cyber-Mobbing“ (G08, Z. 816-824). 
Diese seien etwas „für die Großen, ne? Das war für die Abschluss-Stufe, 
Mittelstufe, das war zentral“ (G10, Z. 570-593). Eine der beiden Gruppen 
diskutiert diesbezüglich jedoch kritisch eine geringe Inanspruchnahme: „Das 
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fand dann statt. Aber da waren nicht viele da“ und diskutiert mögliche Grün-
de „[das war] auch relativ kurzfristig letztes Jahr“ (ebd.). 

Auch Projektwochen wie „Jugendfilmtage“ in Kooperation mit dem örtli-
chen Kino, den Schulen und der Jugendhilfe, mit wechselnden Schwerpunk-
ten „Einmal ist Thema Medien und Mediennutzung und einmal ist Alltags-
drogen, ne, also Zigaretten und Alkohol“ sowie Projekte, die dann eher „in-
dividuellen Hilfemaßnahmen, ne, die Jugendhilfemaßnahmen“ sind, wie z. B. 
bei Fällen von Mobbing oder Rechtsradikalismus in der Klasse oder ein „so-
ziales Gruppentraining“ als „präventiv[e]“ Maßnahme zur „Persönlichkeits-
entwicklung, Persönlichkeitsbildung“ werden benannt (G08, Z. 825-851). 
Dazu zählen auch geschlechtsspezifische „Mädchen-Jungen-Projekte“, die 
beispielsweise „ganz viel zu Selbstverständnis, Thema Frau, ne, zu was sage 
ich ,ja‘, zu was sage ich ‚nein‘ und warum“ anbieten.  

„Im AG-Bereich, mittwochs, werden viele Angebote gemacht, die auch präventiv sind mit 
Mädchen, die, ja, sehr zurückhaltend sind, die von Mobbing betroffen sind. Aber auch zum 
Beispiel eine Fair-AG, mit Jungs die in der fünften Klasse schon, was den Respekt angeht, 
noch ein bisschen trainiert werden sollten“ (G08, Z. 884-899). 

Eine der drei Gruppen, in denen Präventionsmaßnahmen an der Schule the-
matisiert werden, verweist auch auf die Erstellung eines Schutzkonzeptes. 
Zwar habe es in der Vergangenheit an der Schule auch schon Auseinander-
setzungen mit dem Thema Sexualerziehung gegeben, aber das entworfene 
„Themenkistenprojekt [sei vor ein paar Jahren] eingestellt worden“ (G10, 
Z. 594-609). Aufgrund des Schutzkonzeptes sei „das Thema [Prävention und 
Sexualerziehung] jetzt so ein bisschen mehr im Mittelpunkt“, insbesondere 
„weil es jetzt eben auch verschriftlicht wird und fixiert wird“ (G10, Z. 609-
629). In das Schutzkonzept seien an der Schule  

„alle mit einbezogen [worden]. Also sowohl die Lehrer-Teams, die Therapeuten, die Pfle-
ge, die ganzen Schulbegleiter (…) Also wir hatten ja alle die Aufforderung das mit den 
Schülern zu besprechen und zu erarbeiten. Und da auch eine Rückmeldung zu geben, was 
dann vielleicht noch von Schülerseite kommt“ (ebd).  

Federführend würden sich jetzt die Kolleg:innen, die sich generell um Fort-
bildungen an der Schule kümmern als auch die Schulleitung, weiter damit 
befassen. 

8.1.4 Bedarf an Aus-, Fort- und Weiterbildung 

In den Gruppendiskussionen kommt vielfach zum Ausdruck, dass sich Fach-
kräfte nicht ausreichend dafür ausgebildet fühlen, mit bestimmten Problema-
tiken im Schulalltag umzugehen. Viele soziale Herausforderungen, die an 
Lehrkräfte herangetragen werden, sehen diese als „viel mehr von dem, was 
Sozialarbeit ist“ herausfordernd an, und beschreiben es als eine Art „Neben-
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kriegsschauplatz“ (G02, Z. 1542-1547; 1573). In einer Gruppe werden dabei 
verschiedene Beispiele angeführt: Die Anforderung, einen Klassenrat als 
didaktisches Tool demokratischer Mitbestimmungsprozesse zu installieren, 
dessen Umsetzungserfolg in Klassen jedoch sehr unterschiedlich verlaufe und 
eine adäquate Ausbildung diesbezüglich fehle (G03 Z. 439-474). Insbesonde-
re hinsichtlich der vielfältigen Themen, die die Schüler:innen im Rahmen des 
Klassenrates besprechen möchten, seien Lehrkräfte nicht immer sprachfähig. 
Konfliktlösungsstrategien und Classroom-Management werden von der 
Gruppe insgesamt als Wissens- und Ausbildungspraxis-Lücken deklariert, 
weshalb die dahingehend fehlenden Kompetenzen im Schulalltag zu Über-
forderung führen. Des Weiteren kämen in der Ausbildung Themen aus dem 
sozialarbeiterischen Bereich, psychologische Beratung und Pädagogik deut-
lich zu kurz (G03 Z. 475-592). Darüber hinaus wird auch bemängelt, dass 
innovative Prozesse, die in der Schule bzw. Schullandschaft angestoßen und 
umgesetzt werden sollen, oft nicht mit ausreichenden Fortbildungsangeboten 
einhergehen (z. B. Förderunterricht für Lese-Rechtschreibschwächen). Dies 
führe folglich ebenfalls zu Überlastungen (G03, Z. 547-592).  
Eine kompetente Gesprächsführung – vor allem in Elterngesprächen – wird 
in einigen Diskussionen ebenfalls als zentrale Anforderung an Lehrkräfte 
markiert. Inwiefern entsprechende Kompetenzen im Studium oder Referen-
dariat erworben werden, wird allerdings eher kontrovers diskutiert: 

„Also man lernt es nicht in der Lehrerausbildung. Das ist nicht Bestandteil des Studiums 
oder des Referendariats (…)“ 

L [Sprecher:innenwechsel]: „Also für Beratungsgespräche gibt es natürlich Seminare. Aber 
Elterngespräche führen ist schon ein Teil (…) das ist heute schon mehr“ (G10, Z. 700-
707). 

Auch in einer anderen Gruppe wird dieses Thema intensiv diskutiert: 

 „Ich hatte ein Seminar zum Thema Elterngespräche, aber das ist ja auch immer Zufall, was 
angeboten wird, wenn du studierst.“ 

L [Sprecher:innenwechsel]: „Ja, ich keins(…) also das müsste eigentlich verbindlich sein“ 

  L [Sprecher:innenwechsel]: „Das brauchst du ja hier ständig“  

L [Sprecher:innenwechsel]: „Ja!“ 

(…) „ich glaube, dass ich mittlerweile sonen bisschen mehr gelernt hab nicht konfrontativ 
mit Eltern zu re- umzugehen, aber das ist halt ein Prozess, ähm den könnte man Erlernen, 
es wird aber nicht gemacht. Genauso wie: äh Konfrontation in der Klasse, also Classroom-
Management nennt man das ja jetzt, ähm wie man mit Kindern (.) umgeht, dass dann 
präsent ist, das ist alles kein Hexenwerk, aber ich erlebe Kollegen, die das nicht beherr-
schen und das werf ich ihnen nicht vor, es ist- die Ausbildung ist da einfach mangelhaft (.) 
in dem Punkt.“ (G03, Z. 480-510) 

Im Hinblick auf Gesprächsführungskompetenzen in Gesprächen mit Schü-
ler:innen weist eine andere Gruppe darauf hin, dass „man einfach noch zu 
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unerfahren [sei], um bestimmte Akzente zu setzen oder um die Ecke zu fra-
gen oder so.“  

L (Sprecher:innenwechsel): „Auch die Signale die man bei den Kindern sieht, das kann 
man ja gar nicht am Anfang, wie denn.“  

L (Sprecher:innenwechsel): „Und man muss ja vor allen Dingen auch herausfinden was ist 
der Grund. Vielleicht ist es ja auch gar nicht böse gemeint, wenn ein Kind, sondern es ist 
dann doch, die Ursache ist dann doch eine Art der Überforderung (…) Und wie kann man 
vielleicht auch sonst Hilfe in die Familie schicken. Und in die Richtung dann auch entspre-
chend unterstützen.“ (G10, Z. 715-560) 

Folglich sind neben der Gesprächsführung auch eine eigene Sensibilisierung 
für Gefährdungsanzeichen sowie eine offene Grundhaltung und Interesse für 
Verhaltensauffälligkeiten der Schüler:innen relevant.  
In einer anderen Gruppe wird explizit „sexueller Missbrauch“ als Thema für 
Lehrkraftfortbildungen aufgeworfen, da die Schulleitung in der Vergangen-
heit selbst anderthalbtätige Fortbildungen im Bezirksregierungskreis zu die-
sem Thema angeboten hat:  

„Da waren wir dann zu dritt, weil natürlich auch in den Kollegien immer betroffene sitzen, 
dann als erwachsene, und eigentlich auch regelmäßig einer von denen, ähm ja ich will jetzt 
nicht sagen zusammengebrochen, aber doch rausgegangen ist, und wo es dann einer von 
uns mitgegangen ist, und wo dadurch dann eigentlich so rausgekommen ist, das is viel 
mehr Thema als man so eigentlich denkt und wahrnimmt und wenn man, wir haben dann 
so extra so Sensibilisierungsphasen, sodass man sich nicht mehr so verstecken konnte, und 
dann kam das eben auch entsprechend raus, und erst dann ähm waren die Kolleginnen aber 
auch bereit, noch mehr zu dem Thema zu machen, wenn sie dann so ´ne Betroffenheit 
erstmal gespürt haben. Also das fand ich jetzt auch deutlich bei uns, wenn auf einmal 
tatsächlich ´n Name eines Kindes bekannt ist, und dann ist es ganz nah, auch wenn sonst 
die Kinder ja auch schon alle ganz nah sind, ne. Und dann wird´s einem viel bewusster so, 
dass man da doch mal anders hingucken muss“ (G03, Z. 630-642). 

Diese Fortbildung „gibt´s jetzt seit ´n paar Jahren, glaub ich, schon nicht mehr. Wir haben 
dann irgendwann aufgehört, weil ich, ich persönlich nur noch Missbrauchskinder gesehen 
hab, weil das ja da musste man selber erstmal wieder ´n abstand kriegen, wenn man das 
jede Woche gemacht hat“ (G03, Z. 649-660). Auch Schulleitungen seien nicht zwangsläu-
fig in diesem Thema geschult „Also ich glaube das ist nur bei Eigeninteresse? Wenn man 
das dann macht, gibt´s schon ´ne Menge, weil man ja immer auch einfach damit zu tun hat“ 
(G03, Z. 1024-1026). 

An einer anderen Schule war „dieses Thema Prävention oder Schutzkonzept 
(…) dieses Schuljahr gerade ganz groß mit Fortbildungen und so weiter“ 
(G10, Z. 525-535). Und auch die Schulleitung setze sich sehr dafür ein, „die-
ses Schutzkonzept zu verfassen“ und das „in Arbeitsgruppen überlegt[e]“ 
Schutzkonzept „noch weiterzuentwickeln“. Perspektivisch müsse man die 
erarbeiteten Grundlagen „im Bereich Prävention von sexuellem Missbrauch 
(…) bündeln“ (G10, Z. 525-639). Insgesamt bewerten die Lehrkräfte vor 
allem den Austausch bei der Fortbildung zu diesem Thema als positiv und 
beschreiben es als „ein gutes Gefühl, das zumindest mal alles besprochen zu 
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haben.“ Inwiefern sie sich handlungssicherer fühlen, bleibt hingegen offen – 
„kompetenter, weiß ich jetzt nicht“ (G10, Z. 630-639). Man sei „sowieso im 
Gespräch mit den Kollegen und dann ist das jetzt halt einfach nochmal leich-
ter auch irgendwie, ne?“ (ebd). Der Austausch und die Reflexion fördern 
jedoch „die Sensibilisierung hinzugucken, den Mut zu haben, was zu hinter-
fragen“ (ebd.). 

In einer anderen Gruppe wird kritisch darüber diskutiert, inwiefern Fort-
bildungen für alle Lehrkräfte zu Kindeswohlgefährdungsanzeichen und Hilfs- 
und Unterstützungsmöglichkeiten als sinnvoll erachtet werden. Anders be-
wertet eine Beratungslehrkraft diesen Umstand. Sie wünscht sich einen ge-
schulteren Blick von allen Lehrkräften an der Schule und stellt fest, dass es 
diesbezüglich „tatsächlich einer Professionalisierung [bedarf]“ (G09, Z. 610-
612). 
Eine andere Lehrkraft verdeutlicht dagegen klar: 

„Ich vertrete da einen etwas konträren Standpunkt dazu. Ich glaube, wir dürfen nicht alle 
Lehrkräfte zu Tode fortbilden. Ich finde, was wir brauchen, ist ein mehr an Schulsozialar-
beit in Schulen, an Anlaufstellen und die Ermutigung an Lehrkräfte, wenn ich etwas mit 
gesundem Menschenverstand wahrnehme, ein Gefühl, das ich habe, in Bezug auf junge 
Menschen. Sei es, weil ich selbst Kinder habe, sei es weil ich einen guten Draht zu meinen 
Klassen oder zu meinen Klassen habe, zu den Schülerinnen und Schülern, dass es nicht 
darum geht, ich löse das Problem selbst. Sondern dass es darum geht, wir haben hier Leute, 
die sind genau für diesen Fall ausgebildet, dann wende dich bitte auch an ihn. Es gibt 
nichts Schlimmeres und das ist glaube ich das, was bei manchen so mitschwingt, wenn ich 
mich da jetzt hinwende, dann heißt das, ich komme mit meiner Klasse nicht zurecht und 
bin deswegen ein schlechter Lehrer. Das ist ein Angstgefühl, das abgebaut werden muss 
und das finde ich, darf nicht abgebaut werden durch noch mehr Fortbildungen, weil dann 
besteht ja die Gefahr, dass jeder selbst therapieren will. Und das darf nicht sein, sondern 
mal wirklich sagen, hier, es gibt Anlaufstellen und da müssen wir gegebenenfalls einfach 
mehr Anlaufstellen an Schulen einrichten und dann sagen, du bist der Fachmann, der durch 
ein Bauchgefühl eine Ersterkennung hat, schildere das, was du beobachtet hast, und dann 
entscheidet man gemeinsam, kommt jemand dazu, der das mal professionell beobachtet 
oder behältst du das weiter im Auge, schilderst einer anderen Person immer mal wieder die 
Situation. Oder man gibt das einfach mal an ein Gespräch weiter. Deswegen würde ich da 
nicht flächendeckend alle Lehrer einfach immer unbedingt so weiterqualifizieren, im Hin-
blick auf Erkennungsmerkmale, sondern da sagen, ich bin Lehrer geworden und ich habe 
da mit meiner Zeit, ich brauche eine gewisse Menschenkenntnis, die haben manche mehr, 
andere weniger, das ist in jedem Beruf so, auch in anderen Berufen, die nicht mit Schutzbe-
fohlenen zu tun haben“ (G09, Z. 613 - 634). 

Dagegen argumentiert die Beratungslehrkraft des Krisenteams, dass sie die 
Fortbildung, die dieses Team besucht hat, als sehr bereichernd empfand und,  

„dass das auch etwas ist, was man durchaus auch mit dem ganzen Kollegium teilen sollte, 
dass auch da wie gesagt dieser Blick geschärft ist. Natürlich muss man aufpassen, also 
wenn man jetzt also zu Tode fortbilden will man keinen, da haben wir auch genug andere 
Sachen zu tun, eine gewisse Schärfung des Blickes wäre glaube ich schon sinnvoll. eine 
Fortbildung, das muss jetzt nicht jedes halbe Jahr und dann jetzt bilden wir uns mal vor in 
Bulimie und wie diagnostizieren und therapieren wir das. Das, um Gottes Willen, das wäre 
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natürlich völlig falsch. Einfach so eine grundsätzliche Ausrichtung nochmal, (…) was sind 
die Vernetzungen, wen spreche ich dann an, innerhalb der Schule und so weiter. (G09, 
Z. 683 - 718) 

Zuvor hatten mehrere (Beratungs-)Lehrkräfte angegeben, dass ihnen Wissen 
und Orientierung dazu fehle: „wohin wende ich mich. Unterstützungssysteme 
welche gibt es wo, oder? Die auch richtig einzusortieren“ sowie „quasi wie 
so eine Checkliste, was dann halt so Auffälligkeiten einfach sind“ (G09, 
Z. 567-587). Auch in einer anderen Gruppe wird ein entsprechender Ein-
schätzungsbogen thematisiert, den es zwar an der Schule gebe, der jedoch 
nicht allen Lehrkräften bekannt sei. Gleichzeitig geben diese an, dass sie es 
jedoch „total wichtig“ finden, diesen zu kennen und zu wissen „worauf man 
achten muss“ und „welche Bereiche alle darunter fallen“, da dies derzeit 
„eigentlich recht laienhaft und nicht wirklich professionell“ gehandhabt wür-
de (G06, Z. 434-444). Eine Lehrkraft einer anderen Gruppe ist in diesem 
Zusammenhang sogar grundsätzlich skeptisch, was die eigene Wahrnehmung 
von Gefährdungsanzeichen angeht: „ich weiß gar nicht, ob ich so sensibel 
bin, ich würde mich eher nicht dafür halten, dass ich sowas überhaupt merken 
würde unbedingt gleich (…). An welchen Signalen merkt man das?“ (G07, 
Z. 460-461). 

Bislang, so die Äußerung in einer anderen Gruppendiskussion, seien sol-
che Entscheidungen „ein Stück weit Bauchgefühl, was man entwickelt und 
dann sich aber auch wieder Leute ranholt, mit denen man dann nochmal 
klären kann“. Der Umgang habe „auch was mit Unterrichtserfahrung zu tun, 
wenn man länger drin ist, in dem Job, lernt man eben auch anders sehen und 
einschätzen.“ Helfen würden dabei eine Fachkraft und zurückliegende „Fort-
bildungen, auch was so Kindeswohlgeschichten anbelangt, auch sexualisierte 
Gewalt“ (G09, Z. 567-587).  
Dieses Wissen fehle aber „in der Ausbildung komplett“ und 

„auch im Referendariat da kommt sowas nicht vor, genauso wie eine Sprechausbildung, die 
müsste auch drin sein. Also da ist vieles, was im Argen liegt. Aber davon abgesehen, dieser 
geschulte Blick jeder Klassenlehrer und es ist ja potenziell jeder Kollege, müsste eigentlich 
diesen geschulten Blick vermittelt bekommen.“ (G09, Z. 589-592).  

Ein Aspekt, der in einer Gruppe eher unabhängig von Aus-, Fort- und Wei-
terbildung thematisiert wird, ist die Wissensvermittlung und der Wissens-
transfer an der eigenen Schule. So sei es an der Schule eine „Crux“/„ganz 
dicke Baustelle“, dass „nicht bei allen Kollegen Klarheit herrscht“, „wie was 
gemeldet wird, geguckt wird, dass eben Lehrerinnen und Lehrer da nicht 
alleine gelassen werden“ (G06, Z. 413-433). Es „nicht bewusst genug ist, 
dass wir als Lehrkräfte absolut in der Verantwortung stehen, diese Fälle zu 
melden“ (ebd.). Die Schulsozialarbeiterin sieht hier klar die Schulleitung in 
der Pflicht, entsprechende Strukturen zu etablieren, zu unterstützen und 
transparent zu machen. Sie gibt an, dass bisher „einfach viel Unsicherheit 
entsteht“ und sie genervt davon sei „so mantramäßig dann immer das jedem 
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einzelnen von 95 Kollegen erklären“ (G06, Z. 459-472). Die Beratungslehr-
kraft fügt ergänzend hinzu, dass auch sie gegenüber der Schulleitung schon 
„oft angemerkt“ habe, dass es dazu „eine tolle Fortbildung“ gäbe (G06, 
Z. 474-477). Andere Lehrkräfte fassen im Laufe der Diskussion zusammen, 
dass ihnen – besonders im Zuge dieser Diskussion – deutlich geworden sei, 
dass sie bei sich „ganz viel Fortbildungs- und Beratungsbedarf [sehen] und 
sich wünsch[en] für die Zukunft da besser aufgestellt zu sein“ (G06, Z. 576-
599).  

Bei Beratungsbedarfen werden Schulsozialarbeiter:innen von den Lehr-
kräften verschiedener Gruppen als Unterstützung empfunden. So bezeichnet 
eine Lehrkraft die Schulsozialarbeiter:innen als „riesen Hilfe“, da sie „Mög-
lichkeiten bessereinschätzen“ könne, wenn es beispielsweise „so um jugend-
gefährdende Aspekte geht“ oder die „psychische Situation“ von Schü-
ler:innen, da sie „vielleicht da auch mehr ausgebildet“ seien (G06, Z. 125-
149). In einer anderen Gruppe beschreibt eine Lehrkraft es als sehr entlas-
tend, manche Probleme an die Sozialarbeiter:innen auszulagern und eine 
andere Lehrkraft ergänzt, für viele Probleme auch nicht ausgebildet zu sein, 
da ihr Schwerpunkt auf „Unterricht“ und „Wissensvermittlung“ liege (G03, 
Z. 757-80). Folglich bringt die Schulsozialarbeit Problemlösungskompeten-
zen mit und Lehrkräften können davon profitieren und sich vorrangig dem 
Unterrichten widmen. Eine Lehrkraft, an deren Schule bislang keine 
Schulsozialarbeitsstelle etabliert ist, findet es „ganz toll“, dass diese an 
anderen Schulen bestimmte Aufgaben übernimmt:  

Zum Beispiel „wenn Eltern geschieden sind, die verschiedenen Gespräche 
und das übernimmt“, oder das „Knowhow [dazu hat], wo bekommt man 
Gelder her, wo kann ich was beantragen“.  
Außerdem werde sie von Schüler:innen als „neutralere Person“ mit Bera-
tungsanliegen aufgesucht (G10, Z. 379-400). Eine Lehrkraft einer weiteren 
Schule, an der bislang keine Schulsozialarbeiter:innen tätig sind, untermauert 
dies, indem sie sich selbst und Kolleg:innen als „Fachidioten“ bezeichnet, die 
durch das Lehramtsstudium vorwiegend Ahnung von ihren Fächern und 
deren Vermittlung haben. „Aber diese ganzen, ja, diese Ansprüche, die die 
Schüler heute mitbringen, das Learning by Doing ist das, also da muss man 
echt gucken, uns fehlen absolute Fachkräfte dafür, mehr Sonderpädagogen, 
Schulsozialarbeiter, Psychologen“ (G07, Z. 414-461). 

Pädagogisch geschulte Fachkräfte, wie Schulsozialarbeiter:innen, müssten 
Lehrkräfte nach deren Auffassung mit ihren disziplinären Kompetenzen un-
terstützen. Stattdessen sei es bislang eher so: „[man] macht das nach bestem 
Wissen und Gewissen, holt sich irgendwie Rat von den Leuten, von denen 
man weiß, die sind da ein bisschen besser bewandert, (…) aber erstmal macht 
man es ja so wie man denkt, was das richtige ist“ (ebd.).  
Zwei Beratungslehrkräfte einer anderen Schule halten dagegen klar fest: 
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 „man muss sich auch bewusst sein, wir können hier nicht alles lösen, wir können es wahr-
nehmen, wir können ein Stück strukturieren. Wir können Hilfsangebote bekannt machen 
und weitervermitteln. Ich kann auch als Beratungslehrerin nicht, will ich auch nicht, ich bin 
auch keine Therapeutin, sondern ich bin Lehrerin nach wie vor mit einer Zusatzausbil-
dung“ (G09, Z. 675-682). 

Neben dem häufiger geäußerten Aus- und Fortbildungsbedarf zu Fragen des 
Kinderschutzes und der Hemmnisse aufgrund von Ressourcen- und Kapazi-
tätsengpässen, zeigen die Diskussionen auch noch weitere personale und 
strukturelle Herausforderungen. 

8.1.5 Herausforderungen  

In den Gruppendiskussionen werden durch die Teilnehmenden eine Reihe 
von Herausforderungen beschrieben, vor denen sie stehen. Diese betreffen: 
(1) den Umgang mit den Schüler:innen, aber auch (2) ihre eigene Rolle und 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Hinzu kommen weitere Herausfor-
derungen, die eher als (3) strukturelle Hindernisse für das Handeln in Kinder-
schutzverdachtsfällen zu sehen sind. 

(1) Inter- und intrapersonale Herausforderungen 

Im Hinblick auf den alltäglichen Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
können sowohl das Aushalten von Verdachtsfällen als auch das Wissen um 
unentdeckte Fälle und eine hohe Dunkelziffer als belastende Herausforderun-
gen markiert werden (vgl. bspw. G02, Z. 1279; G06, Z. 600; G07, Z. 470-
485). So gebe es viele Situationen, in denen die Kinder zwar augenscheinlich 
medizinisch unversehrt seien (G04, Z. 563-583), aber man nicht sicher sein 
könne, ob nicht doch eine Gefährdung bestehe. So äußert beispielsweise eine 
Lehrkraft, dass sie zwar wisse, dass es statistisch gesehen an der Schule 
Schüler:innen mit Missbrauchserfahrungen gebe, jedoch: „fällt uns das ja 
nicht auf. Wir wissen das ja, wir sehen das ja nicht“ (G05, Z. 1011-1015). 
Und damit blieben Fälle, trotz selbsteingeschätztem „guten Verhältnis“ un-
entdeckt (G05, Z. 1019-1027). 

Ebenso sind sich die Teilnehmenden der Gruppendiskussion an einer wei-
terführenden Schule weitestgehend einig, dass ältere Schüler:innen zwar 
besser verbalisieren könnten, wenn es ihnen schlecht ginge (G06, Z.402-
412), viele Schüler:innen jedoch mutmaßlich nicht mit den Lehrkräften über 
ihre Probleme sprächen (ebd., Z. 600-609). Dadurch würden viele Fälle ggf. 
von Lehrkräften nicht bemerkt. Insbesondere beim Fachunterricht in „frem-
den Klassen“ bestehe die Herausforderung darin, zum Teil „keine Ahnung 
[zu haben], wer da sitzt“, sodass eine Lehrkraft schildert: „dann willst du da 
deinen Unterricht abziehen“ (G06, Z. 717-723). Auch in einer anderen Grup-
pe werden Klassen erwähnt, die man als Lehrkraft nur „einmal die Woche 
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sieht, weil man ein einstündiges Fach hat“ und in denen es „unglaublich 
schwer“ sei, sich „die Namen einzuprägen und dann herauszufinden, was 
sitzt denn dahinter und was belastet ihn oder sie gerade“ (G07, Z. 548 - 553). 
In einer anderen Gruppe wird eine besondere Herausforderung der angemes-
senen Sprache bzw. konkret der vom Jugendamt formulierten Anforderung 
des Vermeidens von Suggestivfragen benannt: „,Stellen Sie keine Suggestiv-
fragen.‘ Ja, dann stell mal keine Suggestivfragen an nen Kind“ (G02, Z. 996-
007). Diese „Kommunikationsproblematik“ bestehe gerade bei jüngeren 
Kindern und/oder Kindern, deren Wortschatz eher gering sei (G02, Z. 995). 

In einer anderen Diskussion wird das Wissen von Kindern mit Fluchthin-
tergrund und Kriegserfahrung bezüglich ihres Rechts auf gewaltfreie Erzie-
hung verhandelt:  

„denen ist noch gar nicht so bewusst, absolutes Gewaltverbot. (…) [D]as ist noch mal so 
eine Baustelle, wo Kinderschutz eigentlich bei den Kindern sozusagen in der Bewusstma-
chung eigentlich anfangen könnte“.  

Hier müssten die pädagogischen Fachkräfte der Schule laut Aussage einer 
Lehrkraft „tätiger werden“ bzw. dies „nochmal klarer werden muss“, damit 
sich Kinder und Jugendliche ihnen ggf. anvertrauten (G06, Z. 635-647). In 
diesem Zusammenhang werden in der Gruppe auch Fragen des generellen 
Umgangs, der Zuständigkeit und eigenen (ausreichenden) Qualifikation für 
diese Aufgabe diskutiert. Eine große Herausforderung wird hier in der 
„Kriegstraumata-Bewältigung“ gesehen und, dass es „überhaupt gar keine 
Konzepte“ gäbe, was dazu führe, dass „die [Schüler:innen] zum Teil einfach 
in irgendeiner Form als lernbehindert abgestempelt [werden] (…) ohne bos-
hafte Absicht“ (G06, Z. 648-680). Die Schulsozialarbeiterin weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass es beim Jugendamt zuständige Sozialarbei-
ter:innen gebe, die „sich wirklich um diese geflüchteten Familien speziell 
kümmern“ und auch der „schulpsychologische Dienst, [der] auch in ganz 
akuten Fällen sehr gute[r] Ansprechpartner“ sei (G06, Z. 690-705). Eine 
andere Gruppe benennt die Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund als 
fachliche Herausforderung vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und 
der Qualifizierung von Quereinsteigern (G07, Z. 1293-1302). 

Eine weitere Gruppe betont, dass Kinder „unglaublich lange belastbar 
[sind], bevor die zulassen, dass die Außenwelt °das wahrnimmt°, (…) wir 
kriegen die nonverbalen Sachen mit (…), da müssen wir eben besonders 
aufmerksam sein“ (G07, Z. 499-503). Damit sieht diese Gruppe es eher als 
gemeinsame Herausforderung aller Lehrkräfte, Auffälligkeiten wahrzuneh-
men und ihnen nachzugehen. Eine Lehrkraft bezeichnet es sogar als ihre 
„größte Sorge“ sich hinterher fragen zu müssen, „warum habe ich das denn 
nicht gesehen?“. Dieser Sorge stimmen auch Kolleg:innen zu (G07, Z. 570-
576). In diesem Zusammenhang weist eine Schulsozialarbeiterin reflektie-
rend darauf hin, dass an der Gruppendiskussion gerade die Lehrkräfte teil-
nehmen, die „ja eigentlich engagiert sind und auch hingucken“, jedoch die 
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Herausforderung darin bestehe, dass jeder „tatsächlich hinguck[t]“ (G06, 
Z. 576). Denn es zeige sich eine klare Divergenz bei Kolleg:innen von denen 
manche „mehr dazu bereit, mehr zu investieren, genauer hinzugucken“ und 
andere „vielleicht nicht so sensibel“ seien oder „da einfach kein Händchen“ 
für hätten (G06, Z. 816-823). 

Zudem seien auch die Belastbarkeiten und „Stärken bei bestimmten The-
men“ (wie zum Beispiel dem Thema Tod) unter den pädagogischen Fach-
kräften sehr unterschiedlich (G06, Z. 854-875).  
Im Hinblick auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen – von einer 
Gruppe auch als „Parallelwelt“ bezeichnet (G07, Z. 1056) – wird außerdem 
die Nutzung neuer Medien als Herausforderung benannt:  

„Ja und viel spielen da schon auch Medien ein. Und Nutzung von digitalen Medien, was 
die Kinder sehen und was sie hören und wie oft sie auch alleine vor irgendwas sitzen und 
das so gar nicht relativiert wird“ (G09, Z. 311-321).  

Da die Kinder und Jugendlichen digital „einfach viel fitter“ als die Lehrkräfte 
seien, denken diese, dass „wir halt auch so ein bisschen den Kontakt zu die-
ser Welt der Jugendlichen verlieren“ (G07, Z. 1074-1081).  
In einer anderen Gruppe wird vor allem die erzieherische Arbeit, die Lehr-
kräfte im Umgang mit den Schüler:innen leisten, thematisiert und als heraus-
fordernd deklariert. In diesem Kontext werden zahlreiche Beispiele genannt: 
So führen sie sexualisierte Angriffe, die Kommentierung eines Toiletten-
gangs und Verweise auf einen Tamponwechsel als Beispiel an. Generell 
sprechen sie in diesem Zusammenhang von der Schwierigkeit, Beleidigungen 
zu unterbinden und Grenzen im Umgang miteinander aufzuzeigen (G05, 
Z. 466-560). Bereits in Abschnitt 8.1.2.2 wurde bei der Wahrnehmung von 
Problemen und Auffälligkeiten die Herausforderung angedeutet, dass  

„die Schüler, die so intensiv diese Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und zurecht, weil 
man da wirklich auch Notsituationen teilweise hat. Die brauchen so viel Zeit und so viel 
Kraft, nebenbei eben wie gesagt, läuft noch Unterricht. Das andere, die in so einem Limbo 
irgendwo dazwischen sind, zwischen ich habe gar keine Probleme und ich habe auch, die 
werden nicht mehr gesehen und die werden nicht genug gesehen.“ (G09, Z. 292-310). 

Doch auch wenn Probleme wahrgenommen werden und Unterstützung ange-
boten wird, besteht in manchen Fällen des Weiteren die Herausforderung, 
dass diese nicht angenommen werde, oder nicht ausreiche: „Also wo kann ich 
Unterstützung geben, weil klar is, sie [die Mutter] kriegt das ja (.) irgendwie 
nicht hin, auch wenn sie möchte. (…) Und das find ich auch schwierig, ne“ 
(G02, Z. 399-430). Zudem, so die Diskussion in einer anderen Gruppe, wür-
den die einzelnen Schritte zum Teil „Wochen, wenn nicht Monate“ dauern: 
„Schweigepflichtsentbindungen von den Ärzten einholen, überhaupt von den 
Eltern einholen, damit man überhaupt die ganzen Institutionen kontaktieren 
kann“ (G07, Z. 154-177). In diesem Zusammenhang sei es auch eine Heraus-
forderung, dass „Eltern bereit [sind] diese Unterschrift zu leisten“ und eine 
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„Vertrauensbasis“ aufgebaut ist (G07, Z. 192-211). Dabei wird von einer 
Lehrkraft ergänzt, dass eine weitere Voraussetzung sei, dass  

„die Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern und Lehrern funktioniert (…) da stinkt der 
Fisch von unserer Seite aus, ich weiß nicht, wie fit wir sind in der Einbindung oder des 
Einsetzens von allen möglichen Hilfestellungen, die es tatsächlich gibt“ (G07, Z. 192-211).  

Folglich sei bei der Zusammenarbeit im Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor Gefährdungen für ihr Wohl für die Zusammenarbeit zwischen Ju-
gendamt und Schule auch das Wissen der Lehrkräfte über Hilfs- und Unter-
stützungsangebote entscheidend. 

(2) Strukturellbedingte Herausforderungen 

Als Haupthindernis dafür, Problemen und Gefährdungsverdachtsmomenten 
bei Kindern und Jugendlichen nachzugehen, werden mehrheitlich fehlende 
Ressourcen und Kapazitäten erwähnt. Man habe „oftmals nicht genügend 
Zeit diese Kinder adäquat aufzufangen und entsprechend zu unterstützen“ 
(G09, Z. 12-21. Diese Arbeit „beeinflusst und beeinträchtigt (…) sehr die 
eigentliche unterrichtliche Arbeit“ (ebd.). Dieses „systemische Problem (…), 
fehlen[der] Kapazitäten“ liegt laut der Gruppe zum einen darin, dass  

„in machen Klassen hat man da echt eine gehäufte Anzahl von Schülern, die einfach eine 
intensive Betreuung, sei es Sozialarbeit, sei es Beratung, sei es seelsorglich, bräuchten. 
Und das ist einfach überhaupt nicht zu leisten“. Dies habe in den letzten Jahren zugenom-
men: „wir haben eben einfach viel mehr Fälle, die Probleme machen und Probleme haben 
vor allem auch als früher“. So seien es aktuell „vielleicht zehn Schüler in der Jahrgangsstu-
fe (…) [, die] von der Schulsozialarbeit intensiv betreut werden müssen“ (G09, Z. 292-
310).  

Eine andere Gruppe betont ebenfalls, dass in „Klassen mit dreißig Schülern“ 
bei einem Fall zeitgleich immer noch „andere- 29 andere Kinder zu betreuen“ 
seien und auch beim Jugendamt „auf einen Mitarbeiter (…) 450 Kinder“ 
kämen (G07, Z. 187-191, 548-553). Hinzu käme, dass man in entsprechenden 
Fällen „relativ schnell der Buhmann und außen vor [sei]“. Zum Beispiel 
versuche man „wirklich mit unterstützenden Maßnahmen oder auch Hilfestel-
lung, Vorschlägen zu kommen, die den Eltern dann nicht passen“ (G09, 
Z. 12-21). Zwar stehe in der sechsten Klasse eine Stunde pro Woche zusätz-
lich zur Klassenleitungsstunde, die in der Unterstufe für organisatorische 
Zwecke und das „soziale Training“ zur Verfügung, mit der Lehrkräfte jedoch 
nicht zwangsläufig auskommen: 

„in der es wirklich eine ganze Stunde über ein ganzes Schuljahr hinweg immer darum geht, 
soziales Gefüge in der Klasse aufzuarbeiten. Aber eben auch Probleme, die die Schülerin-
nen und Schüler von Zuhause mitbringen, aufzuarbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich 
Zeitfenster dafür, um uns mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, die Probleme werden 
nur so viele, dass diese Zeitfenster schon nicht mehr ausreichen“ (G09, Z. 22-28). 
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Zudem würden „die einzelnen Fälle immer mehr werden, immer größer wer-
den“ (G09 Z. 28-42). Deshalb sei es oft nicht sinnvoll, diese vor bzw. mit der 
ganzen Klasse zu besprechen, wenn sie zum Beispiel „stark außerhalb des 
schulischen Kontextes liegen“ (ebd.). Folglich sei es 

 „einfach das Problem (…), dass wir neben unserer Unterrichtsbelastung natürlich einfach 
auch dann so viel Kraft und Zeit einfach darauf verwenden müssen, dass halt da unter 
Umständen halt der Unterricht, beziehungsweise auf einmal die Klasse leidet, weil man 
sich halt einfach mit einzelnen Schülern so sehr intensiv beschäftigen muss [, sodass man] 
andere Dynamiken gar nicht mehr so stark mitbekommt. Weil man halt so sehr fokussiert 
und eingespannt ist“ (ebd.).  

Andernorts wird in diesem Kontext problematisiert, dass der Schule keine 
Mittel für die Implementierung von Schulsozialarbeit an der Schule zur Ver-
fügung gestellt werden. Nach Auffassung der Gruppe würden Realschulen 
„ein bisschen stiefmütterlich behandelt“, während andere Schulformen „wirk-
lich alles in den Popo geblasen bekommen (…) auch Geld für solche Stellen. 
Aber das sind die Vorzeigeschulen, weil man die erfolgreich haben will.“ 
Insgesamt fehle es aber an „genug Fachpersonal (…) Fachlehrern, Sonderpä-
dagogen, Sozialarbeit oder sonst was“ (G07, Z. 1112-1302). So berichtet eine 
weitere Gruppe, dass an der Schule ein Unterricht im Zweier-Team-Teaching 
von Lehrkräften, wie in einigen Unterrichtskonzeptionen angedacht, „mitt-
lerweile nichtmehr möglich [sei], einfach, weil wir das von der Personalde-
cke her nicht hinkriegen“ (G08, Z. 79-88). Und eine andere Person erklärt, 
dass die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt „großes Engagement [erforde-
re] und das ist kaum leistbar, wenn man auch noch hier engagiert arbeitet. 
Das ist nicht kompatibel mit den Arbeitszeiten, bei den wenigsten Jugendäm-
tern“ (G10, Z. 300-307). Folglich wird auch hier bemängelt, dass „alle [För-
der]Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, im Abschluss-Stufenkreis, 
eine Schulsozialarbeit [haben]. Wir sind eigentlich die Einzigen, die keine 
haben“. Bislang sei dies nicht vorhanden, weil „Schulleitung sagt ganz klar, 
wir müssen dafür eine Lehrerstelle opfern“. Aus diesen Gründen sei es eine 

 „systemische Frage so aus Sicht der Schulleitung zum Beispiel wäre vielleicht, würde ein 
Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin dem Kollegium tatsächlich so viel 
Entlastung bringen, dass der Vorteil überwiegt dadurch, dass dann ein Lehrer oder eine 
Lehrerin fehlt, ne? Was ist sozusagen, was bringt mehr für das Kollegium. Und da kann 
man eben zwei Meinungen haben. Man kann sagen, ne? Die Schulsozialarbeiterin die 
bietet so viel Entlastung, dass wir da prima auf eine Lehrkraft verzichten können an der 
Stelle, weil wir alle dann mehr Zeit für Unterricht haben und weniger Zeit in sowas inves-
tieren müssen. Oder man kann eben sagen, nein, bei uns ist eigentlich gar nicht genug zu 
tun für eine komplette Schulsozialarbeiterin, da würde uns eine Lehrerin an der Stelle 
weiterhelfen.“ (G10, Z. 344-357). 

Als Belastung wird seitens der Lehrkräfte ebenfalls die dauerhafte „Sensibili-
tät“, die es dafür braucht, empfunden, die dazu führe, dass man „wirklich 
unendlich arbeiten [könne] und du hast eben das Gefühl, es reicht ja immer 
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noch nicht“ (G06, Z. 823-853). Das Austarieren der eigentlichen unterrichtli-
chen Aufgaben und die diese beeinflussenden, sonstigen Aufgaben werden an 
anderer Stelle so beschrieben: „Schule ist kein System für Schulsozialarbeit, 
[sondern ein] System für Lernende“ (G02, Z. 1512-1542). Damit einhergehen 
laut Aussagen der Gruppe ein fehlender Arbeitsplatz vor Ort sowie fehlende 
Arbeitsmittel und -möglichkeiten. An einer anderen Schule wird darüber 
hinaus die Herausforderung benannt, dass viele Jahrzehnte zurückliegende 
Missbrauchsfälle, die an der Schule erst vor ein paar Jahren bekannt gewor-
den seien, „noch nicht beackert“ seien und es „Signale“ brauche, an wen man 
sich wenden kann und welche Unterstützungsangebote es gebe (G05, 
Z. 1028-1031). 

Auch der generelle Austausch und die Verbesserung der Kooperation hin-
sichtlich der „Verfahrensweise“ und „Informationsweitergabe“ sowie der 
„[Informations]Zurückfluss“ werden thematisiert (G04, Z. 1309-1319). Nicht 
überall wissen alle Kolleg:innen über den Ordner Bescheid, in dem das Vor-
gehen bei einem Gefährdungsverdacht geregelt ist (G02, Z. 2062). Subjektive 
Entscheidungen und Einschätzungen können sowohl zwischen Personen der 
Schule als auch im Zusammenspiel mit anderen Institutionen (z. B. Jugend-
gerichten) unterschiedlich ausfallen (G06, Z. 883-924). Hierfür sei es wich-
tig, Austausch- und Informationsstrukturen zu schaffen (vgl. auch Kap. 
8.1.1.1), denn so wisse beispielsweise an einer Schule „ein größerer Teil des 
Kollegiums mit Sicherheit auch nicht, an wen wende ich mich dann [bei 
Problemen der Schüler:innen]“ (G09, Z. 641-654). Weshalb mehr „Transpa-
renz in den Kommunikationswegen“ als gemeinsames Ziel formuliert wird 
und in den kommenden Konferenzen angesprochen werden soll (ebd.). Die 
Herausforderung des Wissenstransfers wird in vielen Gruppen kritisch the-
matisiert, „da diese Informationen nicht gebündelt werden zum Beispiel. 
Also wenn man sich an die Schulleitung wendet, er hat jetzt nicht spontan die 
Ansprechpartner oder die letzten Ansprechpartner die jetzt vielleicht von. 
Also vielleicht ist es aber auch was, was wir nochmal besprechen müssen, 
dass man so sein Wissen zusammenträgt (…) “ (G10, Z. 461-482).  

Zudem kann insbesondere für die Informationsweitergabe und ineinan-
dergreifende Zusammenarbeit die Gestaltung von Übergangsphasen vom 
Kindergarten in die Grundschule oder von der Grundschule zur weiterfüh-
renden Schule entscheidend sein, wie an Äußerungen einer Lehrkraft von 
einer weiterführenden Schule deutlich wird: „Da kommen wir eben nicht 
rein. Wir kriegen das Kind mit dem zehnten Lebensjahr“ (G07, Z. 177-187).  

Als ein Hindernis der Zusammenarbeit werden in der Gruppe zudem Da-
tenschutzregelungen angesprochen. So sei es beispielweise in Hilfeplange-
sprächen „nur noch inoffiziell“ möglich, Personen, die an dem Termin ver-
hindert waren, zu informieren und man könne diese „nicht über E-Mail“ in 
Kenntnis setzen (G07, Z. 888-932).  
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Eine Schlüsselrolle kommt der Schulleitung zu (vgl. Kap. 8.1.1.6) – ins-
besondere, wenn es um die schulinternen Verfahrensabläufe im Gefähr-
dungsverdacht gehe (vgl. Kap. 8.1.2.2). Sie ist für unerfahrene Lehrkräfte im 
Verdachtsfall vielfach die erst genannte Ansprechperson, wie das nachfol-
gende Zitat einer Lehrkraft zeigt: „Also ich glaube, mein erster Weg wäre zur 
Schulleitung. Also wenn ich das Gefühl hätte ich müsste in der Familie ein-
schreiten, da müsste irgendwie was passieren mit Jugendämtern oder Polizei 
et cetera“ (G10, Z. 440-445). Dies ist wenig überraschend, wie im weiteren 
Gesprächsverlauf deutlich wird:  

„Also das wäre eigentlich vor dem Jugendamt oder, ne? Wäre das mein erster Ansprech-
partner, mein Dienstvorgesetzter“ (…) 

L [Sprecher:innenwechsel] „Der Dienstweg muss eingehalten werden in der 
Schule, so ist es“ (…) 

L [Sprecher:innenwechsel] „Ich würde auch erwarten, dass dann eine 
Unterstützung kommt“  
 

(G10, Z. 445-460). 

Entsprechende Hinweise finden sich in ähnlicher Form auch in den anderen 
Gruppendiskussionen. Die Erwartungshaltung, dass die Schulleitung alle 
folgenden Entscheidungen trifft und die Lehrkräfte entlastet, wird in vielen 
Gruppen von Lehrkräften formuliert und stellt damit eine besondere Anforde-
rung an Schulleitungen dar. In einer Gruppendiskussion wird hinsichtlich 
dieser Funktion der Schulleitung auch davon berichtet, dass diese prinzipiell 
auch Meldungen an das Jugendamt unterbinden könne, auch wenn bei der 
aktuellen Schulleitung nicht davon ausgegangen wird, dass sie das tun würde: 

„Aber die Frage war ja auch ,Was is, wenn dann die Schulleitung sagt, ne‘“ 

L [Sprecher:innenwechsel] „Das gibt´s nicht“ 

L [Sprecher:innenwechsel] „Aber das hat´s gegeben. (…) Es hat funktioniert, es 
hat funktioniert, dass die alte Schulleitung gesagt hat, das wird nicht zum Ju-
gendamt (…) kommunizieren und es ist nicht passiert.“ 

L [Sprecher:innenwechsel] „Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sich da 
tatsächlich verhält halten sollte, wenn was wäre Aber dadurch, dass wir ein 
Team mittlerweile ja haben und nicht Schulleitung nur alleine entscheidet, son-
dern im Krisenteam“  

(G02, Z. 1233-1244) 

Folglich kann es eine Herausforderung für Lehrkräfte darstellen, wenn die 
Schulleitung einen Gefährdungsverdacht nicht teilt und die Einschätzung 
nicht mit mehreren Personen oder in einem Team diskutiert, sodass ggf. je-
mand anderes die Meldung an das Jugendamt bei eigener Unsicherheit unter-
stützen könnte. In diesem Zusammenhang wird von der Schulsozialarbeiterin 
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auch auf eine schulexterne kommunale Stelle einer Kinderschutzbeauftragten 
hingewiesen, dieser Weg ist aber nicht allen Diskussionsteilnehmenden be-
kannt (G02, Z. 1255-1261). 

8.1.6 Zwischenfazit  

Anhand der ausführlichen inhaltsanalytischen Betrachtung der erhobenen 
Daten aus den zehn Gruppendiskussionen lassen sich bereits zentrale Fakto-
ren identifizieren, die Orientierungen von pädagogischen Fachkräften bei 
einem Gefährdungsverdacht prägen können. In diesem Teil verbleibt die 
Darstellung der Ergebnisse noch auf der Ebene des immanenten Sinngehaltes 
und fasst lediglich die in den Diskussionen angesprochenen Themen zusam-
men. Die Analyse bleibt dabei „innerhalb des (Orientierungs-)Rahmens der 
[jeweiligen] Gruppe“ (Bohnsack 2014, S. 136), d. h. Aussagen, die sich in 
den Gruppendiskussionen finden, werden reformuliert wiedergegeben. Es 
handelt sich folglich um eine „Rekonstruktion des Themas des Diskurses mit 
seinen Untergliederungen“ (ebd.). Diese wird noch nicht in einen reflektie-
renden Interpretationszusammenhang gesetzt. Letzteres erfolgt erst im nächs-
ten Analyseschritt mit ausgewählten Fallportraits (vgl. Kap. 8.2). Daran an-
schließend erfolgt in Kapitel 9 eine Rückbindung der (neu) gewonnen empi-
rischen Erkenntnisse zum Forschungsstand und Fachdiskurs (vgl. auch Kap. 
2-5). 

Die zuvor beschriebenen Ergebnisse (Kap. 8.1.1 bis 8.1.5) können bilan-
zierend in drei größeren Sinnabschnitten zusammengefasst werden: (1) Zu-
sammenarbeit verschiedener Akteur:innen an Schulen, (2) Verfahrensabläufe 
bei Gefährdungsverdacht, (3) Schulungsbedarf und Herausforderungen im 
Kinderschutz.  

(1) Zusammenarbeit verschiedener Akteure an Schulen 

Der Schwerpunkt der Ergebnisse zu Kooperationen an der Schule liegt nicht 
ausschließlich auf Gefährdungen und Verdachtsfällen im engeren Sinne (vgl. 
Kap. 2.1). Aus diesem Grund geben die Ergebnisse einen umfassenden Ein-
blick in den von den Teilnehmenden skizzierten Schulalltag. Im Folgenden 
werden verschiedene Aspekte präsentiert, die erste Hinweise auf Orientie-
rungsrahmen schulischer Alltagspraxis geben. Sie stehen alle im Zeichen der 
Zusammenarbeit an Schulen, der (Selbst-)Wahrnehmung der unterschiedli-
chen Rollen der Akteur:innen und der Ausgestaltung der Beziehungen unter-
einander. 

Kollegialer Austausch: An Schulen können Möglichkeiten fehlen, sich 
innerhalb des Kollegiums jenseits flüchtiger Gespräche zwischen Tür und 
Angel auszutauschen. Dieses Kommunikationsdefizit resultiert sowohl aus 
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mangelnden räumlichen als auch zeitlichen Ressourcen. Kommunikations-
wege sind teilweise intransparent. Oft scheint kein geregelter Wissenstransfer 
stattzufinden, wie sich beispielsweise in der Unkenntnis von bestimmten 
Strukturen oder Ansprechpersonen bei neueren Kolleg:innen zeigt. Ein 
schriftliches schulinternes Informations- und Kommunikationssystem für die 
pädagogischen Fachkräfte scheint nicht allerorts genutzt zu werden bzw. 
etabliert zu sein. In der Folge bleibt das Wissen in Bezug auf Prozesse und 
Ansprechpersonen häufig defizitär. Fehlendes Wissen und mangelnde Res-
sourcen verstärken bestehende Kommunikationsprobleme und einen einge-
schränkten Wissenstransfer noch weiter. Mancherorts sind für Gefährdungs-
fälle Beratungs- und Krisenteams installiert, deren Ausgestaltung im Hin-
blick auf Zuständigkeiten und Austauschintensität allerdings unterschiedlich 
ist. 

Rollendiffusion von Lehrkräften in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen: Lehrkräfte partizipieren intensiv am (Schul-)Alltag von Kindern 
und Jugendlichen. Es zeigen sich klare Differenzen bei der Frage, ob und 
inwieweit sie dabei Vertrauens- und Ansprechpersonen bei unterschiedlichen 
Problemlagen sein können und sollen. Die Rolle einer Lehrkraft ist ambiva-
lent. Auf der einen Seite ist sie qua Berufsbild Bezugsperson und schätzt sich 
selbst als solche ein. Andererseits kann dies zu einer unerfüllbaren Erwar-
tungshaltung führen. Lehrkräfte können – in Anbetracht der Vielzahl unter-
schiedlicher Themen – Schüler:innen nicht allen individuellen Problemlagen 
unterstützen. Diese Spannung wird insofern verstärkt, als dass Lehrkräfte in 
einen Rollenkonflikt geraten können: Sie stehen zum einen im Unterricht in 
einer klaren Lehr-Lern-Beziehung und in einem Bewertungszusammenhang 
über Zensuren und Noten zu den Kindern und Jugendlichen. Zum anderen 
werden sie in ihrer Tätigkeit als Pädagog:innen jenseits des Unterrichts ge-
fordert. Es stellt eine immense Herausforderung dar, dass Lehrkräfte aus ihrer 
Persönlichkeit und Rolle als ebendiese heraustreten müssen, um sich in hin-
reichendem Maß den nicht-curricularen Bedarfen von Kindern und Jugendli-
chen zu widmen. Je schwieriger sich die Überwindung dieser Ambivalenz für 
Lehrkräfte darstellt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Kinder und Jugendli-
che Hilfs- und Gesprächsangebote ausschlagen. Hinzu kommt ein weiterer 
Faktor, der die Interaktion erschweren oder verhindern kann: Das Einfüh-
lungsvermögen in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Lehrkräfte 
verfügen über unterschiedliche Kenntnisse im Bezug auf die Lebensumstän-
de, in denen Kinder und Jugendliche leben. Hierzu zählen globale und indi-
viduelle Einblicke in die Lebensrealitäten, beispielsweise zu familiären Sor-
gen und Belastungen oder Peerdynamiken in sozialen Medien.  

Rolle von Schulsozialarbeit: Die Schulsozialarbeit wird von Lehrkräften 
als Unterstützung im Schulalltag geschätzt. Sie bietet Lehrkräften Entlastung, 
da sie personelle Ressourcen bereitstellt, sich individuellen Problemen von 
Kindern und Jugendlichen zu widmen. Schulsozialarbeiter:innen agieren im 
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System Schule als Vertrauenspersonen. Entsprechend werden ihre Angebote 
seitens der Kinder und Jugendlichen stark in Anspruch genommen – sofern 
es Schulsozialarbeiter:innen an der Schule gibt. Dabei differiert der Einsatz 
der Schulsozialarbeiter:innen an den Schulen zwischen einer Allzuständigkeit 
für alle Problemlagen und einer kapazitätsbedingten Fokussierung auf be-
stimmte Themen. Lehrkräfte schätzen die Schulsozialarbeit als ergänzende 
Perspektive und moderierende Instanz; insbesondere in Fällen, in denen Ge-
sprächs-, Beratungs- und Deeskalationskompetenzen nötig sind. Außerdem 
bringen Schulsozialarbeiter:innen spezifisches Wissen in das System Schule 
ein, das Orientierung bieten kann – etwa sozialräumliches Vermittlungs- und 
Netzwerkwissen. Lehrkräfte schreiben der Sozialarbeit einen Expert:innen-
Status zu, der im Sinne eines Case-Managements sinnvoll genutzt werden 
kann. Die Schulsozialarbeit bündelt beispielsweise Informationen, pflegt 
Kontakte und übernimmt Koordinierungsaufgaben im Zusammenspiel mit 
außerschulischen Kontakten wie dem Jugendamt. 

Kontakte zu Eltern/Erziehungsberechtigten: Die Zusammenarbeit mit 
Eltern und Erziehungsberechtigten ist für den Handlungsrahmen pädagogi-
scher Fachkräfte zentral und wird als herausfordernd empfunden und teilwei-
se kritisch bewertet. Lehrkräfte markieren Eltern und Erziehungsberechtigte 
als elementar für ihre Arbeit, fühlen sich allerdings zum Teil in Frage gestellt 
und mit hohen Erwartungen konfrontiert. Gleichzeitig nehmen Lehrkräfte die 
Kooperationsbereitschaft von Eltern und Erziehungsberechtigten und deren 
Resonanz auf Kommunikationsangebote als gering wahr. Der Rahmen, in 
dem Lehrkräfte mit Eltern und Erziehungsberechtigten kommunizieren, ist 
durch unterschiedliche Austauchformen gekennzeichnet und in der Folge 
disparat. Er reicht von mediatisierter Kommunikation über Mobiltelefone 
(via Chats in Messengern) bis zu persönlichen Treffen im Rahmen von El-
ternabenden oder Sprechtagen. Zum Teil deutet sich schulseitig ein Bedarf an 
Einblicken in das häusliche, familiäre Umfeld der Kinder und Jugendlichen 
an, da einzelne Schulen Hausbesuche etabliert haben oder Lehrkräfte sich 
viel über die Familienverhältnisse austauschen, in denen ihre Schüler:innen 
aufwachsen. Zudem wird häufiger Kritik an der Erziehungskompetenz der 
Eltern seitens der Lehrkräfte geäußert, sodass zumindest in Einzelfällen in 
Frage gestellt werden kann, inwieweit Eltern und Lehrkräften eine gemein-
same Bildungspartnerschaft im Interesse der Kinder oder Jugendlichen unter-
stellt werden kann. Dennoch zeigen sich vereinzelt Beispiele dafür, dass sich 
Lehrkräfte mit den Eltern austauschen und versuchen diese zu unterstützen. 
Diese Kooperationen scheinen jedoch deutlich häufiger von Schulsozialarbei-
ter:innen durchgeführt zu werden. An Stellen, an denen in den Diskussionen 
Glaubwürdigkeitsfragen verhandelt werden, wird die Perspektive der Eltern 
häufig denen der Kinder und Jugendlichen diametral gegenübergestellt und in 
manchen Fällen auch angedeutet, dass die Elternsicht stärker wiege. Folglich 
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vertreten Lehrkräfte bei der Lösungssuche nicht zwangsläufig die Interessen 
und die Sicht von Kindern und Jugendlichen. 

Rolle der Schulleitung: In den Gruppendiskussionen wird die Schullei-
tung nahezu übereinstimmend als zu informierende Instanz bei einem Ge-
fährdungsverdacht benannt. Inwiefern die Schulleitung an den Schulen in 
Teammeetings involviert ist und zu Elterngesprächen mit Konfliktpotenzial 
hinzugezogen wird, variiert an den Schulen deutlich. In Entscheidungsfragen 
oder bei Unsicherheiten kontaktieren – vor allem Lehrkräfte – häufig zu-
nächst die Schulleitung, bevor sie weitere Handlungsschritte einleiten. Zu-
dem kommt auch zum Ausdruck, dass die Schulleitung die Zusammenarbeit 
zwischen den pädagogischen Fachkräften an der Schule stark lenken kann. 

Kooperationsbeziehungen: Bezüglich des zur Verfügung stehenden au-
ßerschulischen Netzwerks und etwaiger Kooperationspartner zeigt sich ein 
sehr uneindeutiges und heterogenes Bild: Beziehungen bestehen einerseits zu 
vielen Netzwerkpartner:innen sowohl aus der Jugendhilfe als auch aus dem 
psychologischen/medizinischen Bereich; anderseits werden mancherorts auch 
nur selten vorkommende fallspezifische Einzelkontakte (beispielsweise zum 
Jugendamt) erwähnt. Dabei scheinen auch die Intensität und die Regelmäßig-
keit der Kooperationsbeziehungen sehr unterschiedlich zu sein. 

Die Kooperationsbeziehungen zum Jugendamt werden sowohl innerhalb 
einzelner Diskussionen als auch im Vergleich der Gruppen äquivok beschrie-
ben. So wird mancherorts ein positiver und regelmäßiger Kontakt geschildert, 
der sich auch dadurch auszeichnet, dass in Einzelfällen eine wechselseitige 
Unterstützung und Kontaktaufnahme stattfindet. 

Andernorts wird die Zusammenarbeit durchaus kritisch gesehen – insbe-
sondere aufgrund häufig wechselnder Ansprechpersonen bzw. Mitarbei-
ter:innen des ASD. Aber auch die Ermittlung von Zuständigkeiten beim Ju-
gendamt sei für die Lehrkräfte teilweise schwer erkennbar und im konkreten 
Fall nicht einfach zu leisten. Neben wechselnden Ansprechpersonen wird 
häufig die Erreichbarkeit bemängelt – auch in Gruppen, die den Austausch 
generell als zufriedenstellend darstellen. In manchen Diskussionen finden 
sich zudem Hinweise, dass sich deutlich wahrnehmbare Differenzen in den 
Fallbewertungen und Kompetenzen der Sachbearbeiter:innen zeigen. Vor 
diesem Hintergrund sind auch Unterschiede und Ausnahmen in der geschil-
derten Art der Zusammenarbeit zu sehen. Im Anschluss an die Gefährdungs-
meldung fehle es – so der Tenor einiger Gruppen – an Rückmeldungen zum 
weiteren Vorgehen seitens des Jugendamts. Auch die Kooperation mit weite-
ren Diensten sei in diesem Kontext nicht immer einfach zu handhaben. 
Schweigepflichten oder Kostenübernahmen seien nicht immer eindeutig 
geklärt. 
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(2) Verfahrensabläufe bei Gefährdungsverdacht 

Das Vorgehen im Verdachtsfall kann grob in drei Bereiche untergliedert 
werden, die zusammenwirken: (1) Auffälligkeiten wahrnehmen – (2) Schul-
interne Handlungsmöglichkeiten prüfen – (3) ggf. Meldung an das Jugendamt 
vornehmen.82 Dabei implizieren die schulischen Handlungsschritte auch 
Informationen zur Hinzuziehung externer Beratung bzw. insoweit erfahrener 
Fachkräfte und die entsprechende Dokumentation. Dies kann insofern als 
Prozess verstanden werden, als dass diese drei Verfahrenskreise an verschie-
denen Stellen ineinandergreifen müssen.  

Auffälligkeiten wahrnehmen: Sowohl in den beschriebenen Beispielfäl-
len an der Schule als auch bei der allgemeineren Diskussion um Probleme 
und Auffälligkeiten, die die pädagogischen Fachkräfte bei Kindern und Ju-
gendlichen wahrnehmen, zeigt sich eine große Bandbreite. Dabei sind nicht 
alle – jedoch einige – der skizzierten Verhaltensweisen und Erscheinungs-
formen zwangsläufig im engeren Sinne Kinderschutzfälle. Die genannten 
Beispiele verdeutlichen jedoch die Komplexität und Fülle an verschiedenen 
Phänomenen, die den Schulalltag prägen: dazu zählen bspw. psychische 
Probleme wie Schulängste oder Suizidgedanken, Schulabsentismus, soziale 
Konflikte und Gewalt- oder Vernachlässigungsanzeichen. Wenn sich die 
Kinder und Jugendlichen nicht selbst anvertrauen und sich keine offensichtli-
chen Auffälligkeiten wie Verletzungen, stets verschmutzte Kleidung, starke 
Müdigkeit, o. Ä. zeigen, sind die pädagogischen Fachkräfte auf ihre Intuition 
und die Wahrnehmung von Verhaltensänderungen durch aufmerksames Be-
obachten angewiesen. In diesem Zusammenhang wird auch das Nachfragen 
bei den Schüler:innen selbst sowie ggf. Mitschüler:innen und der Austausch 
mit Kolleg:innen (und deren Erfahrungswissen) als zentral deklariert. 

Schulinterne Handlungsmöglichkeiten prüfen: Nicht an allen teilneh-
menden Schulen werden in den Diskussionen routinierte Abläufe und Mel-
dewege bei einem Gefährdungsverdacht deutlich. Zwar werden an manchen 
Stellen vorgegebene Ablaufschemata und Ansprechpersonen (Kolleg:innen 
und vor allem Schulsozialarbeiter:innen und/oder die Schulleitung) benannt. 
Ein standardisiertes Verfahren lässt sich daraus jedoch nicht ableiten – insbe-
sondere da in den Gruppendiskussionen vielfach geäußert wurde, dass das 
Vorgehen individuell gehandhabt würde und sehr vom Fall und Kapazitäten 
abhänge. Nur an wenigen Schulen gibt es ein Team, das sich aus (Beratungs-
)Lehrkräften und Sozialarbeiter:innen zusammensetzt und Fälle routiniert 
bespricht. Ansonsten scheint eher ein bilateraler Austausch zu den Fällen 
üblich zu sein. Sowohl in den Beispielfällen als auch in den allgemeineren 
Gesprächsteilen zum Vorgehen im Gefährdungsverdacht scheint ein Ge-
spräch mit dem Kind oder dem/der Jugendlichen nicht zwangsläufig stattzu-

 
82  Die gewonnen Erkenntnisse zum Prozess der Gefährdungsverdachtsabklärung werden in 

Kapitel 9.2 nochmal vertiefend aufgegriffen und diskutiert. 
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finden oder der erste Schritt zu sein. Vielmehr wird häufig auch zuerst der 
kollegiale Austausch oder das weitere Beobachten erwähnt. Je nach Fallkons-
tellation werden die Eltern und die Schulleitung frühzeitig informiert – in 
wenigen Fällen wird diesbezüglich aber auch darauf hingewiesen, dass Eltern 
bei einer akuten Kindeswohlgefährdung nicht sofort kontaktiert werden. In 
diesen Fällen scheint auch die Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fach-
kraft/anonymen Beratung geläufiger zu sein. Sehr individuell scheint die 
Dokumentation von Auffälligkeiten und Verfahrensschritten an den Schulen 
gehandhabt zu werden. Zwar finden sich in einigen Gruppendiskussionen 
Aussagen dazu, dass sich Lehrkräfte bei einem Gefährdungsverdacht Notizen 
machen und Gespräche protokollieren würden. Eine Dokumentation sei je-
doch per se keine Pflicht. Nur in einer Gruppe wird auch die starke Relevanz 
der Dokumentation für das Jugendamt/Familiengericht hingewiesen. An 
einigen Stellen deutet sich an, dass Schulsozialarbeiter:innen häufiger als 
Lehrkräfte eine Falldokumentation vornehmen. 

Meldung an das Jugendamt vornehmen: Während an einigen Schulen 
ausschließlich die Schulleitung und niemals einzelne Lehrkräfte Meldungen 
an das Jugendamt vornehmen, ist es an anderen Schulen üblich, dass sich 
auch Lehrkräfte eigenständig mit dem Jugendamt in Verbindung setzen oder 
dies generell eher von der Schulsozialarbeit übernommen bzw. begleitet 
wird. Insbesondere das Ausfüllen des Risikoeinschätzungsbogens wird selten 
allein vorgenommen. Zwischen den Gruppen werden unterschiedliche Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt nach einer Gefährdungs-
meldung berichtet: positiven Bewertungen der Zusammenarbeit stehen dabei 
konträr zu Äußerungen, die die Reaktionen und Einschätzungen des ASDs 
nicht teilen und generell eine fehlende adäquate Rückmeldung zum Fall be-
mängeln. Bei besonders akuten Fällen – als Beispiel wird hier an den Stellen 
häufiger angeführt, dass ein Kind nicht nach Hause wolle und äußert, es dro-
he ihm dort Gewalt – wird vereinzelt auch von einem abgekürzten Vorgehen 
(z. B. ohne ausgefüllten Risikoeinschätzungsbogen berichtet). Wie sich die-
ses schnellere Jugendamtshandeln (beispielsweise an einem Freitagmittag) 
darstellt, variiert in den Erzählungen von zwei Gruppen jedoch zwischen, ,die 
Mitarbeitenden des ASDs kommen dann sofort‘ und, ‚die kamen dann am 
Montag direkt zur Schule‘. 

(3) Schulungsbedarf und Herausforderungen im Kinderschutz 

Um das schulinterne Verfahren bei einem Gefährdungsverdacht künftig bes-
ser gestalten zu können, wird in den Gruppendiskussionen auf Aus-, Fort und 
Weiterbildungsbedarf zu bestimmten Themen hingewiesen: 

▪ Didaktische Tools zu Mitbestimmungsprozessen & Classroom-
Management 

▪ Konfliktlösungsstrategien und Deeskalation 
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▪ Wissen zur Aufdeckung sexuellen Missbrauchs 
▪ Prävention und Schutzkonzepte 
▪ Hilfs- und Unterstützungssysteme 

Eine Gruppe diskutiert diesen Bedarf jedoch insofern kritisch, als dass darauf 
hingewiesen wird, dass nicht noch mehr Fortbildungen die Lösung seien. 
Vielmehr gehe es darum, Lehrkräften ihre Handlungsunsicherheit zu nehmen. 
Deswegen sei mehr Schulsozialarbeit an den Schulen – u.a. als Anlaufstelle 
und zur Beratung – nötig. Zudem werden der Wissenstransfer an der Schule 
in diesem Kontext sowie eine generelle Sensibilisierung für mögliche Ge-
fährdungsanzeichen durch mehr Wissensvermittlung als relevant hervorge-
hoben.  

Letzteres deckt sich auch mit den generellen Herausforderungen, die sich 
aus den Gruppendiskussionen ableiten lassen. Diesbezüglich äußern die pä-
dagogischen Fachkräfte, dass sie zum einen das Aushalten von Verdachtsfäl-
len sowie die Angst, Gefährdungsanzeichen nicht wahrgenommen zu haben 
,als sehr belastend empfinden. Zudem könne es phasen- oder personenabhän-
gig unterschiedliche Belastbarkeiten zu gewissen Themen geben, wie zum 
Beispiel dem Thema Tod sowie zu lebensgefährlichen oder psychischen 
Erkrankungen. Dies erschwere gegebenenfalls einen angemessenen Umgang 
mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen aufgrund der eigenen Betrof-
fenheit oder individueller Dispositionen. Hinzu kommt die Frage, inwieweit 
sich Jugendliche Lehrkräften generell anvertrauen und inwiefern man bei 
tendenziell eher unauffälligeren, stilleren Schüler:innen Auffälligkeiten über-
haupt wahrnehmen könne.  

Auch die dafür notwendige stetige Sensibilität nehmen die Lehrkräfte als 
Herausforderung wahr. Nicht zuletzt sei dies auch eine Ressourcen- und 
Kapazitätsfrage: Schließlich sei es in Klassengrößen von rund 30 Kindern 
schwierig, sich einem Kind (oder sozialen Konflikten) intensiver zu widmen, 
ohne die anderen Kinder aus dem Blick zu verlieren. Weiterer Druck entsteht 
durch die Notwendigkeit, dass der Unterrichtsstoff vermittelt werden müsse. 
Insofern gebe es nicht zu jeder Zeit zwangsläufig ausreichend Gelegenheiten 
für Lehrkräfte, mit einem Kind unter vier Augen oder in einem vertrauliche-
ren Rahmen zu sprechen. In diesem Zusammenhang wird auch die Diffizilität 
der allgemeinen pädagogischen Arbeit angeführt. Hierzu zählen generelle 
erzieherische Maßnahmen (z. B. bei grenzverletzendem Verhalten gegenüber 
anderen Kindern) oder up-to-date Einblicke in digitale Lebenswelten der 
Kinder und Jugendlichen. Dazu gehöre auch die Vermittlung und Verdeutli-
chung der Kinderrechte (wie zum Beispiel dem Recht auf eine gewaltfreie 
Erziehung). Diesen Kontext unterstützende Präventionsangebote werden 
zwar in manchen der Gruppendiskussionen erwähnt – wie beispielsweise 
Klassenräte, Kummerbriefkästen, Theaterstücke wie ,Mein Körper gehört 
mir‘ sowie Projekt- und Themenwochen (beispielsweise zum Thema Cyber-
mobbing, soziale Gruppentrainings oder zur Persönlichkeitsbildung) – inwie-
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fern diese ausreichen um Kinderschutzbelangen genügend Raum zu geben, 
bleibt allerdings offen.  

Neben fehlenden Arbeitsmitteln wie beispielsweise einem Diensttelefon 
oder Räumen, in denen Lehrkräfte ungestört an der Schule telefonieren kön-
nen, sowie fehlenden finanziellen Mitteln für (weitere) Schulsozialarbeitsstel-
len an der Schule wird es seitens der pädagogischen Fachkräfte auch als gro-
ße Herausforderung angesehen, dass Eltern oder Schüler:innen zum Teil 
Unterstützung ablehnen und Gesprächs- und Hilfsangebote ausschlagen. In 
diesem Zusammenhang können auch datenschutzrechtliche Aspekte oder 
fehlende Einwilligungen in Schweigepflichtsentbindungen Hindernisse aus-
machen. Auch bezüglich der Aufarbeitung zurückliegender Fälle und institu-
tionellem Fehlverhalten wird in einer Gruppe ein Nachholbedarf benannt. 

Darüber hinaus wird vor allem das Übergangsmanagement von der Kita 
in die Grundschule oder von der Grundschule zur weiterführenden Schule als 
Fallstrick benannt, durch den Informationen zu ersten Gefährdungsanzeichen 
verloren gingen. Zum Teil sei dies auch innerhalb einer Schule bei einem 
Klassenleitungswechsel bereits der Fall. 

Insgesamt zeigen die dargelegten Beispielfälle (Kap. 8.1.2), dass Auffäl-
ligkeiten und Gefährdungsanzeichen an den Schulen zwar wahrgenommen 
werden, aber aus Unwissenheit bei gleichzeitigem Verantwortungsdruck 
gravierende Kinderschutzfehler passieren – wenngleich dahinter individuell 
zumeist gute Absichten stecken können. Zudem zeigte sich in den Gruppen-
diskussionen insofern eine starke Machtposition der Schulleitung, als dass sie 
als zentrale Instanz und Entscheidungsrolle gesehen wird und damit für den 
Fallverlauf im Gefährdungsverdacht sowohl eine wichtige Unterstützungs-
funktion als auch eine zusätzliche Hürde darstellen kann. Umso mehr scheint 
es eine zentrale Herausforderung zu sein, die Bekanntheit externer Bera-
tungsstellen für Lehrkräfte in Fragen des Kinderschutzes zu stärken. 

In diesem ersten Ergebnisteil konnten bereits erste wichtige Erkenntnisse 
für das Forschungsinteresse (Kap. 6) und zu normativen, institutionalisierten 
Erwartungen und Rollenstrukturen anhand der durch die Gruppendiskussio-
nen zugrundliegenden Daten gewonnen werden. In der praxeologischen Wis-
senssoziologie bildet diese zunächst deskriptive Ebene die propositionale 
Logik also das kommunikative Wissen ab (Bohnsack 2017, S. 103). Um 
darüber hinaus Erkenntnisse zum Geltungsbereich dieser herausgearbeiteten 
ersten Orientierungsschemata zu gewinnen, wird im Folgenden anhand aus-
gewählter Fallportraits konkreter der Modus Operandi auf performativer 
Ebene untersucht. Das heißt, es wird der Frage nachgegangen, welche habi-
tuellen Routinen sich in den jeweiligen Gruppendiskussionen rekonstruieren 
lassen und dabei im Einklang oder Gegensatz zu den geäußerten Normen und 
Erwartungen stehen könn(t)en. 
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8.2 Rekonstruktion pädagogischer Orientierungen anhand 
ausgewählter Fallportraits83 

Die weitere Analyse fokussiert drei ausgewählte Gruppendiskussionen, die 
für eine differenzierte Auswertung unter Berücksichtigung des Erkenntnisin-
teresses und ihrer Fallvergleichbarkeit besonders geeignet sind. Unberück-
sichtigt bleibt dabei zum einen die erste Gruppendiskussion (Pretest), nach 
der der Leitfaden inkl. Moderationsinstruktionen angepasst wurde (vgl. Kap. 
7.2.3). Zum anderen wiesen andere Gruppendiskussionen Spezifika in der 
Gruppenzusammensetzung oder dem Diskussionsverlauf auf, aufgrund derer 
diese nicht für eine tiefergehende Analyse ausgewählt wurden. Dazu zählten 
beispielsweise Besonderheiten in der Gruppenzusammensetzung (z. B. die 
Anwesenheit der Schulleitung) und/oder im Diskussionsverlauf. Letzteres 
umfasst zum Beispiel die Verteilung von Redebeiträgen – und damit die 
Unterbindung eines vorwiegend selbstläufigen Diskurses – oder stellenweise 
eher angrenzende und im Vergleich einzelfallspezifische Diskursthemen 
(z. B. kirchliche Aufarbeitung oder Körperpflege aufgrund von Beeinträchti-
gungen), die nicht das primäre Erkenntnisinteresse aufgreifen. 

Die folgenden Fallportraits der drei Gruppen „Fichte“, „Kiefer“ und 
„Tanne“ bestehen zunächst aus einer Kurzbeschreibung der Ausgangssituati-
on (Diskussionsvorlauf, räumliche Gegebenheiten, sonstige Kontexthinwei-
se84) sowie der Gruppenzusammensetzung, die hinsichtlich der vertretenen 
Funktionsträger:innen und Professionszugehörigkeiten der pädagogischen 
Fachkräfte variiert, wie bereits in der Sampleübersicht dargestellt (Kap. 
7.2.2). Daran anschließend erfolgt eine kurze Beschreibung des Gesprächs-
einstiegs und thematischen Diskussionsverlaufs, bevor jeweils eine vertiefte 
Analyse ausgewählter Passagen vorgenommen wird, die sogenannte reflek-
tierende Interpretation. Für die Auswahl dieser Diskussionspassagen wurden 
folgende Kriterien zu Grunde gelegt: 

(1) Thematische Relevanz (Erkenntnisinteresse) 

(2) Thematische Vergleichbarkeit mit anderen Passagen (Komparative 

Analyse) 

 
83  Gemäß dem TiQ Transkriptionsrichtlinien (vgl. A3) wurde hier ein Codename für die 

Gruppen vergeben. In Auswertungen der DM werden als Codenamen häufig Symbole ver-
wendet (bspw. Früchte, Nussarten o. Ä.). Da dies helfen kann ein einprägsameres, charakte-
ristischeres Bild für die Gruppen zu entwickeln, habe ich mich dazu entschieden diese Na-
menscodierung aufzunehmen und Baumarten zu verwenden. Da in Kap. 8.1 Nummerierun-
gen (G01-G10) als für inhaltsanalytisches Vorgehen übliche Codierungsnamen verwendet 
wurden, weichen die Codenamen hier ab, es werden jedoch an den relevanten Stellen Quer-
bezüge hergestellt. 

84  Zur Beschreibung der Gesamtatmosphäre und Veranschaulichung der räumlichen Situation 
wurde auf die in ethnographischer Form gewonnen Daten (Feldnotizen) zurückgegriffen 
(vgl. Kap. 7.2.4).  
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(3) Hohe interaktive oder metaphorische Dichte  

(Bohnsack 2014, S. 137). 

Die reflektierende Interpretation dient dazu, geteilte Orientierungsrahmen zu 
rekonstruieren. Diese bieten vertiefende Erkenntnisse zum gemeinsamen 
Erfahrungswissen der Gruppen und geht somit über die in Kapitel 8.1 darge-
stellten Befunde der themenbezogenen, formulierenden Interpretation hinaus. 
Für die Rekonstruktion der pädagogischen Orientierungen stehen zwei Fra-
gen im Vordergrund der Analyse: 

▪ Welche geteilten Orientierungsrahmen zeigen sich in der Gruppe? 
▪ Wo zeigen sich Diskrepanzen oder Spannungsverhältnisse in den 

Orientierungsrahmen der Gruppe? 

Gleichzeitig werden die in Kap. 8.1 dargestellten zentralen Ergebnisse der 
formulierenden Interpretation in diesem Zuge weiter fundiert.  

8.2.1 Gruppe Fichte 

Die Gruppendiskussion mit der Gruppe Fichte wurde durch eine Lehrkraft 
der Schule organisiert. Die teilnehmenden Personen wurden einzeln von der 
Lehrkraft für die Teilnahme angefragt und fungieren in dieser Kleingruppe 
nicht gesondert an der Schule. Die Teilnehmer:innen unterscheiden sich 
durchaus in der Berufserfahrung gemessen an der Dauer der Berufsausübung. 
An der jetzigen Schule sind zwei Fachkräfte erst knapp ein Jahr, zwei zwi-
schen vier und sieben Jahren und zwei pädagogische Fachkräfte seit über 
acht Jahren an der Schule tätig. Es handelt sich um eine Realschule in einer 
Großstadt in NRW mit rund 1.000 Schüler:innen. Die Diskussion fand an der 
Schule in einem abgelegeneren, sehr großen Raum mit vielen Gruppenti-
schen, Stühlen und Geräten statt.  
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Abbildung 12: Gesprächssituation der Gruppe Fichte im Raum und Teilneh-
mer:innen85 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Insgesamt startete die Gruppe eher zurückhaltend in die Diskussion und wirk-
te auf mich als Gesamtgruppe nicht sehr vertraut untereinander – wenngleich 
manche Teilnehmer:innen sich durchaus besser kannten.  

Voraussetzungen für Unterricht schaffen 

Als Reaktion auf den offenen Einstiegsimpuls (vgl. A2) wird von Df von 
einem vielseitigen Schulalltag berichtet. Dabei weist sie darauf hin, dass  

„[w]enn ich das hier jemanden erzähle, der außenstehend ist, dann würde ich sagen, der 
Alltag ist nicht nur von Unterricht geprägt, sondern von sehr viel Arbeit mit Kindern, 
sozialer Arbeit, ähm, >> der Organisation von verschiedenen Veranstaltungen. Dass man 
teilweise tatsächlich das Gefühl hat aktuell, dass der Unterricht an manchen Tagen fast 
auch >> manchmal (.) zweitrangig ist oder drittrangig ist. Und ähm (.) deswegen glaub ich 
ist gerade auch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen (.) Personen hier an der Schule 
sehr wichtig und ja- (.) auf jeden ein sehr abwechslungsreicher Alltag. (.)“ (G05, Z. 8-14). 

Dieses Thema wird von Of weiterbearbeitet (elaboriertG), indem sie ergänzt: 
„geprägt durch die Vielfältigkeit der Schüler.“ Sie stimmt Df darüber hinaus 
zu:  

„Ähm (.) tatsächlich würde ich dir da zustimmen, dass es (.) manchmal wirklich das Unter-
richtliche erstmal zurücktreten muss, um (.) eben (.) Voraussetzungen für Unterricht über-

 
85  Wie bereits unter Kap. 8.1 erwähnt, findet in diesem Kapitel auch eine personenbezogene 

Analyse der Gruppendiskussionen statt. Dazu wird den Teilnehmenden als sogn. „Maskie-
rung“ gemäß der TiQ-Transkriptionsrichtlinien vorgenommen nach denen jeder Person ein 
Buchstabe zugewiesen wird und ein kleines „f“ oder „m“ für das angegebene Geschlecht 
(vgl. A3). 
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haupt erstmal zu schaffen und die Kinder da erstmal auf den Kurs zu bringen, dass man mit 
ihnen (.) arbeiten kann“ (G05, Z. 15-23). 

Der Ausdruck „auf den Kurs bringen“ findet sich in ähnlicher Weise auch in 
Äußerungen anderer Gruppenteilnehmer:innen in der Diskussion. So äußert 
zum Beispiel Bf an anderer Stelle: „in allen Klassenstufen ist das ja, dass 
man immer guckt, dass die rund laufen“ (G06, Z. 62). Da diese Äußerungen 
nicht näher erläutert werden, deute ich sie als einen ersten kollektiven Orien-
tierungsrahmen im weiteren SinnG, der gegenüber den anderen Teilnehmen-
den keiner weiteren Explikation bedarf. 

Spannungsverhältnis von Erwartungen an und Umsetzung von 
Präventionsarbeit 

Die Schulsozialarbeiterin Sf geht bezüglich der von Of aufgeworfenen The-
matik der präventiven Arbeit in OppositionG: Of und Df werfen eine aus ihrer 
Sicht wünschenswerte Orientierung auf, der zufolge sie es begrüßen würden, 
wenn die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit/dem Beratungsteam 
mehr präventiv genutzt werden könnte. Dies könne beispielsweise durch eine 
stärkere Einbindung im Sportunterricht oder dem sozialen Lernen geschehen 
und das Vertrauensverhältnis sowie den Kontakt zu den Schüler:innen stär-
ken. Aus Sicht der Schulsozialarbeiterin ist diese Orientierung nicht mit den 
aktuellen Gegebenheiten vereinbar:  

Sf: „Genau. Aber da müssen wir natürlich auch mit Abgrenzung arbeiten.~ 

     L Of: Ja.  

Sf: ~Wir sind fast tausend Schüler und da kommen wir mal o::rdentlich schnell an die 
Kapazitätsgrenze. ~ 

  L Of, Bf: Ja 

  L Gm: Mhm. 

Sf: ~Und das hat sich auch noch mal, da möchte ich auch noch mal (.) da zustimmen, 
wirklich hier noch mal deutlich geändert, so auch die Schülerschaft, finde ich. A::lso selbst 
die (…) Jahre, die ich jetzt hier bin, kann ich so sagen, so seit vier Jahren, finde ich, ich 
habe wenig nur noch dieses: >> „Eine Freundin hat sich gestritten und jetzt hat die beste 
Freundin mit der und der“, wo ich am Anfang wirklich wahnsinnig viel zu tun hatte.>> 

 L Gm: @(.)@ 

 Sf: Also das war auch wichtig, ne, aber das war anders wichtig. Und jetzt reden wir wirk-
lich über die, ja, (.) die wirklich schlimmen Dinge des Lebens, wo auch dann Lernen nicht 
mehr möglich ist (.) mit dem Paket. (.) Das äh muss ich schon sagen und das macht man 
eben nicht mit einem Gespräch, sondern das << braucht einfach auch mal richtig viel 
Zeit<<.“ (Z. 186-196). 
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Die Ausführungen von Sf hinsichtlich der Kapazitätsgrenze in Bezug auf die 
Anzahl der Schüler:innen und eine Zunahme herausfordernder Fallarbeit 
stellen somit einen Gegenhorizont zur vorherigen Orientierung – dem ge-
wünschten Ausbau präventiver Arbeit – dar.  

Unsicherheiten im Kinderschutzverständnis 

Kurz darauf nimmt die dramaturgische Entwicklung der Diskussion insofern 
eine überraschende Wendung ein, als dass die konkretere Adressierung des 
Themas Kinderschutz bzw. die von Sf vorgenommene Definition „da reden 
wir immer noch über diesen freiwilligen Bereich, ne? Immer noch nicht im 
Kinderschutz. Das ist ganz deutlich“ (Z. 215f.), dazu zu führen scheint, dass 
die vorher bestehende Gesprächsdynamik abebbt und längere Pausen entste-
hen. Die offene immanente Nachfrage von If: „wie läuft das bei Fällen, die 
eher in den Gefährdungsbereich gehen?“ wird von Sf insofern direkt mit 
einer klar eingegrenzten Orientierung beantwortet, als dass sie den Lehrkräf-
ten diesbezüglich wenig Expertise unterstellt: 

Sf: Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch mal nur so kurz, damit wir so auf dem gleichen 
Stand sind. Ich bin mir nicht so sicher, ob (.) – also >> ich unterstell‘ euch das jetzt mal 
gerade, ich weiß nicht, widersprecht mir, wenn es so ist >> – ob ihr wisst, was in dieser- 
mit diesem Kinderschutz- ähm -gesetz, was damit gemeint ist überhaupt oder wovon – ich 
sage jetzt einfach du [an die Interviewerin gewandt] – was du auch gesagt hast. Ich unter-
stelle das, dass ihr das nicht so richtig wisst.  

Of: Ich würde es gerne noch mal hören (lachen).  

 L (mehrere durcheinander): Ja. @(.)@ ( ) 

   L Ja, definitiv. 

L Df: Ne, ich nicht. Weiß ich nicht.  

Sf: Also, ne, (.) sonst/ Oder ich vermute, das ist ja auch eine Frage, ne, worauf es hinaus-
soll. (Z. 260-266). 

Im Diskursverlauf zeigt sich dabei ein dramaturgischer HöhepunktG: Der von 
Of geäußerte Wunsch diesbezüglich eine Erläuterung o. Ä. zu bekommen, 
um sich ihres Wissensstandes vergewissern zu können, erfährt viel Zustim-
mung und führt zu einer hohen Interaktionsdichte. Daraus lässt sich ableiten, 
dass hinsichtlich des Wissens um Kinderschutz(gesetze) bei den Lehrkräften 
Unsicherheiten bestehen. Diese werden von Df durch die Bestätigung ihres 
Nicht-Wissens bestärkt. Die von Sf vorgenommene Distinktion ihres Wissens 
zum Kinderschutz gegenüber dem der anderen Gruppenteilnehmer:innen 
deutet sich dabei bereits in der zur Interviewerin betonten Nähe durch die 
direkte Ansprache „was du auch gesagt hast“ an.  
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Schulsozialarbeiterin demonstriert Expert:innenstatus 

Im weiteren Diskussionsverlauf wechselt Sf kurz ihre Position in der Gruppe, 
indem sie durch das wiederholte Fragen stellen – ohne sich zu den Fragen 
und Antworten zu verhalten –; eine Art interviewende Rolle übernimmt86, die 
gleichzeitig insofern eine Überlegenheit suggeriert, als dass sie den anderen 
ihr vermeintliches Wissen vorzuenthalten scheint. Letzteres deutet sich auch 
durch die verbalisierende Untermalung des Schulterzuckens an: 

Gm: Ich würde entsprechend sagen, dass es wahrscheinlich heißt, dass wenn wir Kindes-
wohlgefährdung irgendwie sehen, dass wir das dann entsprechend auch weitergeben sollen.  

Sf: An wen?  

Gm: Beispielsweise an die Schulleitung. //mhm// Also angenommen, wir haben den be-
rechtigten oder, ja, den Verdacht, dass jemand zu Hause geschlagen wird oder misshandelt 
wird, dass wir das an die Schulleitung weitergeben. (.) Und dass die dann entsprechend 
weitere (.) Ma::ßnahmen vornimmt 

Sf: °Zum Beispiel?°  

Gm: ((tiefes Einatmen)) ZUM BEISPIEL? ICH ALSO ICH- wenn ich jetzt so einen Fall in 
der Klasse hätte, dann würde ich mich mit der Schulleitung auseinandersetzen, dann würde 
ich an euch als Schulsozialarbeiter rantreten und ich nehme mal an, dass dann auch relativ 
schnell das Jugendamt eingeschaltet werden würde, wenn nicht sogar, je nach Gefähr-
dungsgrad, die Polizei.  

 L (Bf:) @(.)@ 

Sf: Ich mache nur so. ((Mit den Schultern zuckend, beide Handflächen nach oben zeigend))  

  L Gm: JA, ( ) DA~ 

  L Sf: °Ja, dann ist ja gut.° 

Gm: ~JA (.) ALSO ICH VERSTEHE DAS DARUNTER. Ja. (Z. 271-285). 

In diesem kurzen Dialog zwischen der Schulsozialarbeiterin und einer Lehr-
kraft wird zugleich eine leichte Anspannung deutlich, die sich unter anderem 
in dem lauterwerdenden Sprechen von Gm bemerkbar macht. Die Schulsozi-
alarbeiterin demonstriert insofern eine Wissensvormacht, als dass sie Gm 
gezielt nach seinem Wissen abfragt, ohne sich selbst zu den aufgeworfenen 
Fragen zu verhalten. 

Unklarheiten bei Vorgehen im Gefährdungs(verdachts)fall 

Nachdem es darauffolgend zunächst um unterschiedliche Grade von Kindes-
wohlgefährdung geht, wird auch die Bedeutung des Beziehungsaufbaus zu 

 
86  Diese Nähe bzw. Positionswechsel könnte ggf. auch durch die Sitzordnung begünstigt 

worden sein (Abb. 3). 
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Schüler:innen sowie des Austausches mit Kolleg:innen thematisiert (vgl. A9). 
Zwar wird im Anschluss daran das Vorgehen bzw. die Informationskette 
(Schulleitung, Schulsozialarbeit und ggf. Jugendamt) bei akuten Gefähr-
dungsfällen angesprochen, es bleibt jedoch trotz der mehrmaligen Bitte um 
(hypothetische) Beispiele meinerseits (If) sehr vage. Df und Of betonen da-
bei, dass der Verlauf und wer einbezogen wird, je nach Fall letztlich „sehr 
unterschiedlich [ist]“ (Z. 368). 

Zudem zeigt sich eine DivergenzG dahingehend, dass Of beschreibt, dass 
sie im Falle einer Kindeswohlgefährdung zusammen „mit Schulsozialarbeit 
und mit der Schulleitung das Jugendamt dann (.) auch, ja, ins Boot holen 
[würde] und dann gemeinsam [entschieden werde], wie es dann weitergeht“ 
(Z. 358-362). Gm wiederum ist der Meinung, dass in erster Linie die Schul-
leitung die Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft (vgl. G06, Z. 369-
371). Df stimmt Gm zu, dass die Schulleitung die Entscheidung trifft, dies 
jedoch „in Absprache mit der Schulsozialarbeit“ geschieht, da „die Schullei-
tung (…) auch teilweise an ihre Grenzen [komme]“, so Dfs Vermutung. 
Gleichzeitig übergibt sie das Wort an Sf: „Aber Sf wird es bestimmt besser 
wissen“ (Z. 377-384). Sf entgegnet darauf:  

„Nein- Das ist sehr interessant, weil (…) das ist natürlich unser Thema, was uns hier auch 
beschäftigt und ähm mit der Kindeswohlgefährdung und mhmmm es gibt ja hier in [Ort] 
einfach auch einen standardisierten Ablauf, den wir eigentlich alle einhalten müssen (.) und 
da unterschreiben am Ende die Lehrer, nicht wir (…) die Lehrer haben ja den Erziehungs-
auftrag, gar nicht wir [Schulsozialarbeiter:innen]“ (Z. 385-391). 

Der ausgewählte Gesprächspart verdeutlicht ein unter den Diskutant:innen 
bestehendes Orientierungsdilemma zu Zuständigkeiten und zum Vorgehen 
bei einem Gefährdungsverdacht. Sf ist der Meinung, dass alle Lehrkräfte 
entsprechende Kenntnisse haben sollten, da aus ihrer Sicht klare organisatio-
nale Regelungen gelten. Entsprechend deutet sich hier ein Motiv an, das die 
zuvor angewandte – etwas vorführenden – Wissensabfrage erklären könnte: 
Die fehlende Beachtung oder Klärung von Regelungen zum Verfahrensablauf 
bei einem Gefährdungsverdacht. 

Fehlender Wissenstransfer zu Handlungsvereinbarungen und -erwartungen  

Im Folgenden berichtet Sf von der Kooperationsvereinbarung zwischen 
Schule und kommunalem Jugendamt sowie einem Risikoanalysebogen, der 
sowohl der Schulleitung und allen Kolleg:innen vorliegen müsse, jedoch den 
meisten Lehrkräften nicht bekannt zu sein scheint, wie Bf festhält: „Die Crux 
ist da tatsächlich, dass darüber nicht bei allen Kollegen Klarheit herrscht.“ Of 
bestätigt dies später (Z. 423-444). Sf bezeichnet dies als „ganz dicke Baustel-
le“ der Schule, bei der sie die Schulleitung in der Verantwortung sieht (ebd.):  

„Das ist ein ganz, ganz klarer Ablauf und ich bedaure das zutiefst, dass es seit Jahren an 
dieser Schule, das muss man so klar sagen, von der Schulleitung leider nicht ins Kollegium 
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gegeben wird (…) [und] „auch genervt davon ist (…) das jedem einzelnen von 95 Kollegen 
erklären“ zu müssen (Z. 459-472). 

Auf Nachfrage von Df warum dies nicht in das Kollegium getragen werden würde – bzw. 
laut Sf „seine Gründe [hat]“ – antworten Sf und Bf vage: 

Sf: Weil es zwischen der Stadt und der Schule, also dem ASD, dem Jugendamt da einfach 
auch Differenzen gibt.  

Bf: Oder gab.  

Sf: Ga::b:.  

Bf: Die liegen ja jetzt auch schon wieder länger zurück~ 

 L Sf: Genau. (Z. 478-484). 

Es zeigt sich somit, dass es für das Verhalten der Schulleitung für Sf und Bf 
einen Grund gibt, der ggf. das Verhalten der Schulleitung erklären könnte, 
den sie jedoch nicht in Gänze mit der Gruppe teilen. Ob es sich dabei um 
vertrauliche Informationen handelt oder aufgrund der langen zurückliegenden 
Historie nicht näher ausgeführt wird, bleibt hier offen. 

Sf und Bf betonen im Weiteren, dass sie die Schulleitung mehrfach auf 
den benötigten Wissenstransfer hierüber sowie entsprechende Fortbildungs-
angebote hingewiesen hätten. Die aufgeworfenen Orientierungen zur Frage 
der (Nicht-)Informiertheit der Lehrkräfte zur Gefährdungsmeldung wird 
letztlich mit einer KonklusionG zum Abschluss gebracht, in der Df und Sf 
gemeinsam festhalten, dass es „um jeden geht“ (Sf) bzw. „um etwas geht“ 
(Df) (Z. 503-504). Ich deute Letzteres als Versuch bei den Lehrkräften für 
mehr Unterstützung und Zusammenarbeit in Kinderschutzfragen zu werben – 
auch gegenüber bzw. zur Überzeugung der Schulleitung.  

An der Schule gibt es Expert:innenwissen und Informationsbedarf zum 
Vorgehen im Kinderschutz 

Sf erläutert, dass der standardisierte Analysebogen der Schule durch die 
Schulsozialarbeit oder das Sekretariat für alle zugänglich sei und Of und Df 
bekunden ihr Interesse hierzu. Damit bestätigen sich auch hier die an der 
Schule bestehenden Unterschiede im (organisationalen) Handlungswissen 
zwischen den pädagogischen Fachkräften – genauer gesagt zwischen 
Schulsozialarbeiterin/der Beratungslehrkraft und den anderen Lehrkräften. 
Trotz der zuvor markierten Grenzen der Orientierung zwischen den 
,Gefährdungsbogen kennenden/kinderschutzerfahrenderen Fachkräften‘ und 
den ,Nicht-Kennenden bzw. Unerfahreneren‘ zeigt sich hier also eine ge-
meinsamer Orientierungsrahmen im weiteren SinneG, der verdeutlicht, dass 
das Wissen zum Vorgehen bzw. zum Erkennen und Handeln im Kinder-
schutz von der Gruppe als relevant markiert wird.  
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Danach folgen Ablaufschilderungen beispielhafter zurückliegender Ge-
fährdungsmeldungen an den ASD seitens Sf, in denen sie die Bedeutung 
einer Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft und das Einhalten der 
in der kommunalen Kooperationsvereinbarung festgelegten Meldeprozesses 
hervorhebt (Z. 492-534). Zudem wird ein weiteres Fallbeispiel zwischen Rf 
und Sf diskutiert, bei dem ein damaliger Kollege von Rf, der an einer anderen 
Schule tätig ist, das Jugendamt nicht erreichte, als ein Kind nicht nach Hause 
wollte. Dass der Kollege damals zu den Eltern des Kindes gefahren sei, um 
mit ihnen zu sprechen, bewertet Sf kritisch und verweist auf Notfallnummern 
des Bereitschaftsdienstes des Jugendamts oder die Polizei in der Stadt 
(Z. 535-575). Sf nimmt hier erneut die Expert:innenrolle ein, indem sie eine 
kritische Bewertung des geschilderten Fallbeispiels vornimmt. 

Ungeklärte Handlungserwartungen – die Frage der (unentdeckten) 
„Graufälle“ 

Anschließend wird der vorher gemeinsam festgestellte Fortbildungsbedarf 
von Df erneut aufgegriffen. Df und Rf elaborierenG diese Orientierung, als sie 
festhalten, dass es ihnen insbesondere um Fragen des Erkennens von „Grau-
fällen“ gehe, die im weiteren Verlauf als Fälle beschrieben werden, in denen 
unklar sei, ob diese schon an das Jugendamt gemeldet werden sollten bzw. 
„man da überhaupt schon was machen [sollte]“ (Z. 576-599). An dieser Stelle 
wird besonders deutlich, dass bei den Lehrkräften kaum Wissen und gleich-
zeitig größere Handlungsunsicherheiten in der Gefährdungseinschätzung 
bestehen. 

Im weiteren Diskussionsverlauf geht es um vermeintlich unentdeckte Fäl-
le, wie es sie laut Sf in der Vergangenheit an der Schule gab (Z. 610-613). In 
diesem Zusammenhang wird in der Gruppe die Schwierigkeit der Gefähr-
dungswahrnehmung bei stilleren Schüler:innen oder Kindern und Jugendli-
chen, die Angst haben, sich anzuvertrauen, diskutiert (Z. 705-800). Dieses 
Thema der Sorge darum, Gefährdungsanzeichen nicht zu erkennen, findet 
sich auch in einigen anderen Gruppendiskussionen (vgl. Kap. 8.1.5). In der 
Gruppe Fichte wird dieses Thema jedoch noch ergänzt um die Herausforde-
rungen, die neue Kinder mit Flucht- oder sogar Kriegserfahrung an der Schu-
le mitbringen (Z. 635-719).  

Die weiteren Themen (u.a. Ressourcen und Kapazitäten, exemplarische 
kurze Fallbeispiele, der Ablauf von Elterngesprächen und die Falldokumenta-
tion) weisen in der Diskursorganisation vergleichsweise geringe Auffälligkei-
ten in der Interaktionsdichte auf und wurden auf inhaltsanalytischer Ebene 
bereits in Kap. 8.1 dargestellt. 
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8.2.2 Gruppe Kiefer 

Die Diskussionsrunde wurde von einer Lehrkraft der Schule organisiert. Die 
Gruppe Kiefer besteht aus vier Lehrkräften sowie einer ebenfalls an der 
Schule beschäftigten Sonderpädagogin (Pf). Zwei der pädagogischen Fach-
kräfte sind seit rund zwei Jahren an der Schule tätig, zwei seit knapp vier 
Jahren und eine seit über 20 Jahren. Zwei der Lehrkräfte bieten zusätzliche 
AGs für die Schüler:innen an und zwei sind als SV-Lehrkräfte auch für die 
Begleitung der Schüler:innenvertretung an der Schule zuständig. Die Teil-
nehmer:innen stellen keine formelle Kleingruppe an der Schule dar, wirken 
jedoch sehr vertraut miteinander und eng im Austausch. Die Realschule be-
findet sich in einer mittelgroßen Stadt einer strukturschwächeren87 Region in 
Nordrhein-Westfalen und beschult etwa 700 Schüler:innen. Die Diskussion 
fand Freitagsnachmittags in einem leeren Klassenraum der Schule statt.  

Abbildung 13: Gesprächssituation der Gruppe Kiefer im Raum und Teilneh-
mer:innen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Gruppe startete recht ausgelassen und natürlich in die Diskussion. Auf 
den offenen Einstiegsimpuls (vgl. A2) startet Kf, die auch die Gruppendis-
kussion an der Schule organisiert hat, mit einer kurzen Wertschätzung des 
Schulklimas und der kollegialen Zusammenarbeit. Sie sagt, dass sie „eigent-
lich immer recht gerne zur Arbeit [kommt]“ (Z. 8-9). Kurz darauf kommt sie 
direkt zum Thema Kinderschutz und sagt, dass sie durchaus mitbekomme 

 
87 Als strukturschwach werden hier Regionen bezeichnet, die für 2022-2027 als GRW-

Fördergebiete deklariert wurden. Bei der Förderung handelt es sich um eine Gemeinschafts-

aufgabe von Bund und Ländern zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur gemäß 

§ 91a GG. 
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„dass wir Handlungsbedarf haben, wenn es um Kinderschutz geht“ (Z. 10-
11).  

Veränderungen der Elternhäuser 

Um den Handlungsbedarf im Kinderschutz zu erläutern, nennt Kf Beispiele, 
die dieses Thema aus ihrer Sicht tangieren: Angefangen bei einem ihrer 
Schüler, der „nicht mehr zu Hause lebt, sondern in einem, ja, Jugendheim 
untergekommen ist“. Ebenfalls falle ihr 

„immer mehr auf, dass Schüler ja nicht mehr so von zu Hause versorgt werden, wie es 
eigentlich nötig ist, das ist glaube ich auch klassenstufen- und altersunabhängig. In jeder 
meiner Lerngruppen sind Kinder dabei, die schon mehr Unterstützungsbedarf benötigen, 
eben, weil das Elternhaus das nicht leisten kann, oder es nicht leisten will. Konkrete Bei-
spiele sind zum Beispiel, vergessene Sachen oder Sportzeug, was nicht vorhanden ist, was 
wahrscheinlich auch tatsächlich überhaupt nicht vorhanden ist, also die haben es nicht nur 
vergessen, sondern da gibt es einfach nichts. Mal fällt auf, dass Schüler nicht immer top 
gepflegt in den Unterricht kommen, damit meine ich jetzt nicht aufgemotzt, oder ge-
schminkt oder so, sondern eben ungewaschen, oder riechend, in denselben Klamotten über 
mehrere Tage, über mehrere Wochen, die kein Essen und nichts zu Trinken dabeihaben.“ 
(Z. 10-26). 

An diese PropositionG von Kf knüpft Im an und berichtet von einem „ganz 
anderen Blickwinkel darauf [wenn beispielsweise Sachen vergessen werden], 
wenn man so mitbekommt, was zu Hause abgeht und so.“ Zum Beispiel, 
wenn Kinder häufig den Wohnort zwischen Mutter, Vater und Großeltern 
wechselten oder kein Geld für einen Taschenrechner da sei. Letztlich sieht 
Im, dass „einige Kinder hier (…) einen gewaltigen Rucksack zu tragen [ha-
ben]“ und deshalb „die schulische Leistung (…) manchmal noch höher anzu-
rechnen“ sei (Z. 35-53). Die aufgeworfene Orientierung validiertG Kf darauf-
hin direkt:  

„diesen Rucksack, den die zu tragen haben, finde ich ziemlich treffend, weil ich glaube, 
viele unserer Kinder, die hier jeden Morgen auflaufen und wirklich da sind, denen muss 
man da schon hoch anrechnen als Leistung, dass sie überhaupt hier erscheinen, wenn man 
dann mitbekommt, ja die Mama war nicht da, irgendwie der Papa lebt sowieso seit Ewig-
keiten nicht mehr in der Familie, oder andersherum und die stellen sich selbst ihren We-
cker, die machen sich selbst fertig für die Schule und die legen den Schulweg alleine zu-
rück. Und das wird wahrscheinlich nicht mal auffallen, der Mutter oder dem Vater oder 
den sonstigen Erziehungsberechtigten, wenn die nicht zur Schule gehen würden. Und wir 
haben ja auch die Schwierigkeiten (.), die Eltern dann überhaupt zu erreichen. (Z. 54-62). 

Das Bild des „großen Rucksacks“ ratifiziertG auch Pm wenig später (Z. 88). 
Darin wird deutlich, dass bei den Lehrkräften ein gemeinsamer geteilter Er-
fahrungsraum dahingehend besteht, dass sie außerunterrichtliche/private 
Probleme und Herausforderungen bei ihren Schüler:innen wahrnehmen, die 
diese bewältigen (müssen). 
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Pädagogische Beziehung zu Schüler:innen ist von (beruflichen) Erfahrungen 
der Lehrkräfte geprägt 

Pm differenziert den zuvor aufgeworfenen Orientierungsgehalt insofern wei-
ter, indem er beschreibt, dass er aufgrund seiner vorherigen Berufstätigkeit 
bzw. der „19 Jahre in der Jugendarbeit (…) in Brennpunktbezirken“ oft eine 
andere Wahrnehmung zu Fällen bzw. Problemen hatte als Kolleg:innen der 
Schule:  

„>>wenn dann hier gesagt wird, das ist ein harter Fall>>, dann habe ich nur mit dem Kopf 
geschüttelt und nicht gewusst, wo:: das Problem liegt. Ich bin natürlich im Laufe der Jahre 
sensibilisiert worden dafür, dass sehr wohl auch ein Kind, das (.) nur (.) kleine (.) Probleme 
hat >>im Verhältnis zu den Sachen, die ich früher erlebt habe>>, dass die trotzdem schwer 
wiegen, ne (.) und einen großen Rucksack ausmachen. Aber zunächst würde ich zu meiner 
Wahrnehmung hier (.) äh davon ausgegangen, dass das hier eine vergle::ich::sweise heile 
Welt ist, zu dem, was ich vorher erlebt habe. Mh (.) Dazu kommt (.), ich glaube, also >>um 
mich selber wahrnehmen zu können>>, ich habe nen Herz für die Bekloppten, Verrückten 
und liebe die auffällig sind und die irgendwie querschießen.“ 

L Kf: Ohne Zweifel. @(.)@ 

L ((mehrere lachen)) 

L Gm: Also das würd‘ ich auch unterschreiben (Z. 84-95). 

Durch die lachende Zustimmung der Gruppe zu der Äußerung von Pm deutet 
sich an, dass die Lehrkräfte Pm eine besondere Kompetenz im Umgang mit 
besonders auffälligen Kindern und Jugendlichen zusprechen. Diese sieht Pm 
in seiner (beruflichen) Erfahrung in der Jugendarbeit im Brennpunktbezirk 
begründet. Daraus lässt sich zum einen ableiten, dass nicht alle Lehrkräfte 
den gleichen Zugang zu allen Schüler:innen haben und zum anderen die 
These formulieren, dass für den Beziehungsaufbau und Umgang Kenntnisse 
der (vermeintlichen) Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen von Vorteil 
sind. 

Wahrnehmung von Interventionsanlässen 

Im Weiteren ergänzt Pm, dass einige Eltern, die Bedürfnisse ihrer Kinder 
nicht einfach nicht wahrnehmen wollen, 

„sondern das nicht können (…),weil meinetwegen die Mutter ist alleinerziehend (.), ver-
lässt aber aus beruflichen Gründen um 06:00 Uhr morgens das Haus. Das heißt, das Kind 
verwahrlost, (.) weil die Mutter nicht so zugreifen kann, wie es vielleicht dem Kind gut 
täte, weil es momentan in einer üblen Phase ist und mehr Halt bräuchte. Und (…) das ist 
meistens so, auch in einer Beziehung, du merkst ja nicht sofort, wenn es kriselt, sondern 
das merkst du ja erst dann, wenn es härter knackt. (…) Das ist echt verdammt beschissen, 
vor allen Dingen, weil wir in der Regel nicht an die Kinder dran kommen, also wir sehen 
die zwar jeden Tag, aber wir sehen nicht den Grund, warum sich jetzt möglicherweise so 
ein Kind entfernt. (…) wir werden leider Gottes häufig erst dann aufmerksam, wenn die 
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Kinder auffällig werden. Und so schön das ist, die Kinder funktionieren ja so unglaublich 
lange so gut, dass wir abgelenkt durch unseren Alltag-Scheiß viel zu spät, also nicht viel zu 
spät, aber sehr spät erst aufmerksam werden, wenn da was passiert. Passiert in der zehnten 
Klasse in so einem aktuellen Fall " (Z. 107-124). 

Diese aufgeworfene Orientierung des Wahrnehmens bzw. Nicht-
Wahrnehmens von Problemen oder Gefährdungen der Kinder und Jugendli-
chen zieht sich in weiten Teilen durch den Diskursverlauf und wird häufiger 
aufgegriffen. Dabei geht es weniger um die elterliche Wahrnehmung von 
Problem- und Gefährdungslagen, sondern im Besonderen um die eigene 
Wahrnehmung der pädagogischen Fachkräfte an der Schule. Pm spricht in 
diesem Zusammenhang von einem begrenzten „Wahrnehmungshorizont“ und 
erläutert: „wir nehmen das erstmal nicht wahr, aber, weil wir es nicht für 
möglich halten, dass das sein könnte“ (Z. 138-140). Im greift diese Orientie-
rung auf und ergänzt, dass er es schwer finde, zu sagen, „an welchem Punkt 
(…) ist jetzt eine gravierende Veränderung da“. Er habe für sich „noch nicht 
rausgefunden“, wo der Punkt ist, an dem man „so gut wie es geht früh ein-
greifen“ sollte (Z. 150-152). Pm schätzt die eigene Wahrnehmung insgesamt 
als sehr bedeutsam für das richtige Vorgehen ein:  

„Pm: Also du du musst deiner Wahrnehmung nach entsprechend handeln. Wenn du das 
Gefühl hast, also, wenn der (Person) mir sagt: "Ey, ich werde zu Hause missbraucht." Dann 
werde ich erstmal nicht tätig,~  

  L Im: Ja=a  

Pm: ~sondern dann würde ich erstmal zu Hause anrufen und sagen, wie kommt das (unv.) 
so‘n Scheiß erzählt, weil er ein Halodri ist und er meint, einen Witz zu machen. Wenn das 
aber jetzt irgendwie ein Kind machen würde, wo ich das Gefühl habe, dass sowohl von der 
Person als auch von der Art der Ansprache(.), weil das ist ja - man stellt sich mal vor - ein 
Kind sagt das, da muss ja unglaublicher Druck herrschen, dass du‘m Pauker gegenüber 
sowas lostrittst. (…) (.) Also ich finde, ich kann nur meiner Wahrnehmung nach handeln 
(Z. 374-386) 

Dieser Orientierung widerspricht Kf und sagt, dass sie sich nicht zutrauen 
würde, ihrer „Wahrnehmung nach“, zu handeln. Wenn ein Schüler zu [ihr 
kommt] und sagt: „Frau Kf, ich werde zu Hause geschlagen (…)“ würde [sie] 
nicht nach [ihrem] Gefühl entscheiden, sondern würde nach den Schilderun-
gen erstmal dem Schüler glauben und würde [sich] an das Jugendamt wenden 
und sagen: „Dieser Schüler behauptet, er wird zu Hause geschlagen"“ 
(Z. 387-391). Pm und Kf verständigen sich im Folgenden darauf, dass die 
Wahrnehmung davon abhängig ist, ob man ein Kind lange kennt. Kf ergänzt, 
dass sie den Jungen damals noch nicht lange kannte und er sie belogen habe, 
wie sich nach dem Einschalten des Jugendamts und Gesprächen mit den 
Pflegeeltern herausgestellt habe. Pm entgegnet darauf hin, sie habe trotzdem 
richtig gehandelt: „Wenn nur eine geringe Chance besteht, dass da was 
schiefgeht, aber es könnte wahr sein, musst du so handeln. Und dann wird der 
Junge im Nachhinein dann schon erfahren, dass das ganz schön Kacke ist, 



211 

seine Eltern so hinzuhängen“ (Z. 423-426). Kf stimmt dem zu: „Ich könnte 
halt nicht damit leben, wenn ich das irgendwie abtun würde“ (Z. 427).  

Es scheint folglich in der Gruppe konkludierendG einen geteilten Orientie-
rungsrahmen zu geben, der das Handeln im Verdachtsfall als „richtig“ 
(Z. 412, 423) einstuft, auch wenn sich der Verdacht nicht bestätigt. 

Das zuvor von Kf beschriebene Handeln und Wahrnehmen „nach bestem 
Wissen und Gewissen“ (Z. 461) stellt Gm insofern in Frage, als dass er sagt: 
„Ich weiß gar nicht, ob ich so sensibel bin, ich würde mich eher nicht dafür-
halten, dass ich sowas überhaupt merke“ und fragt: „an welchen Signalen 
merkt man das?“ (Z. 461-467). Diese Sorge oder Unsicherheit findet sich 
auch in anderen Diskussionen (vgl. Kap. 8.1 sowie A9: G05, Z. 1028-1074; 
G06, Z. 330-340). 

Die Ausführungen zu Kf zum Umgang mit Gefährdungsanzeichen und 
der Äußerung, das Vieles „Learning by Doing“ sei, können in diesem Kon-
text als Lösungsansatz bei Handlungsunsicherheiten gedeutet werden. Diese 
Beschreibung der Handlungspraxis, durch „Learning bei Doing“ findet sich 
auch in anderen Gruppendiskussionen wieder (vgl. bspw. Kap. 8.1; A9: G10, 
Z. 211-299).  

Personelle Ressourcen, Klassengrößen und fehlende Schulsozialarbeit 
bedingen Handlungsmöglichkeiten  

Im Verlauf der Gruppendiskussion kommt es erneut zu einer hohen Interakti-
onsdichte, als Kf erwähnt, dass man nicht vergessen dürfe, dass sie „Klassen 
mit dreißig Schülern“ (Z. 555-557) haben. Die zweifelnde Kapazitäts- bzw. 
Ressourcenfrage, inwieweit Lehrkräfte Auffälligkeiten wirklich bei allen 
Kindern in der Klasse wahrnehmen können, war zuvor auch schon an ande-
ren Stellen bei anderen Teilnehmenden der Gruppe angeklungen und scheint 
sich hier als gemeinsamer konjunktiver Erfahrungsraum zu bestätigen. Auch 
hier finden sich Parallelen zu anderen Gruppen (vgl. Kap. 8.1.5). Zudem 
zeigte sich im Diskussionsverlauf bereits zuvor erstmalig eine Interaktions-
dichte, als Im äußert, dass er finde, dass jede Schule „ausstattungsmäßig eine 
Schulsozialarbeiterin bräuchte“ und ihm mehrere Personen zustimmen 
(Z. 243-246). Diese Notwendigkeit wird nicht nur durch die hohe Zustim-
mung der Lehrkräfte bekräftigt, sondern auch von den Schilderungen der 
Sonderpädagogin. Aus diesen geht hervor, dass sie zum Teil Aufgaben über-
nehme, die in den Bereich der Schulsozialarbeit fallen (z. B. Kooperationen 
mit Ärzt:innen, Psycholog:innen und dem Jugendamt aufbauen, Elternarbeit, 
Schweigepflichtsentbindungen bei den Eltern einholen u.a.) und diese Auf-
gaben viel Zeit in Anspruch nehmen (Z. 167-175). 
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Geteilte Angst, Gefährdungshinweise nicht zu erkennen 

Im Anschluss an die Frage, ob die eigenen Kapazitäten der Lehrkräfte ausrei-
chen, um Gefährdungssignale bei allen Kindern und Jugendlichen im Unter-
richt wahrzunehmen, wird in der Diskussion wenig später auch die Frage 
aufgeworfen, ob und wann sich Kinder und Jugendliche den Lehrkräften 
wirklich anvertrauen. Dieses Thema wird in seiner Brisanz hier ebenfalls 
durch eine höhere interaktive Dichte hervorgehoben und zudem um den 
Hinweis und die Sorge ergänzt, dass sich manche Sachverhalte für Lehrkräfte 
erst im Nachhinein erklären: 

Pm: Das Problem ist allerdings, also natürlich, also ich habe Schwierigkeiten mit Dreißi-
ger-Gruppe, also den einzelnen angemessen zu beobachten, aber umgekehrt, es kann eine 
Stunde ausreichen, dass du in deiner Art des Auftretens für würdig befunden wirst, sich zu 
öffnen, nur leider aber die Signale, weil du 30 oder 29 (unv. #00:40:07-6#) vor dir hast, 
diese Signale nicht decodieren kannst.  

Kf: Wenn die Kinder für sich feststellen, wo ich am Punkt, wo ich mich jemandem anver-
trauen möchte und suchen sich halt jetzt jemanden aus, aber es gibt ja auch die, wo man 
das gar nicht merkt, die es auch nicht aus sich rauslassen können, wollen, aus irgendwel-
chen Gründen und dann heißt es ja nachher, warum haben die Lehrer denn nichts gemerkt, 
wenn irgendwas passiert so. Muss doch aufgefallen sein, ja.  

Pm: IN DER RÜCKSCHAU, da weißt du es auch, warum man (unv. #00:40:36-2#). In der 
Rückschau kann auch die Mannschaft anders aufstellen.  

   L (mehrere) 

Kf: Deswegen würde ich immer, sobald irgendwas auffällig ist, bevor ich irgendetwas 
nicht erwähnt hatte, lieber die (Person) dreißig Mal vollquatschen mit irgendetwas, wo wir 
sagen (unv. #00:40:52-2#) gucken wir uns an, machen wir so oder zum (Person) gehen und 
dem fünfzig Mal sagen, was die beiden Mädels jetzt wieder für einen Mist verzapft haben, 
bevor ich irgendetwas vergesse, das ist halt meine größte Sorge, dass ich dann dastehe, 
warum habe ich das denn nicht gesehen? (Z. 575-582). 

Vergleichbare Diskussionsparts zu dieser Thematik sind in mehreren Grup-
pendiskussionen virulent (vgl. Kap. 8.1.1.2). In der geteilten Sorge um uner-
kannte Gefährdungsanzeichen zeigt sich folglich ein geteilter Orientierungs-
rahmen im weiteren SinneG. 

Bürokratische und datenschutzrechtliche Vorgaben sowie lange Wartezeiten 
bei Jugendamt und Schulpsychologie erschweren Hilfegewährung 

Im weiteren Diskursverlauf zeigt sich erneut eine höhere Interaktionsdichte, 
nachdem Pf das Thema der Kooperation mit anderen Stellen initiiert und 
„Bürokratiegeschichten“ bemängelt: „Bevor ich irgendetwas mache, muss ich 
schon, (.) weiß ich nicht wie viele Formulare ausgefüllt haben“ (Z. 594-596). 
Dabei zeige sich, dass Termine und Rückmeldungen seitens des Jugendamts 
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oder der schulpsychologischen Beratungsstellen bei weniger akuten Fällen 
sehr lange Vorlauf- und Wartezeiten hätten: 

„Kf: Da kriege ich ein Fax, ich werde um Rückruf gebeten. Wo ich sage, ich habe nen 
Ha:ndy, ruf mich an. Ey. >>Ihr habt meine Nummer. << Das ist so schwer da wirklich in 
Kontakt zu treten. Ich meine die sind gu::t (.), >>die Arbeit, die die machen<<, das ist 
prima. Aber bekomm erstmal jemanden hierhin, die haben selber so viel zu tun, da wartet 
man Monate, bis dann jemand da ist. Und Monate sind für Kinder (2) E:wi:g:keiten ~  

L Pm: ja, klar. 

Kf: da kann ich, da könnte sich schon wieder fünfmal alles im Kreis gedreht haben.  

L Gm: >>°24 Stunden ist ja schon ewig°<<.  

Im: >>Aber man kreist an genau den gleichen Stellen<< (.), °wie das Jugendamt° (.), das 
sind die zwei, wir haben zwei Schulpsychologen, die für den Kreis (Ort), ich weiß nicht für 
einen Bereich die zu-/ die glaube ich für den ganzen Kreis (Ort) zuständig sind. ~  

     L Kf: ja, ich befürchte auch.  

Im: ~ Es sind auf jeden Fall sehr viele Schüler für die die zuständig sind. Und in Krisenfäl-
len sind die sofort da, lassen auch alles andere stehen und liegen, ja, aber trotz alledem, das 
ist genau das. °Also ich hatte einen Fall von einer Schülerin, der war jetzt auch nicht so- 
nicht so WAHNSINNIG DRAMATISCH, >>aber trotz alledem habe ich versucht, einen 
Termin über die Schulpsych-, >>°ja, ich muss sagen°<< da musst du aber drei, vier Monate 
oder sowas (.) Vorlauf braucht man dann da. Was kann alles in drei, vier Monaten passie-
ren, natürlich, wenn jetzt jemand Suizidgedanken äußert, so das ist für die ein Krisenfall, 
dann sind die auch sofort da, ne“ (Z. 624-642). 

Dieses Problem zeige sich auch bei Eltern, die Hilfe beantragt haben (Z. 656-
662), und wird ebenfalls durch Fallbeispiele der Gruppe deutlich (vgl. Kap. 
8.1.2.3). Fehlende Ressourcen – u.a. beim Jugendamt – führen demzufolge 
dazu, dass „Verantwortlichkeiten hin und her [geschoben werden]“ (Z. 731-
754).  

Kf, Im und Pm diskutieren zudem Möglichkeiten der effektiveren Zu-
sammenarbeit, die jedoch datenschutzrechtlich vermutlich schwierig seien. 
Insbesondere Informationsschleifen nach Hilfeplangesprächen seien heraus-
fordernd, wenn man nicht per E-Mail, sondern nur inoffiziell kommunizieren 
dürfe (Z. 907-924). Vergleichsweise höhere Interaktionsdichten zeigen sich 
später zudem bei dem Thema der Weitergabe von Schülerakten zwischen 
Schulen, zum Beispiel beim Übergang von der Grundschule zur weiterfüh-
renden Schule oder bei Schulwechseln von Schüler:innen. Hier zeigt sich 
eine überwiegend kohärente RatifizierungG dahingehend, dass ein entspre-
chender Informationsfluss nicht stattfindet (Z. 990-1002). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit 
mit externen Stellen aus unterschiedlichen Gründen von der Gruppe als 
schwierig wahrgenommen wird. Die hohen Interaktionsdichten und gegensei-
tigen Ratifizierungen verdeutlichen einen geteilten konjunktiven Erfahrungs-
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raum hinsichtlich Schwierigkeiten in der organisationsübergreifende Fallzu-
sammenarbeit und kurzen Kontaktwege.  

8.2.3 Gruppe Tanne 

Die Schule der Gruppe Tanne befindet sich in einer mittelgroßen kreisange-
hörigen Stadt eines westfälischen Landkreises und beschult rund 1.000 Schü-
ler:innen. An der Gruppendiskussion nahmen sechs Pädagog:innen der städti-
schen Gesamtschule teil. Die Hälfte der Teilnehmenden ist überwiegend im 
außerunterrichtlichen Bereich tätig und die beteiligten Lehrkräfte sind zu-
gleich Beratungs- oder Inklusionslehrkräfte. Das Gros der Teilnehmenden 
kann auf eine mindestens zehnjährige Berufserfahrung zurückblicken – mit 
Ausnahme einer jüngeren Fachkraft, die erst kürzlich ihr Studium abge-
schlossen hat. An der neu gegründeten Schule sind die Fachkräfte jedoch im 
Maximum sechs Jahre und im Minimum ein knappes halbes Jahr. Insgesamt 
wirkte das Team sehr eingespielt und routiniert. Nicht zuletzt arbeiten die 
Diskussionsteilnehmer:innen an der Schule in Form eines Beratungsteams 
zusammen. Für die Gruppendiskussion wurde ein an der Schule bestehender 
Teambesprechungsraum genutzt. 

Abbildung 14: Gesprächssituation der Gruppe Tanne im Raum und Teilneh-
mer:innen 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Gruppe wirkte auf mich bei der Zusammenkunft und Start in die Diskus-
sion sehr routiniert, was durch den regelmäßigeren Austausch einzelner aber 
auch der Gruppe als Beratungsteam der Schule begünstigt sein dürfte.  
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Kollegialer Austausch prägt Schulalltag 

Bereits zu Beginn der Gruppendiskussion wird der Austausch an der Schule 
und im Team als äußert bedeutsam herausgestellt, was sich durch die direkt 
hohe interaktive Dichte auf Pfs erste Assoziation zum Schulalltag bzw. dem 
Einstiegsimpuls88 äußert:  

Pf: Der Austausch  

Sm: Jap (räuspern). 

Pf: Wir reden immer und gerne und (.) und eh (.) oder? (lachen) 
       L: Kf: absolut. 
        
  L Pm: Ja:: Genau 
    L ((mehrere Lachen)) 

Pm: Und notwendigerweise. 
Pf: @und notwendigerweise@ 
   L Pm: das kommt ja auch noch dazu.  

Kf: Und im Grunde, je mehr an Informationen man durch diese Gespräche bekommt, umso 
besser (.) um mehr- mehr Einblick hat man ja auch, ne.  

Sm: Ich glaube auch. Kooperation und Vernetzung ist ganz, ganz wichtig. 
      L Sf: Ja!   
        L Kf: °Ja.° 

(Z. 6-19). 

Dadurch wird gleich zu Beginn der Diskussion der kollegiale Austausch propositionalG als 
den Alltag prägend deklariert und von Pm, Sf, KF und SM validiertG. Sie betonen dabei, 
dass der Austausch auch „notwendig“ und „wichtig“ sei. Ergänzend werden (interne) 
Netzwerkstrukturen dargestellt, die verdeutlichen, dass durch Beratungs- und Förderschul-
lehrkräfte, Schulsozialarbeiter:innen und weitere flexible Einzelfallhilfen verschiedene 
Unterstützungsangebote an der Ganztagsschule installiert sind. Zugleich geht mit unter-
schiedlichen Unterstützungsangeboten vermutlich die Notwendigkeit häufigerer Abstim-
mungsprozesse und damit ein Austausch einher. 

Meldesystem zur Bedarfserfassung 

An der Schule wurde ein „Meldeystem“ entwickelt. Ziel des Meldesystems 
sei es, „über individuelle Bedarfe von <<Kindern und Jugendlichen>> zu 
sprechen“ (Z. 33-35). Die individuellen Bedarfe von Kindern und Jugendli-
chen stellen hier gewissermaßen einen normativen Erwartungshorizont dar, 
dem die pädagogischen Fachkräfte mit Förder- und Unterstützungsangeboten 
gerecht werden möchten. Gleichzeitig wird von den Teilnehmenden ein Ge-
genhorizontG markiert, indem die von If aufgeworfene Frage: „Und wie wird 

 
88  Siehe Anhang A2: Leitfaden zur Gruppendiskussion. 
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dann so ein Bedarf festgestellt? Also werden da alle Schüler einmal durchge-
gangen?“ (Z. 44) bei Mehreren Gelächter auslöst (Z. 45-48). Pf antwortet: 
„Ne, wir haben schon ein System. Das wäre ein bisschen viel. Wir haben 
tausend Schüler an der Schule“ (Z. 46-47). 

Darauffolgend wird das Meldesystem erläutert, bei dem die Lehrkräfte 
auf Meldezetteln verschiedene Kategorien (z. B. „Sozialverhalten“) ankreu-
zen können und eine kurze Fallschilderung vornehmen, welche dann vom 
Beratungsteam gesichtet und ggf. im Team beraten werden. Die Meldezettel 
werden später in der Diskussion – als es um die Besprechung von Kindes-
wohlgefährdungsverdachtsfällen im Beratungsteam geht – erneut als Orien-
tierungskomponente aufgegriffen (u.a. Z. 369-396). Dabei schildern die bei-
den Schulsozialarbeiter:innen, dass sie für Fallberatung im Team bei den 
Meldezetteln eine Vorsortierung vornehmen. So berichtet Sm: „Wir sieben 
immer so ein bisschen aus (…), welche Fälle sind relevant, welche Fälle 
bringen wir mit von diesen (…) Zetteln? (…) Welches Kind braucht grade in 
welchem Bereich vielleicht auch akut Hilfe?“ (Z. 325-331). Und später 
grenzt Sf (und ergänzend Kf) dieses Aussieben relevanter Fälle in Form einer 
weiteren DifferenzierungG weiter ein:  

Sf:„ (…) Also ich siebe das schon aus, wenn da jetzt mir ein Lehrer schreibt, „Der Schüler 
ist in letzter Zeit still und fehlt vielleicht ein bisschen häufiger“, dann würde ich erst mal, 
wenn jetzt am nächsten Tag [Beratungsteam]89 ist, es nicht ansprechen, weil eben auch 
genug andere Fälle dort zu besprechen sind, die wahrscheinlich grad dringender sind. 
Würde ich erst mal selber gucken, wenn ich dann feststelle, da ist irgendwie etwas, wo ich 
noch weiter mich austauschen möchte oder mir Rat holen möchte, dann nehme ich es mit 
ins [Beratungsteam]. Aber ich würde erst mal selbst schauen 
Kf: Und vielleicht würdest du mit in die Klasse gehen und eine Stunde beobachten, um 
einfach das Verhalten~ 
Sf: Mit den Lehrern erst mal sprechen~  
   L Kf: ~besser einschätzen zu können. Genau.  
Sf: ~die das aufgeschrieben haben, mit dem Schüler vielleicht selbst mal sprechen. Und 
wenn ich dann feststelle, da ist da ist irgendwie doch mehr, dann vielleicht ins [Beratungs-
team] gehen. 
(Z. 383-396) 

Eine spätere Schilderung von Pf zum Ziel der Zusammenarbeit an der Schule 
führt die zuvor entstandende DivergenzG zwischen der Orientierung an dem 
individuellen Bedarf von Kindern und Jugendlichen und der Aussiebung 
relevanter Fälle im Rahmen des Meldesystems zusammen. Pf beschreibt es 
als einen gemeinsamen Grundgedanken, dem an der Schule nicht immer in 
vollem Umfang Rechnung getragen wird bzw. werden kann: 

Pf: „Also wir haben von Anfang an diesen Grundgedanken gehabt hier [an der Schule] 
jedes Kind mitzunehmen, dass keins verloren geht. Das ist ein verdammt hoher Anspruch, 

 
89  Aus Anonymsierungsgründen wurde hier der Name des Teams/internen Netzwerks ver-

fremdet. 
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jedem die Maßnahmen zukommen zu lassen, die es braucht. Es gelingt uns auch nicht 
immer hundertprozentig, natürlich. Aber das war im Prinzip der Auslöser für unsere ersten 
Gedanken und unsere ersten Treffen damals.“ (Z. 285-288) 

Entsprechend wird hier ein Spannungsverhältnis zwischen der eigenen Rol-
lenerwartung 
auf der Ebene der propositionalen LogikG und der eigenen Handlungspraxis 
bzw. des Orientierungsrahmen im engeren Sinne (Performative LogikG) zu 
Unterstützungsmaßnahmen angesprochen, das innerhalb des Orientierungs-
rahmens im weiteren SinneG besteht. 
 

Kooperation als positiver Gegenhorizont zum „Kämmerchen“ 

Die aufgeworfene Proposition des positiv konnotierten Austausches wird 
auch später nochmal weiter verstärkt. Pf validiertG: 

„Eigentlich haben wir von Anfang an Wert daraufgelegt, im ständigen Austausch zu sein. 
(…) Austausch ist das A und O. Die Teamzusammenarbeit und miteinander ins Gespräch 
kommen. Also so dieses, was man früher an der Schule hatte, ne, jeder ist in seinem Käm-
merchen, macht die Tür~,  

L Kf: Genau. Das haben wir eigentlich nicht.  

Pf: ~das gibt es hier nicht.“  
(Z. 81-91). 

Gleichzeitig wird hier oppositionellG ein Gegenentwurf zum positiv be-
schriebenen HorizontG der Kooperation aufgezeigt: das „Kämmerchen“. 
Dieser negative GegenhorizontG wird von Sm und Kf bestärkt: 

Kf: „(…) Und das ist ziemlich positiv, dass man, was [Pf] grad meinte, nicht so in seinem 
Kämmerchen arbeitet, sondern alles so ein bisschen im Blick hat, weil es da eben viele 
Zusammenhänge auch gibt.  
Sm: Und das ist vielleicht noch mal ganz wichtig, also man ist auch nicht nur im Kämmer-
chen Schule unterwegs, sondern~  
Pf: Richtig, ja.  
Sm: ~Schule ist im Prinzip so der auslösende Moment, wo es Beobachtungen gibt, die 
können latent sein, dass man sagt, wir gucken mal, hat ein Kind vielleicht einen Förderbe-
darf? Das verdichtet sich oder löst sich auch auf. Aber auch darüber hinaus, wie kann man 
zum Beispiel Umgang pflegen mit externen Kooperationspartner.“ (Z. 97-106). 

Hier elaboriertG Sm den positiven Orientierungshorizont des kollegialen 
Austausches – als Gegenentwurf zum „Kämmerchen“ – um externe Koopera-
tionspartner wie das Jugendamt. Die Verniedlichung der „stillen Kammer“ 
wird hier von der Gruppe deutlich als negativer Gegenhorizont zu Kooperati-
on und Austausch deklariert. 
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Schulsozialarbeit als Kooperationspartner des Jugendamts mit 
Expert:innenstatus und „Kanalsierungsfunktion“  

Als einen der „engste[n] Kooperationspartner“ bezeichnet Sm das Jugend-
amt, was von Pf bekräftigt wird. Sm sieht sich selbst in seiner Schulsozialar-
beitsrolle sogar als „ein bisschen verlängerter Arm vom Jugendamt“ und 
betont, dass „einige Hilfen in der Schule über das Jugendamt finanziert wer-
den“. Dass der enge Kontakt seitens der Schule zum Jugendamt vor allem 
über die Schulsozialarbeiter:innen als Ansprechpersonen und Vermitt-
ler:innen besteht, wird von Kf weiter differenziertG, indem sie die Schulsozi-
alarbeiter:innen als „Experten in dem Zusammenhang“ bezeichnet und ihnen 
auch die Aufgabe der Fallbeurteilung zuspricht (Z. 224-227). Dies wird spä-
ter durch Pf und Kf ratifiziertG, indem sie der Schulsozialarbeit eine „Kanali-
sierung[sfunktion]“ (Z. 243-244) zusprechen. Sm und Pf sehen in diesem 
Vorgehen deutlich „kürzere Wege“ auf „unkomplizierte Art und Weise“. In 
Form einer KonklusionG dieser aufgeworfenen OrientierungskomponenteG 
bezeichnet Pm diesen zusammenlaufenden Prozess als Form von „Case-
Management“ durch die Schulsozialarbeit, in dem diese „weitervermittelt“, 
„transportiert und Verantwortung übernimmt“ (Z. 245-247).  

Diese Aufgabenteilung und Primärzuständigkeit der Schulsozialarbeit 
werden im Diskussionsverlauf in dem Part zum Vorgehen in Gefährdungsfäl-
len auch durch den hohen Sprechanteil von Sm deutlich – sowohl bei Ifs 
immanenter Nachfrage zum Vorgehen beim Verdacht einer Kindeswohlge-
fährdung als auch bei der anschließenden, erzählgenerierenden Nachfrage 
zum weiteren Vorgehen nach der Fallbesprechung im Team.  

Als Orientierungskomponente führt Sm propositionalG den „Ordner“ ein, 
der für den ganzen Kreis gelte und Risikoeinschätzungsbögen und Formulare 
enthält, die „von den Jugendämtern entwickelt“ wurden (Z. 419-425). Sm 
schildert das Vorgehen nach dem Ausfüllen des Gefährdungseinschätzungs-
bogen wie folgt:  

„all das wird dann unterschrieben von dem Klassenlehrer teilweise, der Schulleitung und 
Schulsozialarbeitern. Und dann bringen wir Schulsozialarbeiter das dann ins Jugendamt, 
ne? Früher lief das alles über die Lehrkräfte, jetzt läuft das in der Regel immer über uns 
Schulsozialarbeiter“  
(Z. 443-446). 

Da es hierzu keine Verwunderung oder Nachfragen gibt, scheint in der Grup-
pe – anders als bei der kapiteleingangs dargestellten Gruppe Fichte – der 
Ordner mit den Formularen und Einschätzungsbögen bekannt zu sein. 
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Geregelte Abläufe und (sozialpädagogische) Ansprechpersonen als 
„professionelle Wege“ und positiver Gegenhorizont zu früherem 
„laienhaftem“ Agieren der einzelnen Lehrkräfte nach „Bauchgefühl“ 

Hier wird eine Grenze des Orientierungsrahmens zu „früher“ gesetzt, als alles 
„über die Lehrkräfte“ lief (Z. 445). Diese DifferenzierungG greift Kf wenig 
später auf: 

„Aber das ist eben ein Vorteil gegenüber früher. Das kommt ja so aus der Zeit, wie wir 
früher gearbeitet haben. Man hat sich da immer so als Klassenlehrer oder als Lehrer in der 
Schule in so einer gewissen Grauzone bewegt, weil man erst eigentlich auch nicht so genau 
wusste. Man musste nach Jugendamt und „Ja, aber wie mache ich das jetzt und wie stiele 
ich das wirklich ein?“ Und das ist jetzt eigentlich relativ gut gere/ nicht relativ, sondern ist 
gut geregelt und wir haben unsere Experten dann, die wir da ansprechen können. Und das, 
finde ich, ist ein großer Vorteil. Das nimmt eben auch so, ja, so ein bisschen den Druck 
auch. Man hat ja eine hohe Verantwortung in der Richtung, aber man kann die ja gar nicht 
so wirklich wahrnehmen, weil man doch, ja, dann doch nicht derjenige ist, der alles da im 
Einzelnen kennt. Also insofern ist das wirklich richtig gut, dass man die Experten hat, mit 
denen man da zusammenarbeitet.“ (Z. 476-485). 

Hier zeigt sich insofern eine DivergenzG, als dass Kf sich als Lehrkraft Hand-
lungskompetenzen abspricht, indem sie sich selbst nicht als Expert:in für das 
Vorgehen im Gefährdungsverdachtsfall sieht – auch wenn sie wie zuvor Sm 
die Zusammenarbeit betont. Denn sie weist einschränkend darauf hin, „nicht 
derjenige zu sein, der alles im Einzelnen kennt“. Was Kf genau damit meint, 
wird nicht im Detail ausgeführt, vermutlich weitere Verfahrensschritte in 
Abstimmung mit dem Jugendamt, die unter die Frage fallen: „Wie stiele ich 
das wirklich ein?“ (Z. 480-485). Diese FremdrahmungG wird von Bf und Kf 
später im Diskussionsverlauf noch weiter validiertG, indem sie im Vergleich 
zu früher festhalten: 

Kf: Wir hatten keinen Schulsozialarbeiter (…) und, ja, wir haben das zwar auch irgendwie 
gemanagt, aber doch immer mit so ein bisschen ungutem Gefühl, ne, weil wir, ne,  

L Bf: So aus dem Bauchgefühl, was man dachte.  

(…) 

Kf: Ja, gut. Natürlich auch im Austausch mit den Schulleitungen, aber wie gesagt, das war 
nicht so klar, ne. Die Regeln waren nicht so klar und eigentlich gab es gar keine Regeln, 
sondern dann, wenn so ein Fall auftauchte, musste man irgendwie handeln und, ja, das war 
immer so ein bisschen ins Blaue hinein.  

Bf: Es gab keine professionellen Wege, die man jetzt hier so wählen würde, wo man wis-
sen würde, okay, [Person] kann man immer ansprechen bei dem und dem Problem. [Per-
son] kann man ansprechen bei dem und dem Problem. So, das ist hier uns allen bewusst, 
dass wissen auch alle Lehrer, wen man in welchem Fall ansprechen kann. Es war halt 
vorher nicht so. Da hat man halt selber erst mal überlegt, ja, hat man mit einem anderen 
Lehrer darüber geredet und ist dann vielleicht auch zum Chef gegangen. Aber das war halt 
alles so, ja, man hat so mal geguckt.  
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Kf: So laienhaft in gewisser Weise, ne?  

(Z. 496-517) 

Die beiden Lehrkräfte werfen hier ein regelgeleitetes Vorgehen mit geklärten 
Ansprechpersonen als professionellen positiven Orientierungshorizont auf. 
Das vorherige Agieren einzelner Lehrkräfte „aus dem Bauchgefühl“ oder 
„ins Blaue hinein“ sei entsprechend „laienhaft“ und folglich negativer Orien-
tierungshorizont. 

Pf elaboriertG die von Kf aufgeworfene Orientierung zum Ex-
pert:innentum indirekt, indem sie unterstellt, dass Lehrkräften 

„dann auch nicht immer so klar ist, ne, was ist denn jetzt eine Gefährdung? Also Gefähr-
dung ist ja auch nicht immer, da ist jetzt Gewalt oder Missbrauch in der Familie, sondern 
das sind ja auch andere Fälle, ne?“ (Z. 518-529).  

Diese Orientierung wird von Sm nicht weiterbearbeitet. Stattdessen differen-
ziert er, dass im „Gegensatz zu früher“ Lehrkräfte weniger „alleine an den 
Schulen“ sind, was durch eine vielfache „Bejahung“ letztlich zur Konklusi-
onG dieser zuvor aufgeworfenen Orientierungen führt.  

Schulleitung als zentrale Entscheidungsinstanz 

Kf wirft darüber hinaus anhand eines Beispiels, das das Agieren der damali-
gen Schulleitung betrifft, auf, welches sie aus heutiger Sicht kritisch sieht. 
Dies markiert ebenfalls einen negativen OrientierungshorizontG. 

Kf: Also ein ganz konkreter Fall, kann ich ja ruhig sagen, das würde hier jetzt nicht so 
laufen, ein Schüler kam von einer anderen Schule zu uns, wo er auch schon hohe Fehlzei-
ten hatte. Und der kam dann in meine Klasse und den habe ich wirklich nicht gesehen. Der 
kam auch dann nicht zur Schule und, ja, ich habe das mit Schulleitung dann auch irgend-
wie besprochen und da gibt es ja auch Mittel und Wege. Mittlerweile weiß ich das ja, wie 
das geht. Aber letztendlich ist es darauf hinausgelaufen, dass ich dieses Kind nie gesehen 
habe. Der war zwar Schüler meiner Klasse, aber, ja – heute hat man ja die Möglichkeit / 
oder das hatte man ja damals auch, dass man gesagt hat, man kann dann übers Ordnungs-
amt und überhaupt und so. Ja, das hat die Schulleitung dann nicht gemacht. Gut, das kann 
eigentlich nicht sein, aber ich hatte da keine Handhabe, ne? (Z. 530-542). 

Dieser Abschnitt unterstreicht einerseits eine Art von Handlungsunsicherheit 
und -ohnmachtsverhalten seitens der Lehrkraft, da diese sich allein mit einem 
Fall fühlte. Andererseits betont es die zentrale Steuerungsposition sowie 
Handlungs- und Entscheidungsmacht, die Schulleitungen in Gefährdungsver-
dachtsfällen zukommt. Hier stellt das damalige Schulleitungshandeln eben-
falls einen Gegenhorizont zum jetzigen Schulleitungshandeln dar, dass laut 
Sm und Pf wesentlich zur funktionierenden Zusammenarbeit beitrage. Dazu 
zähle, „dass Schulleitung zu hundert Prozent dahintersteht, hinter dem Gan-
zen“, indem gemeinsam geschaut werde: „Wie kann Kooperation im System 
Schule mit dem System Jugendhilfe zusammen, mit dem System Förder-
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schulbereich gut funktionieren?“ (Z. 272-278). Dazu werde die Schulleitung 
in das Beratungsteam eingebunden und regelmäßig über Fälle informiert. 
Zudem werde diese aktiv, wenn schulseitige Reaktionen erforderlich sind – 
beispielsweise bei strafbaren Handlungen oder in Finanzierungsfragen schul-
ärztlicher Gutachten (Z. 291-311).  

Unterschiedliche Handlungsorientierungen bei akuten und latenten 
Gefährdungen  

Darüber hinaus wird im Diskursverlauf die Unterscheidung zwischen einer 
akuten Gefährdung und einer latenten Gefährdung wiederholt aufgegriffen. 
Die Begriffe gehen einher mit unterschiedlichen Handlungsorientierungen. 
Dass das Agieren bei einem akuten Hilfebedarf zum Teil anders verlaufe als 
die wöchentliche Besprechung von gemeldeten Fällen im Beratungsteam, 
deutet Pf an, indem sie und Sm erläutern:  

Pf: „wenn es ganz, ganz, ganz akut ist, dann machen wir das auf ganz schnellem Wege (…) 
Telefonisch“ (…) „[man] trifft sich ganz kurzfristig irgendwie. Das geht noch am selben 
Tag in der Regel“.  

Sm: „je nach Fall gibt es natürlich auch, ja, sogenannte, ja, Fachgespräche, wo dann noch 
mal mit Fachkräften sich zusammengesetzt wird, mit Lehrkräften, mit den Klassenlehrern, 
wenn es um Fälle geht, wo ganz schnell gehandelt wird. Dann machen wir eine schnelle 
Runde, wo alle sich zusammensetzen und noch mal gucken, ja, wie können wir dem Kind 
der Familie gut und schnell helfen?“  

(…) 

L Pf: „wenn das wirklich Akutfälle sind, dann ist auch ganz wichtig, dass der Schulleiter 
selber immer sofort informiert ist, ne? [Wer an den kurzfristen Treffen teilnimmt]; Das 
kann unterschiedlich sein, ne? Die Klassenlehrer mit dazu, Schulsozial/ Also es kommt 
wirklich auf den Fall an, ja?“ (Z. 336-352). 

Später veranschaulichen Sm und Pm die beiden Begriffe weiter. Sie erläu-
tern, dass im „Normalfall“ bei dem Verdacht einer „latente[n] Kindeswohlge-
fährdung“ nochmal „deutlich intensiver detailgenauer (…) beobachtet und 
dokumentiert wird“ und dies „ganz wichtig“ sei. Bei einer akuten Gefähr-
dung, so Sm:  

„war es natürlich auch schon so, dass wir sofort das Jugendamt angerufen haben, dass 
Mitarbeiter rausgefahren sind, das Kind rausgezogen haben, ne? Wenn zum Beispiel ein 
Kind bei den Klassenlehrern sagt, es wird zu Hause verprügelt, es möchte nicht mehr nach 
Hause, habe ich es auch schon mal gemacht, dass ich mit den Kindern direkt ins Jugendamt 
gefahren bin oder dass das Jugendamt dann wirklich hier hinkommt, grade im Fall von, ja, 
sexuellen Missbrauchsverdachten ist das natürlich immer sehr, sehr kritisch. Da muss man 
genau hingucken. Hatten wir auch schon Fälle hier. Und da ist es so, da muss man nicht 
erst alles ausfüllen, sondern dann ist es, ja, wieder der kurze Weg. Dann kommt ein Mitar-
beiter des Jugendamts auch schnell in die Schule, um dann auch mit dem Kind noch mal zu 
sprechen“ (Z. 455-475). 
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Später in der Diskussion nennt Pf als Beispiel einen Fall mit hohen Fehlzei-
ten, bei dem sie „irgendwann gesagt haben ,So wir machen jetzt eine latente 
Gefährdung auf‘ “ (Z. 520-521). Und Sm weist darauf hin, dass er es wichtig 
findet, dass  

„bei einer latenten sind die Kinder oder Jugendlichen immer mit im Boot, ja? Also es wird 
da bei einer latenten eigentlich nichts über den Kopf der Kinder entschieden, dass die 
plötzlich nach Hause kommen und dann wissen die von gar nichts.“ 

Auffällig ist, dass die Begriffe der akuten und latenten Gefährdung nicht von 
allen Diskussionsteilnehmer:innen genutzt werden. Dies könnte ein erneuter 
Hinweis auf die Expert:innenrolle, der außerunterrichtlich tätigen (Sozial-)  
Pädagog:innen sein und damit einhergehende Erfahrungen individueller Fall-
verläufe und deren Gefährdungseinschätzung. Deutlich wird zudem, dass Sm, 
Pf und Pm mit den Begriffen unterschiedliche Handlungsaufträge und -
dringlichkeiten verbinden. 

Termine mit Schulsozialarbeit:innen an der Schule etabliert 

Für den Austausch zwischen den Schüler:innen und den Pädagog:innen des 
Beratungsteams fungiert ein „Terminzettel“ an der Schule als zentrales Steu-
erungselement: 

Sm: (…) Entweder gehen wir mal zu den Klassen und holen uns die Kinder dann raus. Das 
sind in unserem System mittlerweile die Kinder sogar gewohnt. Das ist auch ein Unter-
schied zu früher. Früher hieß es dann, „Oh, je! Warum kommt jetzt Schulsozialarbeit?“ Da 
aber teilweise bis zu vier Lehr- und Fachkräfte im Unterricht sind, mit unserem Tandem-
System, mit I-Kräften, die teilweise in den Klassen sind, sind die Kinder eigentlich ge-
wohnt, dass sie dann mal rausgeholt / Also sagt jetzt keiner irgendwie, warum er dann 
(unv.) raus(unv.)  

L Kf: Auch die Lehrer reagieren da ga/ Also die kennen das ja auch.  

L Sm: Die kennen das auch. (…) 

Sm: ansonsten geben wir Termine. Es gibt so (…)  

L Bf: Genau. So Terminzettel.  

Sm: Terminzettel, die wir vom Bereich Schulsozialarbeit rausgeben, die müssen die Kinder 
dann bei dem jeweiligen Lehrer vorzeigen und dann wissen die, dass die einen Termin 
beim Schulsozialarbeiter haben, ne? Es gibt natürlich auch Kinder, die uns sagen, „Wir 
möchten nicht, dass Kinder mitbekommen, dass wir zu euch kommen.“ Da machen wir es 
dann wirklich so, dann machen wir es so in den Pausen oder wir machen es nach dem 
Unterricht.  

Kf: Aber in der Regel ist es schon so, dass die Kinder eigentlich / ja, dann geht man halt 
vor die Tür. Also das ist jetzt kein Stressfaktor.  

Dass sich der Terminzettel etabliert hat, zeigt sowohl die höhere Interakti-
onsdichte, in der mehrere den Terminzettel ratifizierendG aufgreifen, als auch 
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die Bekräftigung von Kf: „die Lehrer (…) kennen das ja auch“. Dass diese 
Möglichkeit auch seitens der Kinder und Jugendlichen häufig in Anspruch 
genommen wird, wird direkt im Anschluss im Diskussionsverlauf deutlich: 

Bf: Und die gehen auch wirklich gerne hin. Wenn man sagt, „Mensch, wir kommen jetzt 
hier überhaupt grad gar nicht weiter. Wollt Ihr nicht zu Herrn [Person] gehen? Und der 
nimmt sich mal Zeit für euch, auch außerhalb des Unterrichts“, weil man ja auch nicht 
immer im Unterricht alles besprechen kann. Und wenn man nicht Klassenlehrer ist, kennt 
man die Kinder ja vielleicht auch nicht gut genug und hat nicht genug Zeit, um jetzt die 
letzte Streitigkeit da zu klären. (…) 

Pf: Also ich hoffe, dass die Schüler das hier so sagen würden, aber ich glaube schon, dass 
unser Ansatz/ wir sind eine Schule, die sich kümmert und nicht nur die Lernfortschritte im 
Blick hat, sondern wirklich / „Uns ist wichtig, dass es euch gut geht“, ne? Ich glaube 
schon, dass das viele so auch sehen würden (…) 

Sf: Ich bin überrascht, wie oft die Schüler vor der Tür stehen, die mir sagen, „Können wir 
mal mit Ihnen sprechen? Kriegen wir einen Termin?“, oder mich auch ansprechen, in den 
Pausen. Habe ich gar nicht mit gerechnet, aber es sind viele, ja.  

Bf: Die nehmen das echt gerne an, weiß ich.  

Sf: Ja. Manche kommen auch einfach nur so, um mich kennenzulernen. 

Kf: Aber das ist ja auch gut, weil, wenn dann wirklich mal irgendetwas ist, ist einfach das 
Vertrauen dann da und die Hemmschwelle einfach nicht da.  

Letztlich erschließt sich sowohl aus der hohen interaktiven Dichte rund um 
das Thema Terminvergabesystem dessen Etablierung als auch durch die 
geäußerten positiven Wahrnehmungen der Inanspruchnahme. Entsprechend 
kann hier von einem geteilten OrientierungsrahmenG ausgegangen werden. 

Anonymität als falscher Ansatz  

Zum Schluss der Gruppendiskussion löst die exmanente Nachfrage von If 
nach der Möglichkeit anonymer Meldungen erneut eine höhere interaktive 
Dichte aus (Z. 738-754):  

Pm: Es gibt nicht die Notwendigkeit der Anonymität.  

Pf: Genau. Das wollte ich grade sagen, ja.  

Pm: Also Anonymität entsteht ja immer dann oder es wird dann notwendig, wenn jemand 
sagt, „Ich habe große Sorge, dass mein Name in einem Zusammenhang genannt wird.“ 
Und das passiert nicht. Also es gibt den Austausch hier und der Erste, sage ich mal, der 
dann irgendwie etwas anspricht, wenn es offiziell und formal wird, ist dann Schulsozialar-
beit oder auch Schulleitung und da ist nicht unbedingt die Lehrkraft im Einzelnen mit drin, 
ne? Also die Notwendigkeit ist nicht da und ich glaube, es gab auch noch gar nicht den 
Anlass, ne, dass jemand gesagt hat, „Ich will meinen Namen nicht rein /“, oder so.  

Pf: Also ich wüsste jetzt keinen einzigen Fall, in dem sich so  
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If: Kam mir gerade so als Idee, ob man vielleicht nicht zuständig sein möchte oder so, dass 
deswegen einfach abgeben möchte oder so  

Kf: Das ist doch eigentlich der falsche Ansatz, ne? Ich irgendetwas beobachtet, was, ja, 
nicht der Norm, sage ich jetzt mal, entspricht und ich möchte irgendwie eine Lösung fin-
den, in Zusammenarbeit mit dem Team. Wie soll das gehen, wenn ich nicht das, was ich 
beobachtet habe, beschreiben kann?  

(unv., gleichzeitiges Sprechen und Gemurmel mehrerer Personen). 

Der Abschnitt verdeutlicht, dass die Sprecher:innen eine vorangelagerte Ver-
antwortung bei Lehrkräften sehen, über das Meldesystem transparent mit 
Anliegen oder Verdachtsfällen an das Beratungsteam heranzutreten.  

8.2.4 Zwischenfazit 

Im Vergleich der drei Gruppen Fichte, Kiefer und Tanne zeigen sich ein-
gangs unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Dennoch werden im Diskus-
sionsverlauf zentrale Themen wie Handlungsunsicherheiten und die Rolle 
von Schulsozialarbeit in allen drei Diskussionen umfassend aufgegriffen. 
Letzteres überrascht insofern, als dass an der Schule der Gruppe Kiefer keine 
Schulsozialarbeit angesiedelt ist und – anders als in den Gruppen Fichte und 
Tanne – kein:e Schulsozialarbeiter:in an der Diskussion teilnimmt. Da jedoch 
gerade in der Gruppe Kiefer direkt zu Beginn der Diskussion das Thema des 
Hilfe- und Unterstützungsbedarfs für Kinder und Jugendliche an ihrer Schule 
als relevant markiert wird und später die Zusammenarbeit mit externen Stel-
len – wie dem Jugendamt – als zeitlich intensiv herausfordernd geschildert 
wird, scheint der Wunsch der Gruppe nach weiterer pädagogischer Unterstüt-
zung durch Schulsozialarbeit naheliegend. In der Gruppe Tanne zeigt sich 
dagegen ein konträres Bild: Bereits eingangs wird hier die Bedeutung des 
(kollegialen) Austausches an der Schule hervorgehoben. Unterschiede zeigen 
sich zudem nicht nur dahingehend, dass an der Gruppendiskussion die Hälfte 
der Teilnehmenden außerunterrichtlich als (Schul-)Sozialarbeiter:innen an 
der Schule tätig ist, sondern auch darin, dass das Jugendamt als zuverlässiger 
und enger Kooperationspartner genannt wird. In der Gruppe Fichte scheint 
die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt in der Vergangenheit auch zeitweise 
konfliktbehaftet gewesen zu sein (vgl. A9: G06). Insgesamt stellt die Koope-
ration mit externen Stellen wie dem Jugendamt in der Diskussion der Gruppe 
Fichte jedoch eher ein randständiges Thema dar. Stattdessen prägt ein Span-
nungsverhältnis die Diskussion. Dieses scheint mit unterschiedlichen Orien-
tierungs- und Handlungswissen zwischen der Schulsozialarbeit und einigen 
Lehrkräften zum Thema Kinderschutz im Zusammenhang zu stehen. Es ent-
steht der Eindruck, dass an der Schule der Gruppe Fichte – anders als an der 
Schule der Gruppe Tanne – kein kongruenter Orientierungsrahmen zwischen 
den Lehrkräften und der Schulsozialarbeit in Fragen der Zusammenarbeit bei 



225 

Hilfe- und Unterstützungsbedarf der Kinder und Jugendlichen besteht. Viel-
mehr scheinen organisationale Vorgaben zu fehlen oder unbekannt zu sein. 
Rollenerwartungen sind in Teilen der Gruppe heterogen. Dies wird bereits 
eingangs deutlich, als die Lehrkräfte das Ermöglichen des Unterrichts für 
sich als relevantes Thema markieren. Damit einher geht seitens der Lehrkräf-
te ein Appell an die Schulsozialarbeit, mehr präventiv und unterrichtsunter-
stützend zu arbeiten, von dem diese sich und ihre Aufgaben (vorrangig und 
vermehrt intervenierende Einzelfallhilfen) abgrenzt. In diesem Zusammen-
hang scheint auch die Rolle der Schulleitung bedeutend, die sich in der 
Gruppe Fichte als den Wissenstransfer hemmend darstellt, während sie von 
der Gruppe Tanne als zentrale (unterstützende) Entscheidungsinstanz benannt 
wird. 

In allen drei Gruppen findet sich im Diskussionsverlauf eine Art Orientie-
rungssuche unter den Lehrkräften zu für sie nicht offensichtlichen oder un-
klaren Gefährdungsverdachtsfällen. Dadurch drückt sich eine Art geteilter 
konjunktiver Erfahrungsraum der Handlungsunsicherheit aus, der in den 
einzelnen Gruppen jedoch unterschiedlich ausgestaltet zu sein scheint.  

In der Gruppe Fichte scheint bei den Lehrkräften eine grundsätzlichere 
Unsicherheit darüber zu bestehen, bei welchen Gefährdungsarten welche 
Schritte vorgenommen werden sollten. Dass vergleichsweise wenig Orientie-
rungswissen zu Gefährdungsanzeichen besteht, deutet sich in vagen Äuße-
rungen an, wie: Die Schulleitung oder Schulsozialarbeit nehme weitere 
Schritte vor, wenn Lehrkräfte auf einen Gefährdungsverdacht hinweisen. Die 
darin gleichzeitig anklingende Verantwortungsdiffusion wird dadurch unter-
strichen, dass es viel um die Frage des Erkennens geht und „Graufälle“, bei 
denen unklar sei, ob man diese dem Jugendamt melden solle oder überhaupt 
tätig werden müsse. Die Eigenverantwortung des Anbietens von Hilfs- und 
Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in Problemlagen wird 
hier nicht thematisiert. Dennoch wird in der Gruppe – wie auch in anderen 
Gruppen – die Sorge geteilt, Gefährdungslagen nicht zu erkennen – insbe-
sondere bei stilleren Schüler:innen.  

In der Gruppe Kiefer zeigt sich innerhalb der Gruppe ein heterogeneres 
Bild im Erfahrungswissen der Beteiligten zu Gefährdungsverdachtsfällen. 
Während zwei der Lehrkräfte an Beispielen verdeutlichen, dass sie einen 
klaren Handlungsauftrag bei sich sehen, Schüler:innen auf Verhaltensverän-
derungen o. Ä. anzusprechen, äußern sich zwei andere Lehrkräfte diesbezüg-
lich deutlich zögerlicher. Sie stellen in Frage, selbst Gefährdungsanzeichen 
wahrzunehmen bzw. „Signale“ zu erkennen. Die Wahrnehmung von Gefähr-
dungen wird in der Gruppe ausführlich hinsichtlich beruflicher Erfahrungen 
und der eigenen Lebenswelt reflektiert, die die Problemantizipation prägen. 
Es zeigen sich also auch hier in Teilen Unsicherheiten und die Sorge des 
Übersehens von Gefährdungsanzeichen. Bemerkenswert ist im Hinblick auf 
den pädagogischen Handlungsauftrag bei einem Gefährdungsverdacht die 
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unterschiedliche Positionierung zweier Lehrkräfte zur eigenen Bewertung 
von Schüler:innenäußerungen. Während eine Lehrkraft die Haltung vertritt, 
Äußerungen aller Schüler:innen, die eine Gefährdung andeuten, erstmal zu 
glauben und keine Einschätzung der Glaubwürdigkeit vornehmen zu können; 
deutet eine andere an, dass sie entsprechende Einschätzungen vornehme und 
sich ggf. entsprechend unterschiedlich verhalten würde – situations- und 
personenabhängig. 

Bei der Gruppe Tanne wird die Handlungsunsicherheit eher retrospektiv 
thematisiert, indem das frühere Vorgehen als „laienhaft“ bezeichnet wird. Es 
habe auf einem „Bauchgefühl“ beruht und – anders als heute – seien keine 
„professionellen Wege“ institutionalisiert gewesen (Z. 496-517). Das einge-
führte Meldesystem und die Zusammenarbeit mit den (Schul-
)Sozialarbeiter:innen als „Expert:innen“ werden als Professionalisierung der 
Gefährdungseinschätzung wahrgenommen. Gleichzeitig wird auch in der 
Gruppe Tanne deutlich, dass Lehrkräften nicht zwangsläufig klar ist, was 
eine Gefährdung ist, diese Fragen jedoch nicht von den Lehrkräften allein 
geklärt werden müssen, sondern ein etabliertes Verfahren/Meldesystem kol-
legiale Unterstützung durch ein Beratungsteam vorsieht. 

Anhand der rekonstruierten pädagogischen Orientierungen zum Kinder-
schutz an Schulen der drei Gruppen konnten vertiefende Erkenntnisse zu 
bestehenden Handlungs(un)sicherheiten gewonnen werden. Diese werden 
gemeinsam mit den inhaltsanalytischen Befunden (Kap. 8.1) im nächsten 
Kapitel vor dem Hintergrund des zuvor berichteten empirischen Forschungs-
standes (Kap. 3; 4.2; 5) und den normativen Regelungen sowie fachlichen 
Erwartungen zum Kinderschutzhandeln (Kap. 2 sowie 4.1) hinsichtlich ihrer 
Relevanz diskutiert. 

9. Diskussion: Konstituierung von pädagogischen 
Handlungsorientierungen zu Kindeswohlgefährdungen 
von Kindern und Jugendlichen an Schulen 

Die in Kapitel 8 dargelegten empirischen Befunden verdeutlichen die Viel-
schichtigkeit des Kinderschutzthemas am Ort Schule aus verschiedenen Per-
spektiven. Das Erkenntnisinteresse der Arbeit (Kap. 6) tangiert dabei sowohl 
Professionalitäts- und Steuerungsfragen als auch strukturelle und organisati-
onale Rahmenbedingungen, die Handlungsorientierungen zum Kinderschutz 
konstituieren. Hinsichtlich dieser Fragen konnte durch die inhaltsanalytische 
Betrachtung (Kap. 8.1) bereits ein Bogen von thematischen Aspekten ge-
spannt werden, die von Teilnehmenden der Gruppendiskussionen an den 
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Schulen als relevant markiert wurden. Die reflektierende Interpretation aus-
gewählter Diskussionspassagen einzelner Fallportraits (Kap. 8.2) stellt ergän-
zend vertiefende Erkenntnisse auf einer immanenten SinnebeneG heraus. In 
dieser Arbeit umfasst dies vor allem geteilte Handlungsorientierungen zum 
Kinderschutz als auch Orientierungsdilemmata und Diskrepanzen. 

Eine Gliederung der Forschungsbefunde zu den vier Ergebnisdimensio-
nen (Kap. 9.1 - Kap. 9.4) wird nachfolgend anhand von drei Querschnittsfra-
gen vorgenommen:  

(1) Inwiefern kann durch die gewonnen empirischen Erkenntnisse der 
bisherige Forschungsstand validiert werden?  

(2) Welche neuen/vertiefenden Erkenntnisse konnten gewonnen werden? 
(3) Wo zeigen sich weitere Forschungsdesiderata? 

Dieser Dreischritt soll dazu dienen, zentrale Ergebnisse in den Forschungs-
diskurs einzuordnen. Abschließend werden diese Befunde kritisch hinsicht-
lich ihrer (u.a. durch den Forschungs- und Auswertungsprozess bedingten) 
Limitationen reflektiert (Kap. 9.5). 

9.1 Relevanz und Vielschichtigkeit des Themas Kinderschutz 
an Schulen 

Ganz grundlegend unterstreichen die Forschungsergebnisse, dass der Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen für ihr Wohlergehen ein 
schulalltagsbegleitendes Thema ist, mit dem sich dort tätige Pädagog:innen 
beschäftigen. Dies bekräftigt im Wesentlichen bereits veröffentlichte Befun-
de aus anderen Studien, die Gefährdungslagen von Kindern und Jugendlichen 
im Schulalter herausstellen (vgl. Kap. 4.2). Gegenüber den in Kap. 4.2 bereits 
dargestellten, größeren quantitativen Befragungen von Schüler:innen und 
amtlichen Daten, vertieft die vorliegende Arbeit Erkenntnisse hinsichtlich der 
Multikomplexität des Schutz- und Gefährdungsthemas an Schulen aus der 
Perspektive der pädagogischen Fachkräfte. Die aus den Gruppendiskussionen 
an Schulen gewonnen Daten zeigen, dass eine Vielzahl individueller Prob-
lemlagen von Kindern und Jugendlichen den schulischen Alltag prägen (kön-
nen). Anhand von Beispielsfällen wurden dabei hinsichtlich der Bandbreite 
der Problemkonstellationen vier Aspekte besonders deutlich (vgl. Kap. 8.1.2, 
Tabelle 6): 
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▪ Die (möglichen) Gefährdungslagen90 stellen sich äußerst heterogen dar 
(u.a. Schulängste, Schulabsentismus, Suizidgedanken, soziale Konflikte, 
Gewalterfahrungen, Vernachlässigungsanzeichen). 

▪ Die Art der Gefährdung kann sich (zunächst) eher diffus darstellen und 
muss für Pädagog:innen nicht immer eindeutig erkennbar sein. 

▪ Gefährdungsgrade unterscheiden sich deutlich. 
▪ Die Heterogenität der Gefährdungslagen und -grade geht mit sehr unter-

schiedlichen Umgangsweisen einher. 

Daraus lässt sich ableiten, dass zwar aus der Kinderschutz- bzw. Kindes-
wohlgefährdungsperspektive unterschiedliche Gefährdungsformen und po-
tenzielle Gefährdungsfolgen klar benannt werden (vgl. Kap. 2.3), diese an 
Schulen jedoch nicht immer losgelöst von anderen Problemlagen, sozialen 
Konflikten o. Ä. betrachtet werden können. Vielmehr gilt es, für eine Viel-
zahl an Bedarfslagen, Lösungsansätze und Unterstützungsangebote zu finden, 
für die Lehrkräfte nur bedingt Expert:innen sind. Die Frage nach unentdeck-
ten und fehlgedeuteten Gefährdungsanzeichen stellt somit eine im Kinder-
schutz virulente besondere professionelle Herausforderung dar. 

9.2 Professionelle Herausforderungen im 
Gefährdungseinschätzungsverfahren 

Für eine umfassende Gefährdungseinschätzung ist der Kontakt mit den Eltern 
oder Erziehungsberechtigten oft unerlässlich (vgl. Kap. 4.1). Die aus der 
Inhaltsanalyse gewonnenen Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Zusammenar-
beit mit den Erziehungsberechtigten häufig als schwierig empfunden wird, da 
sie sich mit hohen Erwartungen konfrontiert sehen – bspw. hinsichtlich ihres 
Erziehungsauftrags. Zudem fehle es an Einblicken in das familiäre Umfeld 
der Kinder und Jugendlichen. Der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten 
sowie deren Mitwirkungsbereitschaft in Erziehungs- und Bildungsfragen sei 
oft kaum bis nicht vorhanden (vgl. Kap. 8.1.6).  

Wenngleich für Pädagog:innen an Schulen ein klarer Schutzauftrag gilt 
(vgl. Kap. 4.1.1.), nehmen Lehrkräfte diese Schutz- und Fürsorgepflicht stel-
lenweise als herausfordernd wahr. Dies liegt einerseits an dem – von man-
chen empfundenen – Rollenkonflikt, sowohl eine bewertende Lehrperson in 

 
90  Fachlich und rechtlich sind allerdings auch nicht alle Beispiele als eindeutige Gefährdungen 

im Sinne einer Kindeswohlgefährdung zu sehen. Die Fälle an Schulen können hier bspw. 

(noch) nicht im Zuge eines Gefährdungseinschätzungsverfahren gemäß § 8a SGB VIII durch 

das Jugendamt eingestuft worden sein oder auch im Schutzauftragsbereich der Schule zur 

Gefährdungsabwehr liegen. 
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einer Lehr-Lern-Beziehung zu sein als auch eine Vertrauens- und Ansprech-
person bei persönlichen Problemen darzustellen. Andererseits sehen Lehr-
kräfte in Teilen eine Ambivalenz darin, gegenüber allen Schüler:innen einer 
Klasse ihren unterrichtlichen Bildungsauftrag zu erfüllen und gleichzeitig als 
Bezugsperson individuelle Problemlagen der Kinder und Jugendlichen wahr-
zunehmen und für diese umfassende Unterstützungsleistungen anzubieten. 
An dieses Orientierungsdilemma schließt die in einigen Gruppen anklingende 
Verantwortungsdiffusion bei unklaren Fällen oder stilleren/unauffälligeren 
Schüler:innen an. Die vielfach geteilte Sorge um das Nicht-Wahrnehmen von 
Verhaltensveränderungen bei ruhigeren Schüler:innen verdeutlicht, dass in 
solchen Fällen Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen seitens der 
Lehrkräfte voraussichtlich nicht entdeckt werden. Insgesamt bestätigen sich 
in den Ergebnissen der Gruppendiskussionen die drei von Franzheld (2023, 
S. 208f.)91 formulierten Arten der Gefährdungswahrnehmung an Schulen, die 
zu einer Meldung an das Jugendamt führen: 

▪ Gefährdungsbeobachtungen: vorrangig in Form von Vernachlässigungen, 
wie unsauberer Kleidung oder anderer Hinweise auf eine mangelnde Ver-
sorgung (z.B. wiederholt fehlendes Frühstück); aber auch in Form von 
sichtbaren körperlichen Verletzungen 

▪ Mitteilungen von Schüler:innen: das offene Ansprechen/Anvertrauen von 
Gewalterfahrungen durch betroffene Schüler:innen selbst oder deren Mit-
schüler:innen 

▪ Institutionell erzeugte Gefährdungsmeldungen: Bspw. durch die Doku-
mentation von Fehlstunden ausgelöste Verfahrensschritte. 

Dies deckt sich mit empirischen Befunden der amtlichen Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik, denen zufolge seitens der Schulen an das Jugendamt am 
häufigsten der Verdacht auf Vernachlässigung gemeldet wird sowie über-
durchschnittlich häufig körperliche Gewalt (vgl. Kap. 4.2.3). Zudem lassen 
sich Desiderata ableiten, an die weitere Forschungen anknüpfen können: 
Sowohl (weitere) Erkenntnisse zu Disclosureprozessen92 als auch Erkenntnis-
se zum quantitativen Verhältnis von den von Lehrkräften beobachte-
ten/aufgedeckten Fällen zu denen, in denen (Mit-)Schüler:innen sich aktiv 
anvertraut haben, könnten dabei helfen, Möglichkeiten der Gefährdungsauf-
deckung und -meldung weiter zu verbessern.  

Darüber hinaus konnte durch die Analyse eines Fallportraits (Kap. 8.2.2) 
gezeigt werden, dass das auslösende Moment für die Gefährdungseinschät-
zung auch mit der professionellen Haltung der pädagogischen Fachkräfte 
gegenüber den Kindern und Jugendlichen sowie ihren Aussagen im Zusam-

 
91  Die Zusammenstellung beruht dabei auf der zurückliegenden empirischen Untersuchung von 

Bohler & Franzheld (2011). 

92  Für den Bereich der sexualisierten Gewalt finden sich Erkenntnisse bei Christmann (2021). 
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menhang steht. So scheinen Lehrkräfte, die Äußerungen von Kindern und 
Jugendlichen zunächst uneingeschränkt für wahr halten, eher Gefährdungs-
einschätzungsprozesse einzuleiten als Lehrkräfte, die diese Äußerungen hin-
sichtlich ihrer subjektiven Einschätzung der generellen Glaubwürdigkeit der 
betreffenden Person gegenüber bewerten. Dieses Spannungsgefüge könnte 
auch ein Indiz für eine im Fachdiskurs aufzugreifende Frage nach Möglich-
keiten und Grenzen der professionellen Urteilsbildung93 und pädagogischen 
Grundhaltungen bei Unsicherheiten in Kinderschutzfragen sein. 

Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse, dass sowohl das Erkennen von 
Gefährdungsanzeichen als auch die Feststellung einer Gefährdung bzw. eines 
Gefährdungsverdachts94 in vielen Fällen Erfahrungs- und/oder Fachwissen 
erfordert. Erst das Wissen über Gefährdungsanzeichen und Lebensumstände 
von Kindern und Jugendlichen scheint einen aufmerksameren Umgang zu 
fördern. Nicht zuletzt schildern vor allem Lehrkräfte eigene Unsicherheiten 
im Erkennen von Gefährdungsanzeichen und Verhaltensänderungen bei den 
Kindern und Jugendlichen. Entsprechend stellt sich die Frage, ob bestimmte 
Gefährdungsformen (vgl. Kap. 2.3.1) wie sexualisierte Gewalt und psychi-
sche Gewalt deutlich seltener erkannt und gemeldet werden – einerseits, da 
Lehrkräfte diese schwieriger augenscheinlich/offenkundig wahrnehmen kön-
nen und nicht über eine entsprechende Expertise verfügen, um sensibel auf 
Anzeichen reagieren zu können. Andererseits könnten sie diese seltener er-
kennen, weil sich Kinder und Jugendliche ihnen damit seltener anvertrauen, 
da sie etwas nicht als Fehlverhalten wahrnehmen – beispielsweise, da sie 
aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen etwas nicht hinterfragen oder gefähr-
dende Verhaltensweisen Dritter ihnen gegenüber bereits als ,normal‘ ansehen 
(Piezunka 2023, S. 220).  

Zum Thema sexualisierter Gewalt in schulischen Kontext wurden zuletzt 
Forschungen intensiviert und Förderprogramme zur Aufklärung und Informa-
tion umgesetzt (vgl. Kap. 4.2.2). Evaluiert wurden diese bislang jedoch nicht. 
Zudem stellte Christmann (2021, S. 444) bereits fest, dass das Fachwissen 
über sexualisierte Gewalt sich als „wertvolle Ressource erweisen [kann und] 
umgekehrt zeigen Disclosureprozesse oftmals Wissensdefizite schmerzlich 
auf und lösen dadurch Belastungsreaktionen aus. Als nützlich und entlastend 
erweist sich vor allem berufliches Erfahrungswissen und die im Zusammen-
hang damit ausgebildeten Handlungsroutinen.“ Dabei dokumentieren die 

 
93  Für den sozialpädagogischen Fachdiskurs zur Entscheidungs- und Urteilsbildung siehe 

bspw. einführend Bastian (2019). 

94  Die letztliche Entscheidung darüber, ob eine Gefährdung gem. § 8a SGB VIII vorliegt, wird 

seitens des ASDs bzw. des Familiengerichts getroffen. Dennoch ist es für den Gefährdungs-

einschätzungsprozess zentral, dass auch pädagogische Fachkräfte eine begründete Gefähr-

dungseinschätzung vornehmen und entsprechend dokumentieren, warum sie von einer Ge-

fährdung ausgehen. 
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Ergebnisse der Gruppendiskussionen (Kap. 8.1) insbesondere zu diesen 
Themen95 geäußerten Fortbildungsbedarf der Teilnehmenden. Auch andere 
Studien wiesen bereits auf die fehlende bis zufällige Berücksichtigung von 
Themen wie sexualisierter Gewalt respektive Kinderschutz in der Hochschul-
ausbildung hin (u.a. Glammeier 2019; Böwer & Rätz 2021; Wazlawik & 
Kopp 2024). 

Insgesamt wird der Verdacht auf sexualisierte Gewalt von Schulen weder 
über- noch unterdurchschnittlich häufig an das Jugendamt gemeldet (vgl. 
Kap. 4.2.3, Tabelle 3). Psychische Gewalt ist dagegen in den schulischen 
Verdachtsmeldungen im Vergleich zu anderen Meldeinstanzen auffallend 
unterrepräsentiert (vgl. ebd.). Auch die Forschung dieser Gefährdungsform 
als Thema an Schulen scheint bis dato ein weniger beachtetes Thema zu sein. 
Gleichzeitig zeigt Prengel (2019, S. 109) anhand von Beobachtungsdaten der 
INTAKT-Studie auf, dass auch an Schulen nach wie vor pädagogische Inter-
aktionen stattfinden, bei denen es sich um psychische Gewalt von Lehrkräf-
ten gegenüber Schüler:innen handelt (vgl. dazu auch Kap. 4.2.1). 

Generell fällt auf, dass in den Diskussionen über alle Gruppen hinweg ei-
ne vonseiten der Schule bzw. einer Lehrkraft ausgehende Kindeswohlgefähr-
dungen insgesamt nicht thematisiert wird.96 Welche Brisanz dieses Thema 
entwickeln kann, verdeutlicht Christmann (2021) ebenfalls bezüglich der 
Aufdeckung von sexualisierten Übergriffen im Schulkollegium. Anhand der 
Ergebnisse seiner qualitativen Interviewstudie hält er fest, dass sich Fachkräf-
te  

„nicht selten einer abwehrenden oder feindseligen Dynamik im Kollegium ausgesetzt 
[sehen], die die eigene Position prekär werden lassen kann. Die damit verbundenen Erfah-
rungen können einschneidende und dauerhafte (berufs-)biographische Spuren hinterlassen, 
insbesondere wenn eine Aufarbeitung innerhalb der Einrichtung ausbleibt“ (ebd. S. 445).  

Entsprechende Gruppendynamiken sind, wenn es um die „soziale Figur des 
Netzbeschmutzers“ geht, keine Seltenheit (Hermann 2023). Im Gegenteil 
wird dieses Phänomen – in der Sozialpsychologie auch als „Black Sheep 
Effect“ bezeichnet – seit längerem in unterschiedlichen Kontexten untersucht 
und gemäß der Theorie der sozialen Identität als „ein Mittel verstanden, die 
eigene Gruppe, und damit die eigene soziale Identität zu schützen“ (Reese 
2010). Somit ist es nicht verwunderlich, dass dieses Thema in den Gruppen 
nicht verhandelt wird; es stellt aber zugleich eine professionelle Herausforde-
rung dar, wenn es um die Wahrnehmung von pädagogischer Verantwortung 
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen für ihr Wohl-

 
95  Neben den Themen Disclosure und Prävention sexualisierter Gewalt und Schutzkonzepten, 

wurden hier auch verwandte Themen wie Deeskalations- und Konfliktlösungsstrategien so-

wie partizipative Angebote für Kinder benannt. 

96  Mit Ausnahme einer Schule in der es um einen mehrere Jahre zurückliegenden Fall eines 

gewalttätigen Geistlichen an der Schule geht (vgl. A9). 
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ergehen geht. Zudem zeigt es auf, dass – neben internen – auch nied-
rigschwellige externe Anlaufstellen benötigt werden, wie später unter Kapitel 
9.4 näher ausgeführt wird. 

Im engen Zusammenspiel mit den Organisationsstrukturen (Kap. 9.4) und 
dem Steuerungshandeln der Schulleitung (Kap. 9.3) stehen auch die festge-
stellten zum Teil unterschiedlichen Rollenerwartungen der pädagogischen 
Fachkräfte. Dies betrifft insbesondere die Rolle der Schulsozialarbeit in Zu-
sammenarbeit mit den Lehrkräften. Die Interviewstudie von Kopp et al. 
(2020, S. 412f.) konnte bereits zeigen, dass Schulsozialarbeit:innen selbst den 
Kinderschutz und Einzelfallhilfen als ein prioritäres Aufgabengebiet für sich 
definieren, dieser Arbeitsauftrag an manchen Schulen jedoch in einer „diffu-
sen Allzuständigkeit von Schulsozialarbeiter:innen“ zu Überforderung führen 
kann – insbesondere wenn keine (multiprofessionellen) Beratungsteams o. Ä. 
für den Austausch und Aufgabenteilungen bestehen. 

Wie anhand der Fallportraits (Kap. 8.2) vertiefend herausgestellt werden 
konnte, können unterschiedliche Erwartungshaltungen dazu führen, dass es 
zu einer Verantwortungsdiffusion in der Fallzuständigkeit in Gefährdungs-
verdachtsfällen kommt. Geklärte Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten 
bieten dagegen eine wichtige Orientierung im Gefährdungsverdachtsfall und 
verbessern die Handlungssicherheit. Folglich kann nicht per se davon ausge-
gangen werden, dass das Vorhandensein von Schulsozialarbeit an Schulen zu 
mehr Handlungssicherheit führt. Damit zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit 
Limitationen der von Zimmermann (2019) festgestellte zunehmenden Hand-
lungs- und Rechtssicherheit im Kinderschutz an Schulen durch das Vorhan-
densein von Schulsozialarbeit. Zwar bestätigt sich, dass im Fall klarerer Rol-
lenklärung und Verfahrensschritte eine Professionalisierung stattfinden kann, 
die – auch bei Lehrkräften – zu mehr Handlungssicherheit führt, jedoch ist 
davon nicht per se auszugehen. Dennoch wird gruppendiskussionsübergrei-
fend – sowohl an Schulen mit als auch ohne Schulsozialarbeiter:innen – ein 
Vorteil in der Installation von Schulsozialarbeit an Schulen für Hilfs- und 
Unterstützungsleistungen gesehen. Diese kann ihr Potenzial am besten entfal-
ten, wenn Aufgaben und Zuständigkeiten klar geregelt sind.  

Geklärte Rollen und schulseitige Ansprechpersonen sind auch für die Zu-
sammenarbeit mit externen Stellen wie dem Jugendamt zentral. Schulsozial-
arbeiter:innen wird in einigen Gruppendiskussionen ein hilfreiches sozial-
räumliches Vermittlungs- und Netzwerkwissen sowie ein Expert:innenstatus 
in der Gefährdungseinschätzung zu geschrieben (vgl. Kap. 8.1). Zudem wird 
ein Vorteil darin gesehen, dass diese zeitintensive Einzelhilfen und Abspra-
chen mit externen Stellen (bspw. dem Jugendamt) übernehmen können. Wie 
auch hier die Analyse der Fallportraits (Kap. 8.2) veranschaulicht, scheint 
eine durch die Schulsozialarbeit stattfindende Fallkoordination die Koopera-
tion und Handlungsroutinen in Gefährdungs(verdachts)fällen zu verbessern. 
Diese Rolle kann seitens der Schulsozialarbeit jedoch nur übernommen wer-
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den, wenn Schulen diesen Prozess als feste organisationale Struktur veran-
kern (vgl. Kap. 9.2).97 Dazu zählt auch eine transparente Rollenklärung, die 
dazu dient, Schulsozialarbeiter:innen vor Zuständigkeitsüberfrachtung (z. B. 
durch Erwartungen zu unterrichtsunterstützender Präventionsarbeit o. Ä.) zu 
schützen (vgl. auch Kopp et al. 2020, Christmann 2023). Hierbei kommt der 
Schulleitung als Steuerungsinstanz eine zentrale Rolle zu kommen. Darüber 
hinaus wäre zu klären, inwieweit sich der eigenständige Schutzauftrag, der 
für alle (sozial-)pädagogischen Fachkräfte an Schulen gilt, rechtssicher und 
sinnhaft organisational umverteilen lässt. 

9.3 Schulleitung als Unterstützungs- und 
Entscheidungsinstanz 

Allein aufgrund der an Schulen geltenden Dienstordnung spielen Schullei-
tungen eine gewichtige Rolle und prägen schulische Qualitäts- und Entwick-
lungsprozesse maßgeblich (Huber 2013). Entsprechend hat die Schulleitung 
„eine umfangreiche Verantwortung, den Kinderschutz in der Einrichtung 
sicherzustellen“ (Poelchau 2018, S. 25). In Nordrhein-Westfalen sind Lehr-
kräfte gemäß § 29 Abs. 2 ADO (Allgemeine Dienstordnung für Lehrer:innen 
und Schuleiter:innen an öffentlichen Schulen) verpflichtet, ihre Schulleitung 
zu informieren, wenn Anhaltspunkte einer Vernachlässigung, Misshandlung 
oder sexuellen Missbrauchs bei Schüler:innen bestehen. Folgerichtig wird die 
Schulleitung in den Gruppendiskussionen als zentrale zu informierende In-
stanz markiert. Zugleich kommt ihr damit einhergehend auch eine bedeuten-
de Entscheider:innenrolle zum weiteren Fallverlauf zu, die an einigen Schu-
len über die reine Informationsmitteilung hinaus geht. Wie Fallbeispiele 
zeigen, können Schulleitungen auch eine Hürde darstellen, Fälle dem Ju-
gendamt zu melden. Darüber hinaus kann fehlender Wissenstransfer zu An-
laufstellen und Verfahrensschritten im Verdachtsfall seitens der Schulleitung 
Unsicherheiten bei den pädagogischen Fachkräften verursachen und im un-
günstigsten Fall die Implementierung von standardisierten Gefährdungsein-
schätzungsprozessen und eventuell sogar eine Kultur des Hinsehens und 
Handelns im Kinderschutz blockieren. Ob entsprechende fehlgeleitete Lei-
tungsentscheidungen und -entwicklungen durch die Kontroll- und Beratungs-

 
97  Rein rechtlich gilt es zu beachten: „Auch wenn an einer Schule ‚Schulsozialarbeit‘ etabliert 

ist, bedeutet dieser Umstand alleine noch keine Klärung hinsichtlich der Frage, wie die Auf-

gabenverteilung zwischen Sozialarbeitern, Lehrern bzw. der Schulverwaltung bezüglich der 

Kooperation, Koordination und Fallverantwortlichkeit ist. Hier bedarf es klarer Vereinba-

rungen, unabhängig von der Frage, wer der Anstellungsträger der Fachkraft ist“ (Wiesner 

2022, Rd. 31, S. 2065) 
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funktion der Schulaufsichtsbehörden98 korrigiert werden (können) und wel-
chen Stellenwert Kinderschutzfragen für diese haben, lässt sich an dieser 
Stelle nicht klären.  
Letztlich scheint die von Bohler & Franzheld (2011, S. 257) festgestellte, 
„weichenstellende“ Bedeutung der Schulleitung für den Kinderschutz und die 
Aussage: „Es steht und fällt mit dem Direktor“ nach wie vor zuzutreffen. 
Diese „Gatekeeper“-Funktion für den Kinderschutz ist auch im Rahmen des 
Feldzugangs dieser Forschungsarbeit deutlich geworden. Schulsozialarbei-
ter:innen und Lehrkräfte berichten bspw., dass ihre Schulleitung ihnen unter-
sagt habe, an Forschungsprojekten zu dem Thema teilzunehmen (vgl. Kap. 
7.2.1). Wenngleich die Teilnahme an einem Projekt zum Kinderschutz noch 
kein Kinderschutz ist, deutet sich hier eine Bereitschaft an, sich mit dieser 
Thematik zu befassen. Hinsichtlich der Bedeutung des Wissenstransfers für 
das Kinderschutzhandeln durch Schulleitungen stellt Zimmermann (2019, 
S. 49) in einer bundesweiten Schulbefragung im Schuljahr 2014/15 fest, dass 
nicht einmal an der Hälfte der Schulen alle Lehrkräfte über den Beratungsan-
spruch im Gefährdungsverdacht durch eine insoweit erfahrene Fachkraft 
informiert worden sind. 

In den meisten an der vorliegenden Arbeit teilnehmenden Gruppen war 
die Arbeit mit der Schulleitung jedoch positiv konnotiert und die pädagogi-
schen Fachkräfte nahmen diese als Rückhalt und in prekäreren Fällen unter-
stützende Instanz war. Dennoch gilt eine Leitung, „die keine klaren Entschei-
dungen trifft, keine klaren Regeln etabliert und kein gemeinsam getragenes 
pädagogisches Konzept vorgibt“ als „risikobehaftete“ Rahmenbedingung für 
Gefährdungslagen in pädagogischen Einrichtungen“ (Bange 2015, S. 106; 
Kadera 2018, S. 4). Nicht zuletzt ist dieses dieses Leitungsverhalten als risi-
kobehaftet anzusehen, da mutmaßlich kein strukturiertes Vorgehen im Ge-
fährdungsverdacht stattfindet. Folglich spiegelt sich in den organisationalen 
Rahmenbedingungen auch ein wesentlicher Teil des Steuerungshandelns der 
Schulleitung wider (Kap. 9.4).  

9.4 Organisationale Regelstrukturen als prägende Rahmung 

In Kapitel 9.2 wurde bereits dargestellt, dass eine transparente Rollenerwar-
tungs- und Aufgabenklärung eine wichtige Rahmung für das Kinderschutz-

 
98  Für den Bereich der Heimerziehung der Kinder- und Jugendhilfe untersuchte Mühlmann 

(2014) das Selbstverständnis der Aufsichtsbehörden zum Schutz der Kinder und Jugendli-

chen in den Einrichtungen und stellte fest, dass der Verantwortungsbereich der Aufsichtsbe-

hörden nicht ausreichend definiert und gleichzeitig eine unabhängige und stringente „Ver-

antwortungskette“ für den Kinderschutz jedoch unerlässlich ist. 
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handeln darstellt. Eine wichtige Orientierung stellt dabei das Wissen sowie 
ein klar geregelter Wissenstransfer zu Verfahrensschritten im Gefährdungs-
verdacht dar. Zum Austausch fehlt es pädagogischen Fachkräften (insbeson-
dere den Lehrkräften) jedoch – abseits kurzer Tür- und Angelgespräche – 
häufig an (Zeit-)Räumen und Gelegenheiten. Somit gestaltet es sich für die 
Lehrkräfte mancherorts schwierig, sich über Verdachtsfälle o. Ä. zu beraten 
oder vertraulichere Telefonate zur Hilfeplanung zu führen. Auch Christmann 
(2021, S. 443) stellte das Nichtvorhandensein von Räumen für vertrauliche 
Gespräche als ein Hemmnis für Disclosureprozesse heraus. 

Generell stellen geregelte organisationale Prozesse und Abläufe eine 
wichtige Handlungsorientierung für pädagogische Fachkräfte dar. Dazu zäh-
len beispielsweise etablierte Informations- und Kommunikationskanäle mit 
schulinternen Beratungsteams. Der Nutzen entsprechender Kommunikations-
strukturen und Beratungsteams für schulseitig routinierte Gefährdungsein-
schätzungen konnte insbesondere durch die Rekonstruktion von pädagogi-
schen Orientierungen im Gefährdungsverdacht aufgezeigt werden (vgl. Kap. 
8.2, Kap. 9.2). Gleichzeitig manifestierte sich, wie auch in vorherigen Stu-
dien, dass nur ein Teil der Schulen ein Beratungsteam an der Schule instal-
liert hat, das in Gefährdungsverdachtsfällen mit Einzelfallhilfen und/oder 
Hilfs- und Unterstützungsangebote beratend oder prozessbegleitend tätig 
wird (Kopp et al. 2020). Die Befunde lassen die These zu, dass die höhere 
Anzahl eher einzelfallbezogener Kooperationen von Schulen mit dem ASD 
(u.a. Pluto 2016; Zimmermann 2019; Seckinger & van Santen 2024)99 gegen-
über regelmäßigeren Kooperationen/Netzwerkstrukturen in Zusammenhang 
mit dem Vorhandensein von (Schul-)Sozialarbeiter:innen und einem Bera-
tungsteam an der Schule stehen. Aufschlussreich wäre hier, perspektivisch 
regionale Unterschiede zu untersuchen, um beispielsweise zu prüfen, ob 
(multiprofessionelle) Beratungsteams und Kinderschutznetzwerke stärker in 
Jugendamtsbezirken mit besserer Haushaltslage ausgebaut sind. 

Neben personellen Ausstattungsfragen für Gefährdungseinschätzungsver-
fahren scheinen auch formale Prozesse hinsichtlich ihrer Rechtskonformität 
nicht an allen Schulen hinreichend geklärt, wie beispielsweise in Diskussi-
onspassagen um Zuständigkeiten und Berechtigungen des Unterschreibens 
der Gefährdungsmeldung an das Jugendamt deutlich wurde (vgl. Kap 8.2). 
Entsprechend zeigen sich auch hier in den Ergebnissen eine unterschiedliche 
Beteiligung verschiedener pädagogischer Fachkräfte und verschiedene Grade 
der Involviertheit der Schulleitung in die Gefährdungseinschätzung (Kopp et 
al. 2020). Des Weiteren sind nicht nur Ansprechpersonen beim Jugendamt 

 
99  Da die genannten Veröffentlichungen allesamt auf Datenerhebungen im Rahmen der Evalu-

ation des BKiSchG zurückgreifen und damit knapp 10 Jahre alt sind, wären auch hier aktuel-

lere Daten, die kommunale Weiterentwicklungen abbilden, ein Daten- und Forschungser-

kenntnisgewinn. 
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unbestimmt; auch auf der Seite der Schulen fehlt es an eindeutigen An-
sprechpersonen. In diesem Zusammenhang finden sich außerdem Hinweise 
darauf, dass Schweigepflichtsentbindungen und Kostenübernahmen nicht 
immer eindeutig geregelt sind.  

Daraus lässt sich insgesamt schließen, dass etwaige Kooperationsverein-
barungen mit dem Jugendamt nicht allen pädagogischen Fachkräften an 
Schulen hinlänglich bekannt sind und/oder diese Vereinbarungen einer weite-
ren Ausdifferenzierung bedürfen. Es fehlt folglich vielerorts nicht nur an 
schulinternen Zuständigkeitsklärungen zwischen Lehrkräften und außerunter-
richtlich tätigen Pädagog:innen (wie bspw. Schulsozialarbeiter:innen), son-
dern auch an transparenten Regeln und Vereinbarungen mit schulexternen 
Kooperationspartner:innen. Entsprechende Klärungen können dabei helfen, 
Verantwortungsdiffusionen zu vermeiden, Orientierungshilfe im Gefähr-
dungsverdachtsfall zu bieten und somit Kindern und Jugendlichen schnellst-
möglich Hilfs- und Unterstützungsangebote zu ermöglichen.  

9.5 Methodische Reflexion des Forschungsprozesses und 
Limitationen der Ergebnisse 

Jeder Forschungsprozess weist seine eigenen Spezifika und Herausforderun-
gen auf. Für das vorliegende Vorhaben lag eine zentrale Hürde im Feldzu-
gang, der sich deutlich schwieriger als erwartet gestaltete, und sich deshalb 
über einen längeren Zeitraum hinzog. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu-
nächst sind Schulen ein sehr stark beforschtes Untersuchungsfeld, sodass E-
Mail-Anfragen nahezu vollständig aufgrund einer hohen Anfragedichte abge-
lehnt wurden – trotz Empfehlungsschreiben, thematischer Relevanz und 
Vorhabenserläuterungen (vgl. Kap. 7.2.1). Der Weg über Schlüsselpersonen 
erwies sich zwar als zielführender, zog sich jedoch in den meisten Fällen 
über mehrere Wochen, teilweise sogar Monate hin, da zunächst Rücksprache 
mit der Schulleitung gehalten werden musste und eine persönliche Vorstel-
lung des Vorhabens bei der Schulleitung (häufiger auch vor Ort) erbeten 
wurde. Entsprechend zog sich bereits der Erhalt der Erhebungsgenehmigung 
deutlich länger als erwartet. In manchen Fällen ließen die Schulleitungen 
nach einiger Zeit eine Absage über die Schlüsselpersonen ausrichten und 
führten entweder thematische oder kapazitäre Bedenken an. An wiederum 
anderen Schulen gab es eine Genehmigung der Schulleitung, aber der Kon-
takt mit der Schlüsselperson ebbte ab oder diese konnte keine weiteren Kol-
leg:innen in absehbarer Zeit für die Teilnahme gewinnen. Generell ist eine 
Gruppendiskussion, an Schulen an der mehrere Personen 90-120 Minuten 
teilnehmen sollen, eine organisatorische und zeit- bzw. ressourcenkritische 
Anforderung, die nur aufgrund des motivationalen und unterstützenden En-
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gagements einzelner Personen erfüllt werden konnte. Bezogen auf das Samp-
le wurden infolgedessen auch einige Vorüberlegungen hinfällig, da die Grup-
penauswahl in erster Linie durch eine Teilnahmebereitschaft bestimmt wur-
de. So konnten folglich die Gruppenzusammensetzungen an den Schulen 
kaum gesteuert werden. Regionale Kontrastierungen und unterschiedliche 
Schularten sowie Gruppen mit und ohne außerunterrichtliche Pädagog:innen 
wie Schulsozialarbeiter:innen wurden dennoch durch die breite Teilnahme-
akquise in NRW erreicht. Idealtypische Samplestrategien wie das Theoretical 
Sampling oder das Sampling nach festgelegten Kriterien konnten letztlich nur 
in Teilen umgesetzt werden (vgl. Kap. 7.2.1). Nicht alle geführten Gruppen-
diskussionen erwiesen sich als gleichermaßen geeignet für das gewählte 
Untersuchungsdesign. So wurden in manchen Diskussionen Gruppen- oder 
Schulspezifika deutlich, die sich insbesondere hinsichtlich ihrer komparati-
ven Analysierbarkeit und in Teilen auch bezüglich des Erkenntnisinteresses 
als weniger geeignet darstellten (vgl. Kap. 8.2). Somit wurden zum Teil 
Gruppendiskussionen geführt, bei denen sich erst während oder nach der 
Durchführung eine vergleichsweise geringere Eignung bzw. thematische 
Relevanz oder Vergleichbarkeit zeigte. Doch auch wenn diese Gruppendis-
kussionen sich nicht für vertiefende Rekonstruktionen mit der Dokumentari-
schen Methode bewährten, lieferten sie trotzdem Erkenntnisse – sowohl für 
den Forschungsprozess als auch für das Forschungsinteresse. Um diesen 
empirischen Erkenntnissen in einer würdigenden Form Rechnung zu tragen, 
wurden sie ebenfalls auf der Ebene der formulierenden Interpretation und 
bilanzierend in Form einer Inhaltsanalyse mit ausgewertet (vgl. Kap. 8.1). 
Dies ist ein forschungsethisch notwendiger Schritt, um die empirisch gewon-
nenen Erkenntnisse festzuhalten und allen Gruppendiskussionsteilnehmenden 
eine Form von Anerkennung für ihren Gedankenaustausch zum Thema Kin-
derschutz entgegenzubringen.  

Da – wie unter Kapitel 7.3.3 bereits ausführlich dargelegt – ein wesentli-
ches Qualitätsmerkmal qualitativer Forschungsvorhaben die „Indikation des 
Forschungsprozesses“ darstellt (Steinke 2012, S. 326), wurde trotz dieser 
inhaltsanalytischen Ergänzung am entworfenen Untersuchungsdesign festge-
halten. Nicht zuletzt, da sowohl die Fragestellung und das Erkenntnisinteres-
se als auch das methodische Vorgehen (hier insbesondere die Art der Durch-
führung der Gruppendiskussionen) sich an der dokumentarischen Methode 
orientieren und meta-theoretisch die Perspektive der praxeologischen Wis-
senssoziologie aufgreifen, erschien dieses Vorgehen richtig und konsistent. 
Aus Gründen der Kohärenz wurde diese methodische Ergänzung hier be-
gründend erläutert.  

Anhand der drei Fallportraits konnten geteilte Handlungsorientierungen 
zum Kinderschutz an Schulen herausgearbeitet werden. Diese Ergebnisse 
ergänzen die Ergebnisse auf der Ebene des immanenten Sinngehaltes (vgl. 
Kap. 8.1) und lassen konjunktive Erfahrungsräume und Orientierungsmuster 
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gruppenübergreifend deutlich werden. Diese geteilten Erfahrungsräume las-
sen sich letztlich auf der inhaltsanalytischen Ebene nicht abbilden, da sie erst 
durch die vertiefende Analyse des Interaktionsprozesses und Diskursverlaufs 
(also der „wie-Ebene“) rekonstruiert werden können. Folglich wurden primär 
durch die Anwendung der dokumentarischen Methode an dieser Stelle zent-
rale Erkenntnisse zu handlungsleitenden Orientierungen im Gefährdungsver-
dachtsfall an Schulen gewonnen. 

Welche Implikationen diese Erkenntnisse für die sozialpädagogische 
Fachpraxis und den Kinderschutz an Schulen haben und welche Impulse sich 
für weiterführende Forschungsaktivitäten ergeben, soll nun abschließend 
bilanziert werden. 

 10. Implikationen für den Kinderschutz an Schulen 

Die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass pädagogische Fach-
kräfte im Schulalltag verschiedene Auffälligkeiten und Gefährdungsanzei-
chen beobachten und/oder von Kindern und Jugendlichen auf diese aufmerk-
sam gemacht werden. Zum Umgang mit diesen Hinweisen lassen sich zwei 
handlungsleitende Phasen der Orientierung(ssuche) rekonstruieren:  

In der ersten Phase steht das Erkennen von Gefährdungsanzeichen im 
Vordergrund (vgl. Abbildung 15). Dabei zeigt sich, dass Lehrkräfte verschie-
dene Gefährdungsformen kennen. Sie sind an Schulen keine Seltenheit. Den-
noch besteht ein gemeinsamer konjunktiver Erfahrungsraum hinsichtlich der 
allgemeinen Sorge, Gefährdungsanzeichen nicht wahrzunehmen. Diese Sorge 
bzw. Unsicherheiten äußern sich vor allem in Bezug auf Gefährdungsanzei-
chen, bei denen es sich nicht um deutlich sichtbare Auffälligkeiten wie Ge-
waltspuren oder Vernachlässigung handelt. Außerdem zeigt sich dieses Phä-
nomen auch im Hinblick auf Fälle, bei denen Kinder und Jugendliche sich 
nicht von sich aus den pädagogischen Fachkräften anvertrauen. 

In der zweiten Phase der Orientierung geht es um den Aushandlungspro-
zess zur Gefährdungseinschätzung. Dabei konnte durch die Gruppendiskussi-
onen ein geteilter Orientierungsrahmen im Hinblick auf die bedeutende Rolle 
der Schulleitung in Bezug auf geklärte organisationale Bedingungen und 
Regelstrukturen für die Handlungssicherheit im Kinderschutz rekonstruiert 
werden (vgl. Kap. 9). 
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Abbildung 15: Phasen der Handlungsorientierung im intervenierenden  
Kinderschutz an Schulen 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Komplexität des Kinderschutzhandelns wird in dem 2-Phasen-Modell zu 
Handlungsorientierungen der an Schulen tätigen Pädagog:innen schematisch 
veranschaulicht. Die analytische Differenzierung verdeutlicht, dass zwei 
unterschiedliche Orientierungsphasen den Handlungsentscheidungsprozessen 
der Gefährdungsmeldung an das Jugendamt vorgelagert sind. Dabei stellen 
professionelles Erfahrungswissen (insbesondere in der ersten Phase) und 
organisationale Aspekte (besonders in der zweiten Phase) sowie deren Zu-
sammenspiel richtungsweisende Momente für die Risikoeinschätzung einer 
Kindeswohlgefährdung und letztlich Entscheidungen für ein intervenierendes 
Kinderschutzhandeln dar. In den empirischen Befunden zeigen sich wieder-
kehrende Orientierungsmuster, die Klarheiten und Unklarheiten in diesen 
beiden Phasen herausstellen, die sich an den Schulen innerhalb der gleichen 
geteilten Orientierungsrahmen bewegen (vgl. Kap. 9). Daraus ergeben sich 
im Wesentlichen vier Implikationen:  

(1) Pädagogische Fachkräfte an Schulen müssen umfassender für 
Gefährdungsanzeichen sensibilisiert werden. 

Bereits 2007 forderte das Bundesjugendkuratorium eine stärkere „Kultur der 
Achtsamkeit an Schulen“ (BJK 2007). Damit ist eine institutionelle und pro-
fessionelle Haltung gemeint, die das Wohlergehen von Kindern und Jugend-
lichen ins Zentrum setzt, um jungen Menschen und ihren El-
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tern/Sorgeberechtigten adäquate Hilfen organisieren zu können (ebd.). Die 
Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Pädagog:innen an Schulen um Acht-
samkeit in dieser Hinsicht durchaus bemüht sind, dass sich jedoch vor allem 
das Handlungs- und Erfahrungswissen von Lehrkräften vorrangig auf eindeu-
tigere, augenscheinlich sichtbare oder verbalisierte Gefährdungsverdachtsfäl-
le wie physische Gewalt oder Vernachlässigung bezieht. Es stellt sich also 
die Frage, wie die Sicherstellung des Wohlergehens von Kindern und Ju-
gendlichen umfassender und auch in weniger eindeutigen oder offensichtli-
chen Fällen in den Blick der pädagogischen Schulpraxis genommen werden 
kann. Dazu lassen sich zwei Ansätze im Sinne zweier „Knackpunkte“ identi-
fizieren, zu denen es einer Verständigung bedarf:  

▪ Erstens scheint es an einer umfassenderen, plastischeren bzw. kon-
kreteren Operationalisierung dessen zu mangeln, was an Schulen als 
„Kinderschutzkonsens“ in Fällen gilt, bei denen es sich nicht um ei-
ne akute Gefährdung handelt. Das betrifft sowohl geteilte normative 
Vorstellungen zum Kinderschutz und der eigenen Zuständigkeit als 
auch die Aushandlung konkreter Fälle, die an Schulen konsensuell 
bearbeitet werden. 

▪ Zweitens sind neben zeitlichen und personellen Ressourcen für den 
Beziehungsaufbau auch Kenntnisse über die Lebenswelt der Kinder 
und Jugendlichen notwendig, um Gefährdungen wahrnehmen zu 
können. Diesbezüglich zeigen die Befunde, dass das Verhalten von 
Schüler:innen zum Teil nicht als Gefährdung decodiert werden 
kann, da Lehrkräften Einsichten zur und Vorstellungen über die All-
tags- und Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen teilweise 
fehlen.  

Die Erarbeitung, Implementierung und Anwendung eines gemeinsamen pä-
dagogischen Leitbildes, wie beispielsweise in der Erstellung von Schutzkon-
zepten vorgesehen (vgl. Kap. 4.1.4), kann hierfür ein notwendiger erster 
Schritt sein. Dieses Leitbild kann jedoch nicht losgelöst von pädagogischen 
Haltungen100 und Professionalität gesehen werden (vgl. Kap. 4.1.4). Wie sich 
an den geäußerten Handlungs- und Zuständigkeitsunsicherheiten der Lehr-
kräfte im Falle von Auffälligkeiten und Verhaltensveränderungen von Kin-
dern und Jugendlichen, die nicht gedeutet werden können, zeigt, sind päda-
gogische Haltungen vielfach nicht hinreichend geklärt. Auch das Zusammen-

 
100 Professionelle Haltung wird dabei verstanden als „hoch individualisiertes (…) Muster von 

Einstellungen, Werten, Überzeugungen, das durch einen authentischen Selbstbezug und ob-

jektive Selbstkompetenzen zustande kommt, die wie ein innerer Kompass die Stabilität, 

Nachhaltigkeit und Kontextsensibilität des Urteilens und Handelns ermöglicht“ (Schwer & 

Solzbacher 2014, S. 107).  
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spiel von Kindeswohlorientierungen unter Einbezug der Kinderrechte (vgl. 
Kap. 2.2) und der Unterrichtspraxis birgt für Lehrkräfte in Teilen Herausfor-
derungen und sollte stärker in die Aus-, Fort- und Weiterbildung einmünden 
– beispielsweise im Sinne einer „Pädagogik der Ethik“ (vertiefend siehe 
Prengel 2020). Dabei erweist sich auch der interprofessionelle Austausch mit 
Fachkräften der Jugendhilfe, die an und zusammen mit Schulen arbeiten, als 
bedeutend, um dieses gemeinsame pädagogische Grundverständnis (weiter) 
zu entwickeln. 

(2) Fachliche Entscheidungen zur Gefährdungs(verdachts)meldung an das 
Jugendamt sowie zur Initiierung von Hilfsangeboten benötigen kollegiale 
Austauschformate und transparente organisationale Vereinbarungen. 

Um die Gefährdungslagen junger Menschen einschätzen zu können, benöti-
gen pädagogische Fachkräfte Zeiträume und Orte, um sich auszutauschen. 
Dabei können etablierte Formate und Verfahren wie beispielsweise ein Mel-
desystem und ein ansprechbares Beratungsteam respektive Schulsozialarbei-
ter:innen helfen, wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen. Hierbei ist es maß-
geblich, dass einzelne Verfahrensschritte und zu informierende Personen bei 
Fragen oder im Verdachtsfall an der Schule geklärt sind und diese durch die 
Schulleitung und einen kontinuierlichen Wissenstransfer unterstützt werden. 
Ein professioneller Austausch ermöglicht es, Risiko- und Schutzfaktoren für 
die Gefährdungseinschätzung umfassender in den Blick zu nehmen und ge-
meinsam passende Unterstützungsangebote zu erörtern. Beides sind grundle-
gende Schritte bei der Durchführung einer Gefährdungseinschätzung (vgl. 
Kap. 4.1.3). Dass die innerschulische Etablierung von Meldesystemen und 
die Klärung von Zuständigkeiten Potenziale bieten, die (Fall-)Dokumentation 
zu professionalisieren und letztlich die Zusammenarbeit mit dem ASD zu 
verbessern, bestätigt sich in der fallvergleichenden Analyse (vgl. Kap. 8.2). 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Risikoeinschätzung nicht allerorts ein routi-
niertes Verfahren ist (vgl. Kap. 8.1). Dieser Befund wirft die Frage auf, in-
wiefern die Implementierung von Verfahrensschritten und Ansprechperso-
nen, die Anzahl schulischer Meldungen an das Jugendamt reduzieren könn-
ten, bei denen sich eine Gefährdung nicht bestätigt (vgl. Kap. 4.2.3). 

(3) Für die Zusammenarbeit von Schulen und dem ASD sind 
Kooperationsvereinbarungen, kompatible Qualifikationsniveaus und 
wechselseitig bekannte Kontaktpersonen zentral. 

Eine gemeinsame Verständigung zum Schutz des Wohls von Kindern und 
Jugendlichen benötigt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schu-
len und dem ASD. Die Mitarbeiter:innen des ASD müssen sich darauf verlas-
sen können, dass schulseitig alle notwendigen Schritte, wie sie u.a. in § 4 
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KKG vorgesehen sind (vgl. Kap. 4.1.1), unternommen und somit hinreichen-
de Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung zusammengetragen wur-
den. Die meldende Schule muss sich wiederum darauf verlassen können, dass 
die Mitarbeiter:innen des ASD in Notfällen erreichbar sind, bei Problemlö-
sungen zuverlässig und kontinuierlich unterstützen und ggf. Schutzmaßnah-
men einleiten. Neben diesen Grundprinzipien im gemeinsamen Kinder-
schutzhandeln zwischen Schulen und dem Jugendamt können regelmäßige 
Kontakte die Zusammenarbeit und letztlich gemeinsame Hilfeprozesse stär-
ken (wie vor allem das Fallportrait der Gruppe Tanne zeigt, vgl. Kap. 8.2.3). 
Dabei begünstigt das Vorhandensein von Schulsozialarbeit die Übersetzung 
von Organisations- und Handlungslogiken zwischen Schule und Jugendhilfe 
bzw. Jugendamt im Bedarfsfall. Eine zentrale Voraussetzung ist dafür auch 
eine abgestimmte und anschlussfähige Qualifikation von Schulsozialarbei-
tenden, Lehrkräften und den Mitarbeiter:innen des ASD. Damit können zu-
dem eine ebenbürtige Zusammenarbeit ermöglicht und professionelle (Nicht-
)Zuständigkeiten geklärt und vertreten werden. Diese Zuständigkeiten sollten 
transparent in Kooperationsvereinbarungen festgehalten werden, um Verant-
wortungsdiffusionen und Unsicherheiten vorzubeugen (wie sie beispielweise 
im Fallportrait der Gruppe Fichte sichtbar wurden, vgl. Kap. 8.2.1). Es er-
scheint auch hierbei zentral, dass interorganisational und -professional durch 
fortwährenden Austausch das gemeinsame Kindeswohl und Schutzverständ-
nis (weiter-)entwickelt wird. 

(4) Schulen brauchen sowohl innerschulische Partizipations- und 
Beschwerdemöglichkeiten als auch externe Beratungs- und Anlaufstellen.  

Zu den relevanten und an der Schule bekannt zu machenden Kontakt- und 
Ansprechpersonen zählt auch die Benennung schulexterner Beratungsstellen 
bzw. insoweit erfahrenen Fachkräfte zur anonymen Fallberatung. Wie Zim-
merman bereits 2016 zeigte, finden sich auch in der vorliegenden Untersu-
chung empirische Belege dafür, dass nicht alle pädagogischen Fachkräfte von 
ihrem Beratungsanspruch durch eine insoweit erfahrene Fachkräft wissen. 
Darüber hinaus markiert allein die aufgezeigte Vielschichtigkeit an Themen 
und Problemkonstellationen, die an Schulen sichtbar werden können, die 
Notwendigkeit der Einbeziehung externer Expert:innen und Anlaufstellen, 
die zu diesen über ein entsprechendes Vernetzungs- bzw. Verweisungswissen 
verfügen. Da die Gruppendiskussionsergebnisse nahelegen, dass Verdachts-
fälle nicht selten dadurch ausgelöst werden, dass sich Kinder und Jugendliche 
Pädagog:innen anvertrauen, sind Partizipations- und Mitgestaltungsmöglich-
keiten unentbehrlich und ein wichtiges Element in Schutzkonzepten (vgl. 
Kap. 4.1.4). Auf diese Weise entstehen Möglichkeitsräume, sich bei Hilfs- 
oder Unterstützungsbedarf mitzuteilen. Die Bedeutung von Beschwerdesys-
temen und externen Anlaufstellen ist auch im Kinderschutzdiskurs zur Hei-
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merziehung deutlich geworden (vgl. Kap. 2.1 sowie bspw. Equit et al. 2017). 
Wenngleich entsprechende externe Stellen kaum in den Gruppendiskussionen 
thematisiert wurden, verweist gerade diese Nicht-Thematisierung in dieser 
Arbeit auf einen relevanten Befund: In keiner der Gruppendiskussionen wur-
den von den pädagogischen Fachkräften Gefährdungsfälle erwähnt oder in 
Erwägung gezogen, in denen gegenwärtige Kolleg:innen Täter:innen sind 
oder sein könnten (vgl. Kap. 9.2). Dieser Aspekt verdeutlich die Relevanz, 
Kindern und Jugendlichen durch schulinterne und -externe Strukturen für 
diese Fälle hinreichend Möglichkeiten zu bieten, gehört zu werden, wenn 
ihnen Unrecht widerfährt. Während entsprechende Beteiligungs- und Be-
schwerdeverfahren neben der Vorhaltung eines Konzepts zum Schutz vor 
Gewalt eine Voraussetzung für den Erhalt einer Betriebserlaubnis von Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe darstellt (§ 45 SGB VIII), ist dies für 
Schulen weder auf Bundes- noch auf Landesebene vorgeschrieben. Folglich 
kann die in den letzten Jahren verstärkt weiterentwickelte Kinderschutzexper-
tise der Kinder- und Jugendhilfe an vielen Stellen sicherlich Orientierungs-
punkte für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen ihres 
Wohls für Schulen bieten. 

11. Impulse für die (sozial-)pädagogische Forschung 
zum Kinderschutz an Schulen 

Zentrale (sozial-)pädagogische Erkenntnisse zur Ausgestaltung und Weiter-
entwicklung des Schutzes junger Menschen vor Gefährdungen für ihr Wohl, 
die am Ort Schule durch pädagogische Fachkräfte umgesetzt werden können, 
wurden in dieser Arbeit umfassend diskutiert (vgl. Kap. 9) und abschließend 
zusammengefasst (vgl. Kap. 10). Zuletzt stellt sich vor allem aus wissen-
schaftlicher Perspektive die Frage nach weiterhin bestehenden Desideraten. 
Die Forschung zu sexualisierter Gewalt hat auch für den schulischen Kontext 
zentrale Entwicklungen angestoßen, zu denen insbesondere die Implementie-
rung von Schutzkonzepten zählt. Zum Erhebungszeitpunkt steckte deren 
Umsetzung noch in den Anfängen, sodass es nicht verwundert, dass keine der 
Schulen ein Schutzkonzept vorweisen konnte und nur wenige mit der  
Entwicklung eines entsprechenden Konzeptes gestartet waren. Evaluative 
Studien zur Implementierung von Schutzkonzepten an Schulen liegen bislang 
nicht vor und stellen daher auch zur Einordnung der empirischen Befunde 
dieser Arbeit ein relevantes Erkenntnisinteresse dar. Gleichzeitig verdeutli-
chen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass Veränderungen im Kinderschutz 
durch Schutzkonzepte allein nicht zwangsläufig zu erwarten sind. Hand-
lungsleitende Orientierungen für die pädagogischen Fachkräfte setzen sich 
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aus verschiedenen konstituierenden Merkmalen zusammen (vgl. Kap. 9), 
deren Wechselwirkungen an vielen Stellen entscheidend ist und in ihrer Ef-
fektstärke bislang nicht gewichtet werden können. So bleiben beispielsweise 
Fragen der Wirkmacht von Einstellungen der Schulleitung für den Kinder-
schutz an Schulen bislang ungeklärt, die vermutlich auch die Etablierung von 
Schutzkonzeptinhalten beeinflussen. Neben vertiefenden Studien mit organi-
sationskulturellen und professionellen Fragestellungen (z. B. zu Austausch-
praktiken zwischen pädagogischen Fachkräften bei Auffälligkei-
ten/Verdachtsfällen) sind auch Interventionsstudien zur Sensibilisierung von 
Lehrkräften für bislang unterrepräsentierte Gefährdungsmerkmale wie psy-
chische Gewalt weitere offene Forschungsansätze. Auch eine Analyse von 
Fällen, in denen insoweit erfahrene Fachkräfte in die Risikoeinschätzung an 
Schulen einbezogen werden, kann weitere Erkenntnisse für benötigtes Orien-
tierungswissen und/oder Handlungssicherheiten pädagogischer Fachkräfte 
liefern. 

Gemäß Lüders und Rauschenbach (2005, S. 564) spannt sich das sozial-
pädagogische Forschungsfeld zwischen den „drei ,Eckpunkten‘“ „(1) zustän-
dige Institutionen“, „(2) Professionelle bzw. beruflich oder ehrenamtlich 
Tätige“ sowie den „(3) [Adressat:innen]“ auf. Die vorliegende Arbeit bewegt 
sich daher an der Schnittstelle der Institutionen und Professionellen im Kin-
derschutz an Schulen, zu denen Schulen, Lehrkräfte und (Schul-) Sozialarbei-
ter:innen zählen. Diese dynamischen Konstellationen tangieren typischer-
weise und mittelbar auch die Zusammenarbeit mit dem örtlichen öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe bzw. des ASDs. Ausgewählte Studien zur Adres-
sat:innenperspektive wurden unter Kapitel 4.2.1 zusammengetragen und 
verdeutlichen Aspekte und eigene Relevanzsetzungen (z. B. Gewaltopferer-
fahrungen), die durch die vorliegende Analyse der Fachkräfteperspektive 
nicht berücksichtigt wurden bzw. werden konnten. Dennoch sollte die Per-
spektive der Kinder und Jugendlichen einen zentralen Stellenwert in weiteren 
Forschungsperspektiven haben. Besonders interessant wäre hier insbesondere 
die Art und Weise der Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in die 
Risikoeinschätzung und die Wahrnehmung und Bewertung dieses Prozesses 
mit Pädagog:innen ihrer Schule.  

Gleichzeitig bewegt sich der hier dargestellte Kinderschutzdiskurs wie 
eingangs gezeigt immer auch im Dreiecksverhältnis von Jugendhilfe, Schule 
und Familie. Damit einher gehen grundlegende Fragen der „Wohlfahrtser-
bringung“ (zum Begriff siehe Böllert 2021), die in einem engen Zusammen-
hang mit der Ausgestaltung der Kindeswohlkonstrukts bzw. der fachlichen 
Gefährdungsoperationalisierung stehen (vgl. Kap. 2.2, 2.3 sowie Ziegler 
2019, S. 182). In diesem Zusammenhang ist eine interprofessionelle und  
-organisationale sowie wissenschaftsbasierte Verständigung zwischen  
Jugendhilfe und Schule notwendig, die Gefährdungskonstellationen in einer 
umfassenderen Variabilität für den schulischen Kontext betrachtet und so 
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Möglichkeiten und Grenzen der Sicherung des Kindeswohls austariert. Dies 
betrifft Zuständigkeitsfragen und Gestaltungsspielräume an der Schnittstelle 
Jugendhilfe und Schule und auch auf die Einblicke, die Lehrkräfte in den 
privaten Raum von Familien haben (sollten) und können. Das Wohl von 
Kindern und Jugendlichen liegt nach wie vor – und mehr denn je (vgl. Kap. 
1) – in gemeinsamer öffentlicher Verantwortung. Dieser Umstand erfordert 
eine gesamtgesellschaftliche Vergegenwärtigung dieser geteilten Verantwor-
tung und stetigen Chanceneruierung. Ein gemeinsames Ziel sollte es sein, auf 
der Basis eines kollektiven Kindes- und Jugendwohlverständnisses Gefähr-
dungen zu minimieren und schnellstmöglich abzuwenden. Um hierfür alle 
zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient zu nutzen, ist ein professionel-
les Zusammenspiel verschiedener (sozial-)pädagogischer Fachkräfte – insbe-
sondere von Lehrkräften und Schulsozialarbeiter:innen – an Schulen eine 
zentrale Gelingensbedingung. Hierfür stellen die in dieser Arbeit rekonstru-
ierten Handlungsorientierungen wichtige Steuerungsansätze und Impulse 
bereit.  
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Glossar101  

Differenzierung: Es werden Grenzen des Orientierungsgehaltes markiert 

ohne einen negativen Gegenhorizont zu ziehen. 

Differenzperspektive: Es werden unterschiedliche Orientierungen verschie-

dener Milieus deutlich. 

Divergenz: Fremdrahmung; verdecktes Aufwerfen eines widersprüchlichen 

Orientierungsrahmens. 

Doppelte Doppelstruktur: performative und propositionale Logik von Habi-

tus und Norm treten in Bezug auf das Handeln in organisationalen Kontexten 

in doppelter Weise auf, da diese sowohl auf organisationaler Ebene als auch 

gesellschaftlicher Ebene prägend sein können. 

Dramaturgischer Höhepunkt: eine hohe Dichte der Kommunikation, die 

sowohl innerhalb einzelner Themenpassagen als auch im Diskursverlauf 

insgesamt auftreten kann.  

Elaboration: Aus-/Weiterbearbeitung einer aufgeworfenen Orientierung. 

Fokussierungsmetapher: Passagen mit hoher interaktiver und metaphori-

scher Dichte. 

Fragmentierungsperspektive: Es zeigen sich keine gemeinsamen Orientie-

rungen innerhalb einer Organisation. 

Integrationsperspektive: Von der Mehrheit der Organisationsmitglieder 

geteilte Orientierungen werden rekonstruiert. 

Konstituierende Rahmung: nicht allein die professionalisierte Gestaltung 

dessen, was Gegenstand der pädagogischen Interaktion ist, sondern für die 

Organisation insgesamt. 

 
101  Im Zuge methodologischer Erläuterungen und der Auswertung mit der Dokumentarischen 

Methode findet sich ein immenser Korpus an Fachtermini. Das Glossar soll dazu dienen ein 
schnelles Nachlagewerk zur transparenteren Verständigung im Kontext dieser Arbeit zu 
ermöglichen. Dabei wird an dieser Stelle kein Anspruch auf Vollständigkeit aller für die 
dokumentarische Methode relevanten Fachtermini erhoben. Die Erläuterungen entsprechen 
der im Text verwendeten Methodenliteratur (vgl. Kap. 7.1). 
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Konjunktiver Erfahrungsraum: geteilte Erfahrungs- und Wissensstruktu-

ren sowie ähnliche Denkstile einer Gruppe, die oft mit einer gemeinsamen 

Sprache einhergehen. 

Konklusion: Orientierungen werden zum Abschluss gebracht und/oder ein 

Themenwechsel angestrebt. 

Opposition: Entwurf einer Orientierung die mit der vorangegangenen unver-

einbar ist. 

Orientierungsmuster: Oberbegriff zu Orientierungsrahmen und -schema, 

als Orientierungsrahmen in das habituelle Handeln und dessen Kontextuie-

rung eingelassen. 

Organisationskultur: Orientierungen, die die Mitglieder einer Organisation 

bei aller Differenz zwischen den Milieus miteinander teilen und die gleich-

zeitig von den kollektiven Orientierungen innerhalb anderer Organisationen 

unterschieden werden können. 

Proposition: das Aufwerfen eines Orientierungsgehalt. 

Rahmeninkongruenzen: Diskrepanzen unter den Diskursbeteiligten, der 

Erlebnishintergrund und damit der Orientierungsrahmen wird nicht geteilt. 

Ratifikation: Bestätigung der Orientierung auf inhaltlicher Verständnisebe-

ne. 

Validierung: Bestätigung von aufgeworfenen Orientierungen. 
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Online-Anhang 

Der Anhang steht auf der Webseite des Verlages zum kostenlosen Download 
zur Verfügung: https://doi.org/10.3224/96665105A  

https://doi.org/10.3224/96665105A
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